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Abb. 1: MarieLies Birchler, links, und Walter Gerzner, 
rechts, ehemalige Bewohner des Kinderheims Einsiedeln, 
am Ort des Geschehens, Februar 2024.
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�Einleitung

Am Anfang dieser Aufarbeitung steht die Empörung – die Empörung ehemaliger 
Heimkinder darüber, dass der Mann, der das Heim von 1967 bis zur Schliessung 
Ende 1972 leitete, zusammen mit seiner Ehefrau nach Einsiedeln zurückkehrte, 
als wäre nichts gewesen. Das war Ende 2018. Der «Beobachter» berichtete, 
ebenso das Schweizer Fernsehen.1 Seitens Betroffener stand der Vorwurf se-
xueller Übergriffe und auch psychischer Gewalt im Raum. Unter diesen Voraus-
setzungen eine unabhängige und neutrale Untersuchung durchzuführen, ist an-
spruchsvoll und erfordert eine gewisse Distanznahme zu den unterschiedlichen 
Interessenkreisen; dies auch deshalb, weil der Forschungsauftrag des Bezirks 
Einsiedeln die gesamte Geschichte des Waisenhauses respektive Kinderheims 
beinhaltete und nicht nur die letzten 5 Jahre dieser Einrichtung, die immerhin 
über einen Zeitraum von 111 Jahren im heute noch bestehenden Gebäude unter-
gebracht war. Doch dies vorweg: Was diese Untersuchung nicht leisten kann, ist 
eine abschliessende Antwort auf die Frage, was zur Zeit der letzten Heimleitung 
tatsächlich passiert ist. Wir können im Rahmen dieses Berichts nicht Recht spre-
chen und auch keine Absolution erteilen. Es stehen Aussagen gegen Aussagen, 
und was wir tun können, ist, diese zu dokumentieren, einzuordnen und in be-
schränktem Mass hinsichtlich ihrer Aussagekraft zu bewerten. Wir haben ver-
sucht, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und mögliche schriftliche Quellen, 
die Aufschluss geben über Ereignisse, die mindestens ein halbes Jahrhundert zu-
rückliegen, ausfindig zu machen. Doch wer kann und will noch Auskunft geben? 
Was fand den Weg in die Akten, was blieb ausgespart und welche Akten blieben 
überhaupt erhalten? Das sind Grundprobleme der Geschichtswissenschaft, die 
sich anhand von nicht selten zufällig erhalten gebliebenen Fragmenten und aus 
verschiedenen Richtungen an die sogenannte «Wahrheit» herantasten muss.

1	 Hostettler 2019; SRF-Rundschau, 29.5. 2019; SRF-News, 31.5.2019. Ältere Fernsehbeiträge im Zusammenhang mit der  
Aufarbeitung von Fremdplatzierungen und fürsorgerischer Zwangsmassnahmen mit Fokus auf das Einsiedler Heim: Bru
tale Umarmung, in: Schweizer Fernsehen, Rundschau vom 27.4.2016, URL: https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/
brutale-umarmung?urn=urn:srf:video:5f0d4bab-f691-4119-a10a-91fbcf92d21b; Gewalt im Namen der Barmherzigkeit, in: 
Schweizer Fernsehen, Schweiz aktuell vom 21.3.2018, URL: https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/gewalt- 
im-namen-der-barmherzigkeit?urn=urn:srf:video:18ae472b-97cf-4a8e-8ab5-bb3f86a518e9 (Zugriff: 18.11.2024).
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Auftrag dieser Studie ist die Erforschung des Waisenhauses und späteren 
Kinderheims in Einsiedeln über den gesamten Zeitraum seiner Existenz hinweg, 
also im Zeitraum von 1861 bis 1972. Leitend sind dabei die Fragen nach den 
Lebensumständen im Heim, nach den Tagesabläufen, dem Erziehungsregime,  
den damit in Zusammenhang stehenden religiösen Praktiken und nicht zu-
letzt der Aufsichtspflicht und damit den Verantwortlichkeiten verschiedener 
beteiligter Akteurinnen und Akteure, allen voran der Bezirk Einsiedeln mit 
den zuständigen Kommissionen und der Amtsvormundschaft, die Ingenbohler 
Schwesternkongregation mit ihren spezifischen Exponentinnen sowie die letzte 
Heimleitung.

Quellenlage
Die schriftlichen Hauptbestände zu dieser Untersuchung befinden sich im Be-
zirksarchiv Einsiedeln (BAE), also dem Verwaltungsarchiv des Bezirks, der als 
Auftraggeber dieser Studie fungiert. Auf Verwaltungsebene war die Armenpflege, 
erst seit 1966 – aus heutiger Sicht weniger stigmatisierend – Fürsorgekommis-
sion genannt, für das Waisenhaus zuständig. In diesem Gremium wurden über-
wiegend administrative Angelegenheiten im Kontext infrastruktureller oder 
organisatorischer Fragen diskutiert. Die Protokollbände2 wurden systematisch 
auf das Stichwort Waisenhaus respektive Kinderheim hin durchgesehen und 
die verhandelten Geschäfte auf ihre Relevanz hinsichtlich der Fragestellung hin 
bewertet. Es fällt auf, dass die Erziehungseinrichtung über den Zeitraum von 
etwa 1913 bis 1951 sehr selten in den Verhandlungen der zuständigen Verwaltung 
auftaucht. Erst zu Beginn der 1950er-Jahre häufen sich die Eintragungen wieder, 
als der Bezirk Einsiedeln mit dem Einbau einer Zentralheizung kostenmässig 
einen vergleichsweise grossen Posten zu stemmen hatte.3 Auch Umbauarbei-
ten der Folgejahre werden überblicksartig rapportiert.4 Warum die Einrichtung 
während beinahe vierzig Jahren kaum in den Protokollen erscheint, ist unklar. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die Kommission dem «Armenverwalter» als 
permanentem Mitglied, der gleichzeitig zuständig war für das Bürgerheim und 
als Amtsvormund fungierte, weitgehend freie Hand liess und organisatorische 
Belange auf informellem Weg regelte. Personelle und erziehungskonzeptionelle 
Fragen fielen in den meisten Fällen in die Zuständigkeit des Ingenbohler Ordens 
und finden sich – abgesehen von einer Ausnahme5 – nicht in diesen Protokollen. 
Stichprobenartig wurden auch die Protokollbände des Waisenamtes Einsiedeln6 
überprüft, was sich für die Rekonstruktion von Fallstudien als ergiebig erwies, 

2	 BAE K I 36.
3	 BAE K I 36.32, 6.7.1951, Nr. 384 / 4.1.1952, Nr. 17.
4	 Vgl. etwa BAE K I 36.35, 2.6.1954, 150 / 54.
5	 Vgl. hierzu Kap. 2.
6	 BAE K I 1.
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um die Behördenlogik im Fürsorgebereich nachvollziehen zu können. In die-
sem Zusammenhang sind auch die gebundenen Vormundschaftsberichte7 zu 
nennen, wo sich Berichte zu Kindern und Jugendlichen finden, die zumindest 
eine gewisse Zeit im Waisenhaus verbracht haben. Über einen kursorischen 
Abriss ihres Werdegangs durch die normative Brille des Verwaltungsbeamten 
geht ihr Informationsgehalt jedoch selten hinaus. Informativer sind in dieser 
Hinsicht die Einzeldossiers8 zu bevormundeten Betroffenen, die neben den 
Vormundschaftsberichten weiteres Verwaltungsschriftgut anderer Behörden 
enthalten, mit denen die Bevormundeten in Kontakt kamen. Selbstzeugnisse, 
also Schriftstücke von der Hand der Betroffenen, sucht man aber – nach aktu-
ellem Kenntnisstand – auch hier vergebens. Anhand der Bezirksrechnungen9, 
die vollständig für den Untersuchungszeitraum vorliegen, lässt sich beispiels-
weise nachvollziehen, wie hoch der Anteil der Armenpflege gemessen am  
Gesamtbudget des Bezirks war. Weitere aufschlussreiche Einzelverzeichnisse 
sind etwa das Verzeichnis der «Waisenkinder»10, das die Ein- und Austritte von 
1907 bis in die 1960er-Jahre erfasst. Damit werden nahezu alle Kinder nament-
lich fassbar, die sich ab 1907, als die Einrichtung zum «Waisenhaus» wurde, dort 
aufhielten. Eine Lücke bleibt jedoch: Das Register reicht bis Ende 1961 / Anfang 
1962, derweil die Listen, welche die weltliche Heimleitung erstellte, auf 1970 
datieren. Zu vermuten ist, dass das Ende des Registers mit dem Wechsel des 
Verwalters von Severin Lienert zu August Lienert zum Jahreswechsel 1962 / 63 
hin in Zusammenhang steht. Ob und in welcher Form zwischen 1962 und 1970 
aufgenommene Kinder erfasst wurden, bleibt offen. Ein weiteres Register ist die 
«Arrestanten-Controlle».11 Sie verzeichnet die Gefangenen, die von Juli 1901 bis 
Ende 1938 im Rathaus und im Waisenhaus interniert wurden, unter Angabe des 
Berufs, des Internierungsgrundes und der Dauer der Festsetzung. Eine erschöp-
fende Analyse dieser Quelle konnte im Rahmen dieser Studie nicht geleistet 
werden, wäre jedoch lohnenswert, um den behördlichen Umgang mit auswärti-
gen Kantonsangehörigen (Stichwort: Heim- und Ausschaffungen) quantitativ zu 
untersuchen. Bekannt, ausgewertet und als Transkript vorhanden ist das Buch 
«Vagabunden»12, das symbolhaft für den Umgang der Einsiedler Behörden mit 
ihren «Neubürgern» in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht, also mit 
jenen Menschen, die auf Anordnung des Bundes zwangseingebürgert wurden.

Weniger umfangreich, aber unmittelbarer im Zusammenhang mit dem  
Waisenhaus stehend ist der Bestand des Provinzarchivs Ingenbohl (PAI). Zu  

7	 BAE K I 8.
8	 Bspw. im Bestand: BAE 31.17.
9	 BAE H I 44 / 45.
10	 BAE K I 60.
11	 BAE J I 9.2. / 9.3.
12	 BAE M I 4.1.
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nennen sind hier zwei Chronikbände13, die von 1912 bis 1967 als eine Art Tage-
buch geführt wurden. Auch ein historischer Rückblick auf frühere Jahrzehnte 
findet sich zu Beginn des ersten Chronikbandes. Wer die Schreiberinnen wa-
ren, ist unklar; zumindest war es nicht zwingend die Schwester Oberin, da die 
Handschrift zum Teil über den Oberinnenwechsel hinaus unverändert bleibt. 
Die Chronik ist angereichert mit eingeklebten Fotos, Zeitungsausschnitten  
und Dankesschreiben nicht nur der Bezirksverwaltung, sondern – dies vielleicht 
ein Kuriosum – auch der amerikanischen First Lady Jacqueline Kennedy, welche 
im Frühling 1964 der letzten Oberin im Kinderheim Einsiedeln für ein Kondo-
lenzschreiben dankte.

Die Chronik vermittelt nicht nur einen Eindruck der Betriebsamkeit in der 
Erziehungseinrichtung, sie ermöglichte auch eine lückenlose Rekonstruktion  
der Abfolge der Schwestern, teils mit vollem Namen, der Dienstdauer in Ein-
siedeln und deren Zuständigkeiten. Ein Konvolut14 an Dokumenten enthält eine 
Reihe von Verträgen und Korrespondenz zwischen dem Bezirk Einsiedeln und 
dem Generalat in Ingenbohl, die bis ins Jahr 1854 zurückreichen. Hier findet sich 
auch Korrespondenz zwischen dem «Armenverwalter» und der Ingenbohler Ge-
neraloberin, die in Zusammenhang mit personellen Fragen im Waisenhaus und 
im ebenfalls von Ingenbohlerinnen betreuten «Armenhaus» steht. Ein dünnes 

13	 PAII-PCH B 7.01 E12a (bis Ende 1943) und E12b (1944 bis 1967). Im Folgenden mit Chronik und Datum bezeichnet.
14	 PAI GenArchiv SCSC 05-261: Armen- und Waisenanstalt Einsiedeln: Verträge und Korrespondenz.

Abb. 2: Dankeskarte von 
Jacqueline Kennedy an die 
Ingenbohler Schwestern  
in Einsiedeln, vermutlich 
eigenhändig adressiert,  
Frühjahr 1964.
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Dossier15 enthält schliesslich Material aus den 1960er-Jahren mit Korrespondenz 
zum Rückzug der Schwestern. Hier finden sich auch zwei Visitationsberichte, 
einer vom Juli 1961, der andere vom Juni 1964. Es sind dies die bislang einzigen 
auffindbaren schriftlichen Hinweise auf Kontrollbesuche im Heim. Zwar sind 
in der Chronik «Visitationen» früherer Jahre mehr oder weniger regelmässig 
erwähnt, sie fanden im Ingenbohler Archiv aktenmässig jedoch keinen Nieder-
schlag.

Das Staatsarchiv Schwyz (StASZ) ist für diese Untersuchung insofern re-
levant, als sich dort eine vollständige Reihe des Staatskalenders des Kantons 
Schwyz findet, der die Mitglieder sämtlicher Verwaltungsbehörden auflistet.16 
Ausserdem liegt die Neue Einsiedler Zeitung17 in analoger Form vor. Hingegen 
war die Suche in Schwyzer Vormundschaftsdossiers nach Hinweisen auf die 
Lebensumstände im Kinderheim Einsiedeln mässig erfolgreich, sodass aus Res-
sourcengründen eine Beschränkung auf das Bezirksarchiv Einsiedeln stattfand.

Auch die Bestände des Klosterarchivs Einsiedeln (KAE) sind für den vor
liegenden Untersuchungsgegenstand von untergeordneter Bedeutung. Das  
Waisenhaus wurde vom Einsiedler Pfarramt seelsorgerisch betreut, die Messen 
in der Hauskapelle wurden vom Einsiedler Pfarrer abgehalten, und Geistliche 
aus dem Kloster kamen gemäss der Hauschronik mehr oder weniger regelmässig 
zu Besuch im Waisenhaus. Ein reger Kontakt zwischen Kloster und Erziehungs-
einrichtung fand auch dahingehend statt, dass die Kinder Beichten gehen mussten, 
ministrierten und in der Klosterkirche Gottesdienste besuchten. Die Personen-
daten inklusive Lebenslauf der Ordensleute, die in den Quellen genannt werden, 
stellte Klosterarchivar Pater Gregor Jäggi auf Anfrage zur Verfügung.

Einen bedeutenden Bestand aus dem Bereich publizierter Quellen stellt der 
Einsiedler Anzeiger (EA) dar. Einen umfassenden Zugriff auf Digitalisate des 
Printmediums erhielten wir über den Einsiedler Landschreiber Patrick Schön-
bächler. Eine wahrscheinlich vollständige Reihe an Artikeln zu den Stichworten 
Spital, Waisenhaus und Kinderheim kam so zustande, ergänzt durch Beiträge zu 
Einzelpersonen und -ereignissen.

Interviews
Für die Aufarbeitung der Geschichte des Waisenhauses und Kinderheims 
Einsiedeln sind neben den Archivquellen insbesondere die Erfahrungen und 
Erinnerungen der ehemaligen Heimkinder, die in Form von Interviews er-
schlossen wurden, von Bedeutung. Die Interviews erfassen die letzte Phase der 
Geschichte der Institution und beziehen sich auf einen Zeitraum, der von den  

15	 PAII-PCH A 7.12.007: Einsiedeln SZ: Waisenhaus / Kinderheim.
16	 StASZ 18 P 95.114. – 206.
17	 StASZ Z 219.
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frühen 1950er-Jahren bis zur Schliessung des Kinderheims im Jahr 1972 reicht. 
Bis Frühjahr 1967 stand das Kinderheim unter der Leitung der Ingenbohler 
Schwestern; anschliessend bis 1972 lag die Führung des Heims bei einem ausge
bildeten Pädagogen, ab 1968 unter Mithilfe seiner frisch angetrauten Ehefrau.

Um eine möglichst breit abgestützte Aufarbeitung zu gewährleisten, wur-
den neben den direkt betroffenen Heimkindern zusätzlich die Perspektiven  
weiterer Akteurinnen und Akteure einbezogen. Es wurden also auch Interviews 
mit Personen geführt, die in Einsiedeln mit dem Heim gleichsam «von aussen» 
in Berührung kamen (Aussenperspektive). Dazu können etwa ehemalige Lehr-
personen zählen oder aber allgemein Bewohnerinnen und Bewohner aus Ein-
siedeln, zum Beispiel ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler. Hier reichen 
die Erinnerungen in einem Fall bis in die späten 1930er-Jahre zurück. Eben-
falls einbezogen wurde die Perspektive des ehemaligen Heimpersonals und der 
Heimleitung, soweit dies möglich war. Der Heimleiter der letzten Jahre vor der 
Schliessung 1972 konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Studie teil-
nehmen.18 Das Interview wurde daher mit seiner ebenfalls in die Arbeit im Heim 
involvierten Ehefrau in Begleitung ihres Anwalts geführt.

Ein Gespräch mit einer Ordensschwester war ebenfalls nicht mehr möglich. 
Gemäss Auskunft des Provinzarchivars lebte Anfang 2024 noch eine Schwester 
im Kloster Ingenbohl, die von 1955 bis 1967 im Kinderheim in Einsiedeln tätig war, 
sich mit ihren 94 Jahren jedoch nicht mehr zu einem Interview bereit erklären 
konnte.19 Auch ein allgemeines Gespräch mit altgedienten Schwestern über per-
sonelle Abläufe, Verwaltungsfragen, Geisteshaltung und Arbeitsethos liess sich 
nicht in die Wege leiten. Jedoch konnten wir einen Fragenkatalog zusammen
stellen, den zwei betagte Ordensschwestern, Edelina Uhr und Christiane Jungo, 
die beide leitende Funktionen innehatten, ausführlich beantworteten.

Im Rahmen eines Interviews erhielten wir den Hinweis auf einen hochbe-
tagten Pater, der im Kloster seinen Lebensabend verbrachte und oft im Kinder-
heim zu Gast gewesen sei. Der Zufall wollte es, dass ebenjener Pater kurze Zeit 
später von einem Betroffenen, der seine Kindheit im Einsiedler Heim verbracht 
hatte, öffentlich sexueller Übergriffe beschuldigt wurde.20 Diese sollen nicht im 
Kinderheim, sondern in der Kammer des Paters im Kloster stattgefunden haben. 
Weder der Pater noch der betroffene Mann mochten sich im Rahmen eines 
Interviews zu den Erlebnissen äussern. Bezeichnend ist, dass der Betroffene 
weder damals den Ordensschwestern noch später im privaten Umfeld davon 
erzählte, weil ihm seiner Meinung nach «ohnehin niemand geglaubt» hätte. 
Dieses Verhalten verweist einerseits auf das mangelnde Selbstbewusstsein und 

18	 Vgl. Ärztliches Attest vom 5.1.2024, Ärztezentrum Einsiedeln.
19	 Mail Markus Näpflin, Provinzarchiv Kloster Ingenbohl, vom 8.1.2024.
20	 Hostettler 2024, S. 24f.
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das fehlende Vertrauen, das in vielen ehemaligen Heimkindern aufgrund ihrer 
Erfahrungen tief verwurzelt scheint; andererseits zeigt sich darin die Schutz
losigkeit, die Vulnerabilität von Heimkindern in früheren Jahrzehnten, wenn sie 
keine Vertrauenspersonen hatten und Autoritäten wie Patres, Ordensschwes-
tern und Heimleitungen gegenüber ausgeliefert waren. Im Zweifel bekamen die 
Kinder, die ohnehin meist aus «unrühmlichen Verhältnissen» stammten, selten 
recht beziehungsweise wurde ihnen sogar eine Schuld an solchen Übergriffen 
zugewiesen.

Insgesamt erschliesst die Interviewerhebung mündlich Erfahrungen und 
Erinnerungen von noch lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und deckt drei 
perspektivische Bereiche ab: die Perspektive der ehemaligen Heimkinder, die Per-
spektive des ehemaligen Personals sowie der Leitung und die Perspektive «von 
aussen», aus dem Dorf Einsiedeln.

Zum Zweck einer ersten Kontaktaufnahme wurde ein entsprechendes 
Schreiben mit einem kurzen Beschrieb der Studie an potenzielle Teilnehme
rinnen und Teilnehmer verschickt. Bei ausbleibender Rückmeldung erfolgte 
nach einiger Zeit per E-Mail oder telefonisch eine Nachfrage. Ehemalige Heim-
kinder stellten ausserdem Kontaktdaten für erste Interviewanfragen zur Verfü-
gung. Einige interviewte Personen haben ihrerseits zusätzlich Kontakte nennen 
können, sodass weitere Anfragen möglich waren. Es haben sich sowohl Personen 
an der Studie beteiligt, die ihre Zeit im Kinderheim vorwiegend oder ausschliess-
lich negativ erlebt haben, wie auch solche, bei denen dies nicht der Fall war. 
Insgesamt wurde mit 19 Personen ein Interview geführt. Davon waren 12 Frauen 
und 7 Männer. 9 Personen waren ehemalige Heimkinder, davon 6 Frauen. Dem 
ehemaligen Personal beziehungsweise der Heimleitung gehörten drei Inter-
viewte – alles Frauen – an. 7 Interviewte, 3 Frauen und 4 Männer, lebten im 
Untersuchungszeitraum in Einsiedeln und blicken entsprechend «von aussen» 
auf das Heim und auf die Heimkinder. Schliesslich blieben in vier Fällen die 
Anfragen unbeantwortet oder eine Beteiligung an der Studie wurde abgelehnt.

Zur Durchführung der Interviews wurden mit Blick auf die unterschied-
lichen Perspektiven drei verschiedene sogenannte Leitfäden erstellt. Alle Inter-
views wurden auf der Grundlage dieser Leitfäden geführt, mit einem Aufnahme-
gerät aufgezeichnet und im Anschluss daran verschriftlicht (transkribiert), wobei 
eine Übertragung vom Dialekt ins Standarddeutsche erfolgte. Die Personen  
wurden meist von einem Projektmitglied zu Hause besucht. In drei Fällen fand 
das Gespräch in externen Räumlichkeiten statt. Alle Interviewten haben mit 
Blick auf den Datenschutz Einverständniserklärungen unterzeichnet.

Im Rahmen des Projektes ist ausserdem eine Zusammenarbeit mit dem Ge-
schichtsstudenten Silvan Steinegger entstanden, der an der Universität Bern 
seine Masterarbeit verfasste und dafür mit 4 der erwähnten 19 Personen die 
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Interviews geführt hat. Eine Person gehörte der Gruppe des Personals an, die 
anderen 3 haben aus einer Aussenperspektive berichtet. Für diese Interviews 
wurden ebenfalls die im Projekt entwickelten entsprechenden Leitfäden ver-
wendet. Die Transkripte der Interviews wurden vollumfänglich in die Auswer-
tung einbezogen. Die Zusammenarbeit mit Silvan Steinegger basierte auf einer 
entsprechenden Vereinbarung. 

Die Auswertung der Interviews lehnt sich an das Verfahren der Inhalts- 
analyse nach Philipp Mayring21 an, wobei die Techniken der inhaltlichen Struk-
turierung und der Explikation zur Anwendung kamen. Bei der inhaltlichen 
Strukturierung wurden die für die Fragestellung zentralen inhaltlichen Bereiche 
aus den Interviewtranskripten extrahiert und zusammengefasst. Einzelne Text-
stellen wurden sodann durch Einbezug von zusätzlichem Material mittels einer 
sogenannten weiten Kontextanalyse erklärt. Als zusätzliches Material galten 
hier unter anderem sämtliche Unterlagen aus der Aktenrecherche. Auch wurden 
autobiografische Schriften einbezogen.22

Forschungsstand
Die Geschichte der Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in der 
Schweiz ist seit wenigen Jahrzehnten Gegenstand der historischen Aufarbeitung 
und wird mittlerweile in einem breiteren Zusammenhang von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen diskutiert. Frühe Forschungsarbeiten entstanden seit  
den späten 1970er-Jahren am Lehrstuhl für Sozialpädagogik (Universität Zürich) 
von Heinrich Tuggener und hatten zum Teil Überblickscharakter23, andere Ar-
beiten beschäftigten sich unter anderem mit der rassistisch und eugenisch mo-
tivierten Fremdplatzierungspraxis des «Hilfswerks der Kinder der Landstrasse» 
der Pro Juventute oder dem Verdingkinderwesen.24 Autobiografische Berichte 
von Betroffenen25, politische Debatten und vermehrte wissenschaftliche For-
schung befeuerten nach dem Jahr 2000 den Diskurs und führten zu einem in-
tensiveren Austausch zwischen den Betroffenengruppierungen, den politischen 
Instanzen und der Forschung. Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang etwa 
das Nationalfondsprojekt «Verdingkinder, Schwabengänger, Spazzacamini», in 
dessen Rahmen zwischen 2005 und 2008 rund 300 Interviews mit ehemaligen 
Verdingkindern geführt wurden26 und die Wanderausstellung «Enfances volées  / 
Verdingkinder reden» (2009 bis 2017) erarbeitet wurde.27 Das «Netzwerk 

21	 Mayring 2015.
22	 Fässler 2016; Gurt 2016; Iten 2023; Schönbächler 2021; Walter [2009]; Wigger [2009 / 2015].
23	 Exemplarisch: Chmelik 1978; Alzinger / Frei 1987.
24	 Radgenossenschaft der Landstrasse 1987; Schoch et al. 1989; Leuenberger 1991; Galle 2016.
25	 Vgl. etwa: Haslimeier 1955; Loos 1983; Buchard 1995; Biondi 2003; Steiner 2015; Bopst 2016; Studer 2016;  

Brönnimann 2017; Devecchi 2017; Dreier 2017.
26	 Leuenberger / Seglias 2008.
27	 Enfances volées / Verdingkinder reden, URL: https://www.verdingkinderreden.ch/ (Zugriff: 19.4.2023).
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Fremdplatziert» konstituierte sich um 2010 und hatte eine Intensivierung des  
überregionalen Forschungsaustauschs zum Ziel. Der 2014 daraus resultierende 
Sammelband Fürsorge und Zwang bildete einen überblickhaften Zwischenstand 
ab.28 Eine breitere Aufarbeitung der schweizerischen Fürsorgepraxis und die 
Diskussion über eine mögliche «Wiedergutmachung» waren die Folge der ver-
mehrten Auseinandersetzung mit der Thematik, die bis heute andauert.29 Als 
Wegmarken dieses Prozesses können etwa die Gedenkanlässe in Hindelbank 
vom 10. September 2010 und in Bern vom 11. April 2013 angesehen werden: 
In Hindelbank entschuldigte sich Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, in  
Bern Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Namen der Landesregierung bei 
den Betroffenen administrativer Versorgungen und fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen für das geschehene Unrecht. Beide stellten eine Rehabilitierung, 
Entschädigung und Aufarbeitung in Aussicht.30 Der «Runde Tisch für die Auf-
arbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen 
vor 1981» wurde von Sommaruga im Juni 2013 eingesetzt und begleitete den 
Aufarbeitungsprozess bis Mitte 2018.31 Das hochschulübergreifende National-
fondsprojekt (Sinergia) «Placing Children in Care», durchgeführt von 2014 bis 
2017, lieferte erste überregionale Ergebnisse zur Heimerziehung in der Schweiz, 
ebenso zwei Fachtagungen zum Thema fürsorgerische Zwangsmassnahmen an 
Minderjährigen, abgehalten 2015 und 2016 in Aarau.32 Zwischenzeitlich nahm 
die vom Bundesrat eingesetzte Unabhängige Expertenkommission Administra-
tive Versorgungen (UEK AV) ihre Tätigkeit auf und untersuchte im Verlauf von 
drei Jahren schweizweit die administrative Internierungspraxis.33 Ihr umfangrei-
cher Abschlussbericht erschien 2019.34 Parallel dazu beauftragte der Bundesrat 
Anfang 2017 den Schweizerischen Nationalfonds, die fürsorgerischen Zwangs-
massnahmen und Fremdplatzierungen in einem breiten Kontext und mit Bezü
gen zur Gegenwart zu untersuchen. Die Untersuchungen wurden von 2018 bis 
2023 innerhalb des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 76 «Fürsorge und 
Zwang – Geschichte, Gegenwart, Zukunft» in Form von 29 Einzelprojekten 
durchgeführt und sind mittlerweile abgeschlossen.35

Neben diesen breiten, national angelegten Aufarbeitungsbemühungen ent-
stand in den vergangenen rund 25 Jahren eine Vielzahl an historischen Quali-
fikationsarbeiten und Einzelpublikationen zu bestimmten Aspekten der Kinder- 

28	 Furrer et al. 2014.
29	 Vgl. hierzu auch der aus zwei Tagungen 2015 / 16 resultierende Sammelband: Ziegler et al. 2018.
30	 Schweizerische Eidgenossenschaft 2013.
31	 Schweizerische Eidgenossenschaft 2018.
32	 Hauss et al. 2018; Ziegler et al. 2018.
33	 Unabhängige Expertenkommission Administrative Versorgungen, URL: https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/

startseite (Zugriff: 18.4.2023).
34	 Exemplarisch die Synthese: Unabhängige Expertenkommission Administrative Versorgungen 2019.
35	 NFP 76: Fürsorge und Zwang, URL: https://www.nfp76.ch/ (Zugriff: 19.4.2023).
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und Jugendhilfe36 und zu Einrichtungen der stationären Jugendhilfe und der 
Jugend- und Erwachsenenfürsorge37. Zudem bemühten sich vermehrt kirchliche, 
kommunale und kantonale Trägerschaften um eine historische Aufarbeitung der 
unter ihrer Verantwortung stehenden Einrichtungen.38 Ausserdem ist es mittler-
weile Usus, dass in Jubiläumspublikationen eine kritisch reflektierte Perspektive 
auf die Praxis in Erziehungseinrichtungen und auf diejenige der einweisenden 
Instanzen eingenommen wird.39 Für die hier durchgeführte Forschungsarbeit 
sind die Studien zu Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft von besonderer 
Relevanz.40 Eine aus Forschungssicht passagenweise unausgewogene Vorarbeit 
stellt in diesem Zusammenhang der 2013 vorgelegte Schlussbericht der unabhän-
gigen Expertenkommission zur Erziehungspraxis und zu den institutionellen 
Bedingungen der Ingenbohler Schwestern dar, wo sich mitunter einige wenige 
Aussagen ehemaliger Einsiedler Heimkinder und dort tätiger Ordensschwestern 
finden.41

Die Forschungslage zum Waisenhaus respektive Kinderheim Einsiedeln 
präsentiert sich bescheiden und fragmentiert. Anekdotische Hinweise auf die 
Kinder und Jugendlichen, die im Heim wohnten und im Klosterdorf als stig
matisierte Gruppierung wahrgenommen wurden, finden sich vereinzelt in lokal-
historischen Publikationen und datieren auf die Mitte des 20. Jahrhunderts.42 
Dort werden auch institutionelle Zusammenhänge der kommunalen Fürsorge 
sichtbar, die etwa zwischen dem Waisenhaus und dem Bürgerheim bestanden. 
Zum Wohlfahrts- und Armenwesen im Kanton Schwyz und insbesondere im 
Bezirk Einsiedeln ist überblicksartige Forschung vorhanden.43 Auch befasst sich 
etwa Heinz Nauer mit dem lange Zeit diskriminierenden Umgang der kommuna-
len Verwaltung mit den «Neubürgerinnen» und «Neubürgern», wie die zwangs-
eingebürgerten, nicht sesshaften Menschen seit den 1850er-Jahren genannt wur-
den.44 Er analysiert eingehend das Einsiedler «Stammbuch Vagabunden», das 
ehemals heimatlose Familien für den Zeitraum von 1859 bis 1876 erfasst. Zusam-
menhänge zwischen der Armenfürsorge des Bezirks, den zwangseingebürgerten 
Familien und dem Waisenhaus arbeitet ausserdem Miguel Garcia heraus.45 

36	 Vgl. etwa: Ramsauer 2000; Wolfisberg 2002; Wilhelm 2005; Häsler 2008; Leuenberger / Seglias 2015; Galle 2016; 
Guggisberg 2016; Businger / Ramsauer 2019.

37	 Lippuner 2005; Rietmann 2013; Jenzer 2014; Heiniger 2016; Hafner 2022.
38	 Akermann et al. 2012; Ries / Beck 2013; Akermann et al. 2014; Hafner / Janett 2017; Baumann 2017;  

Gnädinger / Rothenbühler 2018.
39	 Schulheim Schloss Kasteln 2005; Ott / Schnyder 2008; Schulthess 2018; Bürgergemeinde der Stadt Basel 2019;  

Verein Projekt Hindelbank 2021.
40	 Akermann et al. 2012; Akermann et al. 2014; Alzinger / Frei 1987.
41	 Unabhängige Expertenkommission Ingenbohl 2013.
42	 Vgl. etwa: Schönbächler 2021, S. 52f.; Lienert 2009, S. 61f.
43	 Lippuner 2012.
44	 Nauer 2011.
45	 Garcia 2014.
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Die vorliegende Untersuchung schliesst an die angeführten Forschungen  
zur Aufarbeitung von geschehenem Unrecht im Kontext von Fremdplatzierung 
an. Wie diese rekonstruiert sie damaliges Erziehungshandeln und arbeitet bereits 
andernorts beschriebene Muster heraus, so etwa die Erfahrungen von Strafe 
und Gewalt, das Gefühl von Willkür und Ausgeliefertsein oder, in der Zeit unter 
den Ingenbohler Schwestern, die Bedeutung der Religion.46 Diese und weitere 
Themen werden in ihrer spezifischen regionalen Ausprägung und Verantwort-
lichkeit analysiert. Darüber hinaus wird mit Einsiedeln erstmals ein Waisenhaus 
in seiner Bedeutung für einen Bezirkshauptort untersucht.

Die folgende Untersuchung ist zweigeteilt, dies aus forschungspragma
tischen Gründen. Der erste Teil stellt die Entstehung und die frühen Betriebs-
jahrzehnte des Heilig-Geist-Spitals und späteren Waisenhauses dar und benennt 
die Trägerschaft, die Aufsichts- und Verwaltungsstrukturen. Ein Überblick dient 
der Orientierung in dem weitläufigen Gebäude und gibt Einblick in dessen viel-
fältige Nutzung im Lauf der Zeit. Anschliessend wird auf das Engagement der 
Ingenbohler Schwestern in Einsiedeln und verschiedene damit verbundene As-
pekte wie Personalpolitik und Religiosität eingegangen. Zwei Foki bilden den 
Abschluss des ersten Teils: Verschiedene Unterbringungs- und Internierungs-
formen im Gebäude und das Thema der «Neubürger» in Zusammenhang mit 
dem Waisenhaus werden hier thematisiert.

Während sich der erste Teil massgeblich auf archiviertes Schriftgut und  
publizierte Quellen stützt, bilden die im Rahmen der Untersuchung geführten 
Interviews die Grundlage des zweiten Analyseteils. Thematische Schwerpunkte 
werden zu den Einweisungsgründen (a), zum Alltag im Kinderheim (b), zu  
Freiräumen, Regeln und Sanktionsmassnahmen (c), zu den verschiedenartigen 
Beziehungen, die seitens der Kinder gepflegt werden konnten (oder eben nicht) 
(d, e, f, g) sowie zur Schule und zu den Bildungschancen (h) sowie zum Leben 
nach dem Heimaustritt (i) gesetzt.

Dazwischen finden sich sechs Fokustexte, die exemplarischen Charakter 
haben: Der eine greift den Fall einer geplanten und doch nicht durchgeführten 
Zwangsadoption auf, ein anderer die Biografie einer Ingenbohler Schwester. 
Ein dritter wiederum skizziert die jahrzehntelange Fürsorgeabhängigkeit einer 
Einsiedler Familie, und ein vierter Fokustext hat Krankheiten und Todesfälle 
unter den Heimkindern zum Thema. Das Einzelschicksal eines (ehemaligen) 
Heimkindes behandelt ein weiterer Text, während der letzte das Thema der 
Kinder von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten in Einsiedeln in den 
1960er-Jahren streift.

46	 Vgl. etwa Akermann et al. 2012.
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�Vor- und Entstehungs
geschichte einer  
multifunktionalen Fürsorge-
einrichtung

Die Vorgängerinstitution des späteren Kinderheims Einsiedeln geht auf eine 
Gründung Mitte des 14. Jahrhunderts zurück, als Einsiedeln bereits zu einem 
vielbesuchten Wallfahrtsort47 geworden war. Eine spätmittelalterliche Stiftungs
urkunde von 1353 legte den Standort für ein Spital fest, das der Aufnahme bedürf-
tiger und kranker Pilger dienen sollte.48 Der ursprüngliche Bau fiel 1577 einem  
Brand zum Opfer, der auch das Kloster und weite Teile des Dorfes Einsiedeln in 
Mitleidenschaft zog. Der kurze Zeit später wiedererrichtete Holzbau, nördlich 
an das Heilig-Geist-Spital – das spätere Kinderheim – grenzend, blieb bis zur 
Eröffnung desselben im Jahr 1861 erhalten und wurde dann niedergelegt. Der 
Giebel des altgedienten Hauses soll die Jahreszahl 1597 aufgewiesen haben.49 
Offenbar diente bereits diese Vorgängerinstitution als Waisenhaus. So heisst es 
1934 im Einsiedler Anzeiger etwa von Alois Grätzer (1808  –  1878), dem Stifter des 
sogenannten «Grätzer-Fonds»50 für gemeinnützige Zwecke, er sei – folglich im 
frühen 19. Jahrhundert – «im hiesigen Spital auferzogen» worden.51 Landschrei-
ber Karl Birchler, der Verfasser der Zeilen, blickte kritisch auf diese Zeit zurück, 
wenn er schreibt, die damalige «Spitalverwaltung [habe] sowohl bezüglich des 
Unterhaltes als auch der Erziehung der Kinder zu wünschen übrig» gelassen. 
Trotzdem habe Grätzer das Spital offenbar «in dankbarer Erinnerung» behalten 
und die Armenpflege Einsiedeln im Testament berücksichtigt.

47	 Vgl. hierzu auch: Kälin 2005, S. 16f.; Ringholz 1896.
48	 Oechslin / Buschow 2003, S. 223f.; Ringholz 1904, S. 232 – 234; Kälin 1968, S. 95f.
49	 Der Spital zu Einsiedeln, in: Einsiedler Anzeiger, 17.8.1861.
50	 Vgl. hierzu: Einsiedler Anzeiger, 23.2.1884 / 21.4.1934 / 26.2.1946.
51	 Einsiedler Anzeiger, 21.4.1934.
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Angeblich seit den 1830er-Jahren wurde verschiedentlich der Ruf laut nach 
einer «Spital-Neubaute».52 Konkreter wurde dies 1845, als die Bezirksgemeinde 
von Einsiedeln den Bau eines neuen «Armen-, Kranken- und Arbeitshauses»53 
beschloss, weil das alte Spital «den gesteigerten Anforderungen der Neuzeit» 
nicht länger genügen konnte. «Eine verhältnismässig allzu grosse Anzahl Spital
bewohner musste da zusammengepresst leben, was weder in sittlicher, noch in 
sanitarischer Beziehung zuträglich war», berichtete der Einsiedler Anzeiger kurz 
nach der Einweihung des Neubaus.54 Es waren also hygienische Bedenken, die 
zu diesem Beschluss den Ausschlag gaben, aber auch die Sorge um das konforme 
Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner. Dies wohl nicht zuletzt, weil die 
Klientel des alten Spitals äusserst heterogen war. Neben den aufzunehmenden 
Pilgern wohnten fürsorgebedürftige Männer und Frauen unterschiedlichen 
Alters, physisch und psychisch Beeinträchtigte, pflegebedürftige Betagte und 
elternlose Kinder unter einem Dach. Es handelte sich bei der Einrichtung in 

52	 Einsiedler Anzeiger, Jubiläumsausgabe, Januar 1909.
53	 Bericht über das Wirken, die Leistungen, die Rechnung und das Vermögen des löblichen «Frauen- und Töchtervereins 

zu Gunsten der Armen» in Einsiedeln, 14.10.1859, S. 1 (BAE J II 6).
54	 Einsiedler Anzeiger, 17.8.1861.

Abb. 3: Das alte Heilig-Geist-Spital kurz vor dem Abbruch um 1860, retuschierte Fotografie.  
Am linken Bildrand ist die Hauptfassade des Neubaus zu erkennen.
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Einsiedeln somit um ein eigentliches «Armenhaus», wie sie zu jener Zeit etwa 
auch in Schwyz, Gersau oder Schübelbach etabliert wurden und von denen es 
im Kanton Schwyz etwa zwanzig gab.55 Ein wesentlicher Unterschied bestand 
darin, dass in Einsiedeln neben ortsansässigen Bedürftigen eben auch von aus-
wärts kommende Pilger untergebracht waren.

Die Armen- oder Bürgerhäuser waren eine armenrechtliche Massnahme, 
die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überwiegend in den Deutsch-
schweizer Kantonen verbreitete, um die wachsende Zahl an fürsorgeabhängi-
gen Menschen mit Heimatrecht möglichst kostengünstig unterzubringen und 
sie gegebenenfalls für ihren Lebensunterhalt arbeiten zu lassen. Die Schwyzer 
Bezirke verfügten im Bereich des Armenwesens, insbesondere seit dem Erlass 
der Organisationsgesetze von 1835, über weitgehende Autonomie. Die Kantons-
verfassung von 1848 und das Armengesetz von 1851 regelten die Kompetenzen 
von Bezirken und Gemeinden und übertrugen Letzteren die Aufgabe der Armen-
pflege.56 Damit wurden allerdings wenig Neuerungen geschaffen, wie Sabine 
Lippuner in ihrem Beitrag zur Geschichte des Sozial- und Gesundheitswesens 

55	 Lippuner 2012, S. 250; Winkler 2013; Bühler et al. 2019, S. 244f.
56	 Lippuner 2012, S. 249.

Abb. 4: Die Gartenseite des Heilig-Geist-Spitals mit verschiedenen Gruppen von Bewohnerinnen 
und Bewohnern, um 1880: Kinder (rechts), ältere Männer (links), Ordensschwestern (Garten-
beet und Fenster), ein Herr mit Zylinder (Verwalter?) im Eingang, dazwischen mehrere Frauen 
und Männer.
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im Kanton Schwyz betont, sondern vielmehr gängige Praxis im Kontext des 
neugegründeten Bundesstaats auf kantonaler Gesetzesebene festgeschrieben.

Die Idee eines Ersatzbaus für das baufällige Heilig-Geist-Spital wurde in 
Einsiedeln anlässlich der Bezirksgemeinde im Jahr 1845 laut.57 Die Pläne waren 
zu diesem Zeitpunkt noch einigermassen vage, sahen freiwillige «Frohntagwen», 
also Frohnarbeit58, vor und die Genossengemeinde stellte das benötigte Bau-
holz unentgeltlich in Aussicht. Zugleich konstituierte sich der «Frauen- und 
Töchterverein zu Gunsten der Armen», um sich um «die innere Ausrüstung» zu  
kümmern – Betten, Bettzeug, Kleider etc. Denn, so hiess es, das «Frauengeschlecht  
wollte auch sein Schärflein beitragen zum gemeinnützigen Werke der Männer». 
Die vorgesehene Aufteilung, dass die Männer die infrastrukturelle Planung 
und Ausführung besorgten und die Frauen die Innenausstattung übernahmen, 
entsprach der gängigen geschlechterspezifischen Arbeitsteilung, wie sie in der 
bürgerlich-patriarchal geprägten Gesellschaft bis weit in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts Bestand hatte. Die Umsetzung liess allerdings auf sich warten: 
In den politisch bewegten Jahren des Sonderbunds (1845  –  1847)59 mit ihrem 
Widerstreit konservativer und liberal-radikaler Kräfte und der Gründung des 
Bundesstaats von 1848 geriet das Anliegen eines neuen Spitals vorläufig in den 
Hintergrund. Erst im Winter 1857  /  58 nahmen die Bauarbeiten ihren Anfang, im 
Herbst 1859 stand das Gebäude «unter Dach»60, und im Spätsommer 1861 wurde 
es von den ersten Bewohnerinnen und Bewohnern bezogen.61

57	 Bericht 1859, S. 1.
58	 Zu Frohndienst vgl. Schweizerisches Idiotikon 1885, Sp. 1301: « […] als Glied einer Genossenschaft,  

Gemeinde zum Nutzen derselben Arbeit unentgeltlich verrichten.»
59	 Roca 2012.
60	 Bericht 1859, S. 8.
61	 Einsiedler Anzeiger, 17.8.1861.
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Der Frauen- und Töchterverein Einsiedeln
Der Verein konstituierte sich im Mai 1846, nachdem im Jahr zuvor der Bau eines 
neuen Spitals beschlossen worden war.62 Initiatorin und erste Präsidentin war 
Katharina Steinauer-Benziger (1804 –  1860), Tochter des Schwyzer Landammanns  
Joseph Karl Benziger. Erster Vereinszweck war zunächst die Ausstattung des 
künftigen Neubaus mit Mobiliar, Textilien und weiterem Hausrat. Weil sich das 
Bauprojekt verzögerte, wandte sich der Verein, der zu Beginn rund zwei Dut-
zend Mitglieder zählte, anderen karitativen Aufgaben zu, stattete etwa während 
des Sonderbundkriegs (1847) ein Lazarett aus, etablierte in den 1850er-Jahren 
die Strohflechterei als Einkommenszweig und engagierte sich im Rahmen von 
Suppenküchen und Kleiderbörsen. Als das Heilig-Geist-Spital 1861 seine Tore 
öffnete, steuerte der Verein Waren im Wert von 14000 Franken bei, darunter 
70 Betten. Später erweiterte er sein Wirkungsfeld auf die Bezirksschulen (ab 
1870), gründete eine Kleinkinderschule (1879, 1890) und übernahm Aufgaben 
in der Privat-Krankenpflege (ab 1901). Erste Orientierungskrisen des auf pri-
vate Wohltätigkeit basierenden Vereins zeigten sich in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts und insbesondere gegen Ende des Jahrhunderts mit dem Aus-
bau und der Professionalisierung öffentlicher sozialer Dienstleistungen. Zum 
150-Jahr-Jubiläum benannte er sich um in Auxilia-Verein, was aber seine Rele-
vanz nicht zu heben vermochte. Aufgrund mangelnden Interesses löste er sich 
im Mai 2022 auf.

62	 Hierzu ausführlich vgl. Schönbächler 2022.
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2
�Die Aufsichtsbehörde

Als Trägerschaft des Waisenhauses Einsiedeln fungierte der Bezirk Einsiedeln, 
weshalb ein Blick auf die politische Organisationsstruktur geboten ist. Das 
Territorium des Bezirks Einsiedeln entspricht demjenigen der politischen Ge-
meinde Einsiedeln und umfasst neben der Ortschaft Einsiedeln die sechs Viertel 
Bennau, Egg, Euthal, Gross, Trachslau und Willerzell.63 Entsprechend funktio-
nieren auch Bezirks- und Gemeinderat in Personalunion als Exekutive. Ihm  
gehörten 15 Männer an, Bezirksammann und Statthalter standen ihm vor.64

Das Spital war bereits vor der Eröffnung des Neubaus 1861 eine Einrichtung, 
die vom Bezirk Einsiedeln finanziell getragen, betrieben und kontrolliert wurde. 
Zuständig war die Armenpflege, die sich ab 1966 Fürsorgekommission nannte. 
Die Zahl ihrer Mitglieder variierte über die Jahre und wurde möglicherweise 
der jeweils aktuellen Arbeitslast angepasst.65 1872 bestand die Kommission aus 
12 Mitgliedern, ihren Höchststand mit 14 Mitgliedern erreichte sie in den 1890er-
Jahren. Im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts gehörten ihr 8 bis 10 Männer an, 
1972, als das Kinderheim geschlossen wurde, noch 7. Frauen waren im Untersu-
chungszeitraum darin nicht vertreten, was auf deren fehlende politische Rechte 
und die Möglichkeit, ein politisches Amt auszuüben, zurückzuführen ist. Als 
Mitglieder der Armenpflege gesetzt waren der amtierende Einsiedler Pfarrer, 
der sogenannte «Armenverwalter», der «Armenarzt» sowie der Amtsschreiber 
als Sekretär respektive Aktuar. Präsidiert wurde die Kommission in vielen Legis
laturen vom Bezirksammann, manchmal aber auch von anderen Personen. Da-
neben nahmen amtierende und ehemalige Bezirksräte, Kantonsräte und Männer 
aus dem Bezirk Einsiedeln in wechselnder Zahl Einsitz.

Die Armenpflege hatte in Bezug auf das Waisenhaus also die Funktion, 
welche andernorts beispielsweise eine Aufsichts-, Heimkommission oder ein 
Stiftungsrat ausübte.66 Oftmals setzte sich dieses Aufsichtsgremium aus ehren

63	 Meyerhans 2005.
64	 Vgl. Staatskalender des Kantons Schwyz, 1860 – 1972 (StAZH 18 P 95.121 – 206).  

Die erste Frau gelangte 1992 in das Gremium.
65	 Vgl. ebd.
66	 Vgl. etwa Heiniger 2016; Christensen et al. 2021; Deplazes 2023.
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amtlich tätigen Mitgliedern zusammen, nicht so in Einsiedeln. Hier war es 
gleichzeitig ein politisches Organ, das sich im Grunde selbst kontrollierte, zumal  
der Verwalter der zu überwachenden Einrichtungen in seinen Reihen sass. 
Aktenkundig gewordene Inspektionsbesuche der Aufsichtsbehörde im Waisen-
haus sind daher rar. Sie verliess sich wahrscheinlich über weite Strecken auf  
die (mündlichen) Rapporte des Verwalters und prüfte seine Anträge so weit 
möglich am Schreibtisch. Besuche der Behörde sind dann überliefert, wenn es 
um grössere finanzielle Aufwendungen im Rahmen von Renovationen ging und 
deren Notwendigkeit festgestellt werden musste.67 Diese Abklärungen wurden 
dann allerdings – zumindest teilweise – nicht von der Armenpflege gemacht, 
sondern von der Baukommission vorgenommen.68 Diese stellte bei einer dieser 
seltenen Gelegenheit auf wenigen Zeilen pauschal fest, dass die Schwestern «im 
ganzen Kinderheim eine mustergültige Ordnung halten, die Kinder reinlich und 
sauber kleiden und dass auch Verwalter Severin Lienert vorzügliche Aufsicht 
führe.»69 Ansonsten sind Dankesschreiben der Bezirksverwaltung, namentlich 
des Bezirksammanns, an die Adresse der Ingenbohler Schwestern die einzigen 
Unterlagen, die eine Bewertung des Heimbetriebs durch die Trägerschaft do-
kumentieren.70 Aber auch dies sind keine differenzierten Stellungnahmen zum 
Heimbetrieb geschweige denn Kritik, sondern lediglich Dank und Lob an die 
Adresse der Ordensschwestern für die gewissenhafte Ausübung ihrer Tätigkeit.

Ein einziges Mal findet sich in den Behördenprotokollen eine kritische Pas-
sage zu den Erziehungsmethoden der Ordensschwestern. Im Sommer 1951 lud 
die Einsiedler Pfadfindergruppe elf Knaben aus dem Kinderheim ins Lager ins 
Toggenburg ein.71 Pater Franz Sales Truniger, der das Lager besuchte, brachte 
der Armenpflege einen «längern Bericht» mit, verfasst vom Lagerleiter und eini
gen Pfadfindern.72 «Dieser Bericht befasst sich mit den eingegangenen Klagen 
und orientiert über Gehorsam, Arbeit, Ordnung, Kameradschaft und Essen im 
Lager.» Die gemachten Erfahrungen seien «sehr betrüblich und der Versuch, 
diese Knaben mit der Mentalität und den Auffassungen der übrigen Lagerteil-
nehmer bekannt zu machen, wird als deprimierend, ja katastrophal bezeichnet.» 
Offenbar hatten die Knaben den Wegfall des alltäglichen Regelwerks im Heim 
ausgenutzt und sich nicht in die Ordnung der Pfadfindergemeinschaft fügen 

67	 Vgl. Chronik, Dez. 1949: Gebäudeuntersuchung durch «Herren von Einsiedeln»; Chronik, 29.1.1951: Bezirksrat und 
Armenbehörde besichtigen neue Räume; Chronik, Herbst 1953: Bezirksrat und Armenbehörde besichtigen renovierte 
Räume; Chronik, 18.2.1957; Chronik, Anfang 1964: Besuch Armenpflege zum «Gesuch von Neuanschaffungen und 
einer dringenden Renovation».

68	 Vgl. Protokoll Armenpflege, 2.6.1954, Nr. 150 (BAE KI 36.32); Chronik, 25.5.1954.
69	 Bezirksrat Einsiedeln, Auszug Protokoll, 26.5.1954, in: Chronik, Mai 1954.
70	 Vgl. Chronik, S. 32: Schreiben Bezirksrat, 27.3.1899; Chronik, S. 36: Schreiben Bezirksrat, 10.2.1914; Chronik,  

Schreiben Bezirk Einsiedeln an Oberin, 4.8.1947; 
71	 Hier und im Folgenden: Protokoll Armenverwaltung, 13.9.1951, Nr. 476 (BAE KI 36.32).
72	 Nicht gefunden.
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wollen. Jedenfalls war die Armenpflege alarmiert, denn eine angebliche Diszi-
plinlosigkeit war aus den Mauern des grossen Gebäudes an die Öffentlichkeit 
gedrungen. Sie beschloss, «die im Kinderheim zur Anwendung kommenden Er-
ziehungsmethoden» zu überprüfen und zu dem Zweck einen «Fachmann» hin-
zuzuziehen. Truniger schlug die «Herren Dr. Spieler in Solothurn und Direktor 
Frei in Lütisburg» vor, wollte sich zuvor aber mit dem Ingenbohler Mutterhaus 
verständigen.73 Dieses unterstützte das Vorhaben und wies interessanterweise 
«auf Erfolge hin […], die unter ähnlichen Voraussetzungen» bereits in anderen 
Anstalten erzielt worden seien.74 So wurde beschlossen, dass sich Truniger «zu 
gegebener Zeit» mit den Fachmännern in Verbindung setzen sollte – allerdings 
sei «momentan […] die Heizungsanlage im Kinderheim noch nicht fertig er-
stellt». Warum hier die Abklärung der Erziehungsmethoden in einen Zusam-
menhang mit der Heizung gebracht wurde, ist unklar. Befürchtete die Armen-
verwaltung durch die Inanspruchnahme der Fachleute zusätzliche Ausgaben 
und ein Überstrapazieren der Finanzmittel? Jedenfalls ist dieser Eintrag der 
letzte zu diesem Sachverhalt. Ob je eine Kontaktnahme mit den Fachleuten 
und eine Abklärung durch dieselben stattfand, ist fraglich. Bislang fanden sich 
keine Unterlagen, die das belegen würden. Ein Hinweis auf nach wie vor kon-
fessionell ausgerichtete Netzwerke ist es jedoch, wenn hier mit Spieler und Frei 
zwei führende katholische Heilpädagogen als Experten vorgeschlagen werden.75 
Interessant ist ausserdem, dass sich die Armenpflege – nachweislich nur ein ein-
ziges Mal – mit der Frage der Erziehungsmethoden im Heim beschäftigte, und 
zwar aus einer defensiven Position heraus, nachdem mutmassliche Mängel nach 
aussen gedrungen waren. Für die Knaben blieb dies wohl die einzige Teilnahme 
an einem externen Sommerlager – sie hatten in dieser Angelegenheit wohl am 
meisten Konsequenzen zu tragen. Aber auch darüber schweigen die Quellen.76

73	 Protokoll Armenpflege, 28.9.1951 (BAE KI 36.32). Zu Johann Frei (1891 – 1976) vgl. Dora 2016;  
zu Fritz Spieler (1893 – 1974) vgl. Conzemius 2010.

74	 Hier und im Folgenden: Protokoll Armenpflege, 9.11.1951 (BAE KI 36.32).
75	 Vgl. hierzu auch: Wolfisberg 2002, S. 108 – 121; Seglias et al. 2024.
76	 Auffällig die Diskrepanz: In der Hauschronik findet sich kein Hinweis auf ein ungebührliches Verhalten der Knaben. 

Dort heisst es lediglich: «Am 30. Juli kamen die Buben frohgemut wieder aus dem Lager heim.» Vgl. Chronik, Juli 1951.
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Fokustext 1
«[…] es zerreisst mir ja das Herz […]» –  
eine Zwangsadoption im Kinderheim

Fremdplatzierungen und Adoptionen von (Klein)Kindern aus dem Kinderheim 
in Einsiedeln kamen vor. Um die Dimension dieser fürsorgerischen Massnahme, 
die nicht selten unter Zwang erfolgte, erfassen zu können, wäre eine systema-
tische Durchsicht der Protokolle des zuständigen Waisenamtes vonnöten. Es 
muss an dieser Stelle genügen, einen solchen Vorgang exemplarisch nachzuvoll
ziehen.77

In den 1950er-Jahren gebar eine junge unverheiratete Frau, heimatberechtigt 
in Einsiedeln, ausserhalb des Kantons Schwyz ein Mädchen namens Veronika.78 
Weshalb die junge Mutter unter der Kontrolle des kantonalen Schutzaufsichts- 
und Fürsorgeamts Küssnacht stand und bevormundet war, ist unklar. Jedenfalls 
legte dieses wenige Tage nach der Geburt ein Dossier über die Neugeborene an 
und beschloss, das Mädchen fremd zu platzieren mit der Option einer späteren 
Adoption. Eine aus Behördensicht «gute Pflegefamilie» hatte das Amt bereits 
gefunden, und «da es sich um einen kostenfreien Pflegeplatz handelt, wäre die 
finanzielle Seite des Problems gelöst.»79 Der finanzielle Aspekt einer möglichst 
kostengünstigen Fremdplatzierung kam bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 
zur Sprache. Dies war jedoch ganz und gar nicht im Sinn der Mutter, die gut 
drei Wochen nach der Geburt dem Schutzaufsichtsamt einen flehenden Brief 
zukommen liess. Darin versprach sie, sich eine Arbeitsstelle zu suchen und für 
ihr Kind sorgen zu wollen: «[…] nur bitte nehmen sie mir mein Kind nicht weg, 
denn es zerreisst mir ja das Herz, wenn ich mein eigenes unschuldiges armes 
Kindlein hergeben müsste, nein nein nur das nicht, denn sonst hab ich im Leben 
keinen Halt mehr […]».80 Das Schutzaufsichtsamt zeigte sich vom eindringlichen 
Widerspruch der Mutter jedoch unbeeindruckt und trieb den Prozess der Fremd
platzierung voran. Zwei Monate nach der Geburt besuchten die designierten 
Pflegeeltern das Kind im Krankenhaus und lernten bei dieser Gelegenheit auch 
die Mutter kennen. Diese «habe sich sehr feindlich gegen sie benommen und 
erklärt, sie gebe das Kind nicht her.»81 Die aufkommenden Zweifel der Pflege-
mutter bezüglich einer solchen Zwangsplatzierung zerstreute die zuständige 
Fürsorgerin, indem sie behauptete, dass sie «Beweise hätten, dass [die Mutter] 
unfähig sei, ihr Kind zu erziehen, noch es zu pflegen. Ihr Bestimmungsrecht 
gehe nicht so weit, über die Zukunft des Kindes zu verfügen. Dies stehe allein  

77	 Hier und im Folgenden: Vormundschaftsdossier: StASZ HA.XVIII.2128.9.
78	 Pseudonym.
79	 Schutzaufsichtsamt Küssnacht an Waisenamt Bezirk Einsiedeln, Dok-Nr. 2.
80	 Mutter an Schutzaufsichtsamt Küssnacht, Dok-Nr. 4.
81	 Dossier Journal, S. 2.
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ihrem und dem Vormunde des Kindes zu.» Die Machtlosigkeit der jungen 
Frau gegenüber den behördlichen Massnahmen mit ihren stigmatisierenden 
Zuschreibungen wird hier deutlich. Die Entmündigte hatte kein Mitsprache-
recht und musste die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde gewähren lassen.82 
Gemäss Eintrittsregister wurde der Mutter das Kind zwei Wochen nach ihrem 
Protestschreiben, als der Säugling keine sechs Wochen alt war, weggenommen 
und ins Kinderheim nach Einsiedeln gebracht.83 Derweil verzögerte sich die Plat-
zierung bei den Pflegeeltern aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen war das 
Kleinkind kränklich, vertrug keine Kuhmilch und erreichte daher monatelang 
das von der Säuglingsschwester veranschlagte Körpergewicht von sechs Kilo-
gramm als Voraussetzung für seine Weggabe nicht. – Hier scheint sich die allzu 
frühe Kindswegnahme und der damit verbundene Entzug der Muttermilch ge-
rächt zu haben. Zum anderen zeigte sich insbesondere die künftige Pflegemutter 
sehr unsicher hinsichtlich der bevorstehenden Aufgabe. So liessen die Eheleute 
die Fürsorgerin wissen, sie seien mit der Ausstattung des Kinderzimmers noch 
nicht fertig,84 später diente der grassierende Keuchhusten am Wohnort der Pflege
eltern als Grund für einen Aufschub.85 Als die Pflegeeltern das Kind schliess-
lich abholen wollten – es war nun beinahe sechs Monate alt – lehnte dies die 
Säuglingsschwester «in aller Deutlichkeit» ab, weil es «noch sehr schwach und 
heikel [sei] und […] noch sehr geduldige und sorgfältige Pflege» benötige.86 Die 
Fürsorgerin gewann jedoch den Eindruck, diese Einwände seien «vorgebracht, 
um das Kind nicht hergeben zu müssen. [Landschreiber] Dr. Birchler bestätigt, 
dass ihr [Sr. Guido] dies zuzumuten wäre, aber soviel ihm bekannt sei, wäre das 
Kind wirklich noch recht schwach dran.» Zwischenzeitlich bot Landschreiber 
Birchler den zögernden Pflegeeltern ein weiteres Mädchen an, das wenige Wo-
chen jünger und ebenfalls ausserehelich geboren worden war. Katharina87 litt 
im Gegensatz zur wenig älteren Veronika nicht an Verdauungsstörungen und 
legte eine erwartungsgemässe körperliche Entwicklung an den Tag. Nun schei-
nen die Pflegeeltern vollends überfordert gewesen zu sein, entschieden sich am 
einen Tag «endgültig» für Veronika, wenige Wochen später für Katharina. Als 
sie Veronika abholen wollten – sie war nun sechseinhalb Monate alt – soll sie an- 
geblich wieder einen «Rückfall» mit erneuten Verdauungsstörungen erlitten ha-
ben: «Schliesslich wollte Sr. Guido sie ihnen mitgeben, sie entschieden sich jedoch  
noch eine weitere Woche zu warten. Zu Hause waren sie fest entschlossen, auf 
die Veronika zu verzichten und stattdessen Katharina zu nehmen. Nun aber 

82	 Zu den gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit Adoptionen vgl. etwa: Bühler et al. 2024, bes.: S. 47f.
83	 Ein- und Austrittsregister, S. 78, Nr. 339 (BAE K I 60).
84	 Pflegeeltern an Schutzaufsichtsamt, Dok-Nr. 8. 
85	 Schutzaufsichtsamt an Bezirkskanzlei Einsiedeln, Dok-Nr. 9. 
86	 Hier und im Folgenden: Dossier Journal, S. 4.
87	 Pseudonym.
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seien sie wieder anderen Sinnes geworden. Ich [die Fürsorgerin] rate, erst noch-
mals nach Einsiedeln zu fahren und sich erst an Ort und Stelle endgültig zu 
entscheiden.»88

Im Personendossier zu Katharina ist der Vorgang ebenfalls festgehalten: 
«Man besichtigte das Kind im Kinderheim, doch kam man noch nicht zur Ent-
scheidung, welches von beiden man nehmen sollte. Da Veronikas Gesundheits-
zustand aber nicht besser wurde, fassten die Eheleute endgültig den Entschluss, 
Katharina zu holen, umso mehr, als ihnen auch die Kinderschwester dazu riet.»89

In verschiedener Hinsicht ist das Fallbeispiel aufschlussreich: Es zeigt zum 
einen deutlich den Zwangscharakter, den die Adoptionen, in die Wege geleitet 
durch die Einsiedler Bezirkskanzlei, haben konnten. Inwiefern Standards bei der 
Platzierung von Kindern eingehalten wurden, bleibt unklar. Im vorliegenden 
Fall wurden vom kantonalen Schutzaufsichts- und Fürsorgeamt Abklärungen 
getroffen und die künftigen Pflegeeltern als «sehr gut» eingeschätzt, sie besässen 
ein eigenes Einfamilienhaus und stünden finanziell gut da.90 Die positiven finan-
ziellen Voraussetzungen scheinen stärker gewichtet worden zu sein als die erzie-
herischen und pflegerischen Fähigkeiten, die seitens der Pflegemutter offenbar 
noch mit Unsicherheiten verbunden waren. Unter welchen gesundheitlichen 
Voraussetzungen ein Kind überantwortet werden konnte, scheint verhandelbar 
und durchaus auch vom Willen der zuständigen Schwester abhängig gewesen zu 
sein. Mehrere Besuche der künftigen Pflegeeltern im Kinderheim fanden statt, 
zuweilen in Begleitung der Fürsorgerin oder des Landschreibers. Fast scheint es, 
als habe am Schluss ein Münzwurf darüber entschieden, welches der Mädchen 
zur Pflegefamilie kommt. Veronika verbrachte schliesslich ihre ganze Kindheit 
im Heim, und die Pflegeeltern adoptierten die nunmehr bei ihnen aufgenom-
mene Katharina, als diese sechseinhalb Jahre alt war.91

88	 Dossier Journal, S. 5.
89	 Hier und im Folgenden: Vormundschaftsdossier (StASZ HA.XVIII.2129.9).
90	 Waisenamt Einsiedeln, Auszug Protokoll, Dok-Nr. 11.
91	 Dossier Journal, S. 6 (StASZ HA.XVIII.2129.9).
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�Direktoren und  
Armenverwalter

Das operative Geschäft des Spitals und späteren Waisenhauses oblag den Ingen
bohler Schwestern. Organisatorische Belange und die Vertretung der Interes-
sen der Einrichtung auf politischer Ebene waren jedoch in der Befugnis eines 
Direktors respektive Verwalters. Dieser war der Oberin und ihren Schwestern 
vorgesetzt. Zwölf Männer bekleideten dieses Amt von 1861 bis 1972, wobei neun 
auf die Jahre 1861 bis 1894 fallen.92 Lange Amtszeiten weisen die letzten drei 
Direktoren respektive Armenverwalter und Amtsvormunde auf, namentlich 
Konrad Oechslin-Wyss (1852  –  1929, amtierend 1894  –  1928)93, Severin Lienert 
(1886  –  1964, amtierend 1928  –  1962)94 und August Lienert (1926  –  2012, amtierend 
1963  –  1972/91)95.

Die ersten drei Jahrzehnte des Spitals waren geprägt durch vergleichsweise 
kurze Amtszeiten, wobei Benedikt Öchslin, Bezirkssäckelmeister und erster 
Direktor, der Amtsantritt gemäss Hauschronik «keine Rosen» brachte.96 Er 
übte das Amt kein ganzes Jahr aus. «Ein jeder Anfang birgt eben meist viele 
Schwierigkeiten», heisst es dazu lakonisch. Worin die Anfangsschwierigkeiten 
bestanden haben könnten, skizzierte ein «Freund der Armen» im November 
1861.97 Der anonyme Schreiber bemängelte das Fehlen von Türschlössern im Erd-
geschoss und dass die Mahlzeiten auf die verschiedenen Abteilungen getragen 
werden müssen. Es könnten deshalb «die verschiedenen Elemente nicht von 
einander [sic] abgeschlossen werden.» Gravierender scheint, dass noch einige 
Wochen nach dem Bezug des vierstöckigen Gebäudes keine «Stiegengeländer» 
angebracht waren, was für Kinder, Gebrechliche und Betagte durchaus lebens-

92	 Vgl. Chronik, S. 16 – 19, 38 sowie Liste im Anhang, S. 221. 
93	 Bt.: †  Alt-Bezirksammann Konrad Oechslin sel., in: Einsiedler Anzeiger, 2.3.1929.
94	 C. B.: Zum Tode von Verwalter Severin Lienert, in: Einsiedler Anzeiger, 11.12.1964.
95	 Personaldossier August Lienert (BAE 07.00.02_52).
96	 Chronik, S. 16.
97	 Hier und im Folgenden: N.N.: Der Spital und ein Vergissmeinnicht auf das Grab seiner Wohlthäter,  

in: Einsiedler Anzeiger, 16.11.1861.
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gefährlich sein konnte. Ausserdem fehlte offenbar ein «Waschlokal» für die rund 
100 Bewohnerinnen und Bewohner, was selbstredend ein unhaltbarer Zustand 
gewesen sein musste. Wie lange diese infrastrukturellen Mängel anhielten, ist 
nicht bekannt. Eine anonym verfasste Replik gab den Bauarbeitern die Schuld: 
«Öfter wird versprochen und selten gerade gehalten.»98 Ausserdem habe «man 
im alten Spital ein halbes Jahrhundert Unordnung dulden können, so wird es 
im Neuen auch noch ein Vierteljahr auszuhalten sein.» Die Stellungnahme 
stammte offenbar von jemandem, der die Verhältnisse in Einsiedeln gut kannte, 
und sie belegt immerhin, dass die Ausstattung der neueröffneten Fürsorge- 
einrichtung – selbst unter Sicherheitsaspekten – keine Priorität genoss. Ob es 
diese Anfangsschwierigkeiten waren, die für den raschen Direktorenwechsel der 
ersten Jahre verantwortlich waren, ist nicht bekannt. Jedenfalls blieb erst der 
vierte Direktor Konrad Lienert, Vater des späteren Mundartdichters Meinrad 
Lienert (1865  –  1933), mit einer Amtsdauer von beinahe sieben Jahren (1865  –  1872) 
etwas länger auf seinem Posten. Lienert übernahm diese Funktion ein zweites 
Mal von 1887 bis 1894.

Zur Amtsführung der frühen Direktoren macht die Chronik der Ingenbohler 
Schwestern einige wenige Angaben. Unter Direktor Alderich Eberle (1874  –  1882) 
herrschten offenbar massive disziplinarische Schwierigkeiten. Die «Insassen» 

98	 Einsiedler Anzeiger, 23.11.1861.

Abb. 5: Eintrag in der Ingenbohler Hauschronik mit der Todesanzeige von Verwalter Oechslin, 
Februar 1929.
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waren gemäss Hauschronik «sehr unbotmässig, respektierten weder die Be-
hörde[,] noch weniger die Schwestern.»99 Der Direktor sei «sogar mit der Axt 
bedroht» worden und habe «vor diesen rohen Leuten flüchten» müssen. «Er 
fürchtete sich deshalb auch einzuschreiten u[nd] so ging die Ordnung in die 
Brüche.» Die Ursache für die disziplinarischen Schwierigkeiten ist nicht bekannt. 
Die Schilderung suggeriert jedoch, dass in einer Einrichtung wie dem Heilig-
Geist-Spital eine autoritäre Persönlichkeit vonnöten war, um in den betrieb-
lichen Abläufen eine gewisse Ordnung zu gewährleisten. Dass dies für drei bis 
vier Ordensschwestern, einen Direktor und allenfalls einen Knecht in einem 
derart heterogenen Haushalt mit rund einhundert Bewohnerinnen und Bewoh-
nern schwierig war, erstaunt wenig. Inwiefern es möglich war, in einem solchen 
Umfeld einen Ort für Waisenkinder zu schaffen, der eine gewisse Geborgenheit 
vermittelte und zugleich pädagogisch wirksam werden konnte, sei dahingestellt.

Voll des Lobes äussert sich die Ingenbohler Chronik im Zusammenhang mit 
dem Kantonsrat Joseph Birchler, der die Anstalt von 1882 bis 1887 «mit gros-
sem Geschick» geführt habe und den die Chronistin mit einer Porträtaufnahme  
würdigte.100 Er habe sich «durch sein entschiedenes Auftreten» die «Achtung 
aller» verschafft, «wobei Strenge u[nd] Milde sich gegenseitig» ergänzt hätten. 
Birchler sei daher zugleich «gefürchtet u[nd] beliebt» gewesen. Offenbar ver-

99	 Chronik, 1874 / 1882, S. 17.
100	 Hier und im Folgenden: Chronik, 1882 – 1887, S. 17 – 20.

Abb. 6: Einträge zu Direktor Birchler in der Chronik der Ingenbohlerinnen,  
retrospektiv um 1912 festgehalten.
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fügte Birchler über das Mass an Autorität, Durchsetzungsvermögen und Unter-
nehmergeist, das dieses Amt erforderte. Er habe «in jeder Weise für Verbesserung 
[gesorgt], wo etwas mangelhaft war.» So liess er zum einen bei der Anstalt einen 
Gemüsegarten anlegen, zum anderen soll die strassenseitige Gartenanlage mit 
schmiedeeisernem Zaun auf seine Initiative zurückgegangen sein, auch wenn 
sie erst nach seiner Amtszeit im Spätsommer 1888 fertiggestellt war.101 Diese 
äusserlich manifestierte Ordentlichkeit habe Birchler auch im Innern der An-
stalt umgesetzt, indem er «durch weise Sparsamkeit jedem Zuviel vorzubeugen» 
verstand. Die Arbeit der Schwestern unterstützte er als «treuer Helfer, wenn 
Unbotmässigkeit u[nd] Trotz der Pflegebefohlenen sich gegen deren Autorität 
auflehnten, er wusste sie immer zu bändigen, ohne die kluge Mässigung je zu 
überschreiten.»102 Das Zeugnis der Ingenbohler Chronistin an die Adresse von 
Direktor Birchler klingt durchaus idealisiert, und es fragt sich, wie die Anstalts-
bewohnerinnen und Anstaltsbewohner seinen Führungsstil beurteilt hätten. 
Leider sind von dieser Seite aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert keine 
Quellen erhalten.

Inwiefern konnten die Ingenbohler Schwestern den Spitalbetrieb autonom  
organisieren? Diesen Punkt beleuchten wenige Passagen der Chronik, wo etwa der  
zweiten Amtszeit von Direktor Konrad Lienert von 1887 bis 1894 gedacht wird.  
Er sei «die Liebenswürdigkeit u[nd] Güte selbst [gewesen], gegen die Schwestern 
und gegen die Anstaltsgenossen, und vertraute den Schwestern das Haus an 
ohne grosse Einmischung von seiner Seite.»103 Für die Ingenbohler Schwestern 
war es zuvor also nicht selbstverständlich, den Haushalt in Eigenregie organi-
sieren zu können, wie es an anderer Stelle heisst: «Die Schwestern waren in der 
inneren Leitung des Hauses vielfach nicht frei, was ihre Wirksamkeit u[nd] eine 
gedeihliche Entwicklung hemmte.»104 So durften beispielsweise die Schwestern 
keine Bettwäsche oder Kleiderstoffe anschaffen, weil dies in der Kompetenz des 
Frauen- und Töchtervereins lag. Direktor Birchler setzte sich dafür ein, dass sich 
dies zugunsten der Schwestern änderte, weil er erkannt habe, «wie haushäl
terisch die Oberin auch mit den geringsten Sachen umging». Die Beurteilung 
der Anstaltsführung nach ökonomischen Kriterien ist wenig überraschend – die-
ses Argumentationsmuster findet sich in der Wohlfahrtsproduktion bis heute.  
Hingegen erstaunt es doch, dass die Ingenbohler Schwestern über zwanzig Jahre 
brauchten, um sich das Vertrauen der Einsiedler Behörden zu erarbeiten und 
sich eine gewisse Autonomie in der Betriebsführung zu verschaffen.

101	 Verschönerungsverein, in: Einsiedler Anzeiger, 18.8.1888; Bezirksrathsverhandlungen vom 18. Oktober 1888, in:  
Einsiedler Anzeiger, 24.10.1888.

102	 Chronik, 1882 – 1887, S. 19.
103	 Chronik, Nachtrag, S. 38.
104	 Chronik, 1882 – 1887, S. 19f.
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Dass auch im 20. Jahrhundert die Kooperation zwischen den Ingenbohle-
rinnen und dem Verwalter nicht friktionslos vonstattenging, belegen Passagen 
in der Hauschronik. Dort heisst es im Dezember 1945, die Ordensschwestern 
hätten «das Jahr hindurch […] mit viel Schwierigkeiten zu kämpfen» gehabt:105 
«Leider war von Seite [sic] der Verwaltung kein Verständnis für die Kinder zu 
finden.» Ähnlich die Klage zwei Jahre später: «Mit Herrn Verwalter gab es wieder 
viel Schwierigkeiten. Er ist nur auf das Materielle bedacht, das Wohlbefinden  
der Kinder ist ihm Nebensache.»106 Die knappen Aussagen weisen darauf hin, 
dass die Ordensschwestern offenbar wiederholt mit Verwalter Severin Lienert in 
Konflikt gerieten, weil sie für den Heimbetrieb mehr Mittel respektive Ressour-
cen wünschten. In diesem Zusammenhang interessiert, welchen Kostenfaktor 
das Waisenhaus innerhalb der Bezirksverwaltung überhaupt bildete. Darauf  
geht der folgende Abschnitt ein.

105	 Chronik, Dezember 1945.
106	 Chronik, Herbst 1947.





39

�Ökonomische Dimension  
der «Armenpflege» in  
Einsiedeln

Wie gross war der Ausgabenposten für das «Armenwesen» gemessen am Ge-
samtbudget des Bezirks Einsiedeln? Ein Blick in die Bezirksrechnungen kann 
Anhaltspunkte liefern. Diese geben Auskunft über Einnahmen und Ausgaben 
der unterschiedlichen Verwaltungsstellen und sind im Bezirksarchiv lückenlos 
erhalten.107 Das Waisenhaus war Teil eines Fürsorgedispositivs und als Teil des 
Heilig-Geist-Spitals bis ins frühe 20. Jahrhundert, als Spital und Armenhaus in 
Neubauten umzogen, auch buchhalterisch davon nicht zu unterscheiden. Erst 
ab 1907 wird das Waisenhaus als separate Kostenstelle aufgelistet. Auch ist es 
schwierig, die Zahlen über einen längeren Zeitraum zu vergleichen und dar-
aus eine Entwicklung abzuleiten, weil das Schulwesen, die Armenkasse und die 
Fondsverwaltung in den 1880er-Jahren dazu übergingen, gesonderte Rechnun-
gen zu publizieren.

107	 BAE H I 44.10; H I 44.12; H I 45.2; H I 45.3; H II 3; H II 4.
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Tabelle 1: Gesamtausgaben Bezirk Einsiedeln im Verhältnis zu Einnahmen und Ausgaben der 
Armenkasse (1861–    1875), Angaben in CHF.

Ausgaben Bezirk Einnahmen Armenkasse Ausgaben Armenkasse

1861 47605 15910 15910 (Ausgleich: 4146) (33,42  %)

1862 48020 17016 14619 (30,44  %)

1863 69163 12415 14574 (21,07  %)

1865 50855 23943 23759 (46,72  %)

1866 36215 15138 11770 (32,50  %)

1868 35649 17127 17209 (48,27  %)

1870 55138 18004 18415 (33,40  %)

1875 55926 23655 18630 (33,31  %)
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1861, als der Neubau eröffnet wurde, standen einem Ausgabentotal des Be-
zirks von 47600 Franken die Aufwendungen der «löblichen Armenpflege» in der 
Höhe von beinahe 16000 Franken gegenüber, was ungefähr einen Drittel aus-
machte. Dieser stolze Posten vergrösserte sich in den ersten Betriebsjahren, was 
die Rechnungsprüfungskommission in erster Linie der Misswirtschaft des ersten 
Spitaldirektors anlastete.108 Dieser halte beispielsweise «die Arbeitsfähigen zu 
wenig zur Arbeit» an (1862), kaufe zu unökonomisch ein und lege zu wenig Wert 
auf Selbstversorgung (1863). Das scheint sich ab Mitte der 1860er-Jahre unter 
einem neuen Verwalter geändert zu haben. Gleichwohl machte das Armenwesen 
auch 1870 noch immer rund ein Drittel (18400 Franken) der Gesamtausgaben 
des Bezirks (55000 Franken) aus.

Die gesonderte Rechnungsführung seit den 1880er-Jahren macht nachvoll-
ziehbar, wie gross das Volumen der Armenkasse gegenüber derjenigen des Be-
zirks war und wie sich dieses Verhältnis veränderte. Dabei zeigt sich, dass die 
Armenkasse in den 1880er-Jahren mit über 80 Prozent der Bezirkskasse einen 
grossen Aufwand hatte und dieses Verhältnis im Laufe der 1890er-Jahre auf et-
was mehr als 50 Prozent (1895) sank. Bis zur Eröffnung des Armenhauses 1907 
stieg dieses Budgetverhältnis wieder auf 70 bis 75 Prozent. Inwiefern sich an 
dieser Entwicklung makroökonomische Vorgänge wie etwa die Wirtschaftskrise 
seit den 1870er-Jahren ablesen lässt, ist unklar. Eine differenziertere Analyse der 
Zahlen wäre nötig, wofür hier nicht der Platz ist. Es reicht vielleicht festzustellen, 
dass das Armenwesen einen beträchtlichen Teil an den Gesamtausgaben des Be-
zirks ausmachte und gleichzeitig konjunkturellen und organisatorisch bedingten 
Schwankungen unterworfen war.

Für die Jahre von 1907 bis 1950 liegt wiederum vergleichbares Zahlen-
material vor. Das Waisenhaus wurde nun als eigenständiger Ausgabenposten 

108	 Vgl. Armenpflegrechnungen 1862, 1863, 1864.

Tabelle 2: Einnahmen und Ausgaben des Bezirks Einsiedeln und der Armenkasse im Verhältnis  
(1880  –  1905), Angaben in CHF.

Bezirk Ausgaben Armenkasse Einnahmen Armenkasse Ausgaben

1880 37727 27751 30395 (80,57  %)

1885 34418 33947 29480 (85,65  %)

1890 55324 36827 36871 (66,65  %)

1895 78806 44604 42489 (53,92  %)

1896 61121 45021 42552 (69,62  %)

1900 80733 54004 56041 (69,42  %)

1905 73273 58243 56366 (76,93  %)
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ausgewiesen, was diesen wiederum im Verhältnis zu den Gesamtausgaben der 
Bezirkskasse erfassbar macht. Bis um 1940 bewegte sich der Posten des Waisen-
hauses zwischen 15 und 20 Prozent gegenüber den Bezirksausgaben. Während 
des Ersten Weltkriegs stieg dieser Wert kurzfristig auf beinahe 30 Prozent, nach 
1940 sank er dauerhaft auf unter 10 Prozent, das heisst, der Betrieb des Waisen-
hauses wurde gemessen an den Bezirksausgaben ab etwa 1940 deutlich günstiger.

Ab 1907 wurde auch das neu eröffnete Armenhaus als gesonderter Posten ge-
listet. Im Vergleich zeigt sich, dass das Armen- gegenüber dem Waisenhaus stets 
doppelt so hohe Ausgaben generierte, ab den 1930er-Jahren gar das Drei- und 
beinahe Vierfache. Um die Gründe für diese Unterschiede zu eruieren, wäre ein 
differenzierterer Blick auf Belegungszahlen, Betriebskosten und Finanzierungs-
quellen vonnöten. Hier reicht die Erkenntnis, dass innerhalb des Einsiedler Für-
sorgedispositivs das Waisenhaus in finanzieller Hinsicht keine Hauptrolle spielte 
und es daneben wesentlich kostenintensivere Institutionen zu unterhalten galt.

Tabelle 3: Ausgaben des Bezirks Einsiedeln im Verhältnis zu den Ausgaben des Waisen- und des 
Armenhauses, 1910  –  1945, Angaben in CHF.

Bezirk Ausgaben Waisenhaus Ausgaben Armenhaus Ausgaben

1910 93183 19178 (20,58  %) 38208

1915 102038 29531 (28,94  %) 60643

1920 297928 54684 (18,35  %) 135137

1925 259252 40800 (15,74  %) 105875

1930 224348 40652 (18,12  %) 135707

1935 203502 35306 (17,35  %) 104930

1940 488536 47704 (9,76  %) 168226

1945 661686 63850 (9,65  %) 223226

Tabelle 4: Gesamtausgaben Bezirk im Verhältnis zu Ausgaben des Kinderheims, 1950  –  1972,  
Angaben in CHF.

Gesamtausgaben Bezirk Ausgaben Kinderheim

1950 1489220 77188 (5,18  %)

1955 2280273 86119 (3,78  %)

1960 2407589 72330 (3  %)

1965 4548958 37653 (0,83  %)

1968 5780144 192902 (3,34  %)

1970 8779490 161035 (1,83   %)

1971 10375700 174685 (1,68  %)

1972 10822580 186655 (1,72  %)
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1950 führte der Bezirk das System der Zentralkasse ein109, weshalb diese 
Zahlen nur beschränkt mit denjenigen vorangegangener Jahrzehnte vergleichbar  
sind. Die Gesamtausgaben des Bezirks im Jahr 1950 betrugen demnach beinahe 
1,5 Millionen Franken, sämtliche Verwaltungsbereiche inbegriffen. Davon ent-
fielen einnahmenbereinigt knapp 80    000 Franken oder 5 Prozent auf das Waisen
haus. Dieser prozentuale Anteil sank in den 1950er-Jahren auf 3 bis 4 Prozent 
der Gesamtausgaben, sank Mitte der 1960er-Jahre sogar auf unter 1 Prozent und 
verharrte in den letzten Betriebsjahren dauerhaft auf unter 2 Prozent. Diese 
Abnahme dürfte unter anderem auf die abnehmende Zahl an Kindern im Heim 
zurückzuführen sein. Die Ausgaben für das Heim sanken in den letzten Betriebs-
jahren oder stagnierten zumindest, während die Gesamtausgaben des Bezirks 
rasant anstiegen von rund 5,8 Millionen Franken im Jahr 1968 auf beinahe 
11 Millionen vier Jahre später. Das Heim scheint also in den Jahren wachsenden  
Wohlstands in der sich akzentuierenden Konsumgesellschaft ab den 1950er-Jah-
ren nur in sehr beschränktem Mass von Investitionen und steigenden Umsät-
zen profitiert zu haben. Das ist deshalb auch erstaunlich, weil andernorts die  
Betriebskosten von Kinder- und Jugendheimen in jenen Jahren regelrecht explo-
dierten: Mit der Professionalisierung der Heimerziehung wurden Betreuungs-

109	 Jahresrechnung 1950, S. 38.

Abb. 7: Panoramaansicht von Einsiedeln, um 1910. In der rechten Bildhälfte erkennbar ist das 
Waisenhaus (weiss) an relativ zentraler Lage.
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schlüssel erhöht, Arbeitszeiten reduziert, Löhne angehoben und infrastruktu-
relle Anpassungen vorgenommen, was in der Regel massiv höhere Personal- und 
damit Betriebskosten zur Folge hatte.110 Diese Entwicklung blieb in Einsiedeln 
aus. Wegweisende Entscheidungen hinsichtlich der institutionellen Entwick-
lung des Heims zögerte der Bezirk lange hinaus, und als schliesslich umfang-
reichere Investitionen unumgänglich wurden, stellte er den Heimbetrieb ein.

Die Rechnungen des Bezirks respektive der Armenpflege geben auch Aus-
kunft über die Einnahmequellen der Armenkasse. Die arbeitsfähigen Bewoh-
ner des Heilig-Geist-Spitals hatten demnach Zwangsarbeit zu leisten, um ihren 
Unterhalt mitzufinanzieren, dies etwa «in der Fabrick des Herrn Hürlemann», 
mit Seidenweben, Näharbeiten oder Bücherbinden (1862). Kirchenkollekten,  
Erträge von «Opferbüchsen» und Tanztaxen bildeten einen weiteren kleinen 
Beitragsposten. Als ordentliche Beiträge waren die Kostgelder der Eingewiese-
nen verbucht, sowohl der Erwachsenen als auch der Kinder. Auch die Unterbrin-
gung von «Arrestanten» in den Zellen des Untergeschosses und des Dachbodens 
schlug zu Buche. Ausserdem finden sich die Rückerstattungen durch ehedem 
Unterstützungsbedürftige in den Rechnungen. Einen festen Bestandteil der Ein-
künfte der Armenkasse stellten zudem die Landwirtschaft und der Gemüse-
anbau dar. Beides diente der Selbstversorgung, wobei Überschüsse veräussert 
wurden. Produziert wurden Milch, Kartoffeln, Torf («Turben») und Heu sowie 
Schweine, Kälber und Ochsen. Mit dem Auszug des Armenhauses in den Neubau 
verblieb lediglich der Gemüseanbau, der im rückseitig gelegenen Garten betrie-
ben wurde, im Zuständigkeitsbereich des Waisenhauses. Dieser diente weiter-
hin als Nebeneinkommen, indem Überschüsse, die nicht der Selbstversorgung 
dienten, verkauft wurden. Mit dem Wegzug einträglicher Beschäftigungszweige 
und arbeitsfähiger Bewohnerinnen und Bewohner war das Waisenhaus wesent-
lich stärker von den Subventionen des Bezirks und den Kostgeldern abhängig 
als das Armenhaus, dessen Betrieb nicht zuletzt dank Zwangsarbeit zeitweise 
sogar kostendeckend gewesen sein dürfte. Eine ökonomische Verquickung von 
Waisen- und Armenhaus blieb bestehen, indem die beiden Einrichtungen der 
Leitung eines Verwalters, des Amtsvormunds, unterstanden und sie sich gemäss 
der Erinnerung eines ehemaligen Heimkindes in Zeiten erhöhten Arbeitsauf-
kommens mit (günstigen) Arbeitskräften aushalfen. Die Mithilfe der Kinder etwa 
beim Heuen soll jeweils freiwillig gewesen sein: «Dafür wurden sie in der Küche 
mit einem guten Abendessen belohnt.»111

110	 Vgl. etwa: Bürgergemeinde der Stadt Basel (Hg.) 2019, S. 116 – 125, 184f., 212f.; Ott / Schnyder 2008, S. 201 – 224.
111	 Wigger [2009 / 2015], S. 8.
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5
�Ingenbohler Schwestern

Das Waisenhaus respektive Kinderheim in Einsiedeln stand seit seiner Eröff-
nung bis ins Jahr 1967 unter der Leitung der Ingenbohler Schwestern. Die katho-
lische Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz (Kreuz-
schwestern), wie sie auch genannt wurde, war 1856 durch Abspaltung von den 
Menzinger Lehrschwestern gegründet worden.112 Umtriebiger Promotor war der 
Sozialreformer Pater Theodosius Florentini (1808  –  1865), der seit den 1840er-
Jahren mit seinen Initiativen dem Schweizer Katholizismus wichtige Impulse 
verlieh und beispielsweise das Schulwesen und das weibliche Engagement im 
sozialkaritativen Bereich förderte und auf diesem Weg die sozialen Probleme 
des anbrechenden Industriezeitalters zu lindern versuchte.113 64 Schwestern 
zogen 1856 in das neue Mutterhaus in Ingenbohl (SZ), wo sie Maria Theresia 
Scherer (1825  –  1888)114 zur ersten Generaloberin wählten.

Schwesternkongregationen nahmen im 19. und noch weit bis ins 20. Jahr-
hundert in der katholischen «Sondergesellschaft»115 eine besondere Funk-
tion wahr, indem sie sich in sozial-karitativen Bereichen betätigten, welche 
in protestantischen Landesteilen oftmals von der privaten Philanthropie und 
von Diakonissen übernommen wurden. Der Staat begann erst im Verlauf des 
20. Jahrhunderts sein Engagement im Sozialwesen substanziell auszubauen und 
überliess die sozialen Aufgaben gemäss dem Subsidiaritätsprinzip den Kantonen, 
Kommunen, privaten Wohlfahrtsverbänden und eben kirchlichen Akteurinnen 
und Akteuren.116

Das Engagement der Kongregationsschwestern in Einsiedeln nahm noch  
vor der Abspaltung seinen Anfang. Pater Kaspar Willi (1823  –  1879)117, seit 1853 Pfar-
rer in Einsiedeln, Erziehungsrat, Schulinspektor und späterer Churer Bischof,  

112	 Venzin 2007; Dubler 2008. Zur Geschichte der Ordensschwestern und ihre fürsorgerische Funktion innerhalb der 
katholischen Sondergesellschaft seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. auch Moos 2024.

113	 Conzemius 2020.
114	 Conzemius 2012.
115	 Zum Begriff der katholischen Sondergesellschaft vgl. etwa Altermatt 1989; Altermatt 1995.
116	 Cattacin 1996; Degen 2006; Matter 2015; Matter / Rietmann 2024, S. 53 – 56.
117	 Jäggi 2013.
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wandte sich im November 1854 an Pater Florentini: Die Einsiedler Armenpflege 
sei «in Verlegenheit» wegen des Spitalmeisters, der «wenig Kenntnis & noch 
weniger Eifer hat seine schwierige Aufgabe zu lösen […].»118 Willis Vorschlag, 
den Personalnotstand durch Anstellung von Barmherzigen Schwestern zu lösen, 
stiess bei der Armenpflege daher auf Beifall.

In Einsiedeln fragte man sich allerdings, ob die Spitalschwestern überhaupt 
«in die Spital-Barake [sic] einziehen wollten, zumal die Einrichtung & Perso-
nal sehr vernachlässigt» seien, wie Willi zu bedenken gab. Die Aufzählung des  
Aufgabenkreises lässt ausserdem erahnen, welche Arbeitslast und Überforde-
rung die Besorgung einer solchen Einrichtung mit sich bringen konnte. Die 
zwei bis drei angeforderten Schwestern sollten für die «Aufsicht und Sorge für 
sämtliches Personal – circa 70  –  80 Personen, Besorgung der Küche, häusliche 
Erziehung der Spital-Kinder etc.» zuständig sein.119 Der bisherige Spitalmeister 
hatte ausserdem die Feldarbeit der Spitalbewohner zu beaufsichtigen und den 
Stall zu besorgen gehabt. Dafür wurde künftig ein Knecht in Aussicht gestellt. 
«Ein Hauptgeschäft», so Willi, «würde wohl die zweckmässige Beschäftigung al-
ler dieser Personen sein, was leider bis dahin ganz vernachlässigt wurde.» Dieses 
skizzenhafte Pflichtenheft gibt den Charakter eines bereits erwähnten Armen-
hauses wieder, wo die Bewohnerinnen und Bewohner nach Möglichkeiten zur 
Arbeit angehalten werden sollten, um auf diesem Weg zu ihrem Lebensunter-
halt beizutragen. Die Lebensbedingungen in dem «vernachlässigten» Gebäude, 
das es zu ersetzen galt, müssen bei einer Belegung von bis zu 80 Personen sehr  
beengt und unhygienisch gewesen sein. Pater Willi veranschaulichte dies in 
einem Schreiben an Generaloberin Scherer, wenn er nochmals ausdrücklich 
auf das zu erwartende «Spital-Personal», welches «aus allen möglichen Klassen 
von Menschen bestehe», hinwies: «Kleine Kinder in der Wiege, Schulkinder, 
gefallene Mädchen, alte mürrische Leute, gesunde & kranke, wovon einige dem 
Trunke ergeben sind. Der Spital enthält überdies noch Haftzimmer für strafbare 
Kinder, die bisweilen auch für grössere Fehlende benützt werden, kurz es ist in 
dem Spital ein Durcheinander ohne Gleichen.»120 Die heterogene Klientel wurde 
schon andernorts erwähnt und sollte die Einrichtung bis ins frühe 20. Jahrhun-
dert weiterhin prägen. Offenbar verfügte bereits der Altbau über Arrestzellen, 
die – ganz unzimperlich – sowohl für «strafbare» Kinder als auch Erwachsene 
genutzt wurden. Im Fall von Kindern dürfte die Einschliessung eine rein «er-
zieherische» Massnahme gewesen sein, während im Fall von Erwachsenen die 

118	 P. Caspar Willi an P. Theodosius Florentini, 11.11.1854, S. 1 (PAI GenArchiv SCSC 05-261); Chronik, S. 7.
119	 Willi an Florentini, 11.11.1854, S. 2.
120	 P. Caspar Willi an Frau Mutter Maria Theresia Scherer, 15.12.1854, S. 3 (PAI GenArchiv SCSC 05-261).  

Zur heterogenen Klientel in Armenhäusern resp. Bürgerheimen in den Kantonen Nidwalden und Zug vgl.  
Matter / Rietmann 2024, S. 46 – 51; Meier et al. 2022, S. 219 – 235.
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«Haftzimmer» wohl polizei- und ordnungsrechtlichen Zwecken dienten. Auf 
diesen Punkt wird noch einzugehen sein.

Die von Pater Willi den Ingenbohler Schwestern in Aussicht gestellten  
Arbeits- und Lebensbedingungen waren also äusserst unattraktiv: ein baufälli-
ges Gebäude, überbelegt mit einer äusserst heterogenen Klientel. Ein Neubau 
war zwar noch immer in Planung, die Umsetzung zu diesem Zeitpunkt jedoch  
noch wenig konkret. Hinzu kam «einiges Misstrauen über das Wirken der  
Spitalschwestern» innerhalb des Bezirksrats, verbunden mit der Frage: «Können 
wir diese Schwestern, wenn sie uns nicht gefallen, wieder entlassen & unter wel-
chen Bedingungen.»121 Willi, dem die Abklärung dieser Frage offenbar peinlich 
war, führte sie wortreich auf die Befürchtung «einiger Rathsherren» zurück, es 
könnten durch übersteigerte Ansprüche der Spitalschwestern die «Finanzen der 
Armenpflege», die «in dieser Zeit der Noth nicht glänzend stehen», überstra
paziert werden. Generaloberin Scherer blieb unbeeindruckt von diesen Vorbe-
halten und in Aussicht gestellten Widrigkeiten. Ihre Lohnforderung von jährlich 
100 Franken pro Schwester «für Kleidung etc.» schätzte der Bezirksrat als «ge-
ringe» ein, sodass zur Besorgung des Stalls zusätzlich ein Knecht angestellt wer-
den konnte.122 Die Verhandlungen zwischen dem Einsiedler Pfarrer als Mitglied 
der Armenpflege und der Schwesternkongregation zeigen, dass Letztere in den 
1850er-Jahren mit ihrer karitativen Tätigkeit mit franziskanischer Ausrichtung – 
also einem bescheidenen und demütigen Lebensstil verpflichtet – noch nicht 
überall etabliert waren. Selbst im katholischen Einsiedeln schienen Vorurteile 
verbreitet gewesen zu sein in Richtung eines gewissen Elitarismus und einer zu 
kostspieligen Praxis, die es für die Schwestern zunächst zu widerlegen galt. Ihre 
Anstellung kann als ein Professionalisierungsschritt im Einsiedler Armenwesen 
angesehen werden, da die Frauen, die nun kamen, eine Pflegeausbildung und 
damit eine professionelle Spezialisierung mitbrachten, über die der Spitalmeister 
kaum verfügt hatte. Während Willis Vorgänger mit dem Vorschlag, die Schwes-
ternkongregation mit der Besorgung des Spitals zu betrauen, noch gescheitert 
war, war er erfolgreich. Ab den 1850er-Jahren übernahmen die Menzinger und 
Ingenbohler Schwestern nicht nur im Kanton Schwyz, sondern auch in anderen 
katholischen Gebieten der Schweiz und auch international vermehrt karitative 
und pädagogische Aufgaben der öffentlichen Hand. Die Einsiedler Behörde 
konnte sich bei ihrem Entscheid an verschiedenen Beispielen in der weiteren 
Umgebung orientieren, wo die Schwesternkongregation bereits tätig war: in 
den Bürgerheimen in Gersau und Ibach (1852), in den Schulen in Arth (1845), 
Sattel (1848), Freienbach, Wangen (1853), Tuggen, Wollerau (1854) und Steinen 
(1855) sowie im Kantonshauptort Schwyz im Kollegium Maria Hilf (1853) und in 

121	 Hier und im Folgenden: Ebd., S. 2.
122	 Ebd., S. 3.
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der Strafanstalt (1855).123 – Die Schwestern waren nach 1850 definitiv gesucht 
und übernahmen in den Folgejahrzehnten vermehrt den Betrieb katholischer 
Fürsorgeeinrichtungen.

Frühe Jahre: wenig Personal und heterogene Klientel
Anfang Februar 1855 reisten die ersten beiden Spitalschwestern in Begleitung 
einer «Candidatin» von Chur, wo sich damals noch die Ausbildungsstätte der 
Schwesternkongregation befand, nach Einsiedeln. Die erste Zeit dürften sie, wie 
von Pater Willi vorgeschlagen, im Gasthaus zum Schwanen Quartier genommen 
haben, bis die Wohnung des ehemaligen Spitalmeisters bezugsbereit war. Die 
Gastwirtin Catharina Steinauer-Benziger war die Präsidentin des Frauen- und 
Töchtervereins und hatte gemäss Willi «den grössten Einfluss auf unser Geschäft».  
Daher sei es gut, «wenn die Schwestern gleich anfangs sich ihr nähern.»124 In 
dieser ersten Empfehlung deutet sich bereits die Wichtigkeit der Netzwerkpflege 
innerhalb einer kleinräumigen Kommune wie Einsiedeln an, wollte eine öffent-
liche Einrichtung erfolgreich betrieben werden. Auf dieses Netzwerk wird im 
 Zusammenhang mit dem Bezirk Einsiedeln als Träger der Anstalt noch zurück-
zukommen sein. Hier sei zunächst auf die personelle Besetzung der Einsiedler 
Einrichtung und damit auf den Betreuungsschlüssel eingegangen.

Diese erste Abordnung bestand aus der Oberin Perpetua von Euw, die aller
dings nur etwas mehr als ein Jahr im Amt blieb. Als «Untergebene» standen 
ihr Schwester Gebharda Steiner zur Seite und eine namentlich nicht genannte 
Kandidatin. 1859 wird erstmals eine zusätzliche Schwester als Lehrerin genannt. – 
Ob sie die Kinder unterrichtete oder ob diese die öffentliche Schule besuchten, 
bleibt unklar. Als im Oktober 1861 der Neubau bezogen werden konnte, waren es 
die Oberin Anna Müller (amtierend 1856  –  1863) und ihre beiden Mitschwestern, 
die mit ihren «Pflegebefohlenen» das Haus in Beschlag nahmen.125 Statistiken 
zur Belegung der Einrichtung mit ihren verschiedenen Abteilungen existieren 
nicht. Aus den spärlichen Anhaltspunkten lässt sich jedoch schliessen, dass zu-
mindest in der Anfangszeit höchstens drei Schwestern für die Organisation und 
den Betrieb des Spitals zuständig waren, dessen Belegungszahl 1854 immerhin 
auf 70 bis 80 Personen geschätzt wurde.126 1877 ist die Rede von vier Schwestern 
und einer Kandidatin, die sich um 80 bis 90 «Insassen» zu kümmern hatten, 
darunter 30 Kinder und ein «Rest von halb und ganz Invaliden und Kranken.»127 
1904 wird die Zahl der «Kinder, Kranken und ‹Uebelfeilen›» mit 120 angege-

123	 Ordensgemeinschaften, in: Historischer Verein des Kantons Schwyz (Hg.): Geschichte des Kantons Schwyz,  
Band 7: Materialien, Zürich 2012, S. 184  –  187.

124	 Willi an Scherer, 11.1.1855.
125	 Chronik, 1861, S. 14.
126	 Vgl. oben, S. 29, FN. 114.
127	 Einsiedler Anzeiger, 26.5.1877.
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ben.128 Es kann also angenommen werden, dass die Belegungszahl des Spitals seit  
Eröffnung des Neubaus 1861 bis April 1907, als das neue «Pfrund-Armenhaus»129 
dem Betrieb übergeben wurde, kontinuierlich zunahm von circa 80 auf 120 Perso
nen. Selbst die Eröffnung des «Privat-Krankenhauses» im Dezember 1903 scheint 
das nunmehr «alte Spital» nur geringfügig entlastet zu haben, da «die armen 
Kranken» nach wie vor dort verblieben.130 Diese wechselten erst 1907 in den Neu-
bau auf der Langrüti – insgesamt 70 Personen. «Seither ist das Spital nur noch  
Waisenhaus, aber mit der Pflicht, auch arme Pilger zu beherbergen, denn dies ist 
der ursprüngliche Stiftungszweck des Hauses», so die Hauschronik.131

Zu erwähnen ist ausserdem, dass von 1868 bis 1884 für Knaben die Waisen
anstalt Maria End auf dem Chatzenstrick (Passübergang zwischen Einsiedeln 
und Altmatt) existierte. Initianten waren Stephan Steinauer (1820  –  1878)132, In-
haber einer Konditorei in Einsiedeln und späterer Schwyzer Kantons- und Re-
gierungsrat, und Nikolaus Benziger (1830  –  1908)133, damaliger Bezirksrat und 
Bezirksstatthalter und späterer National- und Ständerat. Die Einrichtung dürfte 
das Heilig-Geist-Spital zeitweilig etwas entlastet haben. Allerdings geriet sie  
Anfang 1884 in die Kritik wegen angeblicher Missstände «betr[effend] Disciplin 
und Schulunterricht» und stellte im Laufe des Jahres ihren Betrieb ein.134

Die Ingenbohler Schwestern in Einsiedeln im Spiegel der Hauschronik
Das Wirken der Ingenbohler Schwestern im Spital von Einsiedeln und im späte-
ren Waisenhaus lässt sich anhand der Hauschronik rekonstruieren. Diese besteht 
aus zwei umfangreichen Quartheften, die im Archiv des Instituts Ingenbohl  
aufbewahrt werden.135 Der erste Band umfasst die Jahre 1912 bis Neujahr 1944, 
wobei die ersten 38 Seiten die Jahre 1854 bis 1912 in kursorischer, anekdotischer 
und gezwungenermassen lückenhafter Form zusammenfassen. Der zweite Band 
enthält die Jahre 1944 bis 1967. Die Chronikeinträge sind ergänzt mit eingekleb-
ten Bildern, wenigen Fotos, Briefen und Zeitungsartikeln. Die Eintragungen sind 
handschriftlich und wurden von einer Ordensschwester vorgenommen, aber – 
wie erwähnt – nicht zwingend von der Schwester Oberin. Anlässlich von Visitatio-
nen, also Inspektionsbesuchen durch das Mutterhaus, wurde die Chronik – wohl 
hinsichtlich ihrer formalen Korrektheit – eingesehen und gestempelt. 1912 als 
Anfangsdatum ist kein Zufall: Anfang Mai dieses Jahres fand die erste Konferenz  

128	 Einsiedler Anzeiger, 11.5.1904. Zu «übelfeil» im Sinne von «in schlimmer Lage, krank, elend», vgl. Grimm, Wörterbuch.
129	 Chronik, 20.4.1907, S. 34.
130	 Chronik, 18.12.1903, S. 33.
131	 Chronik, 20.4.1907, S. 34f.
132	 Auf der Maur 2012.
133	 Nauer 2019b.
134	 Schweizerische Kirchen-Zeitung, 5.1.1884; Ochsner, Martin: Bezirk und Bezirkshaushalt, in: Einsiedler Anzeiger,  

Jubiläums-Nummer, Januar 1909, S. 5f.
135	 Chronik 1912 – 1943, 188 S. (PAII-PCH B 7.01 E12a); Chronik 1944 – 1967, 182 S. (PAII-PCH B 7.01 E12b).
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für die Ingenbohler Oberinnen der verschiedenen Einrichtungen statt. Zu die-
sem Anlass auferlegte die Generaloberin Maria Aniceta Regli (1856–1939)136 den 
Oberinnen die Pflicht, «eine richtige Chronik ihrer Anstalt anzulegen u[nd] 
zu führen. Wie eine alte, liebe Bekannte soll die Chronik erzählen von Freud 
u[nd] Leid vergangener Tage zur Belehrung, Mahnung u[nd] Warnung», hielt 
die erste Chronistin, womöglich Oberin Evarista Rüegg (amtierend 1908  –  1912), 
fest.137 Damit war nicht klar definiert, welche Ereignisse zwingend dokumentiert 
werden mussten. Die Auswahl war selbstredend subjektiv, die Formulierungen 
und Perspektiven sind individuell geprägt. Die Chronik spiegelt in diesem Sinn 
das Weltbild und das Wertesystem der Schwestern und kreiert ein Porträt der 
Einrichtung und ihrer Akteurinnen und Akteure, wie es nach aussen hin kom-
muniziert werden sollte und wie es als relevant und repräsentativ für die eigene 
Geschichtsschreibung angesehen wurde. Mit Blick auf diese quellenkritischen 
Prämissen stellt die Chronik eine wertvolle Quelle dar, um die Geisteswelt und 
das Arbeitsethos der Ordensschwestern im Kontext der Erziehungseinrichtung 
nachvollziehen zu können. Zudem ist sie das einzige greifbare schriftliche Zeug-
nis, das über den praktischen Alltag mit seinen personellen, infrastrukturellen 
und pädagogischen Herausforderungen mehr oder weniger unmittelbar – wenn 
auch gefiltert und unter Auslassungen – Auskunft gibt.

Personal und Fluktuation
Anhand der Chronik werden über 100 Frauen namentlich fassbar, die im Waisen-
haus Einsiedeln tätig waren, die meisten von ihnen im Auftrag des Ingenbohler 
Ordens, einige wenige als weltliche Angestellte. Etwa die Hälfte der Schwestern 
wird lediglich mit dem Ordensnamen erwähnt, ansonsten mit Familiennamen. 
Lückenlos rekonstruieren lässt sich die Folge der Oberinnen. Von 1855 bis 1967 
bekleideten insgesamt 17 Schwestern dieses Amt.138 Eine Amtsdauer betrug in 
der Regel sechs Jahre, danach folgte ein Wechsel. Im 20. Jahrhundert gab es nur 
eine Abweichung, als Oberin Gottwalda Baumberger sieben Jahre (1936  –  1943) 
im Amt verblieb. Im 19. Jahrhundert fehlt dieser konstante Turnus: Die langen 
Amtszeiten der Oberinnen Regina Brenner (1863  –  1877) und Serapia Gähwyler 
(1882  –  1902)139 kontrastieren mit drei kürzeren von einem bis drei Jahren.

Die in Einsiedeln tätigen Schwestern lassen sich ab dem frühen 20. Jahr-
hundert lückenlos benennen, meistens mit der jeweiligen Dienstzeit und dem 
Zuständigkeitsbereich innerhalb des Heims. Für die Jahre vor 1900 sind die An-
gaben zu den untergebenen Schwestern nur spärlich und punktuell. Die Einsatz

136	 Fryberg 2009.
137	 Chronik 1912, S. 3.
138	 Vgl. Liste im Anhang, S. 221.
139	 Einsiedler Anzeiger, 4.10.1902.
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dauer der Schwestern variierten beträchtlich: Einige wurden in Krankheitsfäl-
len vom Ingenbohler Mutterhaus als Aushilfen für wenige Tagen oder Wochen 
geschickt, einer anderen Schwester war es bei Amtsantritt im Dezember 1949 
«etwas ungewohntes bei den Kindern und [sie] war froh, dass sie nach 14 Tagen  
wieder ins l[ie]b[e] Mutterhaus gehen durfte.»140 Vereinzelt gab es Schwestern,  
die lange bis sehr lange im Einsiedler Heim blieben. Rekordhalterin dürfte  
Schwester Chunialda Schraner (1869  –  1954)141 sein, die von 1911 bis 1949, wäh- 
rend 38 Jahren, die Wäsche und den Gemüsegarten besorgte. Auch Schwester 
Guido Mutter (1918  –  2014) blieb lange auf ihrem Posten und betreute von 1943  
bis zur Demission 1967 die «Springerli», also Kinder bis etwa vier Jahre. Amts-
zeiten von zehn Jahren oder mehr kamen vor, häufiger waren aber kürzere  
Einsätze von einem bis drei Jahren. Von 1937 bis 1943, also während der Amts-
zeit von Oberin Gottwalda, kamen auch beinahe ein Dutzend Aspirantinnen für 
jeweils einige Monate in die Abteilung für kleinere Kinder, bevor sie als Kandi-
datinnen ins Postulat142 nach Ingenbohl berufen wurden. Für die Jahre nach 1943 
finden sich keine Aspirantinnen mehr im Heim, stattdessen wurde weltliches 
Personal als Unterstützung auf der Kleinkinderabteilung angestellt, das zumeist 
auch nur einige Monate bis wenige Jahre blieb. Für die Kinder bedeutete dies  
je nach Abteilung häufige Wechsel bei der Bezugsperson. Das konnte schmerz-
haft sein bei gegenseitiger Sympathie, andernfalls aber auch eine Erleichterung. 
Was sicherlich zurückblieb auf Seiten der Anbefohlenen war ein Gefühl fehlen-
der Konstanz, Verlässlichkeit und damit auch mangelnden Vertrauens.143

140	 Chronik, Dez. 1949.
141	 Einsiedler Anzeiger, 19.1.1954; Chronik, 9.10.1936, S. 163 – 165; Chronik, 1912, S. 39. Vgl. Fokustext 2.
142	 Postulat: dem Noviziat vorausgehende Probezeit für die Aufnahme in einen katholischen Orden. Vgl. «Postulat», in: 

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, URL: https://www.dwds.de/wb/Postulat (Zugriff: 4.1.2024).
143	 Vgl. hierzu etwa Leuenberger / Seglias 2008; Freisler-Mühlemann 2011; Birchler 2018;  

ausserdem Fokustext 5 in diesem Band.

Abb. 8: Schwester Maria Guido, 
Standbild aus dem Dokumen-
tarfilm «Wenn es unmöglich 
erscheint, ein Leben zu leben» 
von 1979 / 80.
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Personalpolitik und Qualitätskontrolle
Nach welchen Kriterien die Posten in den von Ingenbohlerinnen betreuten 
Einrichtungen besetzt wurden, ist für Aussenstehende nicht nachvollziehbar. 
Personaldossiers zu den Schwestern existieren gemäss schriftlicher Auskunft 
nicht.144 Jede Schwester hatte jedoch einmal jährlich im Rahmen von Exerzitien 
für eine Woche ins Ingenbohler Mutterhaus zurückzukehren.145 In diesem Rah-
men fanden Gespräche mit der vorgesetzten Provinzoberin und der Provinz-
rätin statt, die sich um das persönliche Befinden, die Arbeit sowie das Gemein-
schafts- und Ordensleben drehten. Im weltlichen Kontext finden die Exerzitien 
ihre Entsprechung wohl am ehesten in den jährlichen Mitarbeitergesprächen. 
Ob eine Verschriftlichung des Besprochenen stattfand, ist unklar. Zuweilen ka-
men Versetzungen direkt nach den Exerzitien an einen anderen Wirkungsort 
vor, was auf Wunsch der Schwester oder der Behörde hin geschehen konnte. Aus 
diesem Grund waren die Ordensfrauen angehalten, vor den Exerzitien alles zu 
ordnen und zu packen. So gesehen führten viele der Schwestern ein Leben auf 
Abruf mit dem beruflichen Zeithorizont von jeweils einem Jahr.

Neben den Exerzitien fanden Visitationen durch die zuständige Provinz-
rätin im Heim statt. In der Hauschronik werden diese meistens mehrtägigen 
Besuche mehr oder weniger regelmässig erwähnt, wobei die «Schwester Proku-
ratorin»146 – also eine Art Geschäftsführerin – in Einsiedeln erschien, mindes-
tens alle sechs Jahre in Begleitung der Generalvikarin oder der Generaloberin 
(Generalvisitation). Auch im Rahmen dieser Besuche fanden Gespräche individu-
ell und in Gruppen statt zu Befindlichkeiten, Gesundheit, Arbeit, Gemeinschaft 
und spirituellem Leben.147 In der Hauschronik werden diese «lieben Besuche» 
aus dem Mutterhaus zuweilen sehr salbungsvoll beschrieben als Erbauungstage, 
die «trauten Verkehr» mit den Vorgesetzten ermöglichten: «Gleich belebenden 
Sonnenstrahlen drangen ihre packenden Lehren in alle Herzen. Es waren für uns 
wahrhaft geistige Erholungsstunden», so etwa die enthusiasmierte Chronistin 
Ende 1934.148 Eine kritische Würdigung der Visitationen fand in der Chronik 
selbstredend nicht statt, schliesslich wurde diese im Rahmen der Kontrollbe-
suche ebenfalls hinsichtlich ihrer ordnungsgemässen Führung geprüft, was ein 
Stempel jeweils belegt.

Ob sämtliche Visitationen schriftlich dokumentiert wurden, ist nicht klar. 
Im Archiv der Ingenbohler Kongregation finden sich zwei Berichte aus der Spät-
phase der Ingenbohlerinnen in Einsiedeln. Der eine belegt einen zweitägigen 

144	 Vgl. Mail Klosterarchivar Markus Näpflin an Kevin Heiniger, 16.1.2024.
145	 Vgl. Uhr/Jungo 2024, S. 6.
146	 Vgl. Chronik: 1930, 1933, 1934, 1936, 1944, 1945, 1948, 1951, 1952, 1956, 1958, 1964.
147	 Vgl. Uhr/Jungo, S. 7.
148	 Chronik, 26.11.1934, S. 147f.
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Besuch vom 6. und 7. Juli 1961, der andere datiert auf den 24. Juni 1964.149 Die  
beiden Berichte sind recht knappgehalten und umfassen kaum anderthalb 
Schreibmaschinenseiten. Sie vermitteln jedoch in aller Kürze einen Eindruck 
von der «Teamstimmung» unter den Schwestern und im Kinderheim aus der kri-
tischen Sicht einer Drittperson, die heute als Supervisorin bezeichnet würde. Die 
Chronik vermeldet den «unerwartet lieben Besuch» der «Sr. Assistentin» bereits 
am 5. Juli 1961 und gibt inbrünstig dem Wunsch Ausdruck, «mögen die Gnaden-
tage lange Nachwirkung haben!»150 Der Bericht der «Sr. Assistentin» wiederum 
ist sachlicher und beschreibt den «ganzen Betrieb» als «unruhig und beschwer-
lich» aufgrund der vielen Nebennutzungen des Gebäudes.151 Sie erwähnt die 
verschiedenen Abteilungen und umschreibt in einem oder zwei Sätzen die Art 
und Weise, wie die zuständigen Schwestern diese betreuten. Zum Zeitpunkt ihres 
Besuchs wohnten 45 Kinder im Heim, wobei die Abteilung der «Kleinen» als  
vollbesetzt und am besten eingerichtet bezeichnet wird. Die beiden zuständigen 
Schwestern erfüllten ihre Aufgabe «mit Hingabe und Einfühlung». Für die 17 Bu-
ben war eine Schwester zuständig, die gemäss Berichterstatterin «nach eigenem 
Rezept» verfuhr – «ihr darf niemand hineinreden.» Gemäss einem Betroffenen
bericht sollen diese Schwester und auch die Oberin nach Belieben geschlagen, 
bestraft und gedemütigt haben.152 Offenbar wusste man im Mutterhaus zumin
dest ansatzweise vom «eigenen Rezept» der Schwestern, liess sie aber – aus Res
sourcengründen? – gewähren. Immerhin gab die «Sr. Assistentin» der «Buben-
schwester» den Rat, die gemeinschaftlichen Besuche der Hauskapelle mittags 
und abends nach der Schule freizugeben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass ge-
wisse Lockerungen im Tagesablauf – zumindest um 1960 – durchaus in der Kom-
petenz der einzelnen Schwestern gelegen hätten. Die Schulmädchen bildeten 
1961 eine nur siebenköpfige Gruppe, und die zuständige Schwester machte es 
offenbar «gut», wie es knapp heisst.153 Kritischer lautet der Bescheid bezüglich 
der «Küchenschwester», die ihren Posten trotz hohen Blutdrucks versehe. Ihr 
unterstanden schulentlassene weibliche Jugendliche, die im Heim bleiben und 
«abverdienen» mussten: «Die Mädchen machen ihr viel Verdruss, sie kann sie 
aber auch nicht führen. Zeitweise in der Aufregung kündet sie den Posten und 
wünscht sich einen leichteren. […] Die schulentlassenen Mädchen sind meister-
los[,] obwohl ihnen von mehreren Seiten befohlen wird.» Der Visitationsbericht 
zeichnet ein Bild von mangelhafter Koordination, Kooperation und schwach 
ausgeprägtem Gemeinschaftsgeist, wenn er festhält, dass «jede [Schwester] ein  

149	 PAII PCH A 7.12.007.
150	 Chronik, 5.7.1961.
151	 Vgl. hierzu Kap. 6.
152	 Iten 2023, S. 37; vgl. ausserdem Aussagen zu den Strafen in den Interviews, Kap. 9c.
153	 Diese Beurteilung kontrastiert mit Aussagen von Betroffenen, welche das Regime in der Mädchenabteilung  

in jenen Jahren in negativer Erinnerung haben. Vgl. Kap. 9c.
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wenig ihren eigenen Weg in der Tagesordnung» gehe: «Sie stehen ca. um ½ 5 Uhr 
auf, gehen einzeln ins Kloster, dass sie möglichst vielen h[ei]l[igen] Messen bei-
wohnen können. Die Schwestern halten eigentlich nur gemeinsame Mahlzeiten.» 
Hier zeigt sich der Stellenwert der religiösen Praktiken im Tagesablauf der 
Schwestern besonders deutlich wie auch im Vorsatz, den sie aus der Visitation 
zogen: «Inskünftig wollen sich die Schwestern bemühen, das Partikularexamen, 
Vesper, Matutin und Complet in der Hauskapelle gemeinschaftlich zu beten, 
ebenso die Laudes und die Horen an dem Tag, da h[ei]l[ige] Messe im Haus ist 
für die Kinder und Schwestern.» Der Alltag der Ingenbohlerinnen sollte also 
im Idealfall nach klösterlichem Vorbild gegliedert sein und dabei zugleich die 
Gemeinschaft gepflegt werden. Wo die Priorität lag, ob in den religiösen Verrich-
tungen oder der Heim- und Erziehungsarbeit, ist in Anbetracht des Stellenwerts, 
den erstere offenbar genossen, fraglich.

Die eintägige Visitation durch Schwester Albertina Kratzer (Prokuratorin) 
vom 24. Juni 1964 wird in der Hauschronik knapp vermerkt, verbunden mit der 
Hoffnung, die «Gnadenstunden [mögen] recht nachhaltig bleiben».154 Anders als 
noch drei Jahre zuvor bemängelt dieser Bericht nun explizit den Gemeinschafts-
geist und stellt eingangs fest, es fehle im Haus «an Wohlwollen und guter Zusam-
menarbeit.» Die Oberin Heliana Huber hatte ihren Posten im April 1961 angetre-
ten. Entsprechend nachsichtig klingt der Visitationsbericht vom Juli 1961, wenn 
er sie als «ein wenig unsicher» und «tastend» beschreibt. Jedoch schätzten die 
Schwestern damals noch «ihren guten Ordensgeist und ihr ruhiges, einfaches 
Wesen.» Drei Jahre später hatte sich das Personalverhältnis im Heim verändert. 
Die Oberin wird als «vielleicht etwas düster und herb im Auftreten» bezeichnet, 
die «selten ein Lächeln» habe. Auch besitze sie «nicht viel Mütterlichkeit […], 
oder [könne] es wenigstens nicht zeigen […], vielleicht aus lauter Hemmung.» 
Die Schwestern Guido Mutter (13 Kleinkinder), Ina (grosse Buben) und Gabriel 
Lutiger (Küche) werden in ihrem Verhalten als illoyal gegenüber der Oberin 
beschrieben, während sie ihren jeweiligen Aufgabenbereich tadellos betreuten. 
Einen zähen Konflikt zwischen den Schwestern Guido, Rufina und der Oberin 
hatte die Visitatorin zu schlichten, wobei erstere «dann doch um Verzeihung 
[bat] und […] Besserung [versprach].» Von Schwester Isidora, die 1963  /  64 auf  
der Mädchenabteilung aushalf, heisst es, sie könne «nicht viel leisten. Sie besorgt 
5 Schulmädchen, aber nur was das leibliche Wohl anbetrifft, sonst kann sie ihnen 
nichts bieten, nicht einmal die Schulaufgaben mit ihnen machen.» Zusammen-
fassend fragt sich die Visitatorin, ob diese «so verschiedenen Charaktere sich je 
zu einer einigen Schwesternfamilie zusammenfinden» werden. Damit benennt 
sie ein Grundproblem dieser «Teams» von Ordensschwestern, die einer hohen 

154	 Chronik, 24.6.1964.
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Fluktuation ausgesetzt waren. Zuweilen erhielten dabei auch Personen Funktio-
nen, die sie offenbar kaum auszufüllen vermochten oder nur aus Pflichtgefühl 
und unmotiviert ausübten. An sich wünschenswerte Personalwechsel scheinen 
jeweils verzögert stattgefunden zu haben, ob aufgrund von Personalmangel oder 
wegen Trägheit des Systems, sei dahingestellt. Während also 1964 der Haussegen 
zwischen den Ordensschwestern schief hing, wurde der Heimorganisation ein 
positives Zeugnis ausgestellt: «Die Räume der Kinder sind gut im Stande und es 
herrscht Ordnung im Betrieb.» Allerdings seien die «Gänge und Stiegenhäuser 
[…] in einem verwahrlosten Zustand. In einem Gang sind grosse Stücke der Gips-
decke heruntergefallen.» Gemäss Hauschronik nahm der Bezirk Einsiedeln erst 
im Zeitraum von März bis August 1966 «die Renovation der 3 Gänge, die schon 
jahrelang darauf warteten, in Angriff».155

Die beiden Visitationsberichte aus dem Ingenbohler Mutterhaus bieten eine 
wertvolle Aussenperspektive auf die personelle Situation im Heim und belegen, 
dass gewisse Mängel wahrgenommen wurden. Wahrscheinlich wurden diese 
in den meisten Fällen aber als zu wenig gravierend oder akut eingeschätzt, als 
dass das Mutterhaus eine Intervention als notwendig erachtete. Aus Sicht der 
Forschung ist bedauerlich, dass sich nicht mehr Berichte erhalten haben, die eine 
umfassendere Bewertung der Ingenbohler Erziehungsarbeit und Personalpolitik 
in Einsiedeln sowie deren Selbstreflexion zuliessen.

Religiosität am Beispiel des «allerheiligsten Sakraments» in der Hauskapelle
Im von Ingenbohler Schwestern geführten Spital und späteren Waisenhaus 
spielten Religiosität und Frömmigkeitspraxis eine grosse Rolle. Symbolhaft dafür  
steht die Hauskapelle. Der Umstand, dass sie im eigenen Haus eine solche be-
herbergen konnten, war für die Kongregationsschwestern sehr wichtig und ein 
ausserordentliches Privileg. Gemäss der Ingenbohler Chronik besass das Spital 
seit seiner Eröffnung einen Betsaal. Dieser wurde offenbar auch von der Einsied-
ler Bevölkerung, insbesondere des Mittel- und Unterdorfes, benutzt, und zwar 
für das «Abendbeten für Verstorbene». Im April 1873 unterband die Armenpflege 
diesen Brauch mit Verweis auf die zu diesem Zweck geöffnete Schulhauskirche, 
machte ihren Beschluss einige Wochen später jedoch auf Antrag der Bürger-
schaft wieder rückgängig.156 Insofern sorgte der öffentlich zugängliche Betsaal 
im sonst schon stark frequentierten und vielgenutzten Spital für zusätzlichen 
Verkehr. Der vielgerühmte Direktor Birchler wertete in den 1880er-Jahren diesen 
Saal auf, liess ihn vergrössern und mit Parkett auslegen.157 Ausserdem wurden 
eine neue Bestuhlung mit zwei Kommunionbänken, zwei Kredenztischchen und 

155	 Chronik, 10.3.1966; Chronik, August 1966.
156	 Einsiedler Anzeiger, 26.4.1873; Einsiedler Anzeiger, 12.7.1873; Protokoll Armenpflege, 5.7.1873, Punkt 9.
157	 Chronik, 1882 – 1887, S. 20.
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ein Buffet für die Sakristei angeschafft, allesamt angefertigt von Holzbildhauer 
Karl Kälin-Oechslin (1849  –  1927)158. Birchler selbst stiftete «gemalte Fenster», 
die bis zur Schliessung des Heims vor Ort gewesen sein dürften. Weitere Schen-
kungen waren eine Statue des heiligen Joseph durch Katharina Gyr-Benziger  
(1836  –  1918)159 sowie «neue Stationenbilder» durch Pfarrer Franz Xaver Schür-
mann (geboren 1837). Bereits in den 1880er-Jahren wurden also aufwändige Inves
titionen getätigt, um einen repräsentativen Betsaal zu erhalten, und Gönnerin-
nen und Gönner fanden sich auf grossbürgerlicher und kirchlicher Seite. Der 
«Herzenswunsch» der Ingenbohler Schwestern erfüllte sich indessen erst 1896, 
als es Pfarrer Franz Xaver schliesslich gelang, «die vielen Schwierigkeiten zu 
überwinden, die sich der Gewährung der grössten Gnade – Jesus im allerheiligs-
ten Sakramente zu besitzen – entgegenstellten» und er die neue Kapelle weihen 
konnte.160 Welcher Art diese «Schwierigkeiten» sein konnten, lässt sich anhand 
der weiteren Entwicklung skizzieren.

Das Glück der Schwestern währte nur einige Jahre, nämlich bis zur Eröff-
nung des Pfrund- und Armenhauses im Frühling 1907. Mit dem Auszug der er-
wachsenen Bewohner aus dem ehemaligen Spital zog auch «das grösste Kleinod 
ihrer Kapelle, der liebe Heiland im allerheiligsten Sakrament» um.161 Der älteren 
und gebrechlichen Leute wegen wurde die Heilige Messe fortan in der Kapelle 
des «Armenhauses» zelebriert. Es dauerte 15 Jahre, bis der «liebe Heiland» in die  
Waisenhauskapelle zurückkehrte. Dafür benötigte es die Unterstützung von 
ziemlich weit oben: Kardinal van Rossum besuchte Einsiedeln 1919 und 1922 
und beehrte bei diesen Gelegenheiten auch das Waisenhaus.162 Beide Male ver-
sprach er den Schwestern, sich dafür einzusetzen, dass der Leib Christi in die  
Kapelle zurückkehrte. Der «hohe Kirchenfürst» musste seinem Ansinnen offen-
bar mehrmals Nachdruck verschaffen, bis der Einsiedler Abt und der zuständige  
Oberpfarrer dieses genehmigten. Am 20. September 1922 heisst es in der Chro-
nik: «Endlich haben wir den lieben Heiland bekommen.» Im April 1923 wird 
nochmals erwähnt, dass nun «für immer, wie wir hoffen, das Allerheiligste in 
den Tabernakel unserer Hauskapelle» gelangt sei.163 Doch erst im Juli 1924 kam 
«nach langem Bitten & Harren der endgültige Entscheid […] zustande», das 
«Allerheiligste» aufbewahren zu dürfen.164 Allerdings wurde «mit Nachdruck 
die Bedingung festgestellt, es dürfe nie ein Schlafsaal über dem Allerheiligsten 

158	 Vgl. Werknachlass in der Schweizerischen Nationalbibliothek, URL: https://www.helveticarchives.ch/detail.
aspx?ID=223053 (Zugriff: 23.4.2024).

159	 Gattin des Kantonsrats und Tuchhändlers Benedikt Gyr-Benziger (1835 – 1906) aus Einsiedeln.  
Zur Familie Benziger vgl.: Nauer 2019a.

160	 Chronik, 1896, S. 21.
161	 Chronik, 20.4.1907, S. 34.
162	 Wilhelmus Marinus van Rossum (1854 – 1932), vgl. Chronik 1919 und 1922, S. 74f., 82, 87f.
163	 Chronik, 4.4.1923, S. 90.
164	 Chronik, Juli 1924, S. 103f.
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errichtet werden.» Hierin zeigt sich, in welche Richtung die Bedenken der ver-
antwortlichen Würdenträger gezielt hatten: dass nämlich das Sakrament allzu 
nah an angeblich «unreine» Orte wie die Schlafstätte von Kindern und Jugend-
lichen gelangen könnte. Damit scheint der komplexe Vorgang zur Zufrieden-
heit der Schwestern abgeschlossen, und die Heilige Messe konnte wieder unter  
dem Dach des Waisenhauses gefeiert werden.

Eine weitere Durststrecke erlebten die Ordensschwestern im Zuge der  
Umbauarbeiten im Jahr 1950. Im September hielten sie eine letzte Messe, bevor 
sie «des Allerheiligsten beraubt» wurden.165 Die Kapelle wurde in der Folge vom 
ersten in den dritten Stock verlegt, der ehemalige Kapellenraum, die Sakristei 
und das Magazin wurden in eine Abteilung für Kinder im Vorschulalter umge-
wandelt. Ab Ende Dezember hatten die Schwestern zwar bereits wieder ein «l[ie]
b[es] Plätzchen», wo sie «ungestört beten» konnten, bis zur nächsten Heiligen 
Messe mussten sie sich jedoch einige Wochen gedulden. Am Palmsonntag, den 
18. März 1951, wurde die Kapelle eingeweiht, wobei «der l[ie]b[e] Heiland feier-
lich Einzug in den neuen Tabernakel [hielt], um dann immer darin zu wohnen. 
Nun haben wir wieder das grosse Glück mit dem göttl[ichen] Kinderfreund unter 
dem gleichen Dache zu wohnen», freute sich die Chronistin.166 Wahrscheinlich 
verblieb das Sakrament bis zum Auszug der Schwestern 1967 in der Hauskapelle, 
und damit war auch die Möglichkeit gegeben, die Heilige Messe im Kinderheim 
abzuhalten.

165	 Chronik, 23.8.1950.
166	 Chronik, 18.3.1951.

Abb. 9: Die Kapelle mit Krippe nach dem Umzug in den dritten Stock, am 7. Januar 1952.  
Am Vortag, so die Ingenbohler Hauschronik, habe «Sr. Edelrita die h[ei]l[igen] Gelübde für 3 Jahre» 
erneuert, begleitet von drei Vorträgen von Hochw[ürden] Herrn Pfarrer Franz Sales Truniger.
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Fokustext 2
Chunialda Schraner – die «Gartenschwester»

Es ist eher selten, dass die Quellen mehr verraten über die Ordensschwester 
im Heim als deren Namen und den Zeitpunkt ihres Eintritts und Abgangs res-
pektive ihrer Abberufung. Personalpolitische Entscheidungen fällte das Mutter-
haus offenbar im Rahmen von Visitationen und Exerzitien auf informellem Weg, 
wobei Vereinbarungen und Entscheide meistens mündlich erfolgt seien, ohne 
sie schriftlich zu fixieren.167 Personendossiers zu den Ordensschwestern sind 
im Provinzarchiv daher nicht vorhanden. Punkto Quellenlage bildet Schwester 
Chunialda Schraner eine Ausnahme. Sie war über den Zeitraum von 38 Jahren 
am Waisenhaus tätig, nämlich von 1911 bis Ende 1949, und weist – soweit be-
legbar – die längste Dienstzeit auf. In diesen Jahrzehnten hinterliess sie einige 
Spuren in Einsiedeln, etwa im Einsiedler Anzeiger, dem einige biografische 
Eckdaten zu entnehmen sind. Anlässlich ihres Todes Anfang 1954 würdigte das  
Lokalblatt die 84-Jährige als «währschafte Aargauerin».168 Sie wurde wohl im 
Jahr 1869 geboren. Ihre Laufbahn als Ordensschwester begann sie folglich mit 
etwa dreissig Jahren mit dem Eintritt ins Kloster Ingenbohl als Kandidatin.169 
Nach dieser üblicherweise sechsmonatigen Eintrittsphase170 wurde sie ans Kolle
gium Maria Hilf in Schwyz berufen, wo sie das einjährige Postulat absolvierte. 
Als Novizin gelangte sie anschliessend nach Altdorf (UR), wo sie von 1901 bis 1905  
in Dienst stand. Es folgten sechs Jahre in Tobel (SG), bevor Schwester Chunialda 
im Herbst 1911 ins Waisenhaus Einsiedeln berufen wurde.

Über ihren Arbeitsbereich im Waisenhaus geben die biografischen Auf
zeichnungen eines ehemaligen Heimkindes ausführlich Auskunft.171 Edmund 
Kürzi (1929–2015) musste nach der obligatorischen Schulzeit noch ein Jahr im 
Waisenhaus arbeiten, bevor er zu einem Bauern verdingt wurde. Während dieses 
Jahres Anfang der 1940er-Jahre war er der «Gartenschwester», also Schwester 
Chunialda, unterstellt. Die Mittsiebzigerin wird «trotz ihres hohen Alters [als] 
rüstig und gesund» beschrieben. Kürzi half im grossen Garten mit: «Da das 
Waisenhaus Selbstversorger war, wurde Gemüse fürs ganze Jahr angepflanzt.» 
Zudem wurde für auswärtige Kundschaft produziert. Auch den Blumenschmuck 
des grossen Hauses besorgten die «Gartenschwester» und ihr Gehilfe. Zu den 
weiteren Aufgaben gehörte der Hühnerhof mit etwa hundert Hühnern. Kürzi tat  
sich jedoch schwer mit dem Schlachten von Federvieh und stellte sich beim ersten  
Versuch sehr ungeschickt an. Schwester Chunialda zeigte sich sehr verständnis-

167	 Gemäss schriftlicher Auskunft von Provinzarchivar Markus Näpflin vom 8.1.2024, 16.1.2024 und 19.1.2024.
168	 Einsiedler Anzeiger, 19.1.1954.
169	 Hier und im Folgenden: Einsiedler Anzeiger, 9.10.1936.
170	 Uhr / Jungo 2024, S. 2.
171	 Hier und im Folgenden: Wigger [2009 / 2015], S. 17 – 19.
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voll und beauftragte den Jungen nicht mehr mit dieser Arbeit: Er musste ledig-
lich noch «den toten Tieren die Federn ausrupfen und den Abfall wegräumen.» 
Auch für den Betrieb der Heizung war die «Gartenschwester» verantwortlich, 
mit allem, was dazugehörte: «Holz stapeln und Asche entsorgen.» Kürzi fühlte 
sich wohl unter der Leitung von Schwester Chunialda und wertgeschätzt: «Die 
alte Schwester war froh um seine Hilfe und anerkannte ihn. So durfte er in der 
Küche essen, was schon ein Privileg war. Schlafen musste er aber weiterhin bei 
den Buben.» Kürzi bezeichnete rückblickend diese Zeit als «vielleicht das glück-
lichste Jahr in meinem Leben», was Schwester Chunialda punkto Behandlung 
von Untergebenen eine sehr positive Referenz einbringt.

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so überschwänglich lobend, erwähnen Alice 
Rudin-Ochsner (1927  –  2009) und Emma Meier-Ochsner (1931  –  2012) im Zeit-
zeuginneninterview die Schwester: «Im Bestrafen war auch sie unzimperlich 
und etwas raubauzig. Aber wir mochten sie gern, weil sie bei Abwesenheit der 
Küchenschwester auch für uns Kinder sehr gut kochte.»172 Möglicherweise be-
handelte Schwester Chunialda ihren persönlichen Gehilfen rücksichtsvoller als 
die übrigen Kinder. Angesprochen wird hier jedenfalls der Umstand, dass die Kin-
der angeblich anderes, qualitativ schlechteres Essen erhielten als die Schwestern. 
Schwester Chunialda scheint diese Ungleichbehandlung nicht unterstützt zu 
haben.

172	 Bosshard-Kälin / Hinshaw-Fischli 2006, S. 167. Hervorhebung im Original.

Abb. 10: Die neu erstellte «Hühner-Villa», wahrscheinlich mit Schwester Chunialda  
und einer Gehilfin, Herbst 1937.
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Offenbar hatte die «Gartenschwester» auch die Wäscherei unter sich, denn 
anlässlich ihres 25-Jahr-Jubiläums im Waisenhaus erhielt sie im Sommer 1936 
eine neue Waschmaschine. Verwalter Lienert und die Schwester Oberin fuhren 
mit ihr nach Horgen, um «eine dort in Gebrauch stehende Maschine [zu] be-
sichtigen und dann nach Zürich selbe [zu] bestellen.»173 Wie gleichförmig das 
Leben der Heimschwestern üblicherweise verlief, zeigt sich im Nachsatz, wenn 
die damals wohl aussergewöhnliche Fahrt mit dem Automobil für Schwester 
Chunialda «‹abwechslungsreich› und jedenfalls auch unvergesslich» gewesen 
sei. Spektakulär waren offenbar auch die Lieferung und Inbetriebnahme der 
Waschmaschine knapp zwei Monate später: «Alle wollten sie sehen, die neue 
Arbeitskraft. […] Schw[ester] Chunialda kommt fast nicht vom Staunen heraus, 
ist bereits sprachlos.»174 Am Jubiläumstag selbst, dem 9. Oktober, hielt der Ober-
pfarrer eine Festmesse in der Hauskapelle, und am Mittag wurde die Jubilarin 
«von den Kindern umjubelt, die einiges zum Besten, wenig aber von Herzen 
[gaben].»175 Wahrscheinlich waren der Chronistin die Darbietungen der Kinder 
zu wenig inbrünstig.

Schwester Chunialda blieb dem Heim über das Jubiläum hinaus noch wei-
tere 13 Jahre erhalten. Im September 1949 war die mittlerweile 80-Jährige für zwei 
Wochen bettlägerig, erholte sich aber so weit, «dass sie mit ihrer zähen Energie 
wieder leichtere Arbeiten verrichten konnte.»176 Wenige Wochen später erlitt 
sie einen Rückfall und «konnte keinen Schritt mehr gehen.» Am 27. Oktober 
verliess Schwester Chunialda Einsiedeln in Richtung «Krankenstube St. Josef» 
in Ingenbohl, wo sie ihren Lebensabend verbrachte. «Sie half überall mit, nichts 
war ihr zuviel. Wieviele Bubenhosen und Mädchenkleider hat sie wohl für die 
l[ie]b[en] Kinder genäht?», so die Chronistin in ihrer Würdigung. Als Schwester 
Chunialda im Januar 1954 auf dem Klosterfriedhof von Ingenbohl beigesetzt 
wurde, nahm eine Einsiedler Delegation, bestehend aus der Schwester Oberin  
des Kinderheims, dem Armenverwalter Lienert und dem Präsidenten der Armen
pflege, teil.177 Schwester Chunialda erscheint in den Quellen als ein äusserst 
genügsamer und arbeitsamer Mensch mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn 
und mit Opferbereitschaft. Damit dürfte sie dem Ordensideal der Ingenbohler 
Schwestern ziemlich nahegekommen sein.

173	 Chronik, 20.7.1936, S. 159f.
174	 Chronik, 15.9.1936, S. 162.
175	 Chronik, 9.10.1936, S. 165.
176	 Hier und im Folgenden: Chronik, Sept. 1949.
177	 Einsiedler Anzeiger, 19.1.1954.
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6
�Gebäudestruktur,  
organisatorische Abläufe  
und Nutzungen

Das von 1858 bis 1861 errichtete Gebäude erlebte im Laufe seiner Geschichte 
viele Umbauten und Umnutzungen von Räumen. Da es zunächst als Spital, 
Armenhaus und Waisenhaus in einem konzipiert worden war, sprengten seine 
Dimensionen im Grunde den Platzbedarf eines Kinderheims eines ländlich ge-
prägten Bezirkshauptorts. Die imposante und doch schlichte strassenseitige 
Schaufassade mit ihrer streng symmetrischen Gliederung wirkt nicht wohnlich 
oder behaglich, vielmehr flösst sie Respekt ein und repräsentiert das wohltätige 
Bürgertum, das sich mit diesem Bau ein Denkmal errichtete.178 Ab 1907 liess  
der Schriftzug «Waisenhaus» an der Strassenfront keinen Zweifel über die Funk-
tion des Gebäudes, ersetzt im Juni 1946 durch «Kinderheim».179 Verglichen etwa 
mit dem 1888 in Tuggen eröffneten Armen- und Waisenhaus, der sogenannten 
«Wänddela-Barakka» (Wanzen-Baracke), war der Neubau in Einsiedeln ein Pres-
tigeobjekt.180

Über die Raumaufteilung und die Unterbringung der verschiedenen Katego-
rien von Bewohnerinnen und Bewohnern im 19. Jahrhundert ist wenig bekannt. 
So wissen wir beispielsweise nicht, ob die Kinder gesondert in einem Trakt 
respektive auf einem Stockwerk untergebracht waren, es ist jedoch anzuneh-
men. Von 1907 bis 1972 diente das Gebäude – nebst einigen Nebennutzungen– 
ausschliesslich als Waisenhaus respektive Kinderheim. Auf diesen Zeitraum 
beschränkt sich die folgende Skizze. Der Grundriss des Heilig-Geist-Spitals ist 

178	 Das Gebäude wurde in erster Linie vom wohlhabenden Einsiedler Bürgertum finanziert und nicht durch öffentliche 
Mittel. Vgl. Einsiedler Anzeiger, 17.8.1861.

179	 Vgl. Chronik, Juni 1946: «An unserer Hausfront steht nun nicht mehr Waisenhaus, sondern Kinderheim.  
Diese Benennung entspricht eher dem Zwecke des Hauses, da ja die wenigsten der Kinder Waisen sind.»

180	 Vgl. Lippuner 2012, S. 250.



62

gespiegelt, die verschiedenen Stockwerke waren durch ein zentrales Treppen-
haus miteinander verbunden.181

Im Souterrain, das durch einen östlich gelegenen Seiteneingang mit ver
gitterter Türe erreichbar war, befand sich seit jeher die Küche und daran an-
schliessend ein Raum, welcher den Schwestern vorbehalten gewesen sein soll. 
Weitere Räume dienten zum Gemüserüsten und teilweise zum Wäschewaschen. 
Wäre das Waisenhaus ein Schiff, dann befände sich im Souterrain der Maschinen
raum. Hier brummte der Motor der Hauswirtschaft. Von hier aus wurde die  
Wäscherei betrieben, die sich hauptsächlich in einem Nebengebäude befand. 
Auch der Gemüsegarten und der Hühnerhof mit seinen rund 100 Stück Federvieh,  
die überwiegend der Selbstversorgung dienten, wurden von diesem Gebäudebe-
reich aus bewirtschaftet. Schliesslich befand sich seit 1907 auch eine Arrestzelle 
in diesem Untergeschoss.182 Wahrscheinlich ereignete sich hier im Mai 1943 jener 
Schwelbrand, als ein «schwer Betrunkener» die Bettmatratze in Brand steckte 
und «im entstandenen Qualm beinahe erstickt wäre.»183

Hochparterre und Fremdnutzungen
Das Hochparterre wurde üblicherweise durch den erhöhten Haupteingang be-
treten, zu dem mehrere Stufen hinaufführten. Wie bereits erwähnt, befand sich 
hier lange Zeit ein Schlafsaal für durchreisende Gesellen und mittellose Pilger, 

181	 Für den spontanen und erläuterungsreichen Rundgang vom 11. August 2023 vom Keller bis ins Dachgeschoss sei  
an dieser Stelle dem langjährigen Hausmeister Josef Fässler gedankt.

182	 Einsiedler Anzeiger, 4.1.1908: «Eine ausserordentliche Ausgabe verursacht die bereits ausgeführte Verlegung  
der Gefängnisse aus dem Estrich des Waisenhauses in den Kellerraum […].»

183	 Einsiedler Anzeiger, 21.5.1943: «Glücklicherweise wurde eine der ehrwürdigen Schwestern auf den Brandgeruch  
aufmerksam, die sofort die Feuerwehr alarmierte […].»

Abb. 11: Der Seitenzugang  
zum Souterrain: Auffällig sind 
die massive vergitterte Türe 
(wohl 1930er-Jahre) sowie die 
Fenstergitter, die kaum der 
Kinder wegen angebracht wor-
den sind, August 2023.
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der zuweilen stark frequentiert war.184 Zeitweise hatte hier der Armenverwalter 
respektive der Amtsvormund ein Büro185, und in späteren Jahren fanden ehe-
malige Heimkinder bei Bedarf eine temporäre Bleibe. Gemäss einer Zeitzeugin 
soll während des Zweiten Weltkriegs auch eine Grundschulklasse einquartiert 
worden sein, weil das Schulhaus teilweise von Soldaten besetzt war. Die Kinder 
des Waisenhauses habe man im Gebäude jedoch kaum angetroffen (C2 205). 
Seit 1944 führte hier die Mütterberatung, organisiert durch das Bezirkssekre-
tariat der Pro Juventute, alle zwei Wochen ihre Sprechstunden durch.186 Ein 
Ingenbohler Visitationsbericht von 1961 beschrieb den Heimbetrieb aufgrund 
der zahlreichen Nebennutzungen generell als «unruhig und beschwerlich»:187 
«Im obersten Stock [3. Stock] ist die Abschlussklasse der Knaben mit anschlies-
sendem Werkraum untergebracht, 3 Fremdenzimmer sind für Pilger bestimmt 
und nun soll noch das Büro mit Empfangszimmer für den Amtsvormund des 
Bezirkswaisenamtes eingerichtet werden.» Gemäss dem Heimleiter und seiner 
Ehefrau der letzten Betriebsphase (1967  –  1972) handelte es sich beim Kinderheim 
um eine «Mehrzweck-Villa»188, deren Räumlichkeiten von etlichen Organisa-
tionen, von der Primar-, Oberstufen- und Hilfsschule, vom Zivilschutz, der KV- 
und der Apothekerhelferinnenschule genutzt wurden.189 Diese fremdgenutzten 

184	 Oftmals sechs bis acht an einem Abend, vgl. Chronik, 1893, S. 27.
185	 Einsiedler Anzeiger, 14.7.1961.
186	 Einsiedler Anzeiger, 16.1.1945 / 18.10.1946 / 24.1.1947 / 7.1.1949 / 4.1.1952 / 20.1.1953 / 23.3.1954 / 15.1.1957 / 16.12.1960.
187	 Hier und im Folgenden: Visitationsbericht, 6. / 7.7.1961 (PAII-PCH A 7.12.007).
188	 Dies der Titel einer Liedkomposition des Heimleiters, 26.1.1972, vgl. ausgehändigte Unterlagen M. A.
189	 Hier und im Folgenden, vgl. Aufzeichnungen M. A., S. 6.

Abb. 12: Aufriss des Kinderheims nach den Erinnerungen einer ehemaligen Heimbewohnerin. 
Die Skizze gibt die Nutzung der 1950er- und 1960er-Jahre wieder unter der Leitung  
der Ingenbohlerinnen.
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Räume befanden sich auf verschiedenen Etagen. Die ehemalige «Heimmutter» 
hält hierzu fest, dass ein «‹normales› Heimleben (auf 3 Stockwerken) […] in 
diesem für jedermann von morgens bis abends zugänglichen ‹Taubenschlag› 
unmöglich [gewesen sei]. Immer sind irgendwo fremde Leute anwesend.» Mit 
dem Amtsantritt der weltlichen Heimleitung 1967 änderte sich die Nutzung des 
Gebäudes generell stark. Säuglinge fanden sich keine mehr im Heim. Die im 
Hochparterre freigewordenen Räume nutzten der Heimleiter und seine Frau 
nun als Wohnung und Büro.190

Wahrscheinlich befand sich bis im Herbst 1950 auch die Hauskapelle auf 
dieser Etage, bevor sie zwei Stockwerke höher versetzt wurde. Die recht detail-
lierten Erinnerungen von Renate Kummer (geboren 1937, Pseudonym) lassen  
darauf schliessen: «[…] wir [beteten] jeden Abend vor dem Nachtessen den Rosen
kranz. Dazu begaben wir uns jeweils um 18.00 Uhr in die alte, wunderschöne,  
hauseigene Kapelle im Parterre des Heims.»191 Weniger eindeutig sind dies-
bezüglich die Aufzeichnungen des etwas jüngeren Sepp Fässler (geboren 1943, 
Pseudonym), der sich an Zweierkolonnen «drei grosse lange Treppen hinunter» 
in die Kapelle erinnert für das viertelstündige Morgengebet und anschliessend 
weitere «zwei grosse Treppen hinunter zu den Esssälen.»192 Wahrscheinlich gibt 
er die räumliche Situation nach dem Kapellenumzug vom Frühjahr 1951 in den 
zweiten Stock wieder.

190	 Vgl. Iten 2023, S. 53f.; Unterlagen M. A., Skizze Hochparterre.
191	 Walter [2009], S. 65.
192	 Fässler [2016], S. 2.

Abb. 13: Grundriss des Hochparterres, eine Synthese der Erinnerungen eines ehemaligen Heim-
kindes und der Ehefrau des Heimleiters, welche die Nutzung um 1970 wiedergeben.
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Abb. 14: Das neu eingerichtete Esszimmer (resp. Tagesraum) der «Springerli», also der Kinder 
von zwei bis sechs Jahren, wenige Tage nach Inbetriebnahme am 27. Dezember 1950.

Die Kinderabteilungen
Klar ist, dass das Waisenhaus über eine Säuglings- und Kleinkinderabteilung 
verfügte und davon gesondert eine für die sogenannten «Springerli», also Kin-
der im Vorschulalter. Sie dürften sich aus praktischen Gründen in den unteren 
Etagen befunden haben, also im Hochparterre und im ersten Stock, um müh-
sames Treppensteigen zu ersparen.193 Hier wurden die Kinder lediglich nachts 
nach Geschlechtern getrennt.194 «Wir, die kleinen Mädchen, waren alle in einem 
Schlafsaal untergebracht, etwa zwanzig an der Zahl», weiss Kummer noch.195 
Dort schliefen sie in «Gitterbetten». Tagsüber waren die Kinder im Vorschul-
alter gemischtgeschlechtlich untergebracht. Die Schwestern verfügten über ein 
eigenes Refektorium196, also ein Speise- und Pausenzimmer. Dieses befand sich 
gemäss der Skizze einer ehemaligen Heimbewohnerin im ersten Stock.197 Auch 
die Aufenthalts- und Speisezimmer der Mädchen- und Bubengruppen waren 
demnach auf dieser Etage auf die beiden Gebäudeflügel verteilt. Im Wohn-
trakt der Mädchen verortet die Betroffene ausserdem das Zimmer 38, das sie 
als «Prügelzimmer» bezeichnet und wo sie gemäss eigenen Angaben jeweils 

193	 Die Hauschronik hält die gleichzeitige Renovation des Kleinkinderzimmers, der Diele und des Kapellengangs im 
Februar 1935 fest, was die Nachbarschaft dieser Räume wahrscheinlich macht.  
Vgl. Chronik, Feb. 1935, S. 151. 1951 ist von den «Kleinen im 1. Stock» die Rede, vgl. Chronik, Okt. 1951.

194	 Chronik, Sept. 1949: «Ebenso wurden der Bubenschlafsaal bei den Kleinen und der Speiselift renoviert.»
195	 Walter [2009], S. 28.
196	 Zu den Renovationen des Refektoriums vgl. Chronik, 26.7.1925 / Dez. 1951.
197	 Vgl. Aufriss, S. XXX.
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Abb. 15: Der ebenfalls neu eingerichtete «Knabenschlafsaal». Die Räumlichkeiten für die Kinder 
im Vorschulalter fanden gemäss der Ingenbohler Chronik neu im Bereich der ehemaligen 
Kapelle (Kapellenraum, Sakristei, Magazin) im Hochparterre Platz.

von Ordensschwestern mit dem Besenstiel oder ähnlichem «gottsjämmerlich 
zusammengeschlagen» worden sei.198 Das Zimmer diente wohl auch zum Bü-
geln und Nähen und soll über eine Art Guckloch verfügt haben, durch das man 
beobachtet werden konnte.199

Eine nahezu vollständige räumliche Trennung nach Geschlechtern geschah 
erst im Schulalter mit dem Übertritt in die Mädchen- oder Bubengruppe. Den 
Anhaltspunkten aus Schilderungen und Erinnerungen folgend befanden sich 
die Schlafräume der Mädchengruppe auf dem zweiten Stock, wo ab 1951 auch 
die Kapelle war, und diejenigen der Bubengruppe ein Stockwerk darüber. Die 
Bubengruppe scheint – zumindest zeitweise – grösser gewesen zu sein als die-
jenige der Mädchen. Die Schwestern Alice Rudin und Emma Meier berichten  
von der Trennung der Geschwister beim Eintritt ins Heim im Februar 1935: 
«Alois kam auf die Bubenabteilung mit etwa fünfzig Knaben, das dreijährige 
Emmeli auf die Kleinkinderabteilung, Alice zusammen mit Rösli und Marieli auf 
die Mädchenabteilung mit etwa zwanzig Kindern.»200 Geschlafen wurde in Sälen 
mit 15 bis 20 Betten.201 Edmund Kürzi, genannt Mundi, verbrachte seine gesamte 

198	 Interview A6 1000.
199	 Interview A6 965, 973.
200	 Bosshard-Kälin / Hinshaw-Fischli 2006, S. 164. Beim Wechsel der «Bubenschwester» im Sept. 1938 ist in der Chronik 

die Rede von der «40-köpfigen Bubenschar», vgl. Chronik, 24.9.1938, S. 174. «Mundi» erinnert sich an  
«etwa siebzig Knaben und vierzig Mädchen», was zu hoch angesetzt sein dürfte. Vgl. Wigger [2009 / 2015], S. 4.

201	 Die Angaben variieren. Vgl. Fässler [2016], S. 1; Walter [2009], S. 54.
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Kindheit im Heim. Er erinnert sich, dass «zwischen den zwei grossen Buben-
zimmern» das Schlafzimmer der Schwester lag.202 «Die Verbindungstüre hatte 
ein Fensterchen mit Vorhang. Manchmal war dieser ein bisschen verschoben. 
[…] Mundi und ein Kumpel versuchten die Schwester zu erspähen. Kaum dass 
sie sich bewegten, guckte die Nonne aufhorchend nach der Tür.» Die Überwa-
chung der Schlafsäle war durch diese räumliche Anordnung gewährleistet. Das 
Bett bestand aus einer «Untermatratze mit grossen Metallfedern», die gut zu 
spüren gewesen seien.203 «Das Gestell […] war dunkelbraun und heftig verkratzt, 
mit allerhand Zeichnungen und Sprüche[n].»

Die Abteilungen verfügten jeweils über eigene Esszimmer und Aufenthalts-
räume, wo Hausaufgaben gemacht, Handarbeiten und Basteleien angefertigt 
wurden. Auch sanitäre Anlagen waren nach Abteilungen getrennt vorhanden. 
Für einen Mädchenschlafsaal mit 21 Betten habe ein Waschtrog aus Blech mit 
6 Wasserhähnen bereitgestanden: «Dann gings in Zweierkolonnen ab ins Ess-
zimmer. Wir Mädchen, […] etwa 50 an der Zahl, assen, von den Knaben ge-
trennt, an zwei langen Tischen mit je zwei Bänken.»204 Analog lässt sich dieser 
Ablauf für die Bubenabteilung nachvollziehen. Sepp Fässler weiss ausserdem, 
wie sie nach Schulschluss nachmittags sofort ins Heim zurückkehren mussten: 
«Die Hausaufgaben müssen als erstes erledigt werden. Alle dreissig bis manch-
mal fünfunddreissig Buben sitzen in der Stube und machen ihre Hausaufgaben. 
Die Nonne überprüft jeden einzelnen, währenddem sie […] Socken und Hosen 
flickt.»205 Anschliessend vor dem Abendessen habe «die ganze Wohnabteilung, 
Stube, WCs, Esszimmer und ein riesengrosser Gang und Treppenhaus» gereinigt 
und «geglänzt» werden müssen.206

1967, mit dem Leitungswechsel, änderte sich die Anordnung der Gruppen.207 
Im Parterre (Ost) richtete sich der Heimleiter ein, den Westflügel benutzte die  
öffentliche Schule mit zwei Klassenzimmern. Geschlafen wurde nach wie vor nach 
Geschlechtern getrennt, die Mädchen am selben Ort wie zur Zeit der Ingen-
bohler Schwestern (2. Stock), die Jungen nun ein Stockwerk darunter. Ansons-
ten herrschte keine Geschlechtertrennung mehr, gegessen wurde im grossen 
Essraum im ersten Stock. Auch die mehrmaligen täglichen Rosenkranzgebete 
entfielen, womit die Hauskapelle ihre Funktion verlor. Im dritten Stock waren 
ausserdem zwei Werkschulzimmer, später wurden dort auch vereinzelt Lehr-
linge untergebracht.208

202	 Wigger [2009 / 2015], S. 5.
203	 Hier und im Folgenden: Fässler [2016], S. 1.
204	 Walter [2009], S. 54.
205	 Fässler [2016], S. 3.
206	 Zur Flurreinigung in vier Durchgängen als Strafe vgl. auch: Iten 2023, S. 38. Detailliert zum Alltag vgl. Kap. 9b.
207	 Hier und im Folgenden: Iten 2023, S. 53; Protokoll Fürsorgekommission, 28.12.1966, Nr. 327 (BAE KI 36.47).
208	 Vgl. hierzu auch Fokustext 5.
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Zu erwähnen ist auch ein Speiselift, der 1936 eingerichtet wurde und die  
Küche im Souterrain mit den verschiedenen Abteilungen verband.209 Er führte im 
Fall der damals als Küchenhilfe dienenden Renate Kummer einerseits zu einem 
Unfall infolge eines Stromstosses, lud die Kinder andererseits aber auch zu ver-
botenen und wahrscheinlich nicht ganz ungefährlichen Spielen ein, indem sie 
auf diesem Weg andere Abteilungen besuchten – was an sich nicht erlaubt war.210

Düstere Obergeschosse
Auf der dritten Etage befand sich ein Raum, der in der Hauschronik als «Tob-
zelle» bezeichnet wird.211 Es dürfte sich hierbei um ein Relikt der ehemaligen 
Gefängniszellen handeln.212 Gemäss Edmund Kürzi befand sich diese Zelle im 
«Blumenzimmer», wo jeweils die Blumen überwinterten.213 Gemäss der Skizze 
des ehemaligen Heimkindes diente der Raum in den 1950er-Jahren auch zur 
Aufzucht von Küken. Renate Kummer bezeichnet die Zelle im Raum als «ehema-
liges Gefängnis, mit undurchsichtigen Fenstern und dicken Gitterstäben davor. 
Die karge Ausstattung bestand aus einem Gitterbett, einer Matratze und einer 
Holzkiste mit einem Kessel darin, der als Toilette diente. Keine Decken, keine 
Leintücher! Die Holzkiste war an der Wand festgeschraubt. Darin befand sich 
zur Wand hin ein Loch, genauso wie in der Wand selber auch, um den Kessel von 
aussen her leeren zu können. Das mussten die Insassen unter Aufsicht selber 
erledigen.»214 «Feucht und stinkig, fast keine Luft», so ist dieses «Kämmerlein» 
in der Erinnerung von Sepp Fässler: «Hier oben wurdest du manchmal über 
das Wochenende oder in den Schulferien für Tage eingesperrt. Zu essen gab es 
sehr schmale Kost, und das zweimal im Tag. […] Ich selber wurde da ein paar-
mal eingesperrt.»215 Auch Edmund Kürzi wurde dort eingeschlossen, nachdem  
er vom ersten Bauernhof, wohin er nach Abschluss der obligatorischen Schul-
zeit verdingt worden war, weggelaufen war. Das war ungefähr 1942.216 Erst 
1959 wurde diese Zelle als ein Relikt der multifunktionalen Armenanstalt und  
ihrer archaisch anmutenden Strafpraxis abgebaut. Nicht, weil man sie als un-
zeitgemäss empfand, sondern weil Platz für Klassenzimmer benötigt wurde. Die 
öffentliche Schule benötigte mehr Raum, den der Bezirksrat im vierten Stock 
des Kinderheims fand. Neben der «Tobzelle» wurde ein Angestelltenzimmer 
aufgehoben, was «ein sehr schönes Schulzimmer [ergab], das nun die Abschluss-

209	 Chronik, 18.9.1936, S. 163.
210	 Walter [2009], S. 71; Interview A1 488 – 494.
211	 Chronik, März 1959.
212	 Vgl. hierzu auch Abs. «Arrestlokale», S. 48f.
213	 Wigger [2009 / 2015], S. 20.
214	 Walter [2009], S. 63.
215	 Fässler [2016], S. 4.
216	 Wigger [2009 / 2015], S. 20; gleichlautend die Aussage eines ehemaligen Heimkindes, das 1951 bis 1965 im Heim war, 

vgl. A5 1458.
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klasse Buben beherbergt.»217 Daneben richtete der 
Bezirk Einsiedeln auf dieser Etage ein Zimmer zu 
seiner Benützung ein, ein Angestelltenzimmer 
wurde «neu gemacht, sowie der lange Gang erhielt 
ein schöneres Bild.» Damit wurde der dritte Stock 
recht vielfältig genutzt, was zu einem beträchtli-
chen Verkehrsaufkommen auswärtiger Personen 
durch das Treppenhaus geführt haben dürfte.

Noch weiter oben befand sich schliesslich der 
vierte Stock, das erste Estrichgeschoss mit niedrige-
rer Decke. Gewaltexzesse durch Ordensschwestern, 
von denen Betroffene berichten, sollen dort statt-
gefunden haben.218 In einer sogenannten «Windel-
kammer» wurde eine Betroffene teils «tage- und 
nächtelang» eingesperrt. Darüber schliesslich 
der Dachstock, der sich wohl – wie heute – über 
zwei Etagen erstreckte. Über seine Nutzung geben 
die schriftlichen Quellen wenig Auskunft. Wahr-
scheinlich diente er in der kühleren Jahreszeit zum 
Wäschetrocknen.219 Auch soll er der Lagerung von 
Gemüse gedient haben.

Beim Brand vom Frühling 1967 wurden grosse 
Teile des alten Dachgeschosses in Mitleidenschaft 
gezogen, sodass eine weitgehend neue Konstruk-
tion dieses ersetzte. Schwärzungen am ursprüngli-
chen Gebälk sind noch sichtbar. Auf dem Dach des 
Waisenhauses – gleichsam als Krönung – befand 
sich seit dem Sommer 1938 eine Sirene des Luft-
schutzes als Ergänzung zu derjenigen auf dem 

Marienheim. Ihr «Höllengeschrei» schreckte die Einsiedler Bevölkerung nur 
probehalber auf.220

217	 Chronik, März 1959.
218	 Vgl. Dokumentarfilm «Hexenkinder» (2020); Interview A6. 
219	 Vgl. Iten 2023, S. 51f.
220	 Einsiedler Anzeiger, 29.7.1938.

Abb. 16: Zeitungsbericht  
zum Brand im Kinderheim, 
Einsiedler Anzeiger vom  
14. April 1967.
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7
�Ungewöhnliche  
Einzelschicksale und 
Unterbringungsformen

Dank der Ingenbohler Chronik blieb das Schicksal von wenigen einzelnen Men-
schen, die landläufig als «Originale» oder «Sonderlinge» bezeichnet wurden 
und anderweitig keine Spuren hinterlassen haben, für die Nachwelt skizzen-
haft überliefert. Auch ein Findelkind wird in seinem für damalige Verhältnisse 
emanzipierten Werdegang beschrieben. Sie alle lebten eine gewisse Zeit lang 
im Heilig-Geist-Spital, manche starben auch dort. Auf welchen Quellen diese 
Aufzeichnungen beruhen, ist nicht klar. Hatte die Chronistin vielleicht Unter-
lagen zur Hand in Form etwa eines Personendossiers, die verloren gegangen 
sind, oder stützte sie sich auf eigene Erinnerungen oder diejenigen altgedienter 
Mitschwestern? 

Das bereits erwähnte Findelkind wurde im Oktober 1891 in der Kloster-
kirche in der Au (Trachslau) zurückgelassen.221 Gemäss beigelegtem Brief, von 
der Mutter unterschrieben, war das Mädchen viereinhalb Monate alt, noch un-
getauft, und es sollte den Namen Anna-Maria erhalten. Die Ordensschwestern 
setzten sich über diesen Wunsch hinweg und gaben dem Mädchen den Namen 
Fidelia nach der Benediktinerin, die es gefunden hatte, und den Nachnamen 
Auer gemäss dem Fundort.222 Das Kleinkind machte anfänglich einen vernach-
lässigten Eindruck, war «zum Skelett abgemagert, ganz wund am Rücken u[nd] 
hatte vom vielen Liegen gar keine Haare mehr am Hinterkopf.» Es scheint sich 
in der Obhut der Ingenbohler Schwestern jedoch erholt zu haben und verbrachte 
seine Kindheit im Heilig-Geist-Spital. Im Mai 1907 wurde die 16-Jährige nach 
Niederhelfenschwil geschickt. Zu welchem Zweck und für wie lange, ist unklar. 

221	 Chronik, 12.10.1891, S. 28f.
222	 Im Verzeichnis, das die Ein- und Austritte der Kinder des Waisenhauses ab 1907 erfasste, nimmt die jugendliche Fidelia 

Auer (geb. 30.5.1891) innerhalb der «Mädchen-Abteilung» die Position der Erstgenannten ein. Siehe: Waisenkinder. 
Verzeichnis ab 1. Jan. 1907, S. 50 (BA K I 60).
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Im Jahr 1912, wo die Chronik einsetzt, befand sich die junge Frau wieder im 
Waisenhaus, nun aber als Bedienstete: Sie «verdient jetzt ehrlich u[nd] recht [ihr] 
Brot zuerst als Gehilfin in der Haushaltung u[nd] in letzter Zeit, nachdem sie sich 
noch weiter ausgebildet[,] als Schreiberin in Bureaux.» Bemerkenswert ist, dass 
die junge Frau eine Weiterbildung machen und sich anschliessend als Bürohilfe 
betätigen konnte. Üblicherweise wurden die weiblichen Jugendlichen von Hei-
men aus in wenig qualifizierte Stellungen als Haushaltshilfen, Kindermädchen 
oder ähnliches geschickt.223 Vielleicht wurde diese junge Frau bewusst gefördert, 
um sie für eine Funktion innerhalb der Erziehungseinrichtung zu befähigen und 
zu einer – gegebenenfalls kostengünstigen – Arbeitskraft zu machen. Zeitgleich 
mit Fidelia Auer befand sich im Waisenhaus auch Josef Gerzner (1888  –  1954).224 
Anlässlich seines Todes im Mai 1954 berichtete der Einsiedler Anzeiger von dem 
pensionierten Oberbriefträger, der es in der Stadt Zürich «auf einen grünen 
Zweig und an verantwortungsvollen und achtunggebietenden Posten» gebracht 
habe. Er sei «einer der besten Schüler des Jahrganges 1888 [gewesen und habe] 
über eine sehr schöne Handschrift» verfügt. Die Zeitungsnotiz verdeutlicht, dass 
es noch in den 1950er-Jahren als aussergewöhnlich gewertet wurde, wenn ein 
unterprivilegierter «Waisenhäusler» den sozialen Aufstieg schaffte.

Unter der Kategorie «abnormale Anstaltsinsassen» verzeichnet die Chronik 
ein paar Personen mit psychischen Beeinträchtigungen, die im Heilig-Geist-
Spital interniert waren. Josepha Theiler, genannt Sturräseppä, war eine von ihnen. 
Ihr Schicksal ist von eigenartiger Tragik. Die Chronik bezeichnet sie als «eine 
alte Jungfrau, fromm, aber eigen.»225 Sie hatte ein Zimmer in der «Abteilung 
der Arrestanten, weil sie denselben das Essen zu bringen u[nd] ihre Zellen zu 
reinigen hatte.» Die Gesellschaft der anderen Bewohnerinnen und Bewohnern 
war ihr offenbar unangenehm, sodass sie sich mit ihrem Teller stets absonderte 
und ihre Mahlzeiten allein einnahm. Direktor Birchler habe bei Amtsantritt  
1882 «eine strammere Ordnung» eingeführt und von «Seppa» verlangt, am Tisch 
mit den anderen Heimbewohnern zu essen. Sie sei jedoch nur zu Tisch gekom-
men, «wenn sie es vor Hunger nicht mehr aushalten konnte.» Weil sie «in keiner 
Weise sich fügen wollte», wurde sie von der Betreuung der «Arrestanten» ent-
bunden und ihr ein Bett «im allgemeinen Schlafsaal» zugewiesen. Dieses habe 
sie jedoch nie benutzt, sondern sich in den Estrich zurückgezogen, um allein 
zu sein. Öchsli, ein anderer «Insasse», sei dort oben oft am Schreinern gewesen. 
«Er war dem ‹Windengeist›, wie er Seppa nannte, nicht hold u[nd] jagte sie aus 
seinem Bereich, wo er konnte.» Kurz vor Mariä Himmelfahrt (15. August, wohl 
1892) sei Öchsli gestorben. «Am Feste selbst am frühen Morgen wusch u[nd] 

223	 Vgl. etwa Seglias et al. 2019, S. 353 – 369. Vgl. hierzu auch Kp. 9g.
224	 Hier und im Folgenden: Einsiedler Anzeiger, 11.5.1954.
225	 Hier und im Folgenden: Chronik, 1891, S. 24f.
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kämmte sich Seppa, kleidete sich sorgfältig an, auch ihre Schnupftabakdose hatte  
sie sorgfältig gereinigt, dann sprang sie morgens 4 Uhr vom 4ten Stock aus dem 
Fenster […].» Zwei Arbeiter fanden sie tot auf dem Pflaster liegen. Die Ursache 
für den Suizid konnte die Chronistin nicht benennen, «doch nehmen wir an, es 
habe ihr auf dem Estrich plötzlich gefürchtet.» Diese etwas simple Erklärung 
ignoriert den Zwang und den Druck, welche die offenbar rigiden Regeln auf die 
unangepasste Frau ausübten, und die Einsamkeit und Isolation, in der sie sich 
an ihren Rückzugsorten wahrscheinlich befand. Der Tod ihres Estrich-Genossen, 
der sie seinerseits zurückgewiesen hatte, machte ihr ihre Situation womöglich 
umso bewusster.

Eine weitere Bewohnerin, die gemäss Chronik «von der gewöhnlichen Art 
abwich» und mit ihrem Schicksal die Multifunktionalität der Versorgungs
einrichtung und die Handlungslogik der involvierten Amtsstellen illustriert, war 
Elise Kälin, geborene Dutwiler.226 Sie war offenbar gebürtige Zürcherin, protes-
tantisch und durch Heirat in Einsiedeln heimatberechtigt geworden. Über ihren 
Ehemann schweigt die Quelle. Nachdem Elise Kälin einem protestantischen 
«Leichenbegräbnis» beigewohnt habe, habe sie beschlossen zu konvertieren, 
um dereinst «nicht so kalt beerdigt [zu] werden». Dieser Umstand schien der 
Ingenbohler Chronistin bemerkenswert und verweist auf die um 1900 noch im-
mer vorherrschende Rivalität der Konfessionen, die auf den Kulturkampf des 
19. Jahrhunderts zurückzuführen ist.227 Bei Kälin handelte es sich wohl um eine 
administrativ Internierte, wenn sie, wie es heisst, wegen übermässigem Alkohol-
konsum «aus der Fabrik, wo sie arbeitete, entlassen worden [sei] u[nd] […] zur 
Versorgung nach Einsiedeln ins Spital» gekommen war. Die Zürcher Behörden 
handelten offenbar nach dem Prinzip, wonach der Heimatort für diejenigen 
aufzukommen hatte, welche die öffentliche Hand finanziell beanspruchten. 
Sie schickten die Frau in die einzige Einrichtung, die in Einsiedeln zu diesem  
Zweck zur Verfügung stand. Das Heilig-Geist-Spital nahm damit die Funk-
tion einer «Trinkerheilanstalt» ein. Dort hatte Kälin «den Männern u[nd] den 
Knechten die Betten u[nd] Zimmer zu machen». Die Chronistin beschreibt sie 
als «eine gute zuverlässige Arbeiterin», die sich im Spital lange «gut gehalten» 
habe. Möglicherweise aber hatte Kälin keinerlei Bezug zu Einsiedeln, abgesehen 
vom ehebedingten Heimatort. Jedenfalls wollte sie nach einer Weile wieder weg 
und erhielt sogar «die Erlaubnis u[nd] etwas Reisegeld» für die Rückfahrt nach 
Zürich. «Allein dort wurde sie von der Polizei sofort wieder erkannt, die ihre  
früheren ‹Heldentaten› noch nicht vergessen hatte, sie wurde verhaftet u[nd] 
Tags darauf kam sie in Begleitung des Landjägers wieder ins Armenhaus, wo 
sie wieder arbeitete wie zuvor.» Wir kennen die sarkastisch apostrophierten 

226	 Hier und im Folgenden: Chronik, 1892 / 93, S. 26f.
227	 Vgl. Bischof 2008.
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Heldentaten Kälins nicht, doch scheint das Handeln der Zürcher Behörde in 
seiner Striktheit einigermassen drastisch, wenn die Frau trotz Reiseerlaubnis 
postwendend und in uniformierter Begleitung ins entlegene «Armenhaus» zu-
rückspediert wurde. Kälin schien sich grundsätzlich in die Anstaltsordnung zu 
fügen und versuchte sich lediglich ab und zu «Freiheit zu verschaffen u[nd] 
kam dann berauscht heim.» – Dies ein Hinweis darauf, dass manche Spital-
bewohnerinnen und Spitalbewohner offenbar eine gewisse Bewegungsfreiheit 
genossen. Im Mai 1893 habe Kälin diese Möglichkeit einmal mehr genutzt und 
sich «betrunken» zu Bett begeben. «Herr Direktor ging zu ihr eine Strafpredigt 
halten, was sie so übel aufnahm, dass sie sich in der Nacht aus demselben Fenster 
stürzte, aus dem Seppa den Tod gefunden. Am Morgen fand man sie entstellt 
auf dem Pflaster.»

Arrestlokale
Wie erwähnt, verfügte bereits der Vorgängerbau des Heilig-Geist-Spitals über 
eine Arrestzelle, die zur temporären Einschliessung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern inklusive Kinder genutzt wurde. Zu den Arrestlokalen im 1861 er-
öffneten Neubau existiert mit der «Arrestanten-Controlle» ein zweibändiges 
Register, das die festgesetzten Personen erfasste. Der Band für die Jahre 1901 bis 
1919 listet Vor- und Nachnamen der Internierten, Beruf, wahlweise Alter oder 
Jahrgang, Heimatort, Ein- und Austrittsdatum und Aufenthaltsdauer in Tagen 
auf.228 Der zweite Band erfasst die Jahre bis Ende 1938 und enthält neben den 
obigen Angaben zusätzlich den Grund für die Festnahme.229 Aus den Registern 
geht hervor, dass sowohl im Rathaus als auch im Waisenhaus Arrestlokale zur 
Verfügung standen. Dabei scheint das Waisenhaus als Internierungsort etwas in
tensiver genutzt worden zu sein als das Rathaus: 1905 weist das Register 120 In-
haftierungen im Waisenhaus auf gegenüber 97 im Rathaus, 1915 waren es noch 
43 gegenüber 25. Während der 1920er- und 1930er-Jahre wurden im Waisenhaus 
jährlich rund 40 bis 50 Inhaftierungen durchgeführt, 1943 findet sich der letzte 
Hinweis auf diese Nutzungsart.230

Für die Jahre vor 1901 sind lediglich die spärlichen Angaben der Ingenbohler 
Chronik vorhanden. Dort heisst es, dass die Arrestlokale «viele Verdriesslichkei-
ten» erzeugten. Demnach wurden im Souterrain, wo sich auch die Küche befand, 
die «gefährlicheren Individuen» eingeschlossen, während «die Landstreicher 
u[nd] Stromer, welche die Polizei aufgefangen hatte», im Dachgeschoss – wahr-
scheinlich im dritten oder vierten Stock – «hinter Schloss u[nd] Riegel gebracht» 

228	 Arrestanten, Juli 1901 bis Juli 1919 (BAE JI 9.2.).
229	 Arrestanten-Controlle, August 1919 bis Dezember 1938 (BAE JI 9.3.).
230	 Vgl. oben, S. 62.
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wurden.231 «Die meisten versuchten durch Flucht der Haft wieder zu entkom-
men», heisst es weiter. Als Beispiel führt die Chronik das tragische Beispiel eines 
«Arrestanten» aus dem Kanton Thurgau an, der im Mai 1882 eingesperrt war. «Er 
zerriss die Leintücher u[nd] knüpfte sie zusammen, ebenso die wollene Decke, 
dann schwang er sich zum Fenster hinaus, fiel aber hinunter. Der Dorfwächter 
entdeckte ihn u[nd] läutete nachts 2 Uhr. Man wollte ihn wieder in Verwahr  
bringen, allein er brach zusammen u[nd] war sofort tot.» Erfolgreicher war der 
Versuch eines Gefangenen, der sich auf dieselbe Weise abzuseilen versuchte. Die  
Oberin entdeckte zwar das Leintuch, das vor dem Fenster baumelte, und schnitt 
es kurzerhand ab. «Der Ausreisser hing jedoch oben schon daran, er schwang sich  
auf das Fensterbrett, wo Schwester Serapia stand, u[nd] von dort ohne langes 
Besinnen 2 Stock hoch hinunter u[nd] davon.» Die Beispiele geben einen Ein-
druck davon, mit welchen mannigfaltigen Herausforderungen die Ingenbohler 
Schwestern während der ersten Jahrzehnte im Heilig-Geist-Spital konfron-
tiert waren und dass sie neben Kranken- und Kinderpflege sogar Gefangenen
betreuung und Sicherungsaufgaben zu leisten hatten. Vielleicht waren es diese 
Vorkommnisse, die Direktor Birchler im Dezember 1883 veranlassten, die Frage 
der «Behandlung der Gefangenen» vor die Armenkommission zu bringen und 
die Anstellung einer zuständigen Person zu fordern. Allein das Problem wurde 
«zur Erörterung auf eine nächste Sitzung verschoben» und scheint ungelöst 
geblieben zu sein.232

Die Register der «Arrestanten-Controlle» legen nahe, dass die Inhaftierun-
gen – zumindest im frühen 20. Jahrhundert – über kürzere Zeiträume erfolgten,  
meistens ein paar wenige Tage dauerten, sehr selten länger als eine Woche. 
Der Aufenthalt in den Arrestlokalen des Waisenhauses und des Rathauses war 
wohl eine Zwischenstation vor dem Weitertransport oder bevor die Behörden 
Folgemassnahmen wie Anstaltseinweisungen in die Wege leiteten. Ab Mitte 
der 1930er-Jahre erhöhte sich der Anteil derjenigen, die zwei oder drei Wochen 
auf ihre «Heimschaffung» warteten oder wegen «Betrunkenheit» eingesperrt 
waren. Auf welcher Gesetzesgrundlage dies geschah und welche behördlichen 
Abläufe hinter den längeren Arrestaufenthalten stehen, bliebe abzuklären. Ein 
Grossteil der «Arrestanten» war männlich und entstammte der mittellosen 
Unterschicht. Oftmals handelte es sich um auswärtige Handwerker aus ande-
ren Kantonen und aus Deutschland, seltener aus Italien, die womöglich beim 
Betteln erwischt worden waren und ausgeschafft wurden. Berufsbezeichnungen 
wie Taglöhner, Handlanger, Knecht oder Land- und Fabrikarbeiter weisen auf 
die Unterschichtszugehörigkeit vieler Arrestanten hin. Korber oder Verzinner 

231	 Hier und im Folgenden: Chronik, S. 21f.
232	 Protokoll Armenkommission, 10.12.1883, Nr. 8 (BAE K I 36.4.). Zu ähnlichen betrieblichen resp. disziplinarischen 

Problemen in multifunktionalen Armenhäusern und Bürgerheimen im Kanton Zug vgl. Meier et al. 2022, S. 389 – 403.
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wiederum waren Gewerbe, die bei Fahrenden verbreitet waren und sich eben-
falls regelmässig im Register finden, neben der Bezeichnung Vagantin respektive 
Vagant. Nichtsesshafte machten demzufolge einen erheblichen Anteil derjenigen 
aus, die sich zwecks Aus- respektive Heimschaffung in den Arrestlokalen des 
Waisenhauses wiederfanden. Einer der letzten registrierten Arrestanten im 
Waisenhaus war indessen ein Zürcher Ingenieur, der dort Ende Dezember 1938 
wegen «Betrunkenheit» einen halben Tag ausnüchterte. Er stellt innerhalb der 
beschriebenen Klientel eine Ausnahme dar.

«Geisteskranke»
Die Arrestlokale im Waisenhaus wurden nicht nur bei polizeilichen Festnahmen 
benutzt, gemäss der Ingenbohler Chronik wurden dort «öfters» auch psychisch 
Beeinträchtigte interniert, teils über längere Zeiträume.233 So berichtet sie etwa 
von Meinrad Ochsner, der dort «lange Jahre […] eine Zelle inne» hatte. Er sei als 
Koch in der Fremde gewesen und «geisteskrank aus Frankreich» zurückgekom-
men. Viele Jahre habe er kein Wort geredet, bis er eines Tages «von seiner Zelle 
aus seinen Bruder auf dem Dache des gegenüberliegenden Hauses arbeiten» 
sah. Da rief er ihm zu: «‹Karli, gib acht, dass du nicht hinunterfällst.› Von da an 
hatte er zuweilen lichte Tage u[nd] man liess ihn mehr aus der Zelle heraus […].» 
Die Schilderung impliziert, dass manche Bewohnerinnen und Bewohner je nach 
Grad der psychischen Beeinträchtigung teils permanent eingesperrt waren. Bei 
Ochsner heisst es weiter, sein Zustand habe sich später derart verschlimmert, 
«dass man ihn nur in einer dunkeln Zelle haben konnte, er zertrümmerte alles, 
was ihm unter die Hände kam.» Es gab im Heilig-Geist-Spital also abgestufte 
Arrestbedingungen, wobei die Dunkelzellen sich womöglich im Keller befanden. 
Nach Möglichkeiten wurden die Zellentüren der psychisch beeinträchtigten 
Personen jedoch geöffnet und diese Bewohnerinnen und Bewohner zu kleineren  
Arbeiten angehalten. Ochsner habe zu Beginn der Tobsuchtsanfälle «mit schö-
ner u[nd] klarer Stimme» jeweils das Sakramentslied ‹Kommet, lobet ohne End› 
gesungen. Später habe er «mit Schreien u[nd] Wüten» nur innegehalten, wenn 
man ihm Essen brachte, was man notgedrungen zuweilen mitten in der Nacht 
gemacht habe. Im Heilig-Geist-Spital war er schliesslich nicht mehr tragbar, 
kam zunächst in die «Irrenanstalt Königsfelden» im aargauischen Windisch 
und anschliessend nach Kilchberg bei Zürich, wo er nach etwa zehnjährigem 
Aufenthalt gestorben sei. Das Beispiel von Ochsner zeigt, dass bei der Betreuung 
von psychisch beeinträchtigten Menschen im Heilig-Geist-Spital in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts Grenzen gesetzt waren und Versetzungen in ausser-
kantonale Psychiatrien stattfanden. Genannt wird auch der Fall der «ähnlich 

233	 Hier und im Folgenden: Chronik, S. 22f.
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Kranken» Josepha Birchler, die in die «Irrenheilanstalt» nach Männedorf verlegt 
wurde, wo sie «bald einer Lungenentzündung erlag.»234

Durchreisende Gesellen
Das Heilig-Geist-Spital musste auch als Herberge für durchreisende Handwerks
gesellen dienen. Ein grosses Zimmer im Erdgeschoss stand hierfür zur Verfügung. 
Diese Aufgabe stand wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem ursprüngli-
chen Stiftungszweck, der die Aufnahme mittelloser und pflegebedürftiger Pilger 
verlangte. Von diesen Wandergesellen sollen zuweilen an einem Abend sechs 
bis acht vor der Tür gestanden haben.235 In einer Sitzung der Armenpflege hiess 
es dazu, dass die steigende Zahl an «reisenden Handwerkern» im Spital «sehr 
unbequem» sei.236 Die Chronik bezeichnet die Gesellen als «keine angenehmen 
Gäste», die oft «allerlei Ungeziefer» hinterlassen und «Unfug» getrieben haben. 
Sie seien zu den Fenstern ein- und ausgestiegen und hätten Getränke geholt und 
dergleichen. Direktor Birchler habe daher wiederholt bei der Armenpflege, der 
er als Kassier angehörte, interveniert und darum gebeten, eine andere Lösung 
zu finden. Die Armenpflege ihrerseits verwies darauf, dass dank dieser Über-
nachtungsmöglichkeit der Bettel in Einsiedeln bedeutend abgenommen habe. 
Im Falle dieser Klientel diente das Spital also dazu, das im Wallfahrtsort als 
öffentliches Ärgernis wahrgenommene Betteln einzudämmen. Die Einrichtung 
nahm damit einmal mehr nicht nur eine fürsorgerische, sondern auch eine ord-
nungspolizeiliche Funktion ein. Im November 1885 stellte die Armenpflege in 
Aussicht, die Unterbringung von Wandergesellen im Spital per Frühjahr 1886 
versuchshalber einzustellen und abzuwarten, «welche Wirkung diese Massregel 
mit Bezug auf den Bettel haben wird.» Die Chronik berichtet nun, dass den 
Handwerkern noch zu Birchlers Amtszeit (bis 1887) «ein anderes Quartier zu-
gewiesen wurde, nämlich im Wirtshaus zum grossen Kreuz (früher ‹zur Hölle›).» 
Der Versuch war also nur teilweise erfolgreich: Eine kostengünstige Herberge 
für Wandergesellen war auch nach 1886 noch eine Notwendigkeit, allerdings 
sah man in Einsiedeln nun davon ab, diese gemeinsam mit Kindern, Betagten, 
Pflegebedürftigen, mittellosen Pilgern und Arrestanten unter einem Dach zu 
versorgen.

Hoher Besuch
Die Chronik des Waisenhauses erwähnt verschiedentlich die Anwesenheit ad-
liger Gäste im Wallfahrtsort, die sich mitunter gegenüber den Heimkindern in 
Wohltätigkeit übten. Die schlesische Prinzessin Marie von Ratibor (1854  –  1928) 

234	 Chronik, 1891, S. 24.
235	 Hier und im Folgenden: Chronik, 1893 / 94, S. 27f.
236	 Protokoll Armenpflege, 6.11.1885, S. 345 (BAE K I 36.4.).
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wird 1912 zum ersten Mal als Besucherin erwähnt, welche die Kinder bei dieser 
Gelegenheit «durch Süssigkeiten» erfreute.237 Auch während des Ersten Welt-
kriegs verbrachte die Prinzessin einen Sommer (1916) in Einsiedeln, gemeinsam 
mit einer Gräfin Oppersdorff.238 Nebst Süssigkeiten und Spielsachen finanzierte 
die Prinzessin angeblich die Überführung und den 15-monatigen Aufenthalt 
eines gehbehinderten Jungen in die Zürcher Heilanstalt Balgrist. Weitere ihrer 
Wohltaten im Rahmen von Aufenthalten in Einsiedeln waren eine Näh- (1920) 
und Waschmaschine (1922) sowie eine «Spanische Wand» (1925), also ein Para-
vent oder Raumteiler.239 Gemäss Nekrolog habe die Verehrung der Muttergottes  
sie 1872 erstmals nach Einsiedeln geführt, ab 1902 offenbar jährlich.240 1918 wurde  
ihr die Niederlassung im Wallfahrtsort gewährt. «Köstlich war es, sie zu sehen 
im Kreise der Waisenkinder, wie sie mit ihnen betete, fröhlich mit ihnen spielte, 
sie beim Essen bediente, sie anspornte zu gutem Betragen und zur Arbeit, sie 
aber auch belohnte durch allerlei nützliche Geschenke», heisst es dort weiter.

Ein weiterer Gast edler Abkunft, der mehrfach erwähnt wird, ist die Gräfin 
Anna Christina Irene Renata zu Stolberg-Stolberg (geboren 1844). Im August 1915 
heisst es, sie sei mit zwei Töchtern und drei Enkelkindern zu Besuch.241 Sie seien 
nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs («italienisch-österreichischen Kriegs») 
von Rom her nach Einsiedeln geflohen. Die Gräfin und ihre Familie erfreuten 
die Heimgemeinschaft «von Zeit zu Zeit mit einem süssen Imbiss». Einen wei-
teren Besuch der Gräfin, diesmal in Begleitung ihrer Tochter, der «Comtesse» 
Leopoldine von Württemberg, vermerkt die Chronik im Folgejahr.242 Ihr Name 
findet sich letztmals im März 1934, als sie bei einem Besuch «grosses Interesse» 
gezeigt habe und «sichtlich erfreut [gewesen sei], als die zahlreiche Kinderschar 
sie begrüsste.»243

Die erlauchten Herrschaften machten nicht nur Geschenke, sondern über-
nahmen auch Patenschaften anlässlich von Firmungen, die Comtesse Stolberg 
beispielsweise im Mai 1918 gleich bei zwölf Mädchen. Ein Graf Rechberg spendier-
te im Juli 1918 anlässlich des Geburtstags seiner Mutter 50 Franken an die Waisen
hauskasse. Und als im Januar 1924 die ehemalige Grossherzogin von Luxemburg 
(1912  –  1919), Marie-Adelheid von Nassau-Weilburg (1894  –  1924), an Typhus starb, 
vermerkte dies die Chronistin mit grossem Bedauern: Die «Prinzessin» habe drei 
Jahre vorher einige Wochen im Marienheim in Einsiedeln geweilt und in dieser 

237	 Chronik, 1912, S. 45.
238	 Chronik, Sommer 1916, S. 55f.
239	 Chronik, 12.12.1920 / 19.2.1922 / 2.7.1925, S. 79, 85, 106.
240	 Einsiedler Anzeiger, 6.6.1928.
241	 Chronik, Aug. 1915, S. 53.
242	 Chronik, 1916, S. 57. Bei der «Comtesse» handelt es sich wohl um Walpurga Leopoldina Maria Pia Huberta zu Stolberg-

Stolberg (geb. 1872). 1919 wurde den Gräfinnen ebenfalls die Niederlassung in Einsiedeln gewährt, vgl. Einsiedler 
Anzeiger, 12.4.1919.

243	 Chronik, 5.3.1934.
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Zeit oft die Waisenkinder besucht, insbesondere um «denen d[er] 1. & 2. Cl[asse] 
bei den Hausaufgaben zu helfen.»244 Sie bezeichnete die Verstorbene als eine 
«demütige, reine Seele», und wohl in Anspielung auf ihren erzwungenen Thron-
verzicht Anfang 1919 schrieb sie: «Viel verkannt auf Erden wird sie nun vom l[ie]
b[en] Gott eine umso schönere Krone empfangen haben.»

Auch anderen ehemaligen Machthabern brachten die Ingenbohler Ordens-
schwestern offenkundig Sympathie entgegen. Die Weltgeschichte streifte das 
Waisenhaus am 30. Juni 1919, als der einige Monate zuvor abgedankte österreich-
ungarische Kaiser Karl (1887  –  1922) zur Schwarzen Madonna wallfahrte. Er kam 
mit seiner Familie wohl vom waadtländischen Schloss Prangins am Genfersee 
her: «Der hohe Herr kam per Auto u[nd] blieb nur 2 Stunden. Möge die liebe 
Gnadenmutter von Einsiedeln seine Helferin u[nd] Schützerin sein!»245 Die 
fromme Stippvisite wiederholte der Ex-Kaiser gut zwei Jahre später, diesmal in 
zwei Autos anreisend vom Schlosshotel Hertenstein in Weggis her, begleitet von 
der Gattin Zita (1892  –  1989), der Mutter Maria Josepha von Sachsen (1867  –  1944) 
und fünf seiner Kinder: «Es war rührend, wie andächtig alle die h[ei]l[ige] Messe 
anhörten», zeigte sich die Chronistin bewegt, die der hochadligen Andacht of-
fenbar als Beobachterin beigewohnt hatte, und fügte voller Mitgefühl für die 

244	 Chronik, 26.1.1924.
245	 Chronik, 30.6.1919, S. 72.

Abb. 17: Doppelseite der Heimchronik mit Einträgen Kardinal van Rossums und zum Besuch 
des Exkaisers und seiner Familie Ende August 1921.
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entmachtete Fürstenfamilie an: «Die Armen! Möge die liebe Gnadenmutter ihre  
Gebete erhören.»246 Möglicherweise flehte der Ex-Kaiser bei der «Gnadenmutter»  
um Fürbitte für seinen Restaurationsversuch einige Wochen später – vergeblich, 
wie wir wissen. Das Waisenhaus wurde zwar nicht besucht, seine Bewohnerin-
nen und Bewohner waren offenbar aber Zaungäste des Spektakels.

Neben dem weltlichen Adel zog der Wallfahrtsort selbstredend auch 
Kirchenfürsten an. Im Herbst 1913 erwähnt die Chronistin einen italienischen 
Bischof, «dessen Name uns leider entronnen ist.»247 Er kam in Begleitung einer 
Baronin und einer Gräfin, die ihm, weil er kein Deutsch sprach, als Übersetze-
rinnen dienten. Er habe an den Kindern grosse Freude gehabt und das Kleinste 
vor Begeisterung geküsst, wie sie schreibt: «Er beglückte die l[ie]b[en] Kleinen 
nicht nur durch sein herablassendes Benehmen, sondern auch durch Süssig-
keiten, die ja den Kindern immer willkommen sind.» «[…] sehr einfach u[nd] 
herablassend» im wörtlichen Sinn war gemäss Chronistin auch der Erzbischof 
von Bukarest Raymund Netzhammer (1862  –  1945), als er im Sommer 1922 zu-
sammen mit seinem ehemaligen Lehrer Pater Clemens die Heimgemeinschaft 
beehrte.248 Die Bescheidenheit des Erzbischofs drückte sich dadurch aus, dass 
er die Kinder «mit einem Bildchen u[nd] uns Schwestern mit seinem eigenen 
Bild» beglückte. Die jenische Schriftstellerin Mariella Mehr (1947  –  2022), die 
in zahlreichen Kinderheimen schweizweit aufwuchs, ordnete in ihrem auto
biografischen Roman dasselbe Verhalten eines katholischen Würdenträgers ge-
genüber der heranwachsenden Ich-Erzählerin wie folgt ein: «ich war der lebende 
ablass einer verlogenen kirchlichkeit.»249

Auch der Churer Bischof hielt sich regelmässig in Einsiedeln auf, etwa um 
Firmungen durchzuführen. Dabei visitierte er zuweilen auch die Hauskapelle 
im Waisenhaus, so etwa im Juli 1915: «Die Kinder und die Schwestern waren 
alle beim Eingang versammelt, wo sich der hochw[ürdige] gnädige Herr einige 
Zeit mit uns unterhielt, und allen in väterlicher Weise den h[ei]l[igen] Segen er-
teilt, und sich denn, da er grosse Eile hatte, wieder verabschiedete.»250 Weitere 
Besuche des Churer Bischofs im Waisenhaus sind in den Jahren 1918, 1935 und 
1945 vermerkt.251 Auch der frühere Erzbischof von Prag, Graf Paul von Huyn 
(1868  –  1946), interessierte sich für das Waisenhaus. Im September 1919 hatte 
er sein Amt im Zuge der Auflösung von Österreich-Ungarn niedergelegt und 
sein Exil vorübergehend im Kloster Ingenbohl genommen. Kurz darauf machte 
er in Begleitung des Oberpfarrers seine Aufwartung: «Hochw[ürdiger] P[ater] 

246	 Chronik, 30.8.1921, S. 82.
247	 Chronik, Herbst 1913, S. 46.
248	 Chronik, 30.7.1922, S. 87.
249	 Mehr 1981, S. 18.
250	 Chronik, 7.7.1915, S. 52.
251	 Chronik, 9.5.1918 / 3.6.1935 / 4.6.1945, S. 64, 152.
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Clemens wollte mit den Kindern singen, aber der hohe Herr kam während der 
Schulzeit zum grossen Verdruss von P[ater] Clemens. Zur Heiterkeit des Hoch-
w[ürdigen] H[er]rn Pfarrers gaben die Hühner ein Konzert.»252

Einsiedeln als Wallfahrtsort und Sommerfrische zog offenbar bis in die  
Zwischenkriegszeit katholischen Adel aus dem deutschsprachigen Raum an. 
Hier liess sich Frömmigkeitspraxis mit einem Kuraufenthalt fernab der hoch-
sommerlichen Hitze verbinden. Das Waisenhaus bildete dabei für die betuchten 
Damen eine ideale Bühne für karitative Betätigung und die Kirchenmagistrate 
konnten hier ihre Kinderliebe zur Schau stellen. Das Waisenhaus Einsiedeln 
scheint in dieser Hinsicht ein Sonderfall unter den katholischen Kinderheimen 
in der Schweiz zu sein, bedingt durch seine zentrale Lage im – zuweilen fast 
schon mondän erscheinenden – Wallfahrtsort. Bis in die 1920er-Jahre war hier  
die Frequenz gesellschaftlich privilegierter Besucherinnen und Besucher  
beachtlich. Starb diese Generation frommer adliger Touristinnen und Touristen 
aus, kamen andere Reisedestinationen in Mode oder zeigten politische Macht-
verschiebungen in Europa ihre Wirkung? Was auch immer die Gründe sein mö-
gen, nach 1930 finden sich kaum noch Hinweise auf die Anwesenheit solcher 
Besucherinnen und Besucher im Waisenhaus.

«Verschickungskinder»
Als «Verschickungskinder» bezeichnet werden umgangssprachlich bundes
deutsche Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen von Kur- und  
Erholungsaufenthalten für einige Wochen respektive wenige Monate in teils 
weit entlegene Heime verbracht wurden.253 Auch das Kinderheim Einsiedeln 
nahm in Kooperation mit der Caritaszentrale Horb (Baden-Württemberg) solche 
«Ferienkinder» auf.254 Von 1960 bis 1963 erwähnt die Chronik der Ingenbohle
rinnen sieben Kindergruppen, bestehend aus vier bis sechs Kindern – über-
wiegend Mädchen, die sich in der Regel vier Wochen in Einsiedeln aufhielten. 
Insgesamt sind 34 «Verschickungskinder» im Kinderheim Einsiedeln vorüber-
gehend nachweisbar. Im Frühsommer 1960 heisst es etwa, die «Ferienkinder» 
hätten sich sehr gut erholt: «Am 3. Juni machten wir einen kleinen Ausflug, um 
den deutschen Kindern etwas von der Schweiz zu zeigen.»255 Im Zusammenhang 
mit der fünfköpfigen Gruppe, die im Juni 1961 angereist war, notierte die Chro-
nistin: «Diesmal sind es wirklich bedürftige Kinder.»256 Die Aussage impliziert, 
dass die Ordensschwestern nicht alle deutschen «Feriengäste» als «(erholungs)

252	 Chronik, 1919, S. 69.
253	 Vgl. hierzu etwa: Gilhaus 2023; Röhl 2021; Verschickungsheims, URL: https://verschickungsheime.de/ (Zugriff: 10.4.2025).
254	 Vgl. Silberzahn-Jandt 2024, bes. S. 23, 26. Silberzahn-Jandt errechnet für den Zeitraum von 1960 bis 1963 gesamthaft 

60 Platzierungen in Einsiedeln, wobei wahrscheinlich nicht alle im Kinderheim stattfanden.
255	 Chronik, Mai / Juni 1960.
256	 Chronik, 6.6.1961.
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bedürftig» ansahen, wobei unklar bleibt, nach welchen Kriterien sie eine solche 
Unterscheidung machten. Die letzte Gruppe von «Verschickungskindern» wird 
im Juni 1963 erwähnt. Danach versiegte diese Kooperation mit dem deutschen 
Hilfswerk anscheinend wieder, wobei die Gründe dafür nicht bekannt sind.
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8
�«Neubürger» und die  
Umerziehung von  
«Vagantenkindern»

«das hilfswerk betreute zigeunerkinder, was für viele soziale institutionen das-
selbe bedeutete, wie vaganten, bettler, arbeitsscheue und sozial verwahrloste 
elemente.»� Mariella Mehr, steinzeit (1981)

Der Bezirk Einsiedeln, wie überhaupt der gesamte Kanton Schwyz, tat sich schwer  
mit der Integration von sogenannten «Neubürgern», also von Menschen, die bis  
in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts von Heimatlosigkeit betroffen waren 
und oftmals eine nicht sesshafte Lebensweise pflegten.257 Der moderne Bundes
staat (1848) hatte sich die Lösung der schweizweit verbreiteten Problematik der 
Heimatlosigkeit auf die Fahne geschrieben und zu dem Zweck 1850 das «Bundes
gesetz die Heimathlosigkeit betreffend» erlassen. Dieses verpflichtete die Kan-
tone, ihnen zugeteilte Heimatlose einzubürgern. Dieser Vorgang war zäh, und 
die Verhandlungen zwischen dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden 
respektive den Bezirken dauerte zum Teil Jahre. Der Kanton Schwyz hatte auf-
grund seiner topografischen Lage und der lange Zeit schwachen polizeilichen 
Durchdringung einen relativ hohen Anteil Nichtsesshafter an der Heimatlosen-
population. Der Bezirk Einsiedeln als Wallfahrtsort zog zusätzlich zahlreiche 
Hausierer und Bettlerinnen an. Von den 874 Personen, die bis im Januar 1854 im 
Kanton Schwyz eingebürgert wurden, entfielen 181 auf den Bezirk Einsiedeln.258

Ein Kontrollbuch, das sich im Bezirksarchiv Einsiedeln befindet,259 ist mit 
«Stammbuch Vagabunden» benannt und stellt ein Register zu Heimatlosen und 
ihrer Nachkommenschaft dar, die seit 1851 das Einsiedler Heimatrecht erhalten 
haben. Die Eintragungen reichen bis ins Jahr 1876 und erfassen die Namen der 

257	 Hier und im Folgenden: Nauer 2011; Galle 2016, S. 184f.
258	 Bis 1872 wurden schweizweit über 25   000 Personen ohne Heimatort eingebürgert, vgl. Nauer 2011, S. 75.
259	 «Stammbuch Vagabunden» (BAE MI 4.1). Vgl. auch Argast 2007, S. 146 – 150.
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Mitglieder von 26 Familien, die im Lauf des 19. Jahrhunderts im Zuge mehrerer 
Einbürgerungsschübe das Bürgerrecht in Einsiedeln erlangten. Das Dokument 
zeigt, wie sehr die als «Neubürger» bezeichneten Menschen von angestammten 
Bevölkerungskreisen als andersartig und dadurch auch als minderwertig wahr-
genommen wurden. Die einleitenden Bemerkungen des Stammbuchs vom Juli 
1859 sind dahingehend bemerkenswert, dass sie den Ausschliessungsprozess 
gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe explizit benennen und auch kritisieren, 
die gesonderte Erfassung der «Neubürger» jedoch dieser ungleichen gesell-
schaftlichen Position wegen und bis zum Zeitpunkt ihrer Gleichstellung als ge-
rechtfertigt bezeichnen. Als taugliche Mittel, um die Ungleichheit zu beseitigen, 
nennt der unbekannte Schreiber «gute Erziehung, Arbeit und Verdienst» und 
dass man die «Neubürger» milde behandle als «ebenbürtige Menschen», um 
ihnen auf diese Weise ein «Ehrgefühl» zu verleihen.260 Hinsichtlich der Dauer 
dieses Prozesses zeigt er sich allerdings pessimistisch und ahnt, dass «dieser 
Moment noch lange nicht eintreten» wird – und zwar nicht deshalb, weil es an 
finanziellen Mitteln mangelte, sondern «uns zur Schande, der gute Wille zur 
Bewilligung derselben fehlt.» Damit stellt er der Einsiedler Bezirksverwaltung, 
der er selbst angehört haben dürfte, ein unschönes Zeugnis in Bezug auf ihre 
Integrationsbemühungen aus. Über die Persistenz dieser nach ökonomischen 
Kriterien ausgerichteten Ausgrenzungspolitik wäre wohl selbst der recht klar-
sichtige Schreiber erstaunt gewesen.

Wie erwähnt, listet das Stammbuch die Mitglieder von 26 Familien auf,  
unter denen die Namen Debon, Fegbli/Feyble, Gerzner, Hürlimann, Huser, 
Schwarz und Wehrli vielleicht die häufigsten sind. Die Durchsicht des Eintritts-
buchs261 des Waisenhauses nach sämtlichen gelisteten Familiennamen der «Neu-
bürger» kann einen groben Überblick geben über ihren relativen Anteil an den 
Einweisungen. Die Eintragungen entstanden im Zeitraum von Anfang 1907 bis 
Januar 1962. In dieser Zeit wurden 540 Knaben und 491 Mädchen erfasst, wobei 
auch Mehrfacheinweisungen vorkamen. Von den Knaben haben etwa 180 respek-
tive ein Drittel einen «neubürgerlichen» Namen, während dies bei rund 170 oder 
35 Prozent der Mädchen der Fall ist. Damit war der Anteil von mutmasslich 
«neubürgerlichen» Kindern im Waisenhaus bis in die zweite Hälfte des 20. Jahr-
hunderts bedeutend höher als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Dieser  
betrug in den 1850er-Jahren gerade einmal 2,6 Prozent262 und dürfte sich selbst 
bei ausserordentlichem Kinderreichtum in den Folgejahrzehnten nicht verviel
facht haben. Wir dürfen daher annehmen, dass das Waisenhaus respektive 
Kinderheim als Teil des Fürsorgedispositivs des Bezirks überproportional viele 

260	 Vgl. Transkript «Stammbuch Vagabunden», S. 2 (BAE MI 4.1).
261	 Waisenkinder Verzeichnis (BAE KI 60).
262	 Nauer 2011, S. 78.
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Kinder von «neubürgerlichen» Familienverbänden aufnahm. Noch 1942 war  
im Schwyzer Demokrat beispielsweise zu lesen, dass von den 70 im Einsiedler 
Waisenhaus untergebrachten Kindern 30 aus «seinerzeit zugeteilten Korber
familien entstammen», also beinahe die Hälfte.263 Ob dieses Verhältnis auch für 
das Armenhaus respektive das spätere Bürgerheim gilt, das ab 1907 als eigenstän-
dige Einrichtung fungierte, wäre abzuklären. Erste Hinweise dahingehend, dass 
in vielen Fällen verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen 
und Bewohnern im Armenhaus und den Kindern im Waisenhaus bestanden, 
lassen dies vermuten.264

Dass die «Neubürger» bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wenig in die  
Einsiedler Gesellschaft integriert und Ziel einer diskriminierenden Kommunal
politik waren, zeigt eine Reihe von Protokollauszügen. Anfang 1944 nahm offen-
bar der langjährige Einsiedler Landschreiber Carl Birchler (1901  –  1980, amtierend 
1930  –  1970)265 Kontakt auf mit der Stiftung Pro Juventute in Zürich, «um das 
Problem der Vagantität zu prüfen».266 Bei dieser Abklärung ginge es ihm da-
rum, «Kinder der Vagantenfamilien nicht im Waisenhaus, sondern in achtbaren  
Familien unterzubringen und erziehen zu lassen. Die Kinder müssen in ein ganz 
neues Milieu verbracht werden und dem Einfluss der Eltern völlig entzogen 
werden.» Ob Birchler auf eigene Initiative hin oder im Auftrag der Bezirks-
verwaltung sondierte, ist unklar. Die Absicht, Kinder «neubürgerlicher» und 
«diskreter» – also unehelicher – Abstammung ihren Herkunftsfamilien mög-
lichst zu entreissen, zu entfremden und im Umfeld «achtbarer Familien» umzu-
erziehen und ihrer bisherigen Lebensweise zu entwöhnen, entspricht ganz dem 
Vorhaben und der Praxis des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» der 
Pro Juventute.267 Das 1926 von Alfred Siegfried (1890  –  1972)268 ins Leben gerufene 
«Hilfswerk» wandte diese Methode der gewaltsamen Entfremdung im Lauf der 
Jahrzehnte bei rund 600 Kindern an, bevor es 1973 auf öffentlichen Druck hin 
aufgelöst wurde. Das Einsiedler Waisenamt war jedenfalls angetan von Birchlers 
Vorschlag einer Kooperation mit der Pro Juventute und äusserte sich optimis-
tisch, dass sich «die Früchte […] sowohl in menschlicher Hinsicht für die Kinder 
zeigen [würden], als auch vor allem für den Bezirk in finanzieller Hinsicht.»269

Zum weiteren Vorgehen konsultierte das Waisenamt im April 1944 den Ar-
menverwalter Severin Lienert. Er bestätigte den Amtsherren, «dass im Waisen-
haus z[ur] Z[ei]t ca. 50   % Kinder von Vaganten & Feckern untergebracht sind.»270 

263	 Schwyzer Demokrat, 10.2.1942.
264	 Vgl. hierzu Kap. 9c.
265	 Auf der Maur 2002.
266	 Hier und im Folgenden: Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 11.3.1944, S. 85 (BAE KI 1.37). Hervorhebung im Original.
267	 Vgl. zum Thema etwa: Galle 2016; Galle / Meier 2009; Mehr 1987; Huonker 1987.
268	 Galle 2011.
269	 Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 11.3.1944, S. 85 (BAE KI 1.37).
270	 Hier und im Folgenden: Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 8.4.1944, S. 120f. (BAE KI 1.37).
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Gemäss Protokoll vertrat Lienert vollumfänglich die Ideologie des «Hilfswerks» 
und plädierte für eine Trennung der Kinder von den Herkunftsfamilien zum  
frühestmöglichen Zeitpunkt: «Die Erfahrungen zeigen klar, dass die Kinder, 
sobald sie in Berührung mit den Eltern kommen, jede Erziehung & Ausbildung  
vergessen & die unstette [sic] Lebensweise der Eltern einem geordneten & 
sichern Leben vorziehen.» Der «Erfolg für eine durchhaltige Erziehung» sei 
nur gewährleistet durch «die Verbringung der Kleinkinder in solide Familien». 
Voraussetzung für eine solche Massnahme war gemäss Lienert, «dass den Eltern 
die elterliche Gewalt entzogen wird. Die Kinder müssten bevormundet werden.» 
Doch damit nicht genug. Um den Kontakt gänzlich unterbinden zu können, 
dürfe den Eltern «nie die Adresse der Kinder bekannt gegeben werden, um zu  
verhindern, dass diese in brieflichen Verkehr treten.» Dieses juristisch und  
moralisch fragwürdige Vorgehen findet sich beispielsweise auch im katholischen 
Mädchenheim in Richterswil und war beim «Hilfswerk» der Pro Juventute  
gängige Praxis.271 Das Waisenamt, damals präsidiert von Franz Kälin (Dorf), 
nahm Lienerts Ausführungen «mit Interesse» zur Kenntnis und schätzte eine 
Kooperation mit der Stiftung Pro Juventute als gewinnbringend ein, «auch wenn  
nur ein kleiner Prozentsatz der Kinder der Allgemeinheit dienlich gemacht 
werden» könnte. Es beauftragte den Armenverwalter mit der Anfertigung einer 
«Liste jener Kleinkinder […], welche sich für eine sofortige Versorgung bei Fami-
lien eignen würden.»272 Das Waisenamt wollte offenbar unverzüglich Tatsachen 
schaffen und anhand der anzufertigenden Liste via Armenpflege die zur Fremd-
platzierung nötigen finanziellen Mittel beantragen: «Die Armenpflege soll dann 
das Waisenamt ersuchen, das Problem der Versorgung von Vagantenkindern zu 
verfolgen & wenn möglich zu lösen.»

Eine solche Liste fand sich bislang nicht in den Akten. Ohnehin scheint 
die Umsetzung des Plans schwieriger gewesen zu sein, als das Waisenamt sich 
dies vorgestellt hatte. Gut anderthalb Monate später beriet die Armenpflege 
die Frage der Familienplatzierungen erneut und bekräftigte, «dass durch dieses 
Vorgehen manches Kind einer wenig rühmlichen Abstammung entrückt und 
zu einem vollwertigen Menschen herangebildet werden könnte.»273 Sie musste  
nun aber feststellen, «dass solche Versorgungen nicht immer leicht durchzu-
führen sind, weil eben die Eltern oder Mütter ihre Rechte am Kind selten preis 
geben.» Der Widerstand der Eltern respektive der alleinerziehenden Mütter 
scheint in manchen Fällen eine endgültige Kindswegnahme und damit den 
Kontaktabbruch verhindert zu haben.274 In wie vielen Fällen eine Kooperation mit 

271	 Seglias et al. 2019, S. 423; Galle 2016, S. 486.
272	 Hier und im Folgenden: Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 8.4.1944, S. 121 (BAE KI 1.37).
273	 Hier und im Folgenden: Protokoll Armenpflege Einsiedeln, 27.5.1944, Nr. 328 (BAE KI 36.25).
274	 Zur kommunalen Behörde als Vertreterin partikularer Interessen vgl. auch Bühler et al. 2019, S. 242 – 244.



87

der Pro Juventute zustande kam und eine Fremdplatzierung im protokollier-
ten Sinn durchgeführt wurde, kann hier nicht beantwortet werden. Wenn eine 
solche vonstattenging, wurden die Kinder wohl eher direkt von der Herkunfts-
familie in eine Pflegefamilie platziert ohne Zwischenaufenthalt im Waisenhaus. 
In den Unterlagen zum Waisenhaus finden sich entsprechend wenig Hinweise. 
Eine systematische Durchsicht der Waisenamtprotokolle könnte Aufschluss ge-
ben. Deutlich wird, dass sich die Einsiedler Verwaltungsbehörden diesen Mass-
nahmen gegenüber, die je nach Lesart rassistisch oder ethnisch diskriminierend 
waren, sehr wohlwollend und proaktiv gegenüberstanden. Damit war sie beileibe 
nicht allein und befand sich etwa auf einer Linie mit dem kantonalen Schutz-
aufsicht- und Fürsorgeamt.275 Auch der Bund subventionierte die Tätigkeit des 
«Hilfswerks» seit 1930 mit jährlichen Beiträgen, ebenso der Schwyzer Regie-
rungsrat, wie der Einsiedler Bezirksrat im Sommer 1945 erfuhr.276 Die Gemein-
den sollten sich betreffend der «Erziehungskosten für Kinder aus Korberfamilien» 
mit dem Zentralsekretariat der Pro Juventute in Zürich in Verbindung setzen, 
womit Verwalter Lienert beauftragt wurde. Grundsätzlich scheint die finanzielle 
Be- oder Entlastung für die Bezirksverwaltung ein wichtiges Kriterium gewesen 
zu sein bei der Frage, ob die Dienste der Pro Juventute in Anspruch genommen 
werden sollten. Für den Bezirk konnte es günstiger sein, wenn ein Kind zu Pflege
eltern kam und die Pflegekosten zu Teilen subventioniert waren, als wenn er für 
die Unterbringung im Waisenhaus aufkommen musste.277 Andererseits war die 
Behörde bei Übernahme einer Vormundschaft durch die Pro Juventute von den  
Entscheidungen ihrer Funktionäre, namentlich von Siegfried, abhängig. Das Ein-
siedler Waisenamt behielt sich, wie Galle bereits feststellte, in Fremdplatzie
rungsfragen gern das Recht auf Beschlussfassung vor.278

Wie eine Kooperation zwischen der Pro Juventute und dem Waisenamt  
Einsiedeln ablaufen konnte, zeigt sich anhand eines kurzen Beispiels. Im Juli 1946 
machte das Zentralsekretariat die Einsiedler Behörde auf die angeblich «sehr 
misslichen Verhältnisse» in einer Familie im gut zwanzig Kilometer entfernten 
Schübelbach (SZ) aufmerksam.279 Für das noch nicht vier Jahre alte, ausserehelich 
geborene und in Einsiedeln heimatberechtigte Mädchen werde nicht richtig  
gesorgt. Die Pro Juventute empfahl, «den Eltern die elterliche Gewalt über das  
Kind […] zu entziehen und dasselbe zu versorgen». Dass sich die Einsiedler Ent
scheidungsträger selbst ein Bild machten von der familiären Situation in Schübel

275	 Galle et al. 2019.
276	 Zihlmann 1950; Protokoll Armenpflege Einsiedeln, 29.6.1945, Nr. 330 (BAE KI 36.26). Hervorhebung im Original.  

Ob die Schwyzer Subventionen in Zusammenhang standen mit dem ein Jahr später in Kraft tretenden kantonalen 
«Gesetz über die Armenfürsorge» vom 2.5.1946 ist unklar. Vgl. hierzu: Lippuner 2012, S. 253, 269.

277	 Vgl. hierzu: Zihlmann 1950, S. 15: «Die Gemeinden bezahlen oft nur die Hälfte oder weniger an die Versorgungskosten 
der Kinder, während der Rest vorwiegend durch private Spenden gedeckt wird.»

278	 Galle 2016, S. 451.
279	 Hier und im Folgenden: Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 20.7.1946, S. 280 – 282 (BAE KI 1.39).
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bach, ist unwahrscheinlich. Vielmehr scheint es, als stellten sie auf die Expertise 
der staatsnahen Stiftung ab. Sie folgten ihrer «Empfehlung» und beschlossen, 
das Kind «sofort» «im Kinderheim vorläufig zu versorgen» und der Kindsmutter 
die elterliche Gewalt zu entziehen. Die Beistandschaft der Mutter wurde in eine 
Vormundschaft umgewandelt und das Kind ebenfalls bevormundet.280 Die Pro 
Juventute sollte für das Kind «eine unentgeltliche Pflege» suchen. Was mit dem 
Kind in der Folge und in welchem Zeitraum geschah, erschliesst sich aus den 
Akten nicht. Gemäss Eintrittsregister gelangte das Mädchen am 8. August 1946 
ins Kinderheim Einsiedeln.281 Ein Austrittsdatum ist nicht vermerkt. Auch die 
Hauschronik der Ingenbohler Schwestern, die so manche Mutation namentlich 
erwähnt, schweigt bezüglich dieses Kindes. Vielleicht war sein Aufenthalt in der 
Einrichtung zu kurz, als dass er den Schwestern erwähnenswert erschien. Das 
Beispiel veranschaulicht jedoch, mit welcher Effizienz die Kooperation zwischen 
dem in Zürich ansässigen «Hilfswerk» und der Bezirksbehörde funktionierte 
und vor allem auch, welche Deutungs- und Wirkmacht die Expertise der Stif-
tung, damals in der Person von Siegfried, entfalten konnte.

Diese normativ-paternalistische und diskriminierende Haltung war in Ein-
siedeln lange salonfähig: So vermerkt die Ingenbohler Chronik in zeittypischer 
Terminologie unter dem 9. Juli 1953 etwa, dass ein drei Monate altes Mädchen 
«direkt aus dem Zigeunerwagen» ins Heim gebracht worden sei – auf wessen 
Veranlassung hin bleibt unklar. Auch eine Äusserung des Amtsvormunds Lienert  
von 1966 belegt diese behördliche Haltung: «Im Uebrigen ist Einsiedeln mit seinen  
vielen ‹Halbadeligen› einfach prädestiniert für eine grössere Zahl von Waisen 
und Kindern[,] die den Eltern weggenommen werden mussten», gab er im Beisein  
von Regierungsrat Josef Diethelm (1914  –  1978) zu Protokoll.282 Die hohe Zahl an 
fürsorgeabhängigen «halbadeligen» Familien diente hier als Argument für Ein-
siedeln als Standort eines damals zur Diskussion stehenden kantonalen Kinder-
heims, das jedoch nicht zustande kam.283

Auch in mehreren Interviews wird eine jenische Herkunft von Heimkindern 
thematisiert. So geht aus Erinnerungen von Mitschülerinnen und Mitschülern, 
die in den 1940er- bis 1960er-Jahren gemeinsam mit Heimkindern die Schule be-
suchten, hervor, dass in der Einsiedler Dorfgemeinschaft die Annahme verbreitet 
war, im Kinderheim lebten mehrheitlich Kinder aus jenischen Familien. Eine 
Interviewte spricht von einer in ihren Augen gehäuften Vertretung bestimmter 
Familiennamen und deutet dies rückblickend als Beleg dafür, dass viele Kinder 
im Kinderheim aus jenischen Familien stammten: «Das waren ja immer Kinder 

280	 Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 10.8.1946, S. 306 (BAE KI 1.39).
281	 Waisenkinder Verzeichnis, S. 75, Nr. 262 (BAE KI 60).
282	 Protokoll Fürsorgekommission, 1.7.1966, Nr. 172b (BAE K I 36.47).
283	 Vgl. hierzu Kap. 10.
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vielfach von ... der grosse Teil hiess Gerzner und Huser. Das waren die Haupt
geschlechter […]. Und das waren Fahrende284.» (C2 1292) Gefragt danach, was man 
sich in Einsiedeln über die Kinder im Kinderheim erzählt habe, verweist ein ehe-
maliger Mitschüler als erstes auf die sogenannten Zwangseinbürgerungen von 
Jenischen Mitte des 19. Jahrhunderts:285 «Und man redete zu Hause dann schon 
darüber. Ich glaube, es gab auch die Geschichte, dass im Kanton Schwyz auch 
schon Jenische eingebürgert wurden, oder eben zwangsassimiliert wurden.»  
(C1 83) Ehemalige Heimkinder mit jenischer Herkunft erinnern sich in den In-
terviews an Stigmatisierungserfahrungen und beziehen sich dabei ebenfalls auf 
die negativ konnotierte Zuschreibung aufgrund einer jenischen Abstammung, 
welche sie in der Einsiedler Dorfgemeinschaft erfahren hätten. In Bezug auf die 
Ausgrenzung, die er durch die Mitschüler erlebt habe, führt ein Interviewter 
aus: «Und das wussten natürlich die Eltern der Kinder, und deshalb riefen die 
uns immer Zigeuner und alles nach.» (A5 953) Er ergänzt: «Aber die, die durften 
uns Zigeuner und alles nachrufen und uns abschlagen, und wenn wir reklamiert  
hatten beim Lehrer, dann waren wir dann schuld.» (A5 898) Eine herabwürdi-
gende Behandlung aufgrund seiner Herkunft erlebte der Interviewte gemäss 
seinen Erinnerungen aber nicht nur im Dorf, sondern auch im Kinderheim 
selbst: «Und ich hatte einmal ein Erlebnis, einmal als ich getrotzt habe, kam die 
damalige Oberin zu mir ins Zimmer, […] und warf mir an den Kopf, ich solle zu  
meinen Zigeunern gehen.» (A5 1319) Eine andere Interviewte, die ähnliche Er-
fahrungen gemacht hat, schildert, dass ihnen im Dorf immer «Fecker» (A9 3061) 
nachgerufen worden sei und konstatiert, dass sie «diesbezüglich schon arm» ge-
wesen seien (A9 3070). Zudem verweisen die Interviewten auf einen Zusammen-
hang ihrer jenischen Herkunft mit der Einweisung ins Kinderheim. So spricht 
ein Interviewter von einem Heim für «Zigeunerkinder» (C5 351) und vermutet 
seine jenische Herkunft als Einweisungsgrund ins Kinderheim Einsiedeln. Für 
eine andere Interviewte ist klar, dass die jenische Herkunft bereits der Grund 
dafür war, warum schon ihre eigene Mutter und ihre Tanten ins Kinderheim Ein-
siedeln kamen. Ihre Grosseltern hätte noch «zigünert im Wagen» (B9 72).286 Als 
die Grossmutter starb, seien ihre Mutter und ihre Tanten ins Heim eingewiesen 
worden: «Und dann holten sie sie von der Strasse und versorgten sie dort nach 
Einsiedeln.» (A9 76) «Und sie holten sie einfach, weil wir Jenische waren.» (A9 37) 
Auch Renate Kummer (geboren 1937) spricht in ihren schriftlichen Erinnerungen 
von Stigmatisierungserfahrungen, die sie und ein anderes Heimkind aufgrund 
ihrer Herkunft im Kinderheim erlebt haben: «Auf uns beide hatte es Schwester 

284	 Die Interviewten nutzen die Begriffe Fahrende, Zigeuner, Fecker und Jenische wenig differenziert im selben  
Zusammenhang.

285	 Siehe dazu Galle 2016; Roth 2010; Huonker 1987.
286	 Vgl. Kap. 9a.
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Victorine ganz besonders abgesehen. Sie behandelte uns als Abschaum, den man 
züchtigen musste. Wir waren ja Fahrende, Jenische, ‹Zigeuner›. Unerträglich.»287

Wie viele Kinder aus jenischen Familien im Einsiedler Kinderheim waren, ist 
aufgrund der schriftlichen Quellen nur schwierig zu beziffern, denn es gab in der 
Aktenführung im Kanton Schwyz keine entsprechende Verwaltungskategorie.288 
Die gesellschaftliche Marginalisierung jenischer Familien führte jedoch oft zu 
einem Leben am Rande der Gesellschaft, verbunden mit Armut und prekären 
Lebensverhältnissen. Hinzu kommt, dass die mit vielen Vorurteilen behaftete 
Lebensweise nicht den moralischen Kategorien der damaligen Gesellschaft ent-
sprach289 und eine jenische Herkunft zu den typischen Gründen gehörte, die zu 
«einer unmittelbar bei Geburt biographisch wirkungsmächtigen Stigmatisie-
rung» führen konnte, wie Ammann und Schwendener hervorheben.290 Jenische 
Familien waren oft besonders von behördlichen Vorurteilen und Massnahmen 
sowie von Assimilierungsdruck betroffen.291 Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass Kinder aus jenischen Familien überproportional oft fremdplatziert wur-
den und somit auch im Kinderheim Einsiedeln in all den Jahren viele jenische 
Kinder lebten.

287	 Walter [2009], S. 69.
288	 Winkler 2013, S. 13.
289	 Vgl. Galle 2016.
290	 Vgl. Ammann / Schwendener 2019, S. 42, auch 38ff.
291	 Siehe dazu z. B. die Fallbeschreibung Fritz H. in Galle et al. 2019, S. 151 – 154, bei der die Auswirkungen spezifischer 

behördlicher Massnahmen auf eine jenische Familie im Kanton Schwyz sichtbar werden. Vgl. ausserdem Seglias et al. 
2019, S. 629.
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Fokustext 3
Jahrzehntelang im Fokus der Armenpflege:  
die Geschichte der Familie Müller292

Am Beispiel der in Einsiedeln ansässigen und heimatberechtigten Familie Müller 
lassen sich über einen längeren Zeitraum verschiedene Stufen behördlicher Praxis 
nachvollziehen. Es wird dabei ein Dispositiv sichtbar, das der Armenbehörde 
zur Verfügung stand, um eine mittellose Familie zu unterstützen, aber auch zu 
massregeln und normativ zu beeinflussen. Die Ambivalenz von Hilfe, Fürsorge 
und – im nicht juristischen Sinn – Bevormundung wird hier deutlich, ebenso 
die finanzielle Dimension dieser Unterstützungsleistungen. Der erste Eintrag 
zur Familie Müller in den Protokollen der Armenbehörde findet sich zu Beginn 
des Jahres 1929, der letzte stammt vom April 1961. Damit lassen sich behördli-
che Interventionen anhand einer einzigen Familie über den Zeitraum von mehr 
als 32 Jahren – zumindest skizzenhaft und beinahe ausschliesslich aus Sicht der  
Behörde – nachvollziehen.

Unterstützung in Form von Naturalien und Kostenübernahmen
Die Familie Müller gehörte einer mittellosen Unterschicht an, der Vater Paul 
(geboren 1890) wird 1929 als Erdarbeiter bezeichnet, in späteren Jahren als Tag-
löhner und Bauarbeiter. Aufgrund ihrer materiell ungesicherten Verhältnisse 
liefen solche Familien viel eher Gefahr, im Fall unvorhergesehener Ereignisse der 
öffentlichen Hand zur Last zu fallen.293 So auch die Familie Müller. Anfang 1929 
wird sie als «notleidend» bezeichnet und erhält von der Armenpflege in Form von 
Gutscheinen während zweier Wochen täglich drei Liter Milch zugesprochen.294 
Über die Ursache dieser Notsituation erfahren wir an dieser Stelle nichts. Zwei 
Monate später heisst es aber, dass die Armenpflege die Krankenhauskosten der 
Ehefrau und Mutter Verena übernehme, wobei der Familienvater «grundsätzlich 
mit diesem Betrage zu belasten» sei, er also im Fall von Lohneinkünften Rück-
zahlungen zu leisten habe.295 Ob dies in diesem Fall geschah, lässt sich anhand 
der Protokolle nicht eruieren. Zwischen dem Krankenhausaufenthalt der Ehe-
frau und der Notlage der Familie könnte jedoch ein Zusammenhang bestehen; 
zudem wurde im gleichen Jahr die zweite Tochter geboren, was die ökonomi-
sche Situation verschärft haben dürfte.

Einige Jahre später finden sich weitere Einträge zur Familie Müller. Im Mai 
1938 heisst es, der Vater sei «seit längerer Zeit arbeitslos» und ersuche um die 

292	 Pseudonym.
293	 Für eine vergleichende Perspektive auf fürsorgerische Zwangsmassnahmen und insbesondere Fremdplatzierungen  

von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Kantonen vgl. etwa: Leuenberger / Seglias 2015, S. 277 – 333.
294	 Protokoll Armenpflege, 18.1.1929, Nr. 29 (BAE K I 36.10).
295	 Protokoll Armenpflege, 22.3.1929, Nr. 13 (BAE K I 36.10).
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Übernahme des Hauszinses für den Monat April.296 Diese Anfrage wiederholte 
sich im Folgejahr dreimal und wurde stets bewilligt, wobei sich Arbeitslosig-
keit lediglich im letzten Antrag erneut als Begründung findet.297 Kurz darauf 
starb die Ehefrau und mittlerweile dreifache Mutter Verena, und Anfang Februar  
1940 übernahm die Armenpflege «in Anbetracht der Verhältnisse der Familie 
Müller» die Kosten ihrer «Grabbeterin».298 Wir können nur spekulieren, ob ihre 
Erkrankung mit schuld war am finanziellen Engpass der Familie während der 
Jahre 1938  /  39.

Auflösung der Familie und Platzierungen in Einrichtungen des Bezirks
Durch den Tod seiner Gattin geriet Paul Müller möglicherweise in eine Krise. 
Ab Mai 1941, also beinahe anderthalb Jahre nach deren Ableben, werden bei 
der Armenpflege vermehrt «Klagen» aktenkundig. In der Folge diskutierte die 
Behörde nicht mehr nur die Möglichkeit finanzieller Unterstützung, sondern 
weitergehender Eingriffe in die Familienstruktur, die eine sozialhygienische und 
auch ordnungspolitische Dimension erhalten. Am Anfang stand die von nicht 
genannter Seite gemachte Mitteilung, «dass der Mann trinke und die Kinder 
strafbar vernachlässige.»299 Daher wurde der Kassier der Armenpflege damit 
beauftragt, «die Verhältnisse der Familie zu prüfen» und Bericht zu erstatten. 
Dieser scheint nicht günstig gewesen zu sein. Als Müller jedenfalls zweieinhalb 
Monate später erneut um die Übernahme der Miete bat, fühlte sich die Armen-
pflege veranlasst, einen Schritt weiterzugehen: Ihr Präsident sollte mit Müller 
Rücksprache nehmen und «ihm die Aufnahme seiner Kinder ins Waisenhaus» 
vorschlagen.300 Das Ergebnis dieser «Rücksprache» ist nicht bekannt. Sie scheint 
jedoch keine unmittelbaren Konsequenzen gezeitigt zu haben, und die geplante 
Fremdplatzierung der Kinder war offenbar nicht allzu dringlich.

Erst ein knappes halbes Jahr später, im Januar 1942, kommt erneut Bewegung 
in die Angelegenheit. Wieder ist es die Übernahme des Mietzinses, welche die 
«Versorgung der Kinder» aufs Tapet bringt.301 Die Krankenschwester der Tuber-
kulose-Fürsorgestelle, die vom Präsidenten der Armenpflege mit der Prüfung 
«der Verhältnisse in der Familie» beauftragt worden war, befand die beiden jün-
geren Kinder Emma (geboren 1929) und Viktor (geboren 1933) als «tuberkulose

296	 Protokoll Armenpflege, 13.5.1938, Nr. 371 (BAE K I 36.19).
297	 Protokoll Armenpflege, 20.1.1939 / 21.7.1939 / 15.12.1939 (BAE K I 36.20).
298	 Protokoll Armenpflege, 2.2.1940 (BAE K I 36.21). Die Grabbeterin informierte Verwandte und Bekannte über einen 

Todesfall, lud zum Totengebet ins Trauerhaus, hielt Totenwache und organisierte bei Bedarf die Beerdigung.  
In Einsiedeln existierte diese Funktion, die zuletzt von Margrith Portmann (1909 – 1991) ausgeübt worden war, bis 1972. 
Um 1960 erhielt die Grabbeterin für ihre Leistungen 60 Franken, während 1940 die Rechnung an die Adresse der 
Familie Müller 45.50 Franken betrug. Vgl. Schelbert 2014, S. 60f., 110; Farner 1986.

299	 Protokoll Armenpflege, 2.5.1941, Nr. 268 (BAE K I 36.22).
300	 Protokoll Armenpflege, 18.7.1941, Nr. 425 (BAE K I 36.22).
301	 Protokoll Armenpflege, 16.1.1942, Nr. 87 (BAE K I 36.23).
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gefährdet» und «unterernährt» und empfahl eine Kur im rund zwanzig Kilometer 
entfernten Unterägeri (ZG).302 Die Armenpflege beschloss hingegen die «vor-
läufige» Aufnahme der Kinder ins Waisenhaus. Die «Überführung der Kinder» 
sollten der Vorsitzende und die Fürsorgeschwester gewährleisten. Wegen Krank-
heit der Schwester verzögerte sich die Ausführung des Beschlusses, sodass der 
Vorsitzende der Armenpflege nochmals das Gespräch mit dem Familienvater 
suchte. Gemäss Protokoll konnte er ihn schliesslich überzeugen, die Kinder 
durch die älteste Tochter Hortensia (geboren 1925) ins Waisenhaus bringen zu 
lassen.303 Das dürfte für alle Beteiligten die schonendste Variante gewesen sein. 
Gemäss Ein- und Austrittsregister des Waisenhauses fand die Aufnahme Mitte 
März 1942 statt, zumindest diejenige des achtjährigen Viktor.304 Die zwölfjährige 
Emma kam zu einer Tante an den Zürichsee.305

Am Vorgang der behördlichen Intervention, wie er sich hier zeigt, fällt zu-
nächst die Nähe der involvierten Akteurinnen und Akteure auf, die sich aus 
dem örtlich-kleinräumigen Kontext ergibt. Der Ort Einsiedeln und die sechs 
dazugehörigen Viertel zählten um 1940 etwas mehr als 8000 Einwohner. Man 
kannte sich, die Wege waren kurz. Da führte selbst der Präsident der Armen-
pflege gewisse behördlichen Beschlüsse aus, machte Abklärungen und Hausbe-
suche. Auch die mehrfach verwendete Formulierung, dass «Klagen eingehen», 
verweist auf einen überschaubaren Kosmos: Hier wandten sich die Anwohner-
schaft, die Nachbarn oder Bekannten nicht an eine anonyme Polizeistelle, die 
dann ihrerseits die zuständige Fürsorgebehörde alarmiert hätte. – Nein, die 
Einheimischen kannten wohl die Behördenmitglieder persönlich und wussten 
ihre «Klagen» direkt am richtigen Ort zu deponieren. Ausserdem fällt das reak-
tive Verhalten der Armenpflege auf, die oftmals dann zu intervenieren gedachte, 
wenn sie über ein Unterstützungsgesuch zu befinden hatte. Bei der Umsetzung 
beschlossener Massnahmen zeigte sich die Fürsorgebehörde wiederum relativ 
geduldig, beinahe schon zögerlich und durchaus gesprächsbereit. Im Protokoll 
festgehaltene Beschlüsse wurden nicht zwingend buchstabengetreu umgesetzt, 
sondern konnten in informellen Aushandlungsprozessen modifiziert und ab-
geschwächt werden. So liess die Behörde immerhin über ein halbes Jahr ver-
streichen zwischen der ersten Verwarnung Müllers bis zur Fremdplatzierung 
der Kinder, die sie schliesslich aus gesundheitlichen Gründen als ihre «Pflicht» 
ansah.306 Mit ihrer Fremdplatzierung verschwanden die beiden jüngeren Kinder 
vorläufig aus dem Fokus der Armenpflege. Viktor blieb über 5 Jahre im Waisen-
haus, bis der «schwächliche Knabe» im April 1947 mit noch nicht 14 Jahren als 

302	 Protokoll Armenpflege, 30.1.1942, Nr. 113 (BAE K I 36.23).
303	 Protokoll Armenpflege, 20.2.1942, Nr. 138 (BAE K I 36.23).
304	 Register Ein- und Austritte, Nr. 259, S. 19f. (BAE K I 60).
305	 Protokoll Armenpflege, 5.6.1942, Nr. 427 (BAE K I 36.23).
306	 Protokoll Armenpflege, 20.2.1942, Nr. 138 (BAE K I 36.23).
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Ausläufer in die Ostschweiz geschickt wurde.307 Über Emmas weiteren Verbleib 
schweigen die Akten.

Weiterhin Ziel sozialhygienischer und normativer Überwachung blieben  
der Vater Paul Müller und seine älteste Tochter Hortensia, die am bisherigen 
Wohnort verblieben waren. Im Frühsommer 1942, wenige Monate nach der 
Fremdplatzierung der jüngeren Kinder, gelangte erneut der Vorwurf an die Ar-
menpflege, dass Müller «trinke, die Arbeit oft aussetze und sein Familie vernach-
lässige.»308 Die Klage kam unter anderem von der eigenen Tochter Hortensia, 
die nun jedoch ihrerseits in die Kritik geriet, weil die 16-Jährige angeblich «fast 
alle Abende ausgehen soll.» Bei dieser Gelegenheit Anfang Juni 1942 äusserte 
die Armenpflege zum ersten Mal die Absicht, die Familie vollständig «aufzu-
lösen»: «Müller soll ins Armenhaus versorgt werden. Die Tochter Hortensia 
soll auf eine rechte Stelle verbracht werden.» Doch auch dieses Mal wartete die 
Behörde zu, weil Müller zwischenzeitlich über ein Einkommen verfügte und 
seine Miete selbst bezahlen konnte, wie es wenige Wochen später hiess.309 Die 
soziale Kontrolle funktionierte in der voralpinen Ortschaft einwandfrei, und 
schon kurze Zeit später «wird der Armenpflege mitgeteilt, dass Hortensia Müller 
in der Klosterküche droben regelmässig Speisen holt, obwohl sie wie auch der 
Vater verdienen können.»310 Die Armenpflege erachtete die Essensabgabe «an 
diese Leute» daher als ungerechtfertigt und wies die «Stiftsküchenmeisterei» an, 
die Familie Müller künftig nicht mehr zu bedienen. Die Ortsgemeinschaft be-
obachtete also genau, wer welches Angebot an Mildtätigkeit in Anspruch nahm, 
leitete das weiter an die Armenpflege, die ihrerseits ihre Funktion auch darin 
sah, über deren Rechtmässigkeit zu befinden.

Auch diesmal wartete die Armenpflege ein knappes halbes Jahr zu, bis sie die 
nächste Interventionsstufe umsetzte. Mitte Oktober 1942 wurde ihr mitgeteilt, 
Hortensia sei «sittlich gefährdet» und ziehe «mit Soldaten herum.»311 Als Anfang 
November auch noch das Ausbleiben der Mietzahlungen für Müllers Unterkunft 
gemeldet wurde, beschloss die Behörde ultimativ die «Auflösung der Familie», 
wobei der Vater «ins Armenhaus aufgenommen werden [soll], Hortensia soll 
auf eine rechte Stelle platziert werden.»312 Das geschah dann auch wenige Tage 
später. Wohin Hortensia platziert wurde, verraten die Protokolle nicht. Ihr Name 
taucht drei Jahre später wieder auf, kurz bevor sie die Volljährigkeit erreicht, in  
Zusammenhängen, auf die noch einzugehen sein wird.313 Ob sie in der Zwischen

307	 Vormundschaftsbericht über Viktor Müller, 1.1.1954 bis 13.3.1959 (BAE K I 8.55).
308	 Protokoll Armenpflege, 5.6.1942, Nr. 427 (BAE K I 36.23).
309	 Protokoll Armenpflege, 10.7.1942, Nr. 520 (BAE K I 36.23).
310	 Protokoll Armenpflege, 24.7.1942, Nr. 608 (BAE K I 36.23).
311	 Protokoll Armenpflege, 14.10.1942, Nr. 796 (BAE K I 36.23).
312	 Protokoll Armenpflege, 6.11.1942, Nr. 860 (BAE K I 36.23).
313	 Protokoll Armenpflege, 6.10.1945, Nr. 512 (BAE K I 36.26).
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zeit in einer Erziehungsanstalt interniert war, wie im Oktober 1942 in der Armen
pflege zunächst diskutiert worden war, bliebe abzuklären.

Im Armenhaus
Seit November 1942 war die Familie Müller jedenfalls endgültig «aufgelöst» 
und jedes Familienmitglied an einem anderen Ort «versorgt». In Einsiedeln 
befanden sich wahrscheinlich noch der jüngste Sohn Viktor (Waisenhaus) und 
sein Vater Paul, nunmehr im Armenhaus. Ob Vater und Sohn Kontakt hatten, 
lässt sich nicht eruieren. Auch ist über die Lebens- und Arbeitsumstände in der 
Fürsorgeeinrichtung nichts bekannt. Im Behördenprotokoll ist an einer Stelle 
die Rede von einer «Arbeitskompanie», welcher Müller zugeteilt war.314 Dieser 
Einsatz könnte in Zusammenhang gestanden haben mit kriegswirtschaftlichen 
Bau- und Anbaumassnahmen.315 Paul Müller meldete sich im Frühling 1943 
wieder zu Wort, als er ein Entlassungsgesuch stellte, um «bei verschiedenen 
Bauarbeiten Beschäftigung [zu] finden».316 Die Armenpflege bestand jedoch auf 
ihrer gängigen Praxis, «dass solche Leute wenigstens 1 Jahr im Armenhaus ver-
bleiben müssen. Es geht nicht an, diese während des Winters im Armenhaus zu 
verköstigen, um sie dann im Frühling wieder laufen zu lassen.» Die Fürsorge-
behörde sprach damit die saisonalen Schwankungen an, wie sie andernorts im 
Zusammenhang mit administrativen Internierungen zu beobachten sind und 
offenbar auch in Einsiedeln ein bekanntes Phänomen waren.317 Deutlich wird 
hier die sanktionierende, disziplinierende und auch ökonomisierende Intention,  
die Müllers «Versorgung» im Armenhaus zugrunde lag: Durch regelmässige Arbeit  
sollte er dort seinen Aufenthalt finanzieren, was die Behörde sicherlich güns-
tiger zu stehen kam als die regelmässige Übernahme der Wohnungsmiete. Die 
Einweisungsdauer legte die Armenpflege nach eigenem Ermessen fest, gestützt 
auf die Armenverordnung von 1851.318 In diesem Fall berief sie sich auf eine Art 
Gewohnheitspraxis. Müller rekurrierte nicht beim zuständigen Regierungsrat 
des Kantons Schwyz, was wahrscheinlich ohnehin nicht von Erfolg gekrönt ge-
wesen wäre. Er scheint sich stattdessen mit der Situation abgefunden zu haben  
und stellte pünktlich per Ablauf der Jahresfrist im November 1943 ein Entlassungs
gesuch.319 Gemäss der Armenpflege hatten Müllers Leistungen im Armenhaus 
«befriedigt» und seine Führung «zu keinen Klagen Anlass» gegeben. Zudem 
konnte er die Bestätigung eines Baugeschäfts vorweisen, dass er dort angestellt 
würde. Damit scheint aus Behördensicht das Risiko einer weiteren Fürsorge-

314	 Wörtlich: «Arb. Kp.», vgl. Protokoll Armenpflege, 14.5.1946, Nr. 266 (BAE K I 36.27).
315	 Vgl. hierzu etwa: Staub 2021; Kuriger Unternährer 2021.
316	 Protokoll Armenpflege, 9.4.1943, Nr. 224 (BAE K I 36.24).
317	 Zu den saisonal schwankenden Belegungszahlen in den Anstalten Bellechasse (FR) vgl. Häsler Kristmann 2019.
318	 Vgl. hierzu: Bühler et al. 2019, S. 54 – 66.
319	 Protokoll Armenpflege, 4.11.1943, Nr. 604 (BAE K I 36.24).
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abhängigkeit zunächst minimiert gewesen zu sein und die Entlassung wurde 
gutgeheissen unter der Bedingung, dass Müller für den im Waisenhaus unter-
gebrachten Sohn monatlich 30 Franken Alimente zahlte. Dieser Betrag war wäh-
rend seiner Unterbringung automatisch vom Verdienstanteil abgezogen und 
an die Armenverwaltung überwiesen worden.320 In den Folgejahren sollte diese 
Alimentenpflicht immer wieder für Auseinandersetzungen zwischen Müller und 
der Armenpflege sorgen.

Alimente für Sohn und Tochter
Nach diesem einjährigen Zwangsaufenthalt im Armenhaus erlangte Müller ein 
Stück weit Autonomie zurück und arbeitete konstant bei einem regional an-
sässigen Bauunternehmen. Offenbar kam er aber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, sodass die Fürsorgebehörde im Mai 1944 die Baufirma ersuchte, einen ent-
sprechenden Lohnabzug vorzunehmen und den Betrag an die Armenverwaltung 
zu überweisen.321 Die prekäre Situation des aus der Fürsorgemassnahme Ent-
lassenen zeigt sich anhand folgender Episode: Nachdem bis August 1944 keine 
Zahlungen eingegangen waren, forderte die Armenpflege den ausstehenden 

320	 Protokoll Armenpflege, 14.5.1946, Nr. 266 (BAE K I 36.27).
321	 Protokoll Armenpflege, 11.5.1944, Nr. 288 (BAE K I 36.25).

Abb. 18: Das 1907 eröffnete Armenhaus, spätere Bürger- und heutige Altersheim, um 1957.
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Betrag innert acht Tagen ein unter der Androhung, «den Schuldner polizeilich 
einzuziehen» und «über dessen Versorgung» zu befinden.322 Müller setzte sich 
daraufhin zur Wehr und wandte sich an Armenverwalter Lienert, der in Personal
union auch Vorsteher des Waisenhauses war. Die Wortwahl des Protokolls sug-
geriert latent eine Unglaubwürdigkeit, wenn es heisst: Müller «behauptete, dass 
ihm von seiner Firma alle Monate Beträge in Abzug gebracht wurden.»323 Wie 
sich herausstellte, hatte der Bauführer diese Abzüge schlicht nicht abgeliefert 
und holte dies nun nach, allerdings mit einem Fehlbetrag von 20 Franken. Die 
Episode hatte für Müller keine weiteren Folgen, zeigt aber, wie rasch er sich aus 
Behördensicht der Nachlässigkeit und Pflichtvergessenheit verdächtig machte 
und wie wenig es brauchte, bis von dieser Seite die Androhung verschärfter 
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen kam.

Die Unterstützungspflicht gegenüber dem Sohn änderte sich wohl mit des-
sen Entlassung aus dem Waisenhaus und Weiterplatzierung in einer Arbeits-
stelle im April 1947. Die Geldfrage stellte sich aus Behördensicht wieder, als ein 
Jahr später die älteste Tochter von einem längerfristigen Kuraufenthalt zurück-
kehrte und im Bürgerheim platziert wurde.324 Auch diesmal sollte Müller für die 
Aufenthaltskosten der Tochter einen Beitrag von monatlich 30 Franken leisten, 
obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon 22 Jahre alt war und wahrscheinlich nicht 
auf eigenen Wunsch im Bürgerheim wohnte. Jedenfalls weigerte sich Müller zu-
nächst, die Zahlungen zu leisten, und interessanterweise verweigerte auch das 
Baugeschäft die Kooperation mit der Armenpflege.325 Also erhöhte die Armen-
pflege den Druck, lud Müller im September 1948 vor, machte ihn «nachdrücklich 
aufmerksam» auf seine Zahlungspflicht und liess ihn eine Einverständniserklä-
rung unterschreiben bezüglich des Lohnabzugs.326 Welches «weitere Vorgehen» 
die Armenpflege im Weigerungsfall in Betracht gezogen hätte, führt das Proto-
koll nicht weiter aus. Auch lässt es offen, wie lange diese Zahlungspflicht Bestand 
hatte. Die relativ detaillierten Angaben zu Einkommen und Fixkosten machen 
jedoch nachvollziehbar, welche Dimension der Lohnabzug für Müller hatte. Für 
eigene Kost und Logis bezahlte er monatlich 300 Franken bei einem ungefähren 
Lohn von 350 Franken bei voller Arbeitsleistung.327 Der eingeforderte Lohnabzug 
von 30 Franken machte im Idealfall also rund 10 Prozent seines Gesamteinkom-
mens aus und verhinderte die Bildung allfälliger Rücklagen.

322	 Protokoll Armenpflege, 11.8.1944, Nr. 464 (BAE K I 36.25).
323	 Protokoll Armenpflege, 23.8.1944, Nr. 481 (BAE K I 36.25).
324	 Protokoll Armenpflege, 14.5.1948, Nr. 209 (BAE K I 36.29).
325	 Protokoll Armenpflege, 28.5.1948 / 6.8.1948 / 3.9.1948, Nr. 234 / 397 / 422 (BAE K I 36.29). 
326	 Protokoll Armenpflege, 3.9.1948 / 24.9.1948, Nr. 422 / 449 (BAE K I 36.29).
327	 Bei einem Stundenlohn von Fr. 1.75 und einer Wochenarbeitszeit von 50 Stunden. Lohnausfälle wegen Krankheit oder 

schlechter Witterung führten unweigerlich zu einem finanziellen Engpass. Für diese Angaben vgl. Protokoll Armenpflege, 
28.5.1948, Nr. 234 (BAE K I 36.29).
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Sippenhaft
Von Paul Müller ist erst ein paar Jahre später wieder die Rede, als er im März 
1954 – er ist mittlerweile 64 Jahre alt – «wegen Mittellosigkeit und Arbeitslosig-
keit» in den Fokus der Armenpflege geriet.328 «Es steht fest und die Erfahrung 
beweist es zur Genüge», so das Protokoll, «dass sich der Versorgte vorläufig 
nicht ohne Beihilfe der Öffentlichkeit durchs Leben bringen und dass er nach 
geraumer Zeit der Freiheit wieder ins Bürgerheim zurückkommen oder dort-
hin verbracht werden müsste.» Aus «armenrechtlichen Gründen» schien es der 
Behörde daher gerechtfertigt, Müller «im Bürgerheim Einsiedeln zu internie-
ren.» Ein Jahr später stellte er ein Entlassungsgesuch, um sich als Bauarbeiter 
betätigen zu können. Die Armenpflege lehnte dieses jedoch aus verschiedenen 
Gründen ab. Zum einen verwies sie, wie bereits in früheren Jahren, auf den 
saisonal ausgerichteten Lebens- und Arbeitsrhythmus: Müller sei «ein periodi-
scher Gast im Bürgerheim Einsiedeln. Er fliegt im Frühjahr aus und kommt im 
Herbst wieder in heimatliche Pflege.»329 Zum anderen verfüge der Mittsechzi-
ger «nicht mehr über eine volle Arbeitsfähigkeit.» Und schliesslich verwies die 
Armenpflege auf die «sehr grossen Auslagen», die der Bezirk Einsiedeln sei-
ner Familie wegen hatte: «Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich, Müller bis 
auf weiteres im Bürgerheim Einsiedeln zu internieren und ihn zu verpflichten, 
dort für die Aufwendungen des Bezirkes für seine Familie zu arbeiten.» Der ins 
Rentenalter kommende Familienvater wurde also gegen seinen Willen in der 
Fürsorgeeinrichtung festgehalten. Dort musste er zur – zumindest partiellen – 
Tilgung der Auslagen der öffentlichen Hand, welche die längst erwachsenen 
Kinder mit langwierigen Tuberkulosebehandlungen generiert hatten, Zwangs-
arbeit verrichten. Gegen diese Art von Sippenhaft legte Müller beim Schwyzer 
Regierungsrat Beschwerde ein, allerdings erfolglos.330 Müller scheint noch Jahre 
im Bürgerheim verbracht zu haben. Im April 1961 wird er erwähnt, als der Sohn 
Viktor sich über «die Zustände im Bürgerheim» beschwerte und ihm die Armen-
pflege daraufhin anheimstellte, sich selbst um den Vater zu kümmern.331 Wo 
Paul Müller schliesslich seinen Lebensabend verbrachte, bleibt an dieser Stelle 
offen. Das Beispiel der Familie Müller wäre unvollständig, bliebe der Aspekt der 
Tuberkulosebekämpfung unberücksichtigt. Diese stellte in diesem konkreten 
Fall gesamthaft wohl die grösste finanzielle Belastung für den Bezirk Einsiedeln 
dar und diente als gewichtiges Argument für fürsorgerische Eingriffe im Zusam-
menhang mit der Auflösung der Familie und in den Jahren danach.

328	 Protokoll Armenpflege, 12.3.1954, Nr. 72 (BAE K I 36.35).
329	 Protokoll Armenpflege, 22.4.1955, Nr. 93 (BAE K I 36.36).
330	 Protokoll Armenpflege, 17.6.1955, Nr. 141 (BAE K I 36.36).
331	 Protokoll Armenpflege, 25.4.1961, Nr. 117 (BAE K I 36.42).
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Tuberkulose
Die Tuberkulose als Thema erscheint erstmals Anfang 1942 in den Protokollen 
der Armenpflege, als die Fremdplatzierung der Müller-Kinder zum zweiten 
Mal auf der Traktandenliste stand. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Kranken-
schwester der Tuberkulose-Fürsorgestelle mit der Abklärung der «Verhältnisse» 
betraut.332 Die dabei festgestellte Unterernährung im Verbund mit Tuberkulose
gefährdung diente schliesslich als Hauptargument für die Fremdplatzierung 
der beiden jüngeren Kinder. Woher die Tuberkulosegefährdung rührte, bleibt 
hier unerwähnt. Tatsächlich ist es die älteste Tochter Hortensia, bei welcher im 
Herbst 1945 – beinahe drei Jahre nach ihrer Fremdplatzierung und mittlerweile 
im «Armenhaus» wohnend – eine offene Lungentuberkulose diagnostiziert 
wurde.333 Umstandslos stimmte die Armenpflege der Verlegung der Erkrankten 
ins Sanatorium Sanitas in Davos zu und machte eine Kostengutsprache bis Ende 
März 1946. Was folgte war ein zweieinhalbjähriger Kuraufenthalt, wegen Rück-
fällen regelmässig verlängert und begleitet von mindestens drei chirurgischen Ein
griffen.334 Hortensias Behandlung – sie kostete den Bezirk Einsiedeln anfänglich 
pro Tag 5, später 6 Franken – dürfte einen wesentlichen Anteil jener 34   600 Fran-
ken ausmachen, den die Armenpflege 1961 als Ausgabenposten für die Familie 
Müller geltend machte, als sie sich vom Sohn Viktor angegriffen sah.335 Auch 
führte die Behörde diese angehäuften Behandlungskosten als Argument für den 
Lohnabzug bei Paul Müller an, gegen den er sich vergeblich zur Wehr setzte. 
Hortensia erlitt weitere Tuberkuloserückfälle in den Jahren 1950, 1953  /  54 sowie 
Ende März 1961.336 Offenbar war sie während dieser Jahre eine Dauerbewoh-
nerin des Armenhauses respektive Bürgerheims, und die Armenpflege hiess ihre 
Versetzung nach Davos allein schon «aus Gründen der Sicherheit» gut.

Hortensia war jedoch nicht das einzige Familienmitglied mit Tuberkulose. 
Auch der Bruder Viktor erhielt diese Diagnose, als er Anfang 1953 «lungenkrank» 
aus der Rekrutenschule entlassen wurde.337 Drei Jahre später erlitt auch er ei-
nen Rückfall, den er dank Kostengutsprache der Armenpflege im Sanatorium  
Wallenstadtberg auskurieren konnte.338 Im Folgenden soll noch auf die behörd
lichen Interventionen im Zusammenhang mit Viktor eingegangen werden, 
jenem Mitglied der Familie Müller mit dem engsten Bezug zum Waisenhaus 
Einsiedeln.

332	 Protokoll Armenpflege, 16.1.1942, Nr. 87 (BAE K I 36.23).
333	 Protokoll Armenpflege, 6.10.1945, Nr. 512 (BAE K I 36.26).
334	 Vgl. etwa Protokoll Armenpflege, 14.5.1946 / 31.10.1947 / 16.1.1948, Nr. 247/ 517/ 11 (BAE K I 36.27/28/29).
335	 Protokoll Armenpflege, 25.4.1961, Nr. 117 (BAE K I 36.42).
336	 Protokoll Armenpflege, 22.4.1950 / 17.4.1953 / 12.3.1954/25.4.1961, Nr. 240 / 149/ 64 / 117 (BAE K I 36.31 / 34 / 35 / 42).
337	 Protokoll Armenpflege, 20.2.1953, Nr. 66 (BAE K I 36.34).
338	 Protokoll Armenpflege, 27.1.1956, Nr. 28 (BAE K I 36.37).
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Verspätete Lehre unter Vormundschaft
Viktor Müllers Aufenthalt im Waisenhaus lässt sich nur in Umrissen skizzieren. 
Es gibt kein Personendossier, das seine Entwicklung – zumindest aus Sicht der 
Ordensschwestern und der Behörden – dokumentierte. Im Ein- und Austritts-
register des Heims wird er von März 1942 bis April 1947 als Bewohner gelistet.  
Zu erwähnen ist, dass der Knabe bislang offenbar ungetauft war, was im Okto-
ber 1943 nachgeholt wurde.339 Dass die Kinder im Heim getauft waren, scheint  
den Ordensschwestern ein besonderes Anliegen gewesen zu sein. In ihrer Haus
chronik findet sich ab und zu der Vermerk, dass teilweise mehrere Kinder auf 
einmal getauft wurden, dadurch in die christliche Gemeinschaft aufgenommen 
und «durch die h[ei]l[ige] Taufe gereinigt» wurden.340 Viktor erhielt dieses 
Eintrittssakrament kurz vor seinem zehnten Geburtstag, was womöglich sym-
bolischen Charakter hatte im Sinne einer Abkehr von seiner bislang angeblich  
sündhaften Existenz und den Übertritt in eine verantwortungsbewusstere 
Lebensphase markieren sollte. Dreieinhalb Jahre später, im Alter von dreizehn-
einhalb Jahren, nach Ablauf der obligatorischen Schulzeit also, wurde Viktor 
wie erwähnt als Ausläufer in die Ostschweiz platziert. Diese Umplatzierung be-
währte sich offenbar nicht. Bereits ein halbes Jahr später kam der Junge zurück 
ins Waisenhaus. Im August 1949 – Viktor war nun beinahe 16 Jahre alt – hielt 
die Ingenbohler Chronistin fest, dass der Jugendliche «zum 2. Mal den Schritt 
ins Leben [wage], hoffentlich wird er diesmal nicht mehr so arg vom Heimweh 
geplagt. Armer Bub.»341 Offenbar war der Junge zunächst schlicht zu jung für 
ein Leben in einer fremden und unvertrauten Umgebung. Der Armenbehörde 
und der Heimleitung ist zugute zu halten, dass sie diesem Umstand Rechnung 
trugen und ihn wieder ins Waisenhaus aufnahmen.

Der Amtsvormund Severin Lienert beschrieb Viktor Müller rückblickend 
als «schwächlichen Knaben», der «auch mit zunehmendem Alter […] ein Kind» 
geblieben sei.342 Woher Lienert diese Informationen hatte, ob aus eigener Er-
innerung oder ob ihm Personenakten vorlagen, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls 
habe sich Viktor erst 1952 mit bald 19 Jahren für eine Berufslehre entschieden, 
und zwar als Schneider. Die erste Lehrstelle musste er jedoch verlassen wegen 
angeblicher «Unregelmässigkeiten». Was tatsächlich vorgefallen war, wissen wir 
nicht. Jedoch hätte diese behördliche Zuschreibung vieles verhindern können, 
hätte Viktor allzu bald klein beigegeben: Als der junge Mann im Oktober 1954 
die Armenpflege um finanzielle Unterstützung bat zur Fortsetzung der Lehre an 
anderem Ort, verweigerte sie dies mit Verweis auf die «festgestellte Unehrlich

339	 Ein- und Austrittsregister, S. 19f. (BAE K I 60).
340	 Chronik, 1913, S. 45f.
341	 Chronik, 23.8.1949.
342	 Hier und im Folgenden: Vormundschaftsbericht, Müller Viktor, 1.1.1954 bis 13.3.1959 (BAE K I 8,55).
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keit». Ausserdem erachtete die Behörde den mittlerweile 21-jährigen als zu alt, 
als dass er noch «zu einem lernbegierigen Lehrling umerziehen» könne.343 Ein 
etwas verspäteter Entwicklungsprozess, wie er bei Viktor offensichtlich in frü-
heren Jahren festgestellt wurde, zog die Behörde hier nicht in Betracht. Der 
junge Mann zeigte jedoch jenen «eisenern Willen», den die Armenpflege ihm 
zunächst absprach, und fand auf eigene Faust eine Lehrstelle im Kanton Bern. 
Unter der Bedingung, dass Müller für die Dauer der Lehre «bevormundet und die 
Lehrverträge sanktioniert werden», sprach die Behörde das Lehrgeld schliess-
lich gut.344 Viktor Müller liess sich also bevormunden, um die Schneiderlehre 
absolvieren zu können. Ein Tuberkuloserückfall und der tödliche Autounfall 
seines Lehrmeisters verzögerten den Lehrabschluss bis in den Herbst 1958.345 
Für Viktor Müller endete die Lehrzeit dennoch als ein Erfolgserlebnis, sodass 
die Vormundschaft im März 1959 umstandslos aufgehoben wurde.

In Protokollen der Armenpflege finden wir seinen Namen zuletzt im April 
1961 in einem Zusammenhang, der aus Behördensicht wohl als unverschämt 
und anmassend empfunden wurde, gleichzeitig aber auch als Akt der Selbst-
ermächtigung346 gedeutet werden kann. Ende März 1961 wurde Hortensia Müller 
zum wiederholten Mal wegen «Lungenblutungen» nach Davos geschickt.347 Ge-
mäss dem Protokoll der Armenpflege nahm der Bruder Viktor dies zum Anlass, 
brieflich «die Zustände im Bürgerheim Einsiedeln [als] ‹himmelschreiend›» zu 
bezeichnen und in Aussicht zu stellen, «dass er jetzt für seine Schwester end-
lich zum Rechten sehen werde.» Die Armenpflege wies diesen Vorwurf «mit 
aller Entschiedenheit» zurück und lehnte «die Anschuldigungen als unwahr» 
ab. Etwas pikiert verwies sie auf den Betrag von 34   600 Franken, den sie für  
die Familie Müller bislang aufgewendet habe und erklärte sich damit einverstan-
den, wenn Müller «seinen Vater und nach der Genesung auch seine Schwester zu 
sich [nehme] und für deren Lebensunterhalt [aufkomme].» Ob es dazu kam und 
Viktor Müller seine Familienmitglieder aus dem von ihm kritisierten Bürgerheim 
holte, wissen wir nicht. Aufhorchen lässt der Vorwurf, dass die «Zustände» dort 
«himmelschreiend» gewesen sein sollen. Aufgrund der vorliegenden Quellen 
lässt sich dies nicht nachvollziehen. Dass Hortensia Müllers Lungenkrankheit 
während ihres dortigen Aufenthalts wiederholt ausbrach, könnte ein Hinweis 
auf mangelnde Hygiene sein, vielleicht aber auch schlicht auf einen weit fort-
geschrittenen Krankheitsverlauf. Ob Müller in seinen späten Zwanzigern und 
wenige Jahre nach Lehrabschluss tatsächlich in der Lage und Willens war, für 
seine Familienmitglieder zu sorgen, nun, da er sich zum ersten Mal in seinem 

343	 Protokoll Armenpflege, 8.10.1954 (BAE K I 36.35).
344	 Protokoll Armenpflege, 17.12.1954 (BAE K I 36.35).
345	 Vormundschaftsbericht, Müller Viktor, 1.1.1954 bis 13.3.1959 (BAE K I 8,55).
346	 Zum soziologischen Konzept von Agency im Sinne selbständiger Handlungsfähigkeit vgl. etwa: Mick 2012.
347	 Hier und im Folgenden: Protokoll Armenpflege, 25.4.1961, Nr. 117 (BAE K I 36.42).
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Leben als unabhängig und als Schmid seines eigenen Glücks wahrgenommen 
haben dürfte, sei dahingestellt.

Das Beispiel der Familie Müller öffnet den Blick auf ein breites Dispositiv 
von Fürsorgemassnahmen, welches der Einsiedler Armenbehörde zur Verfügung 
stand. Diese waren teils unterstützend etwa im Fall von Naturalienabgaben oder 
der Kostenübernahme von Mietrückständen. Allerdings öffneten sie das Tor  
zur sozialen Überwachung, die sich im Fall von wiederholter materieller Abhän-
gigkeit von der öffentlichen Hand verstärkte. In die behördliche Eskalationslogik 
lassen sich denn auch die Auflösung der Familie, die Fremd- und Zwangsplat-
zierung der Kinder und Erwachsenen einordnen. Bei der Rechtfertigung dieser 
Massnahmen kamen sozialhygienische Argumentationen mit den gängigen ge-
schlechtsspezifischen Zuschreibungen zum Zug, die den weiblichen Betroffenen 
«Liederlichkeit» bezüglich Sexualverhalten und den männlichen einen Hang 
zum übermässigen Alkoholkonsum unterstellten.348 Auch bei der Platzierung 
der Familienmitglieder zeigt sich die Bandbreite an behördlichen Handlungs-
möglichkeiten: Mit dem Waisenhaus und dem Armenhaus respektive Bürger-
heim wurden bezirkseigene Einrichtungen zur fürsorgerischen Unterbringung 
genutzt. Dabei ist ein Zwangscharakter nicht zu übersehen, wenn der Familien-
vater gegen seinen ausdrücklichen Willen und trotz Rekurs beim Regierungsrat 
interniert wurde, um einen Teil der Behandlungskosten seiner erwachsenen 
Tochter abzuarbeiten. Wie eine Art Entmündigung erscheint es, wenn Paul  
Müller mit Mitte sechzig auf Selbstständigkeit pochte, diese ihm aber mit Ver-
weis auf seine angeblich nicht mehr vollständige Arbeitsfähigkeit verweigert 
wurde. Finanzielle Rückerstattungspflichten und später altersbedingte Ein-
schränkungen dienten der Behörde als Hebel, um Vater Müller unter ihrer 
Kontrolle zu halten.

348	 Vgl. hierzu auch: Rietmann 2013.
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�Interviewauswertungen

Methodisches Vorgehen
Am Anfang der Einleitung zur vorliegenden Studie ist von der Empörung  
ehemaliger Heimkinder die Rede, die zur Aufarbeitung der Geschichte des 
Waisenhauses und Kinderheims in Einsiedeln geführt hat. Heimkinder – nicht 
nur jene, die sich damals zu Wort gemeldet haben, sondern auch jene, die sich 
nicht äusserten – erinnern sich in den Interviews, die wir mit ihnen geführt 
haben, an ihre je eigenen Erfahrungen und Erlebnisse aus der Zeit im Kinder-
heim. Ihre Perspektive auf die Ereignisse ist individuell, abhängig davon, was 
ihnen an Negativem oder Positivem widerfuhr. Nicht alle haben gleichermassen 
unter den Verhältnissen im Heim gelitten, einige jedoch sehr. Und alle Inter-
viewten – sogar dann, wenn sie selbst «Glück hatten» und einigermassen gut 
über die Runden kamen – erinnern sich daran, wie schwierig und oft auch un-
menschlich die Situation für die Kinder im Allgemeinen war. Dass Erinnerungen 
an lange zurückliegende Ereignisse im Einzelfall divergieren können, hat die 
Gedächtnis- und Erinnerungsforschung der vergangenen Jahrzehnte deutlich 
gemacht.349 Ebenso klar ist heute, dass traumatisierende Erlebnisse im Kindes- 
und Jugendalter oft ein Leben lang nachwirken. Beides stellt für das Reden über 
die Vergangenheit eine Herausforderung dar.

Nicht nur die Heimkinder, sondern auch die im Heim in verschiedenen 
Funktionen Beschäftigten verfügen über ihre je individuell geprägten Erinne-
rungen. Und das gilt auch für diejenigen, die das Heim von aussen wahrgenom-
men haben. Alle sehen im Rückblick vieles anders und bewerten es vor allem 
anders. Auch war nicht immer eine exakte zeitliche Verortung der erinnerten 
Ereignisse möglich. Trotz all dieser Divergenzen entsteht durch den Einbezug 
der verschiedenen Perspektiven ein Gesamtbild, welches als Ausgangspunkt 
weiterer Auseinandersetzungen und Positionierungen in der Gegenwart dient. 
Angesichts der Ausgangslage, die zum Auftrag für die vorliegende Studie geführt 
hat, aber auch aufgrund der besonderen Betroffenheit und der lebenslangen 

349	 Vgl. etwa Welzer 2001; Erll 2011; siehe auch Matter 2018.

9
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Auswirkungen der Heimerfahrung, bilden die Erinnerungen der ehemaligen 
Heimkinder den Kern des Interviewteils der Studie, welcher mit den weiteren 
Perspektiven in Bezug gesetzt, verglichen und kontrastiert wird. Nachfolgend 
wird auf neun thematische Schwerpunkte eingegangen, die sich auf die Frage-
stellungen und die Interviewleitfäden zurückführen lassen und sich im Verlauf 
des Auswertungsprozesses als relevant erwiesen haben.

Im Folgenden steht die Wahrnehmung der Interviewten im Zentrum. Das 
Kapitel gibt ihre Erinnerungen wieder, soweit sie in den Interviews zur Sprache 
kamen. Entsprechend werden sowohl wörtliche Zitate aus den Interviews ange-
führt wie auch paraphrasierend Inhalte zusammengefasst, vor allem dann, wenn 
sie mehrfach geäussert wurden. Wörtliche Zitate werden mit den Buchstaben A, 
B und C referenziert, welche für die drei Perspektiven stehen: A für Betroffene, B 
für Personal beziehungsweise Heimleitung und C für die Aussenperspektive. Mit 
Nummern nach den Buchstaben werden die einzelnen Personen anonymisiert. 
Die angeführten Zahlen, welche nur bei wörtlichen Zitaten ausgewiesen werden, 
verweisen auf die entsprechenden Stellen in den Transkripten. Da Inhalte aus 
den Interviews manchmal unter mehreren Aspekten behandelt werden, lassen 
sich Redundanzen nicht immer vermeiden. Auch treten einige Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen häufiger oder in ausführlicheren Zitaten in Erscheinung als 
andere. Dies hat seinen Grund meist darin, dass diese Personen vergleichsweise 
lange im Heim lebten und je nach dem auch Erfahrungen aus der Zeit beider 
Heimleitungen – Ingenbohler Schwestern und weltliche Leitung – mitbringen. 
Auch konnten nicht alle Interviewten zu allen Themen gleichermassen Aus-
sagen machen.

a) Einweisung 
Wer waren die Kinder, die im Kinderheim Einsiedeln ganz oder teilweise ihre 
Kindheit verbrachten? Wie sahen ihre familiären Verhältnisse aus und warum 
konnten sie nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen? Aus der Aufarbeitung 
der Geschichte von Kinderheimen und Erziehungsanstalten in der Schweiz 
sind typische familiäre Konstellationen und soziale Verhältnisse bekannt, die 
zu einem Aufwachsen ausserhalb der Herkunftsfamilie führen konnten.350 Eine 
exakte Quantifizierung der von Fremdplatzierung betroffenen Kinder und 
Jugendlichen ist indes kaum möglich, da eine einheitliche Erfassung solcher 
Massnahmen behördlicherseits in der Schweiz fehlt.351 Armut und familiäre Not, 
der Tod eines Elternteils, Gewalt, aber auch Familienverhältnisse, die nicht den 
geltenden gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen entsprachen, wa-
ren Gründe für eine Fremdplatzierung der betroffenen Kinder. Fremdplatzierte 

350	 Siehe dazu z. B. Bürgergemeinde der Stadt Basel 2019; Bombach et al. 2017; Heiniger 2016; Leuenberger / Seglias 2015.
351	 Vgl. hierzu etwa: Hafner 2011; Leuenberger / Seglias 2015; Guggisberg / Dal Molin 2019.
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Kinder kamen häufig aus mittellosen und teilweise auch gesellschaftlich mar-
ginalisierten Familien. Viele von ihnen waren zudem unehelich geboren.352 Die 
Erinnerungen der Interviewten an die Ursachen ihrer Heimeinweisung decken 
sich mit den Forschungserkenntnissen. Aussagen aus biografischen Aufzeich-
nungen ehemaliger Einsiedler Heimkinder bestätigen diese ebenfalls.

Die Interviewten nennen unterschiedliche Gründe für ihre Einweisung in 
das Kinderheim Einsiedeln. Dabei wird deutlich, dass die meisten Kinder noch 
mindesten einen Elternteil hatten, nur wenige waren Vollwaisen. Dass hinter 
einer Heimeinweisung vielfach nicht der Verlust der Eltern, sondern ganz andere 
Ursachen steckten, beschreiben auch Hafner und Janett in ihrer Untersuchung 
eines ebenfalls durch Ingenbohler Schwestern geführten Kinderheims im Kanton  
Appenzell. Sie halten fest, was auch die Erinnerungen der ehemaligen Einsiedler 
Heimkinder bestätigen: «Manche Kinder lebten nicht nur gegen ihren Willen, 
sondern auch gegen den Willen ihrer Eltern im Heim».353 

Unterschiedlich war auch der Zeitpunkt der Einweisung und die Dauer des 
Aufenthalts. Einige Kinder kamen bereits bei ihrer Geburt oder kurz danach 
ins Kinderheim Einsiedeln, andere im Verlauf ihrer Kindheit, manchmal erst 
im späten Primarschulalter. Es gab zudem Kinder, die nur über einen gewissen  
Zeitraum im Kinderheim lebten und später wieder zu ihren Familien zurück-
kehrten. Manchmal kam es vor, dass sie danach ein zweites Mal eingewiesen 
wurden. Oft blieben die Kinder bis zum Abschluss ihrer Schulzeit, die Mädchen 
bisweilen auch noch darüber hinaus. So berichtet eine ehemalige Mitschülerin, 
die mit einem Mädchen aus dem Kinderheim zur Schule ging: «Und die Mäd-
chen mussten sich dann verpflichten noch zu bleiben. […] Ich glaube zwei Jahre 
musste sie bleiben, bis sie dann aus dem Waisenhaus raus durfte, einfach als 
Entgelt, gratis arbeiten.» (C2 1126) Im Expertenbericht Ingenbohl wird erwähnt, 
dass dies auf Anordnung der Bezirksverwaltung zur Tilgung der Schulden ge-
schah.354 Renate Kummers schriftlichen Erinnerungen ist ebenfalls zu entneh-
men, dass Mädchen ihren «bisherigen Heimaufenthalt abverdienen» mussten. 
«Meine Arbeitszeit dauerte von morgens fünf Uhr bis zehn Uhr abends, macht 
insgesamt siebzehn Stunden. Ohne Lohn, Freizeit oder Ferien.» 355

352	 Siehe etwa Akermann et. al. 2012; Ries / Beck 2013; Ammann / Schwendener 2019; Hafner / Janett 2017.
353	 Hafner / Janett 2017, S. 39. Anhand von Fallakten rekonstruieren Hafner und Janett in ihrer Untersuchung des Kinder-

heims Steig ausführlich, dass die Eltern dort zuweilen einen jahrelangen Kampf um die Rückgabe ihrer Kinder aus-
fochten. Vgl. insbesondere die Fallrekonstruktionen, S.42ff., sowie hier die Hinweise in Kap. 8, dass «neubürgerliche» 
Mütter sich gegen eine Kindswegnahme zur Wehr setzten. 

354	 Im Bericht wird von «schulentlassenen Mädchen, die ‹abverdienen› mussten» gesprochen.  
Unabhängige Expertenkommission Ingenbohl 2013, S. 129.

355	 Walter [2009], S. 69.
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Verlust der Eltern sowie Einweisung aufgrund finanzieller  
Zuständigkeiten der Behörden
Einige Kinder wurden nach dem Verlust beider Elternteile von den Behörden ins 
Kinderheim Einsiedeln eingewiesen. So berichtet eine Interviewpartnerin, wie 
sie kurz hintereinander Mutter und Vater verlor und sich darauf unvermittelt 
vor der Tür des Kinderheims wiederfand. Ihre Erzählungen lassen vermuten, 
dass die Behörden bereits beim Tod der Mutter eine Platzierung der Kinder 
bei Verwandten in Erwägung gezogen hatten. Inwieweit dies ein routinemäs-
siger Vorgang war, kann aufgrund der Interviewaussagen nicht abschliessend 
beurteilt werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass bei der Entscheidung, wohin 
ein Kind fremdplatziert werden sollte, für die Behörden weniger das Wohl der 
Kinder, sondern vielmehr ökonomische Belange im Vordergrund standen. 

Zuständig für die Kosten der Unterbringung eines Kindes im Kinderheim 
war im Allgemeinen die Bürgergemeinde und nicht die Gemeinde des Geburts- 
oder Wohnortes des Kindes. Finanzielle Gründe waren deshalb oft mitverant-
wortlich dafür, dass auch Kinder, die nicht in Einsiedeln geboren worden waren, 
aufgrund des Einsiedler Bürgerrechts eines Elternteils im Kinderheim platziert  
wurden. Mehrere ehemalige Heimkinder erzählen, dass sie direkt nach der Geburt  
in einem ausserkantonalen Spital nach Einsiedeln gebracht worden sind. So be-
richtet eine Interviewte, dass sie aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands 
zunächst ins Einsiedler Spital überführt wurde und von dort anschliessend  
ins Kinderheim kam. Ebenfalls auf einen ökonomischen Hintergrund verweist 
die Schilderung eines Interviewten, der seine Einweisung ins Kinderheim aus 
einer Familie in einem anderen Kanton beschreibt, die ihn aufgrund der Armut 
seiner jenischen Mutter kurz nach der Geburt bei sich aufgenommen hatte und 
bereit gewesen wäre, ihn aufzuziehen:

«Und dann schrieb diese Familie nach drei Monaten nach Einsiedeln, ob 
sie nicht einen kleinen Zustupf bekommen würden, wenn sie für mich schauen 
würden. Und dann schrieb Einsiedeln einen geharnischten Brief, wenn sie schon 
für ihre Zigeunerkinder ein Heim hätte, dann zahlen sie auswärts nicht. Dann 
kam ich dann mit drei Monaten ins Heim.» (A5 351)

Auch in einem anderen Interview wird die jenische Herkunft der Mutter 
und deren Aufenthalt in unterschiedlichen Kantonen angesprochen: «Dann war 
sie einmal in diesem Kanton, und einmal dort […] Dann hat sie mich eben da in 
[Name der Gemeinde] bekommen. Und dann holten sie mich gleich.» (A9 99)

Nicht immer waren es Neugeborene, die aufgrund der Herkunft eines 
Elternteils nach Einsiedeln ins Kinderheim gebracht wurden. Eine Interviewte 
erzählt, dass sie wegen des Einsiedler Bürgerrechts ihres Vaters als Kleinkind dort 
eingewiesen wurde, obwohl sie mit den Eltern in einem anderen Kanton lebte. 
Dass die Behörden die Kinder damit gegebenenfalls ihrem familiären Umfeld 
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entrissen und beispielsweise Besuche von Familienangehörigen erschwerten, 
wurde wohl kaum mitbedacht. In manchen Fällen war dies womöglich sogar 
beabsichtigt, weil sie so einem angeblich schlechten Milieu entzogen wurden.

Krankheit und Tod eines Elternteils
Ökonomisch prekäre Familienverhältnisse im Zusammenhang mit weiteren 
Problemlagen wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit waren oft die Hauptgründe 
für ein fremdplatziertes Aufwachsen.356 Die Erzählungen der Interviewten ma-
chen deutlich, dass die Kinder im Kinderheim Einsiedeln häufig aus armuts-
betroffenen Familien stammten. Kamen dann noch weitere Notlagen wie zum 
Beispiel Krankheit hinzu, konnten die Kinder oft nicht mehr in der Herkunfts-
familie verbleiben. In einem schriftlichen Porträt über ein um 1930 geborenes 
Geschwisterpaar ist zu lesen, dass Armut und Not der Familie nach der schwe-
ren Erkrankung des Vaters und dessen Einlieferung ins Spital so gross wurden, 
dass es zur Einweisung der älteren Geschwister ins Kinderheim kam. Die Mutter 
wurde dagegen mit dem jüngsten Sohn ins Armenhaus eingewiesen, welcher 
nach dem Abstillen ebenfalls ins Kinderheim kam, wo er kurz darauf verstarb. 
Die von einem Moment auf den anderen erfolgte Trennung wird als schmerzhaft  
und traumatisch sowohl für die Kinder als auch für die Mutter beschrieben.357 
Das Beispiel macht deutlich, dass das Auseinanderreissen der Familie oft auch 
gegen den Willen der Mutter geschah, die in der Regel den Entscheidungen der 
Behörden ausgeliefert war.

Auch wenn nur ein Elternteil starb, konnte dies eine Einweisung ins Kinder
heim Einsiedeln nach sich ziehen. Besonders dann, wenn die Familie zuvor schon 
ökonomisch schlecht gestellt war.358 Die Schilderung eines Interviewten veran-
schaulicht dies exemplarisch: Als der Vater starb, sei es der Mutter aufgrund ihrer 
Erwerbsarbeit nicht möglich gewesen, die Kinder bei sich zu behalten, sie selbst 
habe zudem nur ein Zimmer bei einer Verwandten bewohnt. Die Erzählungen 
legen nahe, dass die Mutter sehr unter der Trennung von ihren Kindern litt, die 
sie nur noch selten sehen durfte. Zudem erzählt der Interviewte, die Mutter 
habe mit dem erwirtschafteten Geld für den Unterhalt der Kinder im Kinder-
heim aufkommen müssen.359 In dem von uns durch die Interviews abgedeckten 
Zeitraum war es für alleinerziehende Elternteile häufig kaum möglich, einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen und gleichzeitig die Kinderbetreuung zu gewähr-
leisten, da ausserfamiliäre Tagesstrukturen fast gänzlich fehlten. Wenn solche 
Angebote vorhanden waren, beschränkten sie sich meist auf grössere Städte  

356	 Vgl. dazu z.B. Hafner / Janett 2017; Ammann / Schwendener 2019.
357	 Bossard-Kälin / Hinshaw-Fischli 2007, S. 160 – 175.
358	 Vgl. Ammann / Schwendener; 2019, S. 26; siehe dazu auch das ähnlich gelagerte Fallbeispiel zur Familie Müller in Kap. 8.
359	 Siehe zu dieser Praxis auch Fallbeispiel Müller, Kap. 8. 
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oder Gemeinden mit einer industriellen Prägung.360 Dies konnte dazu führen, 
dass Kinder aus ökonomisch schlecht gestellten Familien beim Tod eines Eltern
teils fremdplatziert wurden. Bezogen auf das geschilderte Beispiel kann aus heu-
tiger Sicht durchaus gefragt werden, warum die Kinder nicht zumindest am 
Abend und am Wochenende mit ihrer Mutter zusammenleben konnten. Solche 
Teilzeitbetreuungen waren in dieser Zeit jedoch nicht angedacht. Kam es zu 
einem krankheitsbedingten Ausfall eines Elternteils, war zudem meist nur bei 
einer Erkrankung der Mutter Unterstützung vorhanden, da einige Gemeinden 
und private Vereine für diesen Fall kurzzeitig Hauspflegerinnen organisierten.361

Verbindung zum Bürgerheim
Ein Zusammenhang zwischen der Einweisung von Kindern ins Kinderheim und 
dem Aufenthalt ihrer Mutter (manchmal auch des Vaters) im Armenhaus res-
pektive Bürgerheim scheint häufiger bestanden zu haben.362 So erinnert sich 
beispielsweise ein ehemaliger Mitschüler daran, dass die unverheiratete Mutter 

360	 In der Schweiz wurde die Notwendigkeit familienergänzender Betreuung erst 2000 bundesweit anerkannt,  
vgl. Art. Familienergänzende Kinderbetreuung, in: Geschichte der Sozialen Sicherheit,  
URL: https://www.geschichtedersozialensicherheit.ch/institutionen/kantonale-lokale-und-private-institutionen/
familienergaenzende-kinderbetreuung (Zugriff: 28.1.2025); Sutter 2005.

361	 Vgl. Art. Familienergänzende Kinderbetreuung.
362	 Nicht nur im Zusammenhang mit der Einweisung wird auf eine Verbindung zum Armenhaus resp. Bürgerheim  

verwiesen, wie folgendes Zitat eines Interviewten zeigt: «Wenn die Klosterfrauen nicht mehr mochten,  
dann haben sie vom damaligen Bürgerheim den Knecht geholt. Der Knecht musste die undankbare Aufgabe  
übernehmen und uns verhauen.» (A8 498)

Abb. 19: Die beinahe einhundert Bewohnerinnen und Bewohner des Waisenhauses im Jahr 1937 
vor dem Hauptportal. 
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eines Heimkindes, mit dem er in den 1950er-Jahren die Schule besuchte, im 
Bürgerheim lebte. In den Aussagen finden sich zudem Hinweise darauf, dass es 
üblich war, dass armutsbetroffene Mütter ihre Kinder im Armenhaus respektive 
Bürgerheim zur Welt brachten. Ein Interviewter schildert, dass sein Bruder im 
Bürgerheim geboren worden sei: «Mein Bruder, es ist ja so, früher, wenn arme 
Leute also Mütter, die konnten ja nicht ins Spital gebären gehen. Und meine 
Mutter konnte das ja auch nicht. Und dann brachte sie [Name des Bruders] im 
Bürgerheim zur Welt.» (A5 1373) Dem Bruder sei lange noch «Bürgerheimler» 
nachgerufen worden.363 Auch Sepp Fässler schreibt in seinen autobiografischen 
Aufzeichnungen, dass er direkt nach seiner Geburt im Armenhaus von der Mut-
ter getrennt und ins Kinderheim gebracht worden sei: «Da angeblich meine 
Eltern nicht zusammenlebten, und der leibliche Vater irgendwo eine Strafe 
absitzen musste, ist klar, das Kind wird der Mutter entzogen. Mein damaliger 
Vormund ein hagerer, grimmiger mit Vorurteilen übersäter Mann, sah für solche 
Sachen kein Erbarmen. Das Kind wird weggenommen.»364 Diese Ausführungen 
verweisen ausserdem auf den Aspekt der unverheirateten und alleinerziehenden 
Mütter, der weiter unten in diesem Kapitel behandelt wird.

Vernachlässigung, Straffälligkeit der Eltern, familiäre Gewalt und Missbrauch
In den Interviews wird von weiteren schwierigen familiären Verhältnissen be-
richtet, die meist ebenfalls zusätzlich von Armut geprägt waren. So werden als 
Ursachen einer Heimeinweisung Gesetzesübertretungen der Eltern, Vernachläs-
sigung, aber auch familiäre Gewalt und Alkoholabhängigkeit des Vaters genannt. 
Eine Interviewte erzählt von ihrer sehr jungen Mutter, die trotz Gewalt und 
Straffälligkeit des Ehemanns nicht wagte, sich von diesem zu trennen. «Es war 
auf jeden Fall einfach schlimm, wie das lief. Also er brauchte sein Geld einfach 
für sich, für seine Freunde […]. Kaum war ich geboren, wollte sich meine Mutter 
scheiden lassen. Und dann zögerte sie es aber wieder hinaus. Ich denke für eine 
Frau damals war es schwierig.» (A6 646) Das in dieser Aussage beschriebene 
Zögern im Hinblick auf eine Scheidung muss vor dem Hintergrund verstanden 
werden, dass in einer Zeit, in der Frauen in der Schweiz noch nicht einmal das 
Stimmrecht besassen, eine Eheauflösung für Frauen mit erheblichen finanziel-
len Schwierigkeiten, sozialer Stigmatisierung und rechtlicher Benachteiligung 
einherging. 

Eine Interviewte berichtet, dass sie ins Kinderheim eingewiesen wurde,  
weil die Eltern im Gefängnis waren und die Kinder kein Zuhause mehr hatten. 

363	 Es stellt sich die Frage, ob es eine Hierarchisierung der Stigmatisierungen gab, bei der die «Bürgerheimler» noch  
unter den «Waisenhäuslern» standen und ob diese allenfalls nicht nur in der Dorfgemeinschaft, sondern auch unter 
den Kindern im Kinderheim bestand. In den Interviewaussagen lassen sich hierzu jedoch keine Antworten finden.

364	 Fässler [2016]. Die Rede ist vom langjährigen Amtsvormund Severin Lienert, vgl. Kap. 3.
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Ein Geschwisterpaar nahm man den Eltern aus fürsorgerischen Überlegungen 
weg, da es in vernachlässigtem Zustand aufgefunden worden war. Ein vermeint-
lich kurzer Aufenthalt, der nur wenige Monate dauern sollte, konnte dann zu 
einer Kindheit im Heim führen, wie es eine Interviewte schildert: «Und dann 
hatte die Ärztin, die war zwei- oder dreimal dort bei den Eltern zu Hause. Und 
dann fanden sie, wir müssen dringendst in einen Kuraufenthalt. Und was ich mal 
von meiner Mutter gehört hatte, sie sagte, dass sie mal für drei Monate unter-
schrieben hatte. Und dann ging das halt bis dreizehn Jahre, dieser Kuraufent-
halt.» (A6 584) Warum im Zusammenhang mit der Einweisung ins Kinderheim 
von Kuraufenthalt die Rede war, ob damit allenfalls die Eltern beruhigt werden 
sollten, kann nur vermutet werden. Andere Kinder hatten vor ihrer Heimein-
weisung schlimmste Gewalt und manchmal auch Missbrauch erlebt, die vom 
eigenen Vater, aber auch von einem neu hinzugekommenen Stiefvater ausgehen 
konnten, wie die Erzählungen zeigen. So schildert eine Interviewpartnerin, wie 
sie aufgrund der Alkoholkrankheit und brutalen Gewalt ihres Vaters gegen die 
Familie von zu Hause weglief, aufgegriffen und über Umwege letztlich ins Kin-
derheim eingewiesen wurde. «Also, da hatte er alles, er schlug die ganzen Möbel 
zusammen. Alles zusammen. Alles», schildert sie die Ausbrüche ihres Vaters und 
beschreibt, dass der Nachbar ebenso gewalttätig gewesen sei. 

«Der schleifte die Frau die Treppe hoch, die Treppe runter an den Haaren, 
und, und, und. Und wir meinten jeweils, wir könnten uns noch verstecken unten 
drin, aber der Vater schlug natürlich die ganzen Füllungen dieser Türen, die es 
früher gab in diesen Bauernhäusern, ein, und dann holte er uns wieder.» (A3 231) 

Manche Kinder wurden zudem, nachdem sie wieder zu Hause platziert wor-
den waren, nach einiger Zeit erneut eingewiesen, da es wiederum zu Missbrauch 
und Gewalt kam. Eine Einweisung ins Kinderheim Einsiedeln konnte – trotz 
täglicher Kontrolle und Gewalt, die sie dort häufig erlebten – einigen Kindern 
durchaus Schutz vor Misshandlungen, Missbrauch und Vernachlässigung durch 
Eltern und Verwandte bieten.365 Die Interviewaussagen lassen jedoch bezweifeln, 
dass die Reaktionen der Ingenbohler Schwestern auf die in der Familie gemach-
ten Gewalterfahrungen der Kinder mitfühlend und empathisch waren, so sie 
diese überhaupt zur Kenntnis nahmen. Eine Mitschülerin erinnert sich an ent-
sprechende Aussagen einer Klassenkameradin aus dem Kinderheim. Diese habe 
ihr später als Erwachsene an einer Klassenzusammenkunft von der Reaktion der 
Ordensschwestern auf ihre Wiedereinweisung erzählt. Die Interviewte führt 
erklärend aus, das Mädchen sei, nachdem sie der angeheiratete Stiefvater aus 
dem Kinderheim geholt hatte, «ein Jahr, zwei später […] dann plötzlich wieder 
da» gewesen. Der Grund sei der sexuelle Missbrauch durch den eigenen Stief-

365	 Vgl auch Hafner / Janett 2017, S. 39.
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vater gewesen, den letztlich der Pfarrer im Ort bemerkt habe. «Und dann sagte 
sie [das Mädchen aus dem Heim], das sei dann halt schon schlimm gewesen 
für sie. Dann hätten die Klosterfrauen ihr einfach gesagt: ‹Du bist ja die Hure›. 
Die vernahmen das dann ja, was da gelaufen und gegangen war, und das tat ihr 
natürlich weh.» (C2 2613) Statt einer mitfühlenden Reaktion unterstellten die 
Ordensschwestern offensichtlich dem Mädchen die Schuld an den Übergriffen 
ihres Stiefvaters.

Kinder unverheirateter Mütter
Das Risiko, fremdplatziert aufzuwachsen, war für Kinder von unverheirateten 
oder alleinerziehenden Müttern besonders gross.366 Aus Sicht der Interviewten 
scheinen denn auch die Lebensumstände der Mütter oft ausschlaggebend für 
eine Heimeinweisung gewesen zu sein. Die Interviewten beschreiben diese viel-
fach als prekär und nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend. 
Berichtet wird von Müttern, die unverheiratet und manchmal noch sehr jung 
waren, Kinder aus unterschiedlichen Beziehungen hatten, arbeiten mussten, 
eine jenische Lebensweise hatten, teilweise geschieden und meist zusätzlich mit-
tellos waren. Führte die Mutter «nicht so ein vorbildliches Leben» (A1 28), wie  
eine Interviewpartnerin es formuliert, wurden die betroffenen Kinder fremd-
platziert. Manche Mütter konnten, andere wollten sich nicht um ihre Kinder 
kümmern. Den Erzählungen ist zu entnehmen, dass ausserehelich geborene 
Kinder oft unmittelbar nach der Geburt oder kurze Zeit später ins Kinderheim  
kamen. Aber auch eine Scheidung konnte zur Einweisung führen. Es gibt Inter
viewte, die sogar von einem generationenübergreifenden Aufwachsen im Kinder
heim berichten.367 So verbrachten manchmal schon die Mütter der Interviewten 
ihre Kindheit im Kinderheim. Eine Interviewte berichtet, dass ihre bei der Ge-
burt noch nicht volljährige Mutter schon ins Kinderheim eingewiesen wurde, 
weil deren Mutter (ihre Grossmutter) geschieden war. Ausserdem hätten auch 
weitere Familienmitglieder wie Tanten und Onkel, die nach der Scheidung un-
ehelich geboren worden waren, ihre Kindheit im Kinderheim verbracht: «Gleich 
nach der Geburt kam ich ins Kinderheim. Meine ganze Familie, die Tanten mei-
ner Mutter, die waren alle dort im Kinderheim.» (A1 20) Auch die Mutter und 
die Tanten einer anderen Interviewten waren schon im Kinderheim, ebenso wie 
ihre Cousine. Die Verwandtschaftsbezüge der eingewiesenen Kinder konnten 
dementsprechend vielfältig sein, und es befanden sich Geschwisterkinder mit 
unterschiedlichen Vätern, aber auch Cousins und Cousinen im Kinderheim. 

Das Leben von ausserehelich geborenen, protestantischen Kindern konnte 
in dieser Zeit sogar grundsätzlich in Frage gestellt werden, wie eine Interviewte, 

366	 Vgl. etwa Ammann / Schwendener 2019; auch Akermann et al. 2012; ausserdem Fokustext 1 in diesem Band.
367	 Vgl. dazu Abraham 2023.
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die nach der Geburt ins Heim kam, eindrücklich schildert: «Ich kam dann zwei 
Monate zu früh auf die Welt, in Einsiedeln, und durfte nicht in den Brutkasten, 
weil ich ein uneheliches Kind war, von einer reformierten Frau. Man hätte es 
lieber gehabt, wenn ich gestorben wäre … und … ich bin heute noch da.» (A1 39) 
Diese Aussage erinnert deutlich an die Verletzlichkeit der Heimkinder und ver-
weist auf deren Stigmatisierung und Entwertung bis hin zur Aberkennung des 
Lebensrechts. Sichtbar wird ausserdem eine diskriminierende Haltung, wie  
sie, so kann vermutet werden, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht 
nur im Kinderheim, sondern auch in anderen öffentlichen Institutionen Ein-
siedelns und in der Gesellschaft insgesamt zu finden war.

b) Alltag im Kinderheim
Die ehemaligen Heimkinder schildern ihren Alltag im Kinderheim als streng 
durchorganisiert, gleichförmig, monoton und von immer gleichbleibenden 
Routinen geprägt. Gefragt nach dem Tagesablauf, reihen die Interviewten die 
Tagesereignisse fast gebetsmühlenartig aneinander. Mit der folgenden, be-
zeichnenderweise knappen Aussage einer Interviewten zum Heimalltag lassen 
sich die vorherrschenden Erinnerungen der ehemaligen Heimkinder durchaus 
treffend zusammenfassen: «Arbeiten, arbeiten, arbeiten» und «beten» (A3 465). 
Tage, Wochen und Jahre scheinen sich zumindest unter der geistlichen Leitung 
kaum voneinander unterschieden zu haben. In seinem autobiografischen Be-
richt hält Sepp Fässler die wiederkehrende Eintönigkeit mit wenigen Worten 
fest: «Und das 365 Tage im Jahr und 7 Jahre».368 Einzig wenn ein Kind krank 

368	 Fässler [2016].

Abb. 20: Ein Bewohner des 
Kinderheims, eine Grimasse 
schneidend, zusammen mit 
einer Ordensschwester am 
Zeichnen, Mitte 1960er-Jahre.
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war und nicht aufstehen konnte, kam es zu einem Abweichen von den starren 
Abläufen. Besonders unter den Ingenbohler Schwestern beherrschten strikte 
Routinen und zahlreiche religiöse Verrichtungen den Tagesablauf und liessen 
wenig Freiraum. Während der weltlichen Leitung war der Alltag zwar weit we-
niger religiös geprägt, und es wird gelegentlich von selbstgewählten Freizeit
beschäftigungen und Ausflügen berichtet, welche die starre Alltagsstruktur 
durchbrachen. Nichtsdestotrotz erzählen die Befragten auch hier von strikten 
Abläufen und arbeitsreichen Tagen. Zeit zum Erholen und Spielen war – wenn 
überhaupt – im Alltag nur in Ansätzen vorhanden. Starke Kontrolle, gepaart 
mit zu alltäglicher Routine gewordener Gewalt und Bestrafung, bestimmte den 
normalen Tagesablauf der Kinder. Historische Aufarbeitungen anderer Insti
tutionen zeigen, dass sich die starre Organisation des Einsiedler Heimalltags, 
die umfassende alltägliche Kontrolle der Kinder, aber auch die tägliche Gewalt 
in die übliche Praxis dieser Zeit einreihen.369

Ein typischer Tagesablauf im Kinderheim unter den Ingenbohler Schwestern
Aus den Interviews und aus vorliegenden schriftlichen Berichten lässt sich re-
lativ gut nachvollziehen, wie ein typischer Alltag im Kinderheim aussah. Dabei 
ist dieser insbesondere in der Zeit unter den Ingenbohler Schwestern nicht nur 
durch die Interviews, sondern auch durch zahlreiche schriftliche Zeugnisse doku
mentiert. 

Berichtet wird, dass der Tag für alle Kinder um etwa 6 Uhr begann. «Wir wur-
den früh geweckt. Ja. Und zwar mit dem Gruss in Gottes Namen aufgestanden, 
in Gottes Namen.» (A6 1821) «Dann stand man auf, schlug das Bett zurück und 
dann ging man sich waschen, anziehen, machen», so eine Interviewte (A2 391). 
«Und dann weiss ich auch, ich stand auf, ich kann mich gut erinnern, stand auf, 
kniete hin, du musstest gleich auf den Boden knien, aufstehen, hinknien, und 
wehe, du standest nicht gleich auf» erinnert sich eine andere Interviewte an das 
erste Gebet des Tages (A6 1843). Die strikte und nahezu permanente Kontrolle, 
der die Kinder während des gesamten Tages ausgesetzt waren, begann bereits di-
rekt nach dem Aufstehen. So gehörte es gemäss den Erzählungen der ehemaligen 
Heimkinder zum Tagesablauf dazu, dass die Schwestern jeweils kontrollierten, 
ob ein Kind über Nacht eingenässt hatte. War das der Fall, kamen anschliessend 
drakonische Strafen zur Anwendung.370 So wird berichtet, dass die betroffenen 
Kinder teilweise täglich nach dem Aufstehen vor den anderen blossgestellt, mit 
dem Kopf in die eingenässte Wäsche gedrückt, zum Waschen der Bettwäsche 
abkommandiert, kalt abgeduscht, mit dem Kopf mehrfach fast bis zum Ersticken 
in eiskaltem Badewasser untergetaucht und geschlagen wurden. Manche dieser 

369	 Z. B. Akermann et al. 2012; Hafner / Janett 2017; Meier et al. 2022, S. 416 – 418.
370	 Vgl. ausführlich zu den Strafen in Kap. 9c.; auch in Iten 2023, S. 45.
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Strafen wurden auch auf den Abend verlegt, sodass die Kinder sich direkt nach 
dem Aufstehen bereits vor dem Abend fürchteten. Sepp Fässler beschreibt die 
Strafen in seinen Aufzeichnungen als täglich wiederkehrende Routine, in der 
sich die allumfassende Kontrolle widerspiegelte:

«Nun wird auch noch kontrolliert, wer das Bett genässt hat. […] Man bekam 
zuerst den Hintern voll Schläge und musste die Wäsche selber im kalten Wasser 
auswaschen. Zuvor aber wurde man an die Schau gestellt, und alle, die bei dir 
vorbei gingen sahen, wer da ein nasses Bett hatte. Es gab solche Jungs, die alle 
morgens sich zur Schau stellen mussten. Dafür wurdest du dann den ganzen Tag 
gehänselt. Auch der Lehrer bekam es zu wissen. Und wenn dann wieder mal der 
Amtsvormund auftauchte, so muss man dann vortraben, und man bekam von 
ihm nochmals den Hintern voll.»371 

Die Aussage, dass die Schwestern morgens nicht nur die Bettlaken kontrol-
liert hätten, sondern auch regelmässig die Unterwäsche der Kinder auf Nässe 
prüften, zeigt, wie sehr die Ordensschwestern bei diesen Kontrollen regelmässig 
in die Intimsphäre der Kinder eindrangen. «Und ich kam dann dran, wenn die 
kontrollierten, ob man nasse Hosen hat, und sonst musste man in die Ecke 
stehen.» (A2 1747)

Zwischen Aufstehen und Schulbeginn war die Zeit bereits durch zahlreich 
auszuführende Arbeiten und das Sprechen mehrerer Gebete geprägt. Diese bei-
den Tätigkeiten – Arbeiten und Beten – zogen sich anschliessend durch den 
ganzen Tag.

Arbeiten 
Berichtet wird von zahlreichen Aufgaben – den sogenannten «Ämtli» – welche  
die Heimkinder über den Tag verteilt zu erledigen hatten. «Wir mussten ei-
gentlich immer arbeiten» (A6 1364), so das Fazit einer Interviewten. Manche 
Arbeiten waren bereits vor dem Frühstück mit leerem Magen durchzuführen, 
andere nach der Schule direkt nach dem Erledigen der Hausaufgaben und am 
schulfreien Mittwochnachmittag. Fast sämtliche anfallenden Arbeiten sollten 
entweder selbständig ausgeführt werden oder es wurde erwartet, dass die Kin-
der zumindest bei deren Erledigung mithalfen. So musste zum Beispiel geputzt 
und geschrubbt, gefegt und aufgeräumt, abgewaschen, abgetrocknet, Wäsche 
in grossen Kübeln auf den Dachboden geschleppt und im Garten gejätet wer-
den. Zeitungen waren als Toilettenpapier zurechtzuschneiden, Eier aus dem 
Hühnerstall zu holen, Beeren zu pflücken, Gemüse zu putzen und Kartoffeln 
zu schälen. Letzteres wurde meist als besonders mühselig empfunden und wird 
in mehreren Erzählungen ausführlich als eine immer wiederkehrende, nicht 

371	 Fässler [2016]. 
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enden wollende Arbeit geschildert: «Man musste nach unten372, da hatte es – 
nicht übertrieben – von der Polstergruppe dort hinten bis hier nach vorne einen 
langen Tisch. Und da drauf hatte es solche Berge Kartoffeln. […] Bis hier nach 
vorne. Und dann standen alle Mädchen dort und mussten Kartoffeln schälen. 
Deshalb kann ich heute so gut Kartoffeln schälen.» (A3 546) Ein Interviewter 
äussert sich zu dieser Aufgabe ernüchtert: «Kartoffeln schälen. Und das ist halt 
viel für hundertzwanzig Kinder. […] Und dann waren wir jeweils stundenweise 
dort unten und schälten Kartoffeln.» (A5 553) «Man wurde natürlich kontrolliert, 
ob wirklich nur die Schale weg ist oder schon das Fleisch» (A4 809), erzählt ein 
weiterer Interviewter.

Einige Arbeiten wie Wäschewaschen, Bügeln und Kleiderflicken waren 
ausschliesslich den Mädchen aufgetragen. Aber auch nach der Erledigung aller 
Arbeiten gab es für die Mädchen kaum freie Zeit: «Wenn man alles gemacht 
hatte, dann strickte man. Und zum Glück strickte ich gerne» (A2 412), wie eine 
Interviewte erzählt. Mehrfach wird in den Interviews auf eine unterschiedliche 
Behandlung von Mädchen und Knaben verwiesen. Erstere hätten mehr arbeiten 
müssen, die Jungen dagegen hätten sich auch einmal im Garten aufhalten dürfen, 
wird berichtet. «Wir Mädchen hatten immer das Gefühl, die Buben hätten es 
besser» (A6 1739), so eine Interviewte. Aber auch ein männlicher Interviewter 
schätzt dies rückblickend so ein und meint, die Mädchen seien schlechter behan-
delt worden und «schon Arme» gewesen (A5 875). Wie in mehreren Erzählungen 
betont wird, fielen zusätzliche Arbeiten aufgrund nahezu alltäglich verhängter 
Strafen an. Dazu gehörte das beschwerliche Schrubben der Holzböden in den 
langen Kinderheimgängen mit Stahlwolle, «wohlverstanden auf den Knien und 
im Zickzack hin und her».373 

In den Erinnerungen einiger Interviewter mussten alle Arbeiten jeweils 
schweigend ausgeführt werden, und eine Verletzung dieser Regel konnte zu 
weiteren Strafen führen. Selbst ein Weinen oder Seufzen beim Ausführen der 
Arbeiten sei nicht geduldet worden, berichten die Interviewten. «Ich war auf den  
Knien und ich schrubbte und machte, und weinte so ganz still vor mich hin. 
Also wirklich nicht laut, nur ganz still. Plötzlich schlägt jemand hinter mir auf 
mich herab und sagt: ‹Jetzt weisst du, warum du weinst.› Und ging» (A6 1367), 
beschreibt eine Interviewte die Reaktion der Oberin.

Nicht alle Arbeiten wurden dabei von den Interviewten als gleichermas-
sen schlimm erlebt, sondern es konnten sich dadurch auch Freiräume eröffnen, 
wie ein Interviewter in Bezug auf das Eierholen im Hühnerstall oder auch das 
Arbeiten im Garten ausführt.374 Annemarie Iten beschreibt, dass sie selbst dem 

372	 Mit «unten» ist hier das Souterrain im Kinderheim gemeint. Siehe dazu oben S. 62f. und Iten 2023, S. 48.
373	 Iten 2023, S. 38; vgl. auch Kap. 9c.
374	 Vgl. Kap. 9c.
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verhassten Kartoffelschälen noch etwas abgewinnen konnte, da die Küchen-
schwester, «während sie so schälten», ihnen «Gespenstergeschichten» erzählt 
habe, die sie sich gern anhörte.375 Interessanterweise wird eben dieses Schälen 
der Kartoffeln gemeinsam in einem kleinen Raum von einer anderen Interview-
ten sogar als ein besonderes Gefühl der Gemeinsamkeit geschildert, an das sie – 
obwohl manchmal als Strafe angeordnet – gern zurückdenkt. «Was manchmal 
schön war in Einsiedeln, das muss ich sagen, wir mussten Kartoffeln (‹Gummlä›) 
schälen. Und dann hatten wir so ein kleines Räumchen, dort schälten wir. Ja das 
war manchmal toll, die Zeit. […] Da sassen wir zusammen und rüsteten, aber es 
war manchmal auch eine Strafe.» (A9 2985) Selbst mühselige Arbeiten konnten 
offenbar zuweilen Erfahrungen von Gemeinschaft oder – ansatzweise – sogar 
von Geborgenheit vermitteln. 

Beten
Neben der Erledigung der täglichen «Ämtli» waren es unter den Ordensschwes-
tern wie erwähnt hauptsächlich die zahlreichen Gebetsanlässe, die den Alltag der 
Kinder bestimmten. Dreimal am Tag gehörten Gebete in der hauseigenen Kapelle 
zur Pflicht: vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen und vor dem Abendessen. 
«Nun in Zweierkolonne drei grosse lange Treppen hinunter und es geht in die 
Hauseigene Kapelle, um dort das Morgengebet zu verrichten. Das dauert immer 
so eine viertel Stunde bis zwanzig Minuten. Anschliessend in geschlossener Reihe 
wieder zwei grosse Treppen hinunter zu den Esssälen. Wohlgemerkt Buben und 
Mädchen immer separat», hält Sepp Fässler schriftlich fest.376

Diese Ausführungen verweisen auf einen weiteren auch in den Interviews 
mehrfach angesprochenen Aspekt, der das Gefühl von Monotonie vermutlich 
noch verstärkt haben dürfte: Die Kinder erledigten immer alles gleichzeitig 
zur selben Zeit, sei dies Aufstehen, Beten, Arbeiten, Essen oder Schlafengehen. 
Über den Tag verteilt kamen viele weitere Gebete hinzu, die leise für sich oder 
gemeinsam gesprochen werden mussten. So berichten die Interviewten von 
Tischgebeten jeweils vor und zum Abschluss der Mahlzeiten sowie von solchen 
direkt nach dem Aufstehen und vor dem zu Bett gehen. In seinen schriftlichen 
Aufzeichnungen erinnert sich Fässler ausserdem an zusätzliche Gebete unter 
dem Kruzifix im Hausgang des Kinderheims, vor dem sich die Schulkinder mor-
gens und nachmittags versammelten, bevor sie sich auf den Weg in die Schule 
machten.377 Als Strafe mussten weitere Gebete absolviert werden. «Wenn man 
nicht brav war, konnte man entweder in den Turi raufkommen, oder konnte in 
die Kapelle, ein Gebet beten.» (A5 1457)

375	 Für eine ausführliche Beschreibung des «Kartoffelschälens» vgl. Iten 2023, S. 48.
376	 Fässler [2016].
377	 Siehe Fässler [2016].
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Im durch Interviews und schriftliche Berichte erfassten Zeitraum von den 
1930er-Jahren bis zur Demission der Ordensschwestern 1967 prägten katholi-
sche Praktiken auch die Einsiedler Schule. Wie alle Schulkinder besuchten die 
Heimkinder täglich vor Schulbeginn die sogenannte Jugendkirche zur Messe. 
Die Interviewten erinnern sich daran, dass in der Schule selbst mehrere Gebete 
über den Tag verteilt gesprochen wurden, meist vor und nach dem Unterricht. 
Noch unter der weltlichen Leitung gingen die Kinder montags und donnerstags 
in die Jugendkirche: «Das war halt von der Schule aus Montag und Donnerstag.» 
(A9 3592)

Das Essen – «oft eine Qual»
Nach der Vormittagsschule kamen die Kinder zum Mittagessen zurück ins 
Kinderheim. Eine Interviewte erzählt davon, dass die kleineren Kinder jeweils 
einen Mittagsschlaf mit dem Kopf auf dem Esstisch liegend machen mussten.378 
Das tägliche Essen fiel insgesamt wohl eher karg aus. Darauf deuten sowohl 
Interviewaussagen wie auch Aussagen aus schriftlichen Berichten hin. In einem 
Porträtband erwähnen die zwei Schwestern Alice Rudin und Emma Meier, die 
Mitte der 1930er-Jahre ins Heim eingewiesen wurden, dass die Kinder versucht 
hätten, Essensreste von den Tellern der Ordensschwestern zu ergattern. Weiter  
ist dort zu lesen: «Das Essen sei oft eine Qual und gar nicht gut gewesen. Wehe 
wenn ein Kind maulte, oder etwas stehen liess!»379 Renate Kummer, die im 
Sommer 1940 mit dreieinhalb Jahren ins Heim kam, bezeichnet in den schrift-
lich festgehaltenen Lebenserinnerungen das Essen als «manchmal sogar ekel-
erregend und ungeniessbar. Fleisch gab es selten und wenn, dann nur Abfall: 
Speiseröhre, Lunge vom Rind und andere billige Innereien».380 Gemäss den 
Interviewten standen Kartoffeln täglich auf dem Speiseplan. Gemutmasst wer-
den kann, dass das Essen insbesondere in den durch die schriftlichen Berichte 
abgedeckten (Vor-)Kriegsjahren, auf die sich auch die oben angeführten Äusse-
rungen beziehen, sehr ärmlich war. Es ist jedoch fraglich, ob das Essen in den 
Folgejahren tatsächlich wesentlich besser wurde. So berichtet ein ehemaliger 
Mitschüler der Heimkinder, der in den 1950er-Jahren die Schule in Einsiedeln 
besuchte, von Dorfgerüchten, wonach minderwertiges Essen ins Kinderheim 
geliefert wurde. «Also, man erfuhr dann zum Beispiel irgendwann mal, dass die 
Metzger das himmeltraurigste Fleisch immer ins Kinderheim liefern. […] Oder 
eben auch dann minderwertiges Gemüse und so.» (C3 1078) 1967 wehrte sich  
der Bezirksrat Einsiedeln gegen die schlechten Essenslieferungen einiger Liefe-

378	 Analog etwa auch das «Mittagsschläfchen» unter den Benediktinerinnen im Kinderheim Hermetschwil,  
vgl. Heiniger 2006, S. 122.

379	 Bossard-Kälin / Hinshaw-Fischli 2006; S. 160 – 175. Fast identisch in Walter [2009].
380	 Walter [2009], S. 61.
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ranten ans Kinderheim: «Sie [die Lieferanten] glauben dem Bezirk jene Artikel 
zum normalen Preis übergeben zu dürfen, welche sie an private Kundschaft 
kaum mehr verkaufen können».381 Die Leitung des Kinderheims sowie auch des 
Bürgerheims wurde vom Bezirksrat aufgefordert, minderwertige Lieferungen 
sofort zurückzuweisen. Die entsprechenden Lieferanten waren anschliessend 
aus dem Lieferantenverzeichnis zu streichen.382 Den Aussagen der Köchin aus 
den letzten Kinderheimjahren ist zu entnehmen, dass die finanzielle Ausstattung  
bezüglich Lebensmittel bis zur Schliessung des Heims im Jahr 1972 nicht gross-
zügig bemessen war. Dies führte dazu, dass sie manchmal «von den Geschäften, 
vom Coop, vom Migros und so […] ein bisschen Ware bekommen [haben], was 
sie sonst wegwerfen am Samstag […]. Gemüse, Salat oder was sie sonst weg-
werfen.» (B3 195) Eine wesentliche Rolle dürfte hierbei die generell stets knappe 
finanzielle Ausstattung des Kinderheims gespielt haben.383 Das ärmliche Essen 
im Kinderheim stand damit zunehmend im deutlichen Kontrast zu den sich 
stetig verbessernden Lebensbedingungen der allgemeinen Bevölkerung.

Nach dem Abendessen – «Ob du jetzt schlafen kannst oder nicht,  
jetzt musst du einfach schlafen»
Zwischen Abendessen und Schlafengehen gewährten die Ingenbohler Schwes-
tern den Kindern offenbar manchmal einen kurzen Zeitraum zur freien Verfü-
gung. So schildert zumindest eine Interviewte, dass sie dabei in der Stube ihren 
Interessen, dem Nähen auf der Nähmaschine, oder dem Lesen habe nachgehen  
können. Wie bereits zuvor erwähnt, gab es jedoch geschlechterspezifische 
Unterschiede in der Nutzung dieser Zeit. «Je nach Wetter konntest du vielleicht 
nochmals rausgehen zum Spielen, oder Fussball spielen. Aber es durften ja keine 
Fremden kommen» (A4 482), beschreibt ein Interviewter ebenfalls einen kleinen 
Freiraum am Abend, der jedoch nur für die Jungen zu gelten schien. Ob den 
Kindern tatsächlich täglich ein Zeitfenster ohne fremdbestimmte Aufgaben zu 
Verfügung stand – sei es auch noch so kurz – lässt sich nicht abschliessend be-
urteilen. Bedenkt man die Zeiten für das Abendgebet in der Hauskapelle, Essen 
und Aufräumarbeiten, kann es sich dabei nur um einen sehr kurzen Moment 
gehandelt haben. Um 8 Uhr abends sei Schlafenszeit gewesen, erinnern sich die 
Interviewten übereinstimmend. Jeweils eine Schwester habe einen Schlafsaal 
überwacht. «Da war die Nonne drin, die schlief ja manchmal beinahe selber 
ein, betete den Rosenkranz, und die ging erst raus, wenn sie das Gefühl hatte, 
jetzt ist wirklich Ruhe.» (A6 1517) Zu einem eigentlichen Gutenachtsagen sei es 
dabei nicht gekommen: «‹Ins Bett!› Und dann kamen sie das Licht löschen und 

381	 Einsiedler Anzeiger 8.8.1967.
382	 Ebd.
383	 Siehe hierzu oben die Ausführungen zur ökonomischen Dimension der «Armenpflege» in Einsiedeln, Kap. 4.
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Feierabend. […] Gute Nacht, das kenne ich glaube ich nicht, nein. Da kann ich 
mich nicht erinnern, nein.» (A3 3248) Eine andere Interviewte erklärt: «Wenn 
das Licht gelöscht war, dann durftest du nicht mehr sprechen miteinander.» 
(A6 1514) «Ob du jetzt schlafen kannst oder nicht, jetzt musst du einfach schla-
fen» (A3 3257), konstatiert eine Interviewte. Das Einschlafen sei den Kindern 
jedoch oft schwergefallen, erinnert sich eine interviewte Person und beschreibt 
verschiedene Methoden, die die Kinder anwandten, um schlafen zu können: 
«Die eine schüttelte den Kopf bis zum geht nicht mehr, dass sie endlich ein-
schlafen kann, die andere schaukelte, bis sie endlich einschlafen kann, die dritte 
knirschte mit den Zähnen, bis sie endlich einschlafen kann, es waren ständig 
irgendwelche Geräusche.» (A6 1526)384 Die schriftlichen Beschreibungen von 
Renate Kummer, die sich auf die 1940er-Jahre beziehen, verdeutlichen ebenfalls 
das strikte Regime der Ordensschwestern beim Zubettgehen: «Wir schliefen 
in Gitterbetten. Kein Schwatz, kein Geräusch, nichts, absolut nichts wurde ge-
duldet. Jedes Mal, wenn ich mich im Bettchen drehte, litt ich Todesängste. Es 
war auch verboten zwischen den Stäben durchzuschauen. Taten wir es trotzdem 
und wurden dabei erwischt, stocherte die Aufseherin mit dem Stock zwischen 
den Stäben hindurch.»385

Waschroutine 
Jeden Morgen nach dem Aufstehen wuschen sich die Kinder in den Waschsälen. 
«Im Monat einmal, oder vielleicht auch zweimal» wurde gebadet. «Am Samstag, 

384	 Ähnliche Beobachtungen von nächtlichen Schaukelbewegungen werden auch aus anderen Kinderheimen berichtet. 
Vgl. z. B. Heiniger 2006, S. 28. Die beschriebenen stereotypen Verhaltensweisen können als Folgen von emotionaler 
und sozialer Vernachlässigung gedeutet werden, die aufgrund der Deprivationserfahrungen bei vielen Heimkindern 
beobachtet werden konnten, vgl. z.B. Rutter 2006.

385	 Walter [2009]. S. 28.

Abb. 21: Seltener Einblick in ein  
Schlafzimmer, frühe 1960er-
Jahre. Wenig Raum und Privat-
sphäre für das einzelne Kind.
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allgemeines Baden» in Unterwäsche, wie ein Interviewter über die Waschrou-
tine in den 1950er-Jahren berichtet (A4 458). Die Ausgestaltung der Körperpflege 
bei der grossen Kinderzahl schildert er folgendermassen:

«Da war eine Badewanne mit dem Wasser drin. Dann waren zwei Jungs 
drin, einer rechts, einer links, und dann abgetrocknet, dann kamen die anderen 
beiden auch wieder dort rein. Und etwa nach dem dritten Mal wurde das Wasser 
dann wieder erneuert, und dann wartetest du halt immer, dass du nicht gerade 
der Dritte bist. Dass du dann der erste bist» (A4 408).

Die Schwestern Emma Meier und Alice Rudin beschreiben in einem Porträt 
über sie die Körperpflege in den 1930er-Jahren wie folgt: «Gebadet wurde alle 
sechs Wochen, wobei alle Kinder mit einem langen Badehemd in die Wanne 
mussten – man durfte nicht nackt sein».386

Heimalltag unter der weltlichen Leitung
Der Führungswechsel im Jahre 1967 zu einer weltlichen Leitung hatte Auswir-
kungen auf den Alltag. Der Tagesablauf unter der neuen Leitung ist aus den 
Interviews jedoch schwieriger zu rekonstruieren als für die Zeit unter geist-
licher Führung. Einerseits beziehen sich die Aussagen derjenigen Interviewten, 
die beide Heimleitungen erlebt haben, nicht immer trennscharf auf einen der 
beiden Zeiträume. Andererseits sind uns im Gegensatz zu der Zeit unter den 
Ingenbohler Schwestern bis auf eine schriftliche Autobiografie387 keine wei
teren aufgezeichneten Berichte ehemaliger Heimkinder für die Zeit nach 1967 
bekannt. Wie stark sich der strukturelle Wechsel von einer geistlichen hin zu 
einer weltlichen Leitung auch in einem veränderten Tagesablauf widerspiegelte, 
kann daher nicht abschliessend beurteilt werden. Einige Aussagen sowohl zu 
Kontinuität als auch zu Veränderungen lassen sich dennoch treffen.

Die ersten Monate bis hin zum ersten Jahr unter der neuen Heimleitung 
werden von den Interviewten insgesamt als sehr positiv erinnert, die mit ver-
schiedenen grundlegenden Veränderungen im Alltag einhergingen. Daneben 
scheint aber auch vieles gleichgeblieben zu sein oder sich zumindest nach und 
nach wieder in den alten Routinen eingespielt zu haben. Als einschneidendes 
Erlebnis empfanden die Interviewten übereinstimmend den Einzug der Ehefrau  
des Heimleiters nach ungefähr einem Jahr, was die anfänglich positive Atmo-
sphäre verändert habe. Obwohl die Ehefrau gemäss den Erinnerungen der Inter-
viewten insgesamt wenig in Erscheinung trat und häufig krank war, scheint 
sie – wie noch zu sehen sein wird – im Alltag der Kinder unterschwellig dennoch 
präsent gewesen zu sein.

386	 Bossard-Kälin / Hinshaw-Fischli 2006, S. 160 – 175. Vgl. die beinahe identische Aussage bei Walter [2009].
387	 Iten 2023.
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Kontinuität
Die Interviewaussagen lassen den Schluss zu, dass stetiges Arbeiten auch unter 
der weltlichen Leitung zum typischen Alltag der Kinder gehörte. Die Interview-
ten erinnern sich daran, dass sie weiterhin von morgens bis abends arbeiteten 
und die ihnen zugeteilten «Ämtli» erfüllen mussten. Inwieweit sich diese von 
den Aufgaben unter den Ordensschwestern unterschieden, muss offenbleiben. 
Einiges spricht dafür, dass die Aufgaben ähnlich blieben. Erinnert werden regel
mässige Putz- und Aufräumarbeiten in der Wohnung des Heimleiters, die neu 
hinzukamen und selten zur Zufriedenheit seiner Ehefrau hätten ausgeführt 
werden können. Ausserdem beschreibt eine Interviewte, dass sie im Lauf der 
Zeit regelmässig früh aufstehen musste, um das Frühstück für alle vorzuberei-
ten: «Und ich machte ja dann später noch das Frühstück. Stand morgens um 
sechs auf, ging für alle Frühstück machen.» (A2 477) Alltäglich blieben auch  
Strafen und Gewalt.388 Das Schrubben der Gänge sei weiterhin eine der Arbeiten 
gewesen, die als Strafe ausgeführt werden musste, erinnern sich die Interview-
ten. Weitere Strafarbeiten kamen hinzu. So berichtet eine Interviewte, dass sie 
als Strafe unter Aufsicht der Ehefrau des Heimleiters Handarbeiten habe aus-
führen müssen: «Wenn irgendetwas war, eine Strafe, dann musste ich zu ihr und 
bei ihr häkeln. Ich häkelte nicht gerne und konnte es auch nicht. Das Mistzeug 
musste ich zur Strafe machen bei ihr unten in der Wohnung. Und dann musste 
ich ab und zu ein bisschen putzen helfen.» (A9 1754)

Aber auch die starke Kontrolle und Fremdbestimmung im Alltag blieben 
bestehen. So erinnern sich manche Interviewte, dass der Heimleiter auf einem 
bestimmten Schulweg bestanden habe und eine Aufsichtsperson kontrollieren 
liess, ob die Kinder nach der Schule den direkten Weg ins Kinderheim nahmen: 
«Er hatte auch jemanden, der kontrollierte. Ob man herumsteht oder nicht. 
[...] Das war ein Lehrer, der war mit ihm [dem Heimleiter] befreundet. [...] Den 
nannte man Sexapostel. Warum auch immer man den so nannte», führt eine 
Interviewperson aus (A2 1671). Eine andere interviewte Person berichtet, dass 
man, «wenn man nur ein paar Minuten zu spät war, bereits eine Strafe hatte.» 
(A9 1825) Diesen Berichten stehen die Aussagen der Ehefrau des Heimleiters 
entgegen, die rückblickend verneint, dass die Forderung bestanden habe, einen 
bestimmten Schulweg zu nutzen. 

Annemarie Iten berichtet in ihrer Autobiografie aber auch von kleineren 
positiven Veränderungen im Arbeitsalltag: Das Kartoffelschälen musste nun 
nicht mehr im dunklen Keller erledigt werden, sondern an einem helleren Ort, 
und mit der Zeit sei eine ältere Frau eingestellt worden, die den Kindern beim 
Bügeln half.389 Wie unter der geistlichen Leitung mussten täglich nach der Schule 

388	 Vgl. die genaueren Ausführungen dazu in Kap. 9c.
389	 Siehe Iten 2023, S. 48ff.
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die Hausaufgaben erledigt werden. Die Interviewten erinnern sich jedoch, dass 
diese vom Heimleiter besser kontrolliert und begleitet worden seien, als unter 
den Ordensschwestern. Er sei in Bezug auf die Erledigung der Hausaufgaben 
zwar strenger gewesen, habe aber auch mehr unterstützen können.

Veränderungen: «Alle assen zusammen»
Als sehr bedeutsam werden die räumlichen Veränderungen und die Aufhebung 
der strikten Geschlechtertrennung im Alltag erinnert. Eine Interviewte berich-
tet, dass die Räumlichkeiten neu aufgeteilt wurden und ergänzt: «Als erstes 
kamen wir aus diesen Ställen raus, aus diesen Kinderbettchen. Dann bekamen 
wir Zimmer, rechte Betten.» (A9 1704) Die Trennung von Mädchen und Jungen 
beschränkte sich nunmehr auf die Schlaf- und Waschräume, ansonsten ver-
brachten die Kinder ihren Alltag gemeinsam. Die Kinder assen somit nun auch 
alle zusammen in einem Raum. Positiv erinnert wird, dass an den gemeinsamen 
Mahlzeiten sowohl der Heimleiter, als auch weitere Erzieherinnen und die 
Köchin teilnahmen. Die Ehefrau des Heimleiters hingegen habe aus gesund-
heitlichen Gründen häufig in ihrer Wohnung einen Stock tiefer gegessen. Die 
Interviewten berichten, dass sie jeweils aufgefordert worden seien, auf ihr Ruhe-
bedürfnis zu achten, was auf eine latente Präsenz der Ehefrau verweist: 

«Also bei den Klosterfrauen da waren die Mädchen alleine, die Jungen alleine,  
die Kleinen alleine. […] Und beim Heimleiter war es dann so, da waren wir alle in 
einem Speisesaal. Sogar die Köchin. Alle assen zusammen. Und das ist ja eigent-
lich schön an und für sich. Und eben, wenn sie [die Ehefrau] krank war und 
wieder von unten rauf kam, dann musste man ruhig sein.» (A2 1003) 

Im Alltag kamen zudem einige neue Aktivitäten hinzu wie Basteln und  
Werken oder auch Musizieren.390 Gerade das Musizieren mit den Kindern scheint 
für den Heimleiter und dessen Ehefrau eine wichtige Bedeutung im Alltag  
gehabt zu haben. «Man übte und machte» (B1 1446), so die Ehefrau. «Und in 
der Freizeit, man sang oft miteinander, eben, wir hatten Orff-Instrumente, alles, 
wir führten die Zeller Weihnacht auf.» (B1 1417) Gerade das gemeinsame Musi-
zieren erinnert eine Interviewte als Bereicherung: «Was noch schön war unter 
dem Heimleiter, das darf man auch sagen, wir machten Musik. Wir machten 
ja Fasnachtsmusik, da gab es noch das Gesellenhaus in Einsiedeln, dort hatten 
wir Fasnachtsauftritte, Aufführungen. Nachher machten wir Weihnachtsmusik, 
wir waren im Altersheim, wir waren im Spital Musik machen.» (A9 3160) Das 
Musizieren und Werken wird rückblickend von einigen Interviewten aber auch 
kritisch gesehen, da es eine beinahe tägliche Verpflichtung gewesen sei, der man 
habe nachkommen müssen. Während es Kinder gab, die dies gerne machten, 

390	 Vgl. auch hierzu auch Kap. 9c.
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hätten andere darunter gelitten, da es ihnen nicht leichtgefallen sei, sie sich aber 
nicht entziehen konnten. Die Frau des ehemaligen Heimleiters weist zudem 
darauf hin, dass sie mit den Kindern vermehrt draussen in der Natur unterwegs 
waren. Eine ehemalige Mitschülerin, die zur Zeit der weltlichen Leitung bereits 
selbst Mutter war, erinnert sich daran, die Kinder und Erziehungspersonen unter 
der weltlichen Leitung nun auch öfters ausserhalb des Kinderheims angetroffen 
zu haben.

Als nachdrückliche und wichtige Veränderungen im Alltag der Kinder kön-
nen das Wegfallen der morgendlichen Kontrollen der Betten auf Einnässen und 
das Entfallen der dreimal am Tag zu verrichtenden Gebete in der Hauskapelle 
angeführt werden. Die Interviewaussagen legen nahe, dass die gemeinsamen 
Kirchenbesuche mehrheitlich auf das Wochenende beschränkt wurden und der 
Alltag generell weniger religiös durchdrungen war. Eine Interviewte erinnert 
sich, dass die Hauskapelle nun hauptsächlich zum gemeinsamen Musikproben 
genutzt wurde und nur noch selten zum Abhalten einer Messe.

Kleidung: «Sie erkannten uns dann schon, dass wir aus dem Heim sind»
Die Kinderheimkinder waren meist schon aufgrund ihrer Kleidung im Dorf-
alltag identifizierbar. Davon erzählen sowohl die ehemaligen Heimkinder als 
auch die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler. Die meist ärmliche und 
oft auch abgetragene Kleidung der Kinder verstärkte die ohnehin bereits be-
stehende Stigmatisierung der Heimkinder in der Einsiedler Dorfgemeinschaft. 
Unter anderem die Kleidung führte dazu, dass die Kinder jederzeit der Kont-

Abb. 22: Neue Aktivitäten unter 
weltlicher Leitung: Krocket-
spiel im rückseitigen Garten, 
um 1970.
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rolle der Dorfgemeinschaft ausgesetzt waren, wie es ein Interviewter schildert. 
So habe er, als er einmal einen Franken gehabt habe, nicht unerkannt in einer 
Bäckerei einkaufen können. Kaum aus dem Laden, habe die Verkäuferin die 
Heimleitung informiert: Sie «erkannte uns dann schon, dass wir vom Heim 
sind. Irgendwie merkten es die Leute uns an. Gut, wir waren natürlich auch 
anders angezogen mit geflickten Hosen und geflickten Pullovern und zu kurzen 
Pullovern. Sie sahen es einfach bereits eigentlich an den Kleidern, dass wir vom 
Heim kommen.» (A8 1572)

Dass Kinder aus Kinderheimen an ihren Kleidern erkannt werden konnten, 
stellt keine Spezifität von Einsiedeln dar, sondern lässt sich auch für andere 
Heime nachweisen. So berichten Hafner und Janett vom ebenfalls von Ingen-
bohler Schwestern geführten Kinderheim Steig (Appenzell), dass «die Kinder  
bis um 1950 identische Kleider trugen, also uniformiert waren».391 Ob im Kinder
heim Einsiedeln ebenfalls eine solche Praxis herrschte, lässt sich aufgrund  
der Interviews nicht abschliessend sagen, es finden sich jedoch keine Hinweise 
darauf. Die Interviewaussagen zum äusseren Erscheinungsbild der Heimkinder 
betreffen zudem unterschiedliche Zeiträume. So berichtet eine ehemalige Mit-
schülerin der Heimkinder über die 1940er-Jahre, dass die Knaben kahlgeschorene  
Köpfe hatten und die Mädchen lange Zöpfe: «Viel mehr sahen wir von diesen 
Jungen ja nicht, aber man kannte sie ja immer, die waren immer kahlgeschoren. 
[…]. Das war natürlich aus hygienischen Gründen. Da war der Zweite Weltkrieg, 
und in den Schulhäusern drin waren Soldaten einquartiert, wenn wir Schul-
ferien hatten.» (C2 92) Wie lange die Praxis anhielt, den Knaben die Köpfe zu 
scheren, kann nicht gesagt werden. Fotografien zeigen jedoch auch Jungen ohne 
geschorene Köpfe und Mädchen mit kurzen Haaren. Aussagen einer ehemaligen 
Erzieherin weisen darauf hin, dass die Mädchen unter dem Heimleiter sogar 
generell kurze Haare hatten. 

Insgesamt beschreiben die Interviewten eine ärmliche und häufig kaum 
den Jahreszeiten angepasste Kleidung. Eine ehemalige Erzieherin erinnert sich 
an ihre erste Begegnung mit einem Jungen aus dem Kinderheim um 1967, der 
selbst im Winter «Knickerbocker mit Halbschuhen [trug]. Es hatte Schnee und 
Matsch und diese Knickerbocker hatten auf dem Hintern einen riesengrossen 
Herzflicken. Die Jacke war eine Frühlingsjacke mit kurzen Ärmeln und ein Pullo
ver, alles grau in grau.» (B2 674) Ein Interviewter, der in den 1950er-Jahren im 
Kinderheim lebte, erinnert sich, dass man bereits «mehrbesser» war, wenn man 
ein Paar Knickerbocker bekam «irgend von einer Verwandten oder so» (A4 1524). 
Normalerweise habe man im Winter «Dreiviertelhosen und wollene Strümpfe» 
getragen, die «angehängt waren. Je nachdem wie viel zu kurz die Hose war, 

391	 Hafner / Janett 2017, S. 53.
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schaute hinten noch so nacktes Fleisch heraus.» (A4 1511) Es war zudem üblich, 
dass die Kinder aus dem Kinderheim Überärmel über der Kleidung trugen, um 
die Pullover zu schonen. «Die Kinderheimler hatten alle solche Stulpen. […] Sie 
fielen bereits durch die Kleidung ein wenig auf.» (C3 1413) Im Sommer liefen die 
Kinder ausserdem oft barfuss. Annemarie Iten beschreibt in ihrer Autobiografie, 
sie habe sich oft für ihre Kleidung geschämt, die «altmodisch, unbequem und 
sehr auffällig» gewesen sei.392 Lienert erinnert sich zudem an die fehlende Schul-
ausrüstung seiner Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Kinderheim in den 
1950er-Jahren: «Diese Kameraden hatten in der Regel keinen Schulsack und keine  
Schulmappe. Auch besassen sie weder Halb- geschweige denn Turnschuhe. Ich 
erinnere mich an einen Stoffsack für die Schulbücher, an ganz kurz geschnittene 
Haare und an hohe, genestelte Schuhe für den Alltag in der Schule».393

Die Interviewaussagen legen nahe, dass ein Vorrat an Kleidern bestand, der 
den Kindern jeweils zugeteilt wurde. An die Zuteilungspraxis unter der welt-
lichen Leitung erinnert sich eine Interviewte folgendermassen: «Wir hatten so 
ein Kleiderzimmer, worin man Kleider probieren gehen musste, ob sie einem 
passen oder nicht. Mich mochte sie [die Ehefrau des Heimleiters] nicht. Mir gab 
sie immer die schlimmsten Kleider.» (A2 978) Über die Zuteilungspraxis unter 
den Ordensschwestern finden sich keine Aussagen, jedoch beschreibt eine ehe-
malige Praktikantin, dass nach deren Weggang «Kleider zum Vorschein kamen, 
die die Nonnen den Kindern nicht gegeben hatten, die sie von Geburt, von Gotte 
und Götti, oder von den Eltern bekommen hatten. […] Die waren alle ange-
schrieben.» (B2 693)

Den ärmlichen Kleidern zum Trotz schildert eine ehemalige Mitschülerin, 
wie sie in den frühen 1940er-Jahren das Aussehen der Mädchen bewundert habe, 
wenn diese sonntags auf dem Weg zur Kirche an ihrem Haus vorbeigingen: 

«In Reih und Glied gingen sie die Hauptstrasse hoch zur Kirche. Alle Mädchen 
hatten dieselben Kleidchen an. Wir waren jeweils am Fenster und warteten. […] 
Es hatte recht viele Mädchen und Jungen, die schön in einer Reihe miteinander 
hoch gingen. Vielleicht ging sogar eine Klosterfrau voraus. Das war für uns etwas 
Schönes zum Schauen, die waren schön angezogen.» (C2 294) «Diese Kleid-
chen waren so herzig, und die Mädchen waren so schön, so sauber angezogen.  
Mir gefielen sie einfach.» (C2 3287) 

Diese Schilderung impliziert, dass die Ordensschwestern für die sonntäg-
lichen Kirchbesuche jeweils streng auf ein adrettes und geordnetes Äusseres der 
Kinder achteten. Auch bei besonderen Besuchen im Kinderheim von ausserhalb 
scheinen die Ordensschwestern die Kleidung der Kinder im Blick gehabt zu  
haben, wie Renate Kummer sich erinnert: «Dann bekamen wir die feinsten 

392	 Iten 2023, S. 72.
393	 Lienert 2009, S. 61.
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Kleider zum Anziehen, eine frische Schürze, ein keckes Haarband und wunder-
schöne Spielsachen».394

c) Freiräume, Regeln des Zusammenlebens, Kontrolle und Sanktionen
Eigentliche Freiräume, in denen die Kinder und Jugendlichen tun und lassen 
konnten, was sie wollten, gab es im geregelten und strukturierten Alltag wie er-
wähnt kaum.395 Auch die «Freizeit», also jene Zeit, in der weder den schulischen  
Verpflichtungen nachgegangen werden musste, noch Arbeiten in Haus oder 
Garten zu erbringen waren, lässt sich nicht als zur freien Verfügung stehende 
Zeit fassen. Aus Sicht einer interviewten Person ging es in erster Linie darum, 
keine «Leerzeiten» entstehen zu lassen, in denen nichts getan wurde:

«Aber wir mussten etwas machen. Das war schon die Regel, da schauten sie 
darauf. Vielleicht auch bewusst, gell, wenn da Teenies so rumhängen, das ist 
auch nicht alles. Darum würde ich es nicht als Freiraum bezeichnen, sondern 
wir hatten einfach wirklich strukturierte, einfach engere Dinge, die vorgegeben 
waren. Eben, wir mussten in den Werkraum gehen, wir mussten musizieren, 
Hausaufgaben machen oder hatten unsere Ämtli. Und dann, der lockerere Frei-
raum war vielleicht eben, dass wir spielen gehen mussten.» (A1 1715)

394	 Walter [2009], S. 67.
395	 Vgl. auch Meier et al. 2022, S. 420; ausserdem oben, Kap. 9b.

Abb. 23: Waschtag im Kinderheim – der Garten wird zum Labyrinth, um 1970.  
Im hinteren Gartenbereich das Dach der «Hühner-Villa».
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Während sich diese Aussage auf die Zeit unter der neuen Heimleitung ab 
1967 bezieht, scheint es zuvor kaum Möglichkeiten gegeben zu haben, sich selbst 
für die eine oder die andere Tätigkeit frei zu entscheiden. Auch wenn es nicht 
im engeren Sinn um Aufgaben oder «Ämtli» ging, gab es unter den Ingenbohler 
Schwestern immer Vorgaben, wie die Zeit zu füllen war, und wenn man Glück 
hatte, gefiel die Tätigkeit, man hatte Lust darauf und ging ihr mit Freude nach. 
Allerdings sollte man das, wenn einem eine Aufgabe oder eine Arbeit zusagte, 
möglichst nicht zeigen, da man riskierte, nicht mehr dafür eingeteilt zu werden: 
«Aber es war eben so, wenn sie [die Schwestern] merkten, dass du es gerne hast, 
dann bekamst du es eben nicht mehr. Dann musstest du immer, auch wenn du 
gerne gegangen wärst, musstest du immer einen ‹surä Stei› machen. Damit sie 
dich das nächste Mal wieder schicken.» (A4 852)

Es gab unter der Leitung der Ingenbohler Schwestern im Kinderheim kaum 
einen Ort, an welchem man ungestört für sich sein konnte. Heimleitung und 
Heimangestellte hatten immer ein wachsames Auge auf die Kinder und Jugend-
lichen. Dies stellt keine Besonderheit des Kinderheims von Einsiedeln dar, son-
dern trifft auch auf viele andere Kinderheime der Zeit zu.396 Bei der Ausführung 
von gewissen Arbeiten war man dennoch manchmal etwas weniger unter Beo
bachtung. Ein Interviewter berichtet, dass er sich bei Arbeiten ausserhalb des 
Hauses frei fühlte: «Nein, wir hatten eigentlich, wo hatten wir unsere Freiheit? 
Wenn wir im Hühnerstall arbeiten konnten oder im Garten, oder? Aber sonst 
einen Raum für dich, sich selbst, das hatten wir nicht, nein.» (A4 773)

Insbesondere unter der Leitung der Ingenbohler Schwestern war das Leben 
für die Heimkinder selbst für damalige Verhältnisse einer im Vergleich zu heute 
nicht besonders freizügig-tolerant eingestellten Gesellschaft streng reglemen-
tiert und wurde von den Interviewten als beengend empfunden. Die Kinder und 
Jugendlichen versuchten zum Teil für sich kleinere Freiräume zu erobern. Das 
musste im Versteckten geschehen und man sollte sich dabei nicht erwischen 
lassen, da sonst Strafen drohten. Die Spannung von regelkonformem, angepass-
tem Verhalten einerseits und von Sanktionierung und Strafe bei Abweichung 
andererseits zieht sich durch alle Interviews. Eine Interviewte erzählt davon, 
wie das im Kleinen anfing und sich bis zu gravierenden «Vergehen» und «Ver-
stössen» fortsetzte: 

«Einfach pünktlich, du musstest einfach kommen, du durftest nicht raus, du 
musstest zuhören. […] Und sonst, du hattest einfach keine Freiheiten. Wenn du  
schön in diesem Schema drin warst, dann war es gut. Du durftest nicht laut sein, 
einfach all das, waren so die Hauptregeln. Sonst kamst du dort drunter. Und 
bei den Nonnen war es halt anders. Dort straften sie, wenn du das Bett nässtest  

396	 Vgl. etwa Hafner / Janett 2017; Ott / Schnyder 2008; Klein 2013; Heiniger 2006.
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und wenn du in die Hose machtest. Weil viele dann eben psychisch Schwierig-
keiten hatten, es kam so zum Ausdruck, oder? Und dann wurden die mit den 
nassen Unterhosen in die Ecke gestellt, wurden im kalten Wasser gebadet abends, 
weisst du, alles so mühsame Dinge. […] Und dann, wenn die Kinder nicht zuhör
ten, also die grösseren, dann mussten sie einfach zur Oberin, dann bekamen sie 
Tatzen.» (A1 1571)

Auch wenn sich die Freiräume mit dem Leitungswechsel vergrösserten, 
wurde weiterhin mit Gewalt sanktioniert:

«Und der Heimleiter dann, also seine Strafen waren, dass er, wenn er eben 
zum Beispiel am Esstisch, wenn die Buben, die waren ab und zu wütend, stritten 
oder waren jähzornig, einfach alles so Charaktereigenschaften. Und anstatt, dass 
er versuchte, die zu verstehen, hat er sie dann noch richtig verprügelt, mit dem 
Siegelring, mit allem. Oder sie bekamen auf den Hintern, ja, das bekamen wir 
oft, auf den Hintern. […] Er schlug. Ja, ja.» (A1 1605)

Strafen gab es gemäss Aussage eines anderen Interviewten «eigentlich für 
alles», so etwa, wenn man nicht die Wahrheit sagte oder zu spät kam. So war 
beispielsweise der Schulweg von den Ingenbohler Schwestern vorgegeben: «Der 
Schulweg, wenn man den anders lief, […] wir durften nur einen Weg gehen. 
Keinen anderen. Und wenn man auf einen anderen ging, kam auf einmal die 
Schwester, auf einmal kam sie irgendwo hervor und stand da und hatte […]» 
(A5 629). Von einem Klima der Angst397 wird in den Interviews mehrfach berich-
tet: «Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Angst wie damals 
während der ganzen Schulzeit. Du musstest immer Angst haben, machst du 
etwas recht, oder machst du es nicht recht.» (A5 642) Eine andere interviewte 
Person erzählt davon, wie sich mit dem Eintritt ins Kinderheim ein Klima der 
permanenten Angst nahtlos fortsetzte, das sie und ihre ebenfalls in Einsiedeln 
platzierte Schwester vor allem vom gewalttätigen Vater von zuhause her kannten. 
Immer musste man auf der Hut sein, immer fühlte man sich von den Schwes-
tern im Heim überwacht und kontrolliert. Als besondere Quelle der Angst fun-
gierte die Religion. So berichtet eine ehemalige Heimbewohnerin, dass eine 
der Schwestern mit den Kindern betete, weil sie den Untergang der Welt als 
unmittelbar bevorstehend erwartete. Welcher Schrecken und welche Gewalt 
damit den sündigen Menschen und der Welt bevorstünden, hat sie offenbar 
plastisch und sehr eindrücklich geschildert und so grosse Angst ausgelöst: «Also  
pure Angst. Und nachts auch, da schläfst du nicht mehr, oder? Und das waren 
einfach Dinge, die ich, ich nahm es eben auch extrem auf, und mir hatte das 
einfach, mir tat das immer so weh. Man hat ja niemanden, an dem man sich 
halten kann.» (A3 2219) Die Religion spielte im Kontext von Strafen eine bedeu

397	 Vgl. auch Akermann et al. 2013, S. 104f.
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tende Rolle, solange das Heim von Ingenbohler Schwestern geleitet wurde. Im 
äussersten Fall wurde man nicht für einzelne Taten bestraft, sondern für die 
Person, die man war. Hierfür konnte je nachdem auch die Religion in Anschlag 
gebracht werden:

«Ich war ja nicht normal. Das sagten sie mir immer. Ich sei nicht normal, 
oder. An den Festtagen, als sie sagten, der Teufel ist besonders an den Festtagen 
da. In der zweiten Klasse, also das war spätestens, dass ich mich erinnern kann, 
dass es hiess, ich sei vom Teufel besessen. Und ich kann mich gut erinnern, dass 
vor meiner Erstkommunion – die hatte ich in der zweiten Klasse – der Ober-
pfarrer des Klosters Einsiedeln und die Oberin zu mir kamen, und mir sagten, 
sie müssen sich überlegen, ob sie mich überhaupt an die Erstkommunion lassen 
können. Ich sei nicht würdig.» (A6 440)

Eine andere Interviewte schildert, wie sie nach einer Regelübertretung,  
die ihr nicht mehr konkret in Erinnerung ist, und wegen der Bestrafung, die ihr 
drohte, weglief. Nach einigem Umherirren begab sie sich in die Klosterkirche, wo 
sie betete, dass «es nur aufhören würde, das Theater» (A3 2152). Als sie wieder zum 
Heim zurückkehrte, hatte sie Angst: «Ich dachte, oh, jetzt bekomme ich dann  
sicher auf den Ranzen. Dann stand sie schon bereit, die Schwester. ‹Wo warst 
Du?› ‹In der Kirche. Ich war beichten.› Dann fasste sie mich nicht an.» (A3 2154) 
Die schlagfertige religiöse Bezugnahme rettete in diesem Fall vor der Bestrafung.

Auch eine andere Interviewte erzählt, wie sie mehrfach aus dem Heim weg-
lief, zu ihrer Mutter oder zu einem Schulkameraden. Dann kam die Polizei vorbei 
und brachte sie wieder zurück ins Kinderheim, wo sie jeweils für das Ausreissen 
bestraft wurde:

«Dann hatte mich der Heimleiter zuerst mal abgeschlagen. Nachher musste 
ich rauf in das vierte Stockwerk. Vier Tage war ich eingesperrt. Bekam Wasser 
und Brot. Das war meine Strafe. Aber es war es mir wert, ja. Dass ich bei meiner 
Mama gewesen war, einen Tag.» (A9 964)

Einsperren war eine derjenigen Strafen, die oft angewendet wurden. Dies 
geschah entweder zuoberst im Haus unter dem Dach oder in einem Raum zu-
unterst, wo sich auch die Küche befand. Ein Interviewter erinnert sich:

«Wenn du auf die Toilette musstest, musstest du es behalten. Gut, zwischen-
durch öffnetest du halt das Fenster, oben im fünften Stock. Ich meine, wenn 
dort mal ein Kind rausgefallen wäre. Aber das war diesen Schwestern egal. Und 
du bekamst praktisch nichts zu essen, das war das Schlimmste. Du wurdest auf 
eine Art doppelt bestraft. Zuerst den ganzen Tag in diesem [Turi] drin, im Estrich 
oben, und dann nichts essen.» (A8 3001)

Trotz des umfassenden Strafsystems scheint es jedoch auch begrenzte 
Räume der Freiheit gegeben zu haben, zumindest ausserhalb des Heims. So er-
zählt ein Interviewpartner, dass man in den Pausen zwischen den Schulstunden  
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frei war, da es damals noch keine Pausenaufsicht durch die Lehrer gegeben  
habe. Die wenigen Freiräume, die es gab, wurden manchmal jedoch durch die 
Kinder selbst wieder beschnitten. So haben sich die Kinder untereinander teil-
weise kontrolliert.398 Kinder wurden von anderen Kindern bei der Heimleitung 
oder bei den Erzieherinnen angeschwärzt, verklagt oder verraten, wenn sie etwas 
Unerlaubtes getan hatten, so etwa, wenn sie trotz Verbot das Heimareal verlies-
sen: «Wir durften ja nicht raus. Also, wir gingen schon auch. An einem anderen 
Ort konnten wir noch rausschleichen, aber irgendjemand verklagte (‹vertäfelte›) 
dich dann immer, das ist so, der meinte immer, er stehe dann besser da, oder 
ich weiss auch nicht was.» (A4 506) Auch wird berichtet, dass sich Kinder zu 
Gruppen zusammenschlossen. Kinder, die keiner Gruppe angehörten und ohne 
eigene Hausmacht dastanden, waren oft Drangsalierungen ausgesetzt. Zugleich 
lässt sich diese Form der Gruppenbildung als ein Versuch verstehen, sich Hand-
lungsspielräume zu verschaffen. Eine Interviewte beschreibt das Sozialsystem im 
Kinderheim als Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung: «Dann fing es 
eben an mit den Rivalitäten. Der Clan hatte das Gefühl, ja, die [Erzieherin] gibt 
sich zu viel mit denen ab, und die mit denen, und dann kamen Eifersüchteleien. 
[…] Die Kinder untereinander hatten das Gefühl, aber die hat, die haben ja viel 
mehr Zuwendung als ich.» (A1 900)

Unter den Ingenbohler Schwestern seien die Strafen grundsätzlich will-
kürlich und die Gründe dafür oft nicht nachvollziehbar gewesen. So meint ein 
Interviewter: «Ich kann mich einfach erinnern, dass sie [die Schwester] dich 
zwischen die Beine genommen hat, also den Kopf, oder. Und dann mit dem 
Teppichklopfer auf den Hintern. […] Daran kann ich mich noch erinnern. Aber 
der Grund wieso, nein.» (A4 1741) Selten nur kam es offenbar vor, dass die Heim-
kinder ausserhalb des Heims ihren Schulkolleginnen oder Schulkollegen von  
den Strafen oder überhaupt von den Erziehungsmethoden im Heim erzählten. 
Ein ehemaliger Mitschüler eines Heimkindes berichtet im Interview davon, wie 
ihm einmal ein Bub aus dem Kinderheim erzählte, was ihm widerfahren war: 
«Dass sie [die Kinder] von den Klosterfrauen geschlagen wurden und auch schi-
kaniert wurden, oder. Und eben, […] also zum Beispiel den Kopf in die Toilette 
stecken, und so. [Name Heimkind] erzählte das auch mal, das war ihm auch 
passiert. […] Den Kopf in die Toilette und spülen.» (C3 1121)

Befreien konnte sich, wer aus dem Heim weglief oder sich vorübergehend 
absetzte. So erzählt ein ehemaliger Heimbewohner, wie er mit anderen Buben 
aus seiner Klasse Fussballspielen ging, anstatt seiner Pflicht nachzukommen  
und im Garten zu jäten. Seine Mannschaft gewann sogar den Cup. Er flog jedoch 
auf, und am nächsten Tag kam eine Schwester in die Schule und berichtete dem 

398	 Zu den Unterschieden im diesbezüglichen Erleben vgl. auch Ott / Schnyder 2008, S. 140ff.
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Lehrer vom Vorfall, worauf ihn dieser vor der ganzen Klasse abkanzelte und 
blossstellte: «Er machte mich richtig zur Sau.» (A5 671)

Eine gängige Form des Strafens bestand darin, die Kinder einzusperren.399 
Mehrfach erwähnt wird ein Raum im Estrich, welcher zu diesem Zweck genutzt 
wurde.400 Es konnte sein, dass man für mehrere Tage dort eingesperrt wurde. Die 
Schwestern brachten dann jeweils das Essen vorbei. Eine Interviewte berichtet, 
dass sie oft eingesperrt wurde und als Folge dieser Erfahrungen bis heute unter 
Platzangst leidet. Sie erwähnt auch einen Raum im Keller, in den sie eingesperrt 
wurde. Eine weitere Sanktion bestand darin, für Strafaufgaben, die man sich in 
der Schule eingehandelt hatte, zuhause zusätzlich eine Strafe zu bekommen. 
Eine Form der Strafe, welche nur Mädchen betraf, war das Auswaschen von 
Hygienebinden:

«Oder man musste zur Strafe einfach, früher musste man doch für die Hy-
gienebinden, wenn man die Mens hatte, die musste man ja in einen Kübel legen, 
oder. Und dann musste man die von Hand auswaschen. Das war eine Strafe. 
Dann musste ich das für alle machen gehen. Und das ist ja nicht angenehm. Und 
dann war die Ware der Schwestern auch noch drin, oder. Aber man musste es 
dann halt machen, man hatte einfach zu stark Angst.» (A3 840)

An Strafformen mangelte es nicht: «Und es war einfach-, die hatten also un-
geheuer viele Strafmöglichkeiten entdeckt.» (A5 1533) Oder wie ein ehemaliger  
Heimbewohner sarkastisch konzediert: «Also in Sachen Strafen waren die unge
heuer einfallsreich. Das muss man sagen.» (A5 614) Zum Teil übernahm die Ehe-
frau des Heimleiters die Durchführung der Strafe: «Da musste ich zur Strafe zu 
ihr häkeln gehen, in der Wohnung unten. Ich musste ihr auch putzen helfen als 
Strafe.» (A9 1753) Auch Drohungen mit der Umplatzierung in ein Erziehungs-
heim gehörten zum Sanktionsrepertoire: «Der Heimleiter drohte mir auch, er 
bringe mich dorthin als Strafe.» (A9 1249)

Ein Interviewter, der beide Heimleitungen erlebt hat, erinnert sich: «Bei den 
Klosterfrauen war mehr Zucht. Bei ihm [Heimleiter] auch, aber nicht so heftig 
wie bei den Klosterfrauen.» (A8 490) Auch haben die Klosterfrauen das Bestrafen 
manchmal delegiert: «Dann haben sie vom damaligen Bürgerheim den Knecht 
geholt, und der Knecht musste die undankbare Aufgabe übernehmen und uns 
verhauen.» (A8 499)

Zu den besonders harten Strafen gehörten jene für das Bettnässen. Das 
wurde im Kinderheim Einsiedeln unter den Ingenbohler Schwestern nicht 
anders gehandhabt als in vielen anderen Heimen dieser Zeit. Bettnässerinnen 
und Bettnässer wurden jeweils besonders gedemütigt. Sie nahmen in der Heim

399	 Vgl. Klein 2013, S. 141ff.
400	 Vgl. auch oben S. 68f., 74f., 116, 129.
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hierarchie die niedrigste soziale Position ein.401 Aus Luzerner Kinderheimen  
wird berichtet, dass auf Bettnässen Strafen standen, die von frühem Zubettgehen 
über Essensentzug und Schläge bis zu Untertauchen in kaltem Wasser reichten. 
Berichtet wird auch davon, wie bettnässende Kinder nachts in den Schweinestall 
bei einem benachbarten Bauern eingesperrt wurden – direkt den Schweinen 
im Schweinegatter ausgeliefert.402 Mehrere interviewte ehemalige Einsiedler 
Heimkinder sprechen das Thema des Bettnässens an sowie die Strafen, die sie 
dafür bekamen. Dazu gehörte das Ausharren in einer Zimmerecke, vor allem 
aber wurden sie von den Schwestern geschlagen. Eine interviewte Person aus 
dem Kinderheim Einsiedeln, die stark betroffen war, beschreibt die Situation so:

«Aufgrund des Bettnässens durfte ich ja am Abend ab fünf, ab vier Uhr nichts 
mehr trinken, und um fünf Uhr gab es ja Abendessen. […] Das war aber im Vor-
schulalter, also so mit vier, fünf. Dann bekam ich statt Brei oder Griessbrei oder 
sonst etwas einfach Schwarzbrot mit Salz drauf. Und ich durfte nichts trinken. 
Von vier Uhr an. Am anderen Morgen gaben sie mir Milch, so lauwarme, so mit 
Schlänggen [Haut] drin, und schütteten Rizinusöl rein.» (A6 126)

Auf das, was hier fast wie eine zeittypische «therapeutische» Massnahme 
klingt, folgte dann die eigentliche Bestrafung:

«Ich wurde bestraft, und zwar übelst. Man hatte mich jeden Abend in die 
kalte Badewanne, warf mich in die Badewanne. Also manchmal trug sie [die 
Schwester] mich auf dem Arm […] oder sie führte mich an der Hand nach hinten 
ins Badezimmer. Das weiss ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und 
dann musste ich in die kalte Badewanne steigen, sie half mir ja immer, weil ich 
noch zu klein war. Und dann, die war ja eiskalt. Das war die Strafe. Und dann 
musste ich auf zehn zählen, aber sie machte es mir vor, weil ich noch nicht auf 
zehn zählen konnte. Sie machte das mit den Fingern, ich sehe das heute noch. 
Und dann packte sie mich am Hinterkopf und unter das Wasser. Bis ich beinahe 
nicht mehr atmen konnte, und dann wieder rauf, ein paar Mal. Hin und her. Und 
dann raus, manchmal hauten sie mich gleich noch, es war meistens noch eine 
Angestellte dabei vom Heim, und dann schwarteten sie mich gleich noch mit 
dem Teppichklopfer ab. Und dann kommentarlos ins Bett. Kein Mucks, nichts. 
Und das jeden Abend. Jeden Abend. Also stell dir vor, ich hatte jeden Tag Angst 
vor dem Abend.» (A6 151)

Im Unterschied zum weitläufigen, vielfältigen und oft von Willkür gepräg
ten Reich der Sanktionen, die für alle denkbaren kleineren und grösseren Grenz-
überschreitungen zur Anwendung kamen, waren Möglichkeiten, sich einiger-
massen unbeschwert und frei zu bewegen, kaum gegeben. Beschnitten wurden 

401	 Klein 2013, S. 140; Heiniger 2006, S. 26 – 28; für die 1930er- und 1940er-Jahre siehe auch Hafner 2014.
402	 Klein 2013, S. 140.



133

Freiräume wesentlich auch dadurch, dass Freundschaften403 mit anderen Kindern 
ausserhalb des Heims mehr oder weniger strikt unterbunden wurden:

«Und wir durften ausserhalb ja keine Freundschaften schliessen, in der 
Schule, also wir gingen schon zur Schule, aber man durfte keine Freundin haben. 
Wir mussten immer sofort wieder zurück ins Heim. Wir hatten genau unsere 
Zeitfenster, und wenn du dich nicht an diese Zeitfenster hieltest, dann hatte es 
einfach Konsequenzen, und das wusstest du.» (A1 996)

In den Themenbereich Regeln, Freiräume und Sanktionen gehört auch das 
Belohnen. Durch Belohnung jener Heimkinder, die ein angepasstes Verhalten 
zeigten, liess sich einerseits erzieherisch steuernd eingreifen. Zum anderen wurde 
die soziale Dynamik unter den Kindern gleichsam als Gegenpol zum Strafen  
auch mit Belohnungen und mit dem Zugestehen von Privilegien beeinflusst. Ein-
zelne Interviewte erzählen, dass sie besondere Privilegien genossen, indem sie bei-
spielsweise zu Schulkameraden nach Hause404 oder sogar in einem Fall mit einer 
Angestellten in die Ferien fahren durften. Umgekehrt hatten es unangepasste oder 
weniger beliebte Kinder und Jugendliche schwer. Ihnen drohte wegen jeder Klei-
nigkeit eine Strafe. Eine interviewte Person berichtet, wie sie systematisch vom 
Heimpersonal schikaniert und mit Kommunikationsabbruch beziehungsweise 
mit Schweigen bestraft wurde. Dies hatte auch Auswirkungen auf die anderen 
Heimkinder: «Immer wieder hiess es, mit [Name Heimkind] darf heute den gan-
zen Tag niemand sprechen. Die Oberin, sie bestimmt, wann man wieder darf. 
Und wer es trotzdem tut, wird auch bestraft. Das waren dann so Kollektivstrafen.» 
(A6 399) Eine andere interviewte Person schildert ihre Situation so: «Und ich war 
eher ein ruhiges Kind, […] ich passte mich an, war ruhig, machte keine Schwierig-
keiten. […] ich glaube, ich versuchte die ganze Kinderheimzeit angepasst zu sein, 
möglichst nicht anecken, dass man nicht unter die Räder kommt.» (A1 917)

Kleine Freiräume eröffneten sich denjenigen, die es irgendwie schafften, etwas  
Taschengeld anzusparen. So nutzte ein Interviewter, der in einer Bäckerei bei 
der Auslieferung half, diesen Freiraum und reizte ihn zugleich bis an die Grenze 
des Erlaubten aus: «Und ich lieferte dann einfach aus, und so konnte ich ein 
bisschen Taschengeld sparen. Und ich durfte dann ein Velo, ein altes, kaufen. 
Und dann ging ich mit dem manchmal einfach ab.» (A5 749) Es war jedoch auch 
ohne Geld möglich, sich vorübergehend frei zu fühlen, wie derselbe Interviewte 
erzählt: «Eben einmal, als ich abging aus dem Heim, ging ich nach Zürich. Und 
dann abends spät, da nahm ich ein Taxi und fuhr nach Einsiedeln zurück. […] 
Und dann schickten sie die Rechnung dem Vormund.» (A5 1064)

Und wie stand es um Freiräume, als aus den Kindern Jugendliche wurden 
und Themen wie Liebe und Sexualität immer mehr Raum einnahmen? «Ich hatte 

403	 Vgl. auch Kap. 9g.
404	 Vgl. ebd.
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einen Schatz natürlich», meint ein Interviewter. «Hei, war ich verliebt. […] Sie 
war bei den oberen Mädchen, und Jesus Maria! Du musstest dich also wirklich, 
ja, im Stillen treffen.» (A4 605) Eine interviewte Person erzählt, wie sie in den 
frühen 1960er-Jahren ausserhalb des Heims, bei benachbarten Italienern, die zum 
Arbeiten in die Schweiz gekommen waren, alle um die 30 Jahre alt, erste erotische 
Erfahrungen sammelte. Sie schlich sich jeweils aus dem Heim und traf sich mit 
den jungen Männern, bis sie ein Nachbar verraten hat, worauf sie die Polizei von 
der Schule abholte und verhörte. Das Heim durfte sie danach nicht mehr ver-
lassen, und auch die Schule durfte sie nicht mehr besuchen, worauf kurze Zeit 
später eine Umplatzierung erfolgte und sie aus Einsiedeln weggebracht wurde.

Von Liebe, Zärtlichkeiten und sexuellen Annäherungen wird grundsätzlich 
wenig berichtet in den Interviews. «Wir fanden immer Wege», sagt ein ehe-
maliges Heimkind (A5 2074). Selbstverständlich sollte man sich auf keinen Fall 
erwischen lassen, aber offenbar gab es einen Graubereich, und den Jugendlichen 
war nicht klar, wo die Grenze zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem verlief: «Du 
lebtest die ganze Zeit mit einer Angst. Darfst du das jetzt? Darfst du das nicht?» 
(A5 2081) Es war schwierig für die Jugendlichen, auf diesem Feld Erfahrungen zu 
sammeln und Wissen zu erlangen, da die Kinder sexuell nicht aufgeklärt worden 
waren. Eine Angestellte, die unter den Ingenbohler Schwestern vorübergehend 
als Kindermädchen im Heim arbeitete, hat diese Aufgabe zumindest in einem 
Fall übernommen:

«Ich konnte es mit ihr super. Aber die machte mir ab und zu so Angst vor 
Beziehungen mit Frauen. Ja, das ist so schlimm, und weiss ich was, das ist also 
furchtbar […]. Und was war die ungefähr? Achtzehn, neunzehn war sie. Die 
kam einfach so als Kindermädchen helfen. Und die, die klärte mich dann auf.» 
(A5 2189)

d) �Beziehungen zur Herkunftsfamilie inner- und ausserhalb des 
Kinderheims 

Eine Heimeinweisung ging stets mit einer Einschränkung der familiären Bezüge 
einher. Aus der Bindungsforschung weiss man, dass frühe enge und tragfähige 
Beziehungen zu konstanten Bezugspersonen, meist zu den eigenen Eltern, zu den  
elementaren Grundbedürfnissen von Kindern gehören. Dauerhafte familiäre 
Bindungen geben Kindern Sicherheit und Kontinuität und vermitteln ihnen ein 
Gefühl der Zugehörigkeit, was für ihre gesamte Entwicklung und Beziehungs
fähigkeit zentral ist.405 Wie Bombach et al. hervorheben, war es in der vorherr-
schenden fürsorgerischen Praxis jedoch lange Zeit üblich, dass nach einem 
Heimeintritt ein «emotionaler Bruch mit den bisherigen Kontakten» und 

405	 Siehe dazu entsprechende Literatur aus der Bindungsforschung, z. B. Krug 2015.
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Bezugssystemen stattfand und das Zugehörigkeitsgefühl der Kinder zu ihren 
Herkunftsfamilien kaum Beachtung fand.406 Eine Bezugnahme auf die Her-
kunftsfamilie erfolgte meist nur insofern, als damit den Kindern moralisch ne-
gativ konnotierte Eigenschaften zugeschrieben wurden.407 Im Folgenden soll 
der Frage nachgegangen werden, wie die familiären Kontakte bei den Kindern 
im Kinderheim Einsiedeln nach dem Heimeintritt aussahen und ob respektive 
in welcher Form Beziehungen zur engeren oder erweiterten Herkunftsfamilie 
weiterhin möglich waren. 

Alle Interviewten können sich an irgendeine Form des Kontakts zu Familien-
mitgliedern während ihrer Zeit im Kinderheim erinnern. Manchmal war dieser 
sehr flüchtig oder brach nach kurzer Zeit ab, manchmal bestand er vor allem  
zu Geschwistern. Bei den familiären Kontakten kann unterschieden werden zwi-
schen den Geschwisterbeziehungen im Kinderheim selbst und den familiären 
Bezügen ausserhalb.

Beziehung zu Geschwistern im Kinderheim: «Ich selbst habe gar nichts 
verstanden, was das soll, ein Bruder oder eine Schwester»
Erkenntnisse aus der historischen Aufarbeitung anderer Kinderheime zeigen, 
dass Geschwisterbeziehungen oft nicht erwünscht waren und häufig unter
bunden wurden. Im besten Fall wurden sie nicht weiter beachtet, sicherlich aber 
nie gefördert.408 Die Erzählungen der Interviewten wie auch schriftliche (auto-)
biografische Zeugnisse ehemaliger Heimkinder machen deutlich, dass dies im 
Kinderheim Einsiedeln ähnlich war. Ein leichter Wandel dieser Praxis zeichnete 
sich allenfalls unter der weltlichen Leitung ab, wobei es vor allem auch struk-
turelle Veränderungen waren wie die durch die Heimleitung initiierte Aufhe-
bung der Geschlechtertrennung, die sich förderlich auswirkten. Ob sich damit 
die Haltung gegenüber Geschwisterbeziehungen auch tatsächlich veränderte, 
muss offenbleiben. Die Erinnerungen der ehemaligen Heimkinder vermitteln 
den Eindruck, dass die Beziehungen zwischen Geschwistern im Kinderheim von 
den Erwachsenen nicht als besonders bedeutungsvoll betrachtet, sondern den 
allgemeinen Beziehungen der Kinder untereinander gleichgesetzt wurden. Die 
Aussage einer Ingenbohlerin, «es seien ja alle Geschwister» (A5 1170), an die sich 
ein Interviewter zu erinnern glaubt, verweist möglicherweise auf diese Gleich-
setzung.409 Der Eindruck einer geringen Bedeutsamkeit geschwisterlicher Bezie
hungen lässt sich auch daran festmachen, dass es Kinder gab, die nicht einmal 
Kenntnis von ihren Geschwistern im Kinderheim hatten. Es muss demnach ver-

406	 Bombach et al. 2017, S. 114.
407	 Ebd., S. 113ff.
408	 Vgl. auch Akermann et al. 2012.
409	 Einen Erklärungsansatz für diese Praxis kann auch der Hinweis von Bombach et al. liefern, dass die Fürsorge

institutionen «kollektivistisch und nicht individualistisch ausgerichtet waren». Bombach et al. 2017, S. 114.
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mutet werden, dass die Bedeutung und Notwendigkeit, die Kinder über deren 
Anwesenheit zu informieren, nicht gesehen wurde. Sepp Fässler schildert in 
seinen Aufzeichnungen, er habe sich unter dem Begriff Geschwister lange Zeit 
nichts vorstellen können. Er habe nicht einmal gewusst, dass er eine Schwester 
hat, als diese ihm in der zweiten Klasse zu erklären versucht habe, sie sei seine 
Schwester. «Ich selber habe gar nichts verstanden, was das soll, ein Bruder oder 
eine Schwester».410 Dass die Ordensschwestern familiäre Bezüge manchmal 
sehr wohl herstellten, wenn auch hauptsächlich im negativen Sinn, wird auch 
erwähnt. Bezugnehmend auf Schimpftiraden der Schwestern schreibt Fässler: 
«Du hast gar nichts zu sagen und schäm dich bis in den Boden. Du hast ja noch 
mehr Brüder hier im Waisenhaus. So wurde ich doch hellhörig und versuchte 
herauszufinden, was sind das für Brüder.»

Oft lebten mehrere Geschwister oder Halbgeschwister gleichzeitig im 
Kinderheim,411 und der Kontakt zwischen ihnen war manchmal über lange Zeit 
der einzige familiäre Bezug, den die Kinder hatten. Auch dieser war jedoch unter 
der geistlichen Leitung spärlich. Die Interviewten beschreiben teilweise regel-
rechte Trennungen der Geschwister. Inwiefern die Kontakteinschränkungen 
eine bewusste Entscheidung der Ingenbohler Schwestern waren oder ob einfach 
strukturelle Bedingungen wie nach Alter getrennte Abteilungen, die Unterbrin-
gung auf verschiedenen Stockwerken, aber auch die strikte Geschlechtertrennung 
ein Auseinanderreissen der Geschwister begünstigten, kann nicht abschliessend 
beurteilt werden. Es kann jedoch vermutet werden, dass kaum ein Bewusst-
sein für die elementare Bedeutung familiärer Bezüge vorhanden war. Allenfalls 
wurden familiäre Beziehungen eher als ein zu unterbindender negativer Um-
stand betrachtet. So stellt sich die Frage, ob das Handeln der Ordensschwestern 
nicht auch vor dem Hintergrund der gängigen fürsorgerischen Praxis der unter-
suchten Zeit zu interpretieren ist, in der die Kinder möglichst dem angeblich 
negativen Einfluss ihrer nicht normgerechten Herkunftsfamilie – einschliesslich 
der Geschwister – entzogen werden sollten.412 Inwieweit solche Überlegungen 
bestanden, muss offenbleiben.

Die Interviews verweisen darauf, dass die Heimstrukturen es den Kindern 
erschwerten, die Beziehungen zu ihren Geschwistern aufrecht zu erhalten. Be-
reits bei der Einweisung ins Kinderheim fanden familiäre Verbindungen keine 
Berücksichtigung bei der Gruppenzuteilung, sondern nur Alter und Geschlecht. 
Wie Annemarie Iten in ihrer Autobiografie eindrücklich beschreibt, wurden da-
durch selbst Geschwister auseinandergerissen, die kurz zuvor ihre Eltern ver-

410	 Fässler [2016]. Ähnliches über einen Jungen mit zwei älteren Brüdern im Kinderheim Einsiedeln: «Er wusste nicht,  
was Geschwister-Sein bedeutet. Die Waisen waren streng nach Alter und Geschlecht getrennt und hatten unter
einander keine familiären Beziehungen». Vgl. Wigger [2009 / 2015], S. 2.

411	 Vgl. Kap. 9a.
412	 Vgl. Akermann et al. 2012, S. 15ff. sowie oben Kap. 8.
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loren hatten. Am Tag der Ankunft im Kinderheim, noch im Treppenhaus, wurde 
der Bruder «von einer anderen Nonne abgeholt. Das kleine Mädchen hörte die 
Türe zuknallen und einen Schlüssel drehen». Die Autorin kann sich nicht erin-
nern «ihren Bruder in den nächsten zwei Jahren gesehen zu haben».413 Besonders, 
wenn die Geschwister unterschiedlichen Geschlechts waren, bestanden im All-
tag kaum Möglichkeiten, sich zu treffen. Spätestens ab dem Schulalter wurde der 
Kontakt zwischen Bruder und Schwester durch die strikte Geschlechtertrennung 
faktisch unterbunden. 

«Und dann, in der Schule, als man zur Schule ging, dann waren Jungen 
und Mädchen getrennt. Und zwar mit einer Türe abgetrennt. Und wir durften 
keinen Kontakt haben mit den Jungen, wie die Jungen auch nicht mit uns. Also 
wir hatten ja auch, ich hatte ja einen Bruder dort. Und auch andere hatten ihre 
Geschwister entweder bei den Mädchen oder bei den Jungen, und wir durften 
keinen Kontakt haben mit den Jungen. So innerhalb des Heims.» (A6 302)

Auch beim Besuch der Hauskapelle waren Mädchen und Knaben getrennt: 
«Ich weiss einfach, in dieser Kapelle sah ich auch keinen Jungen, meinen Bruder 
nie.» (A2 615) So blieb einzig der Schulweg, «man sah ja einander dann auch auf 
dem Schulweg» (A6 322), oder in Ausnahmefällen der ebenfalls geschlechterge-
trennte Pausenplatz für eine kurze, oft sogar heimliche Begegnung zwischen 
Geschwistern: «Was ich jetzt weiss, zum Beispiel von [Name Heimkind], der 
hatte eine Schwester, die in der Schule war, und die sah ich ab und zu mal auf 
dem Schulhausplatz, wenn sie mit dem Bruder schwatzte oder so, aber das hätte 
sie eigentlich nicht gedurft. Wir hatten ja getrennte Pausenplätze» (C3 1442), er-
innert sich ein ehemaliger Mitschüler an seine Schulzeit Ende der 1950er-Jahre. 
Ob und wie viele Begegnungen auf dem Pausenplatz tatsächlich möglich waren, 
bleibt unklar. Da die Geschlechtertrennung strikt war, kann vermutet werden, 
dass diese eher sporadisch stattfanden. Eine ehemalige Mitschülerin beschreibt 
dies so: «Und der Pausenplatz war auch eingeteilt. Die Mädchen waren links, 
die Jungen rechts. Und da hatte man nichts auf der anderen Seite zu tun. Weder 
der eine noch der andere.» (C2 2055)

Die Nichtbeachtung der familiären Zugehörigkeit ging sogar so weit, dass die 
Kinder nicht einmal über den Heimaustritt der eigenen Geschwister informiert 
wurden, sondern diese plötzlich eines Tages einfach nicht mehr auffindbar waren. 
So erinnert sich eine Interviewte an das plötzliche Verschwinden des zehnjährigen 
Bruders: «Ich merkte, der ist nicht mehr da. Und dann fragte ich: ‹Ja, wo ist denn 
[Name Bruder]?› und so. ‹Ja, der ist dort hinten. Der ist in den Ferien. Der ist dort 
hinten in den Ferien. In einer Familie.› Was hätte ich tun sollen, ich nahm das 
mal so hin. Der kam aber einfach nicht mehr. Der kam nicht mehr.» (A6 1298)

413	 Iten 2023, S. 29.
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Nur gerade bei den Vorschulkindern, den sogenannten «Springerli», waren 
Geschwisterkontakte auch zwischen Brüdern und Schwestern möglich, da hier 
Mädchen und Knaben tagsüber gemeinsam untergebracht waren. Aber selbst 
eine Trennung von gleichgeschlechtlichen Geschwistern war möglich, wie eine 
Interviewte berichtet. Die jüngere Schwester sei einer anderen Gruppe zugeteilt 
worden als sie selbst. Ausserdem konnte es auch zu einer Trennung durch einen 
Wechsel der Gruppe aufgrund des Alters kommen. Dennoch ist davon auszu-
gehen, dass für gleichgeschlechtliche Geschwister im Alltag insgesamt mehr 
Kontakte möglich waren. Zu Trennungen kam es aber auch, wenn die älteren 
Geschwister aus dem Heim austraten beziehungsweise gar nicht erst eintraten, 
weil sie an anderen Orten untergebracht waren. «Als die jüngeren Geschwister 
im Heim wohnten, durften die älteren Geschwister die kleinen nicht besuchen. 
Das war eine Regel der Nonnen», erinnert sich Annemarie Iten in ihrer Bio-
grafie.414 Es scheint schwierig gewesen zu sein, den Kontakt zu Geschwistern 
ausserhalb des Heims aufrecht zu erhalten. So erzählt eine Interviewte: «Ich 
weiss, ein Bruder heiratete, wir durften nicht einmal mehr an die Hochzeit. […] 
Da waren wir irgendwie an der Verlobung, da waren wir noch im Kinderheim, 
weil, der heiratete sehr früh, aber nein, wir durften nicht. Ich kann mich nicht er-
innern, dass ich meine Schwester heiraten gesehen hätte, beide nicht.» (A2 2116) 

In den Erzählungen der ehemaligen Heimkinder lassen sich – wenn auch 
wenige – Strategien erkennen, mit denen diese versuchten, den Kontakt zu ih-
ren Geschwistern aufrechtzuerhalten: durch Aushelfen der älteren Schwester 
bei den «Springerli», wo die kleinere Schwester lebte, durch heimliche Treffen 
zwischen Schwestern zum nächtlichen Gespräch auf der Fensterbank oder, wie 
oben erwähnt, durch Kontakte zwischen Bruder und Schwester auf dem Schul-
weg und, wie in einem Fall berichtet, heimlich auf dem Pausenplatz. «Als meine 
kleine Schwester unten bei den Klosterfrauen war, ging ich oft nach unten, und 
das war mir eine Hilfe, dann» (A2 1474), berichtet eine Interviewte über ihr  
Aushelfen auf der Gruppe der «Springerli».

Von der Qualität und Bedeutung der Geschwisterbeziehungen haben die 
Interviewten eine unterschiedliche Wahrnehmung. So lassen auf der einen Seite 
manche Schilderungen den Schluss zu, dass diese auch für die Kinder wenig be-
deutsam waren und die Geschwister gewissermassen einfach anwesend waren,  
wie die anderen Heimkinder eben auch, mehr aber nicht. Vor allem die Bezie-
hungen zwischen Brüdern und Schwestern dürfte dies betroffen haben. «Wir 
erzählten ja einander nichts» (A6 332), beschreibt eine Interviewte die Beziehung 
zu ihrem Bruder. Dass kaum Strategien zur Aufrechterhaltung von Kontakten 
angesprochen werden, könnte darauf hindeuten, dass die Kinder die Sicht der 

414	 Iten 2023, S. 34.
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Leitung bezüglich der Bedeutungslosigkeit von Geschwistern mit der Zeit ver-
innerlicht hatten und aktiv keinen Kontakt zu diesen suchten. Eine andere Erklä
rung hierfür könnte sein, dass im streng kontrollierten Alltag kaum entspre-
chende Möglichkeiten eines engeren Kontakts bestanden haben dürften. Auf 
der anderen Seite wird Geschwistern aber durchaus auch eine Schutzfunktion 
zugemessen, wie die Äusserungen einer Interviewpartnerin, die selbst keine 
Geschwister im Heim hatte, zeigen. In Bezug allerdings vor allem auf die Zeit 
unter der weltlichen Leitung spricht sie von engen familiären Bindungen, die 
sie sogar als «Familienclans»415 (A1 979) bezeichnet und zwischen denen sie ihr 
Aufwachsen als ungeschützt und allein erlebte. Die Geschwister, Cousinen und 
Cousins aber hätten sich gegenseitig beschützt, so ihre Beobachtung. Aber auch 
unter den Ingenbohler Schwestern scheint es Beziehungen unter Geschwistern 
gegeben zu haben, die ein Gefühl von Schutz vermitteln konnten. «Mein Bru-
der», antwortet ein Interviewter ohne zu zögern auf die Frage, ob er eine Person 
im Kinderheim gehabt habe, die ihn beschützt habe. Er fährt jedoch fort: «Aber 
sie schauten ja immer, dass die Brüder getrennt sind. […] Das war Absicht, zum 
Beispiel auch, wenn es Geschwister waren, dann schaute man immer, dass sie 
nicht im selben Zimmer sind. Das wollten sie einfach nicht.» (A5 1765) Dass  
eine derartige Schutzfunktion von den Interviewten ansonsten kaum themati-
siert wird, zeigt, wie allein und ohne familiären Rückhalt selbst die Kinder sich 
erlebten, die von Geschwistern im Heim wussten. 

Unter der weltlichen Leitung wurde die strikte Trennung zwischen den 
Geschlechtern aufgehoben, und Beziehungen zwischen Geschwistern waren 
nun rein strukturell vermehrt möglich. Ausser zum Schlafen waren die Kinder 
nun nicht mehr getrennt, und es wurden im Gegensatz zu der Zeit unter den 
Ingenbohler Schwestern auch die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Aller-
dings gibt es nur wenige Aussagen zu Geschwisterbeziehungen, die diese Zeit 
betreffen. Inwieweit die Beziehungen nun mehr gelebt werden konnten und 
daher an Bedeutung gewannen, kann nur vermutet werden.416 Ein förderlicher 
Faktor dürfte die in späteren Jahren sinkende Kinderzahl im Heim gewesen  
sein. Die Geschwisterbezüge wurden so faktisch sichtbarer, wenn beispielweise 
Geschwisterkinder – wie eine Interviewte erzählt – gemeinsam an den Wochen-
enden im Heim zurückblieben, während andere ihre Herkunftsfamilien besuchten. 
Es kann dennoch die Frage gestellt werden, inwieweit diese Beziehungen, nach 
jahrelanger Einschränkung und Entwertung, noch stabil und tragfähig waren. 
Eine Interviewpartnerin hebt hervor, dass die Beziehung zu ihren Geschwistern 
auch im späteren Leben nie besonders tief gewesen sei, auch wenn sie mit einigen  

415	 Die Interviewte spricht damit auch die unterschiedlichen Verwandtschaftsbezüge an, die es im Kinderheim gab,  
vgl. Kap. 9a. 

416	 Siehe obige Aussage zum Zusammenfinden von miteinander verwandten Kindern in «Clans».
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durchaus auskomme. «Also ich würde sagen, wir sind keine Familie», konsta-
tiert sie (A2 1457).417 In diesem Zusammenhang kann zudem der Anspruch des 
Heimleiters, eine «Familie» zu sein und als «Vati» bezeichnet zu werden, wie die 
Interviewten berichten, als nicht unproblematisch gesehen werden. Dies kann 
zu einer Schwächung der faktischen Verwandtschaftsbeziehungen beigetragen  
haben, da damit den Kindern das Recht auf ihre eigene Familienidentität gewisser
massen abgesprochen wurde. Die eigenen verwandtschaftlichen Geschwister-
beziehungen treten in den Hintergrund, wenn letztlich die ganze Kindergruppe 
zu Geschwistern erklärt wird.

Wie wenig Bedeutung eine Geschwisterbeziehung offensichtlich auch 
für das weitere Umfeld der Kinder haben konnte, zeigen die Erzählungen der  
Interviewten. Einige lernten als Erwachsene weitere zuvor unbekannte Ge-
schwister oder Halbgeschwister kennen oder hörten zumindest von Geschwis-
tern, die teilweise in anderen Institutionen untergebracht waren. «Ich habe 
Brüder und Schwestern. Von den Schwestern wusste ich nichts, bis ich sechzig 
wurde.» (A5 181) Es kann davon ausgegangen werden, dass niemand es für nötig 
gehalten hatte, sie in ihrer Kindheit über deren Existenz zu informieren,418 weder 
die Behörden noch die eigenen Eltern oder weitere Verwandte.

Beziehungen zu Familie und Verwandtschaft ausserhalb des Kinderheims: 
«Sie kam ab und zu zu Besuch, aber es war … fremd»
Teil der Fürsorgepolitik dieser Zeit war es, Kinder, die aus armutsbetroffenen 
und nicht der herrschenden Norm entsprechenden Familien kamen, möglichst 
ihrer Herkunftsfamilie zu entfremden.419 Akermann et al. sprechen von zwei 
Funktionen, die Kinderheime in dieser Zeit ausübten: «jene des Schutzes und 
der Fürsorge», aber auch «jene der Korrektion und Resozialisierung».420 Vor 
diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass auch im Kinderheim Einsiedeln  
die in dieser Zeit übliche Haltung herrschte, dem Wohl der Kinder und deren 
«sittlicher» Entwicklung würde es dienen, wenn der Kontakt zur Herkunfts-
familie ausserhalb des Kinderheims auf ein Minimum beschränkt oder – besser 
noch – ganz unterbunden wird. Einige Interviewte schildern, die Ordensschwes-
tern hätten ihnen zu verstehen gegeben, sie stammten aus einem schädlichen 
Umfeld, das sie schon allein infolge ihrer Abstammung negativ präge, sei dies 
aufgrund ihrer unehelichen Geburt, ihrer reformierten Religionszugehörigkeit 
oder der Fürsorgeabhängigkeit der Eltern. Dass die Berührungspunkte mit der 
Herkunftsfamilie ausserhalb des Kinderheims von allen Interviewten als gering 

417	 Liest man die Äusserung im Wissen darum, dass die Behörden damals in der Lage waren, Familien als Ganzes aufzulösen, 
so scheint dies hier gelungen zu sein. Zur behördlichen Praxis der Familienaufhebung vgl. auch Fokustext 3, S. 91 – 102.

418	 Vgl. auch Kap. 9a.
419	 Vgl. Kap. 8.
420	 Akermann et al. 2012, S. 82.
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beschrieben werden, hängt demnach auch mit der damals vorherrschenden 
Fürsorgepraxis zusammen. Aber auch die Tatsache, dass unter den Ingenbohler 
Schwestern im Allgemeinen generell kaum Kontakte nach aussen möglich waren,  
dürfte eine Rolle gespielt haben. Unter der geistlichen Leitung war das Kinder-
heim ein mehr oder weniger geschlossenes System. «Die waren eh so versteckt. 
Ausser in der Schule tauchten die kaum irgendwo auf. Im Dorf waren die nie, 
eben, die konnten nicht mit uns spielen, dann konnten sie nicht mit uns in 
den Ausgang, nichts» (C3 647), beschreibt dies ein ehemaliger Mitschüler.421 Die  
Ordensschwestern hätten keinen Einblick in das Kinderheim gewährt und des-
halb möglichst niemanden in das Kinderheim lassen wollen, vermuten sowohl 
einige ehemalige Heimkinder wie auch die befragten Mitschülerinnen und Mit-
schüler.  

Allerdings erinnern sich die Interviewten auch daran, dass manchmal von 
Seiten der Eltern oder anderer Angehöriger wenig (beziehungsweise mit der Auf-
enthaltsdauer meist abnehmendes) Interesse an einem Kontakt bestanden habe 
und diese sich nicht oder kaum um sie gekümmert hätten. In diesem Zusammen-
hang wäre der Frage nachzugehen, warum teilweise auch weitere Verwandte wie 
Tanten oder Onkel, die manchmal sehr wohl vorhanden waren, wie Interviewte 
berichten, im Leben der Kinder keine Rolle gespielt haben. Waren die Angst vor 
finanziellen und anderweitigen Verpflichtungen, innerfamiliäre Streitigkeiten, 
behördlicher Einfluss und Sanktionsandrohungen, strikte Besuchsregelungen 
oder schlicht die eigene prekäre Lebenssituation dafür verantwortlich? Dazu fin-
den sich in den Interviews, aber auch in den vorliegenden schriftlichen Berichten 
nur wenige Aussagen, und die Frage lässt sich entsprechend kaum beantworten. 
«Weil eigentlich hätten wir eine reiche Verwandtschaft, aber seinerzeit, als Mut-
ter heiratete mit dem Vater, waren beide Parteien dagegen eigentlich, dass sie 
heiraten […]. Und das passte unserer Verwandtschaft nicht, oder. Und deshalb, 
vermutlich, hatte auch niemand das Interesse, uns zu helfen», schildert es ein 
Interviewter im Zusammenhang mit seiner Einweisung ins Kinderheim (A4 29).

Trotz dieser hinderlichen Gründe berichten alle Interviewten von Kontakten  
zu ihren Herkunftsfamilien ausserhalb des Kinderheims, sei dies zur Mutter,  
manchmal zum Vater und zu Geschwistern oder auch zu der erweiterten Verwandt
schaft wie zum Beispiel Grossmutter, Tante oder Onkel. Die Kontakte waren 
jedoch eher spärlich. In den Interviews wird sowohl von Besuchen der Eltern 
im Kinderheim erzählt, die sehr sporadisch gewesen seien und manchmal ganz  
aufgehört hätten, als auch von solchen der Kinder bei Angehörigen. Aufgrund 
der Beschreibungen der Interviewten lässt sich annehmen, dass die Ordens-
schwestern Besuche im Heim zwar zuliessen, diese aber nicht häufig vorkamen 

421	 In Kap. 9c und 9g wird beschrieben, dass Kontakte zur Dorfgemeinschaft manchmal in Ansätzen möglich waren.
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und sich auf die leiblichen Eltern beschränkten. So beschreibt eine Interviewte, 
die ihre Eltern verloren hatte, dass ihre Grossmutter das Kinderheim nie betreten  
habe, sondern nur bis zur Eingangstür des Kinderheims habe kommen dürfen. 
«Nein. Nein. Auch die Grossmutter, die kam nur bis zur Tür.» (A2 1582) Die 
Erinnerung einer Interviewten, dass sowohl Mutter wie auch Grossmutter zu 
Weihnachten ins Kinderheim «hätten kommen dürfen» (A1 1358), so sie denn ge-
wollt hätten, bezieht sich vermutlich auf die Zeit unter der weltlichen Leitung. 
Die Erläuterungen der Interviewten lassen jedoch die Vermutung zu, dass es 
selbst unter der geistlichen Leitung um Weihnachten herum zu Besuchen kom-
men konnte. Deutlich wird aus den Interviews dennoch, dass unter der neuen 
Heimleitung Veränderungen bezüglich der Besuchspraxis auszumachen sind 
und Besuche im Kinderheim vermehrt möglich gewesen zu sein scheinen be-
ziehungsweise Kinder auch vermehrt ihre Herkunftsfamilien besuchen konnten.

Die Besuche der Eltern (beziehungsweise eines Elternteils) im Kinderheim  
werden als ambivalent erinnert. Die Entfremdung der Kinder von ihren Herkunfts
familien, wie sie in ähnlichen Untersuchungen herausgearbeitet wurde, wird 
auch in Bezug auf das Kinderheim Einsiedeln sichtbar.422 So berichten die Inter-
viewten davon, dass sie sich mit zunehmender Zeit im Kinderheim als den Eltern 
entfremdet erlebt hätten. Über ihre Mutter sagt eine Interviewte: «Sie kam ab 
und zu auf Besuch, aber es war … fremd.» (A1 204) Eine Interviewte, die als 

422	 Vgl. z. B. Hafner / Janett 2017; Bombach et al. 2017, S. 120ff.

Abb. 24: Der Bahnhofplatz in Einsiedeln zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Ort der An- und  
Abreise für Besucherinnen und Besucher, Familienmitglieder und Kinder. In unmittelbarer 
Nähe am linken Bildrand das Waisenhaus.    
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Kleinkind ins Kinderheim kam, schildert, dass sie sich zwar an ihre Eltern habe 
erinnern können, auch wenn diese im Lauf der Zeit seltener zu Besuch gekom-
men seien, ihr kleiner Bruder aber nicht. «Also ich nahm es wahr, mein Bruder 
aber nicht. Mein Bruder kannte sie nicht. Er war acht Monate, und wenn man 
sie nicht mehr sieht und ab und zu einmal, dann ja, erst später, und ich kannte 
meine Eltern ja. Und ich kann mich erinnern, dass der Vater mir sagte: ‹Wir 
holen euch hier raus›.» (A6 679) Weiter schildert sie, dass das Versprechen und 
die Hoffnung, vielleicht bald wieder in der Familie leben zu können, ihr zeitweise  
Kraft gegeben habe, die Zeit im Kinderheim auszuhalten. Letztlich seien die 
zuvor schon sehr spärlichen Besuche aber seltener geworden und hätten im Alter 
von zehn Jahren ganz aufgehört. Das Versprechen wurde nie eingelöst.

Deutlich wird die Entfremdung auch in dem Gefühl der Angst, das gegen-
über den eigenen Eltern entwickelt werden konnte. In den schriftlichen Auf-
zeichnungen von Sepp Fässler kann man über den Besuch der Mutter lesen: 

«Ich selber wusste nicht, was und wer das war. Ich brüllte wie am Spiess, als 
man mich eines Tages zu ihr führen wollte. Sie konnte mich angeblich besuchen 
kommen. Ich weiss noch sehr gut und mag mich gut erinnern, wie ich unter einem 
schweren Eichentisch mit einem fast bodenlangen Tischtuch mich verstecken  
wollte. Alles nützte nichts, man riss mich an den Armen und schob mich zu 
meiner Mutter».423 

Sie «kam immer auf den Pausenplatz»
Es werden auch Strategien der Eltern beschrieben, mit denen diese versuch-
ten, die Beziehung zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie die 
Kinder nicht im Kinderheim besuchen konnten oder durften. So habe sich 
seine jenische und «mausarme» (A5 1941) Mutter von den Ordensschwestern 
unerwünscht gefühlt, erinnert sich ein Interviewter und beschreibt die regel-
mässigen samstäglichen Treffen mit der Mutter auf dem Pausenplatz: «Die kam 
immer auf den Pausenplatz und gab mir Schokolade und auch dem [Name Bru-
der], und dann hatte ich jeweils viele Freunde. Kaum war die Schule vorbei, hatte 
ich keine Freunde mehr.» (A5 868) Sein Vater jedoch habe sich nicht einschüch-
tern und sich nicht von regelmässigen Besuchen im Kinderheim abhalten lassen, 
auch wenn dies den Unmut der Ordensschwestern ausgelöst habe:

«Dann kam der Vater mal zu Besuch, und eine Schwester tat wohl komisch, 
dann sagte er zu ihr: ‹Hör. Wenn ich nächstes Mal komme, und du bist da, ich 
ziehe dir die Haube aus.› Das nächste Mal als er kam, und immer wenn er mich 
besuchen kam, schrie es im Haus: ‹Der [Name des Vaters] ist da!› Dann kamen 
alle Schwestern rennend. [...] Sie hatten Angst vor ihm.» (A5 837)

423	 Fässler [2016], S. 1.



144

Emma Meier, die mit ihren Geschwistern nach der Erkrankung ihres Vaters 
Mitte der 1930er-Jahre ins Kinderheim kam, erinnert sich in einem schriftlichen 
Porträt an die verzweifelten Bemühungen ihrer Mutter, mit den Kindern in Kon-
takt zu bleiben: «Wie die Mutter aussen vorbeigegangen ist, wenn wir neben dem 
Haus gespielt haben. Das Gelände war eingezäunt. Sie hat sich an den Pfosten 
festgehalten und mir jeweils Mädi […] zugerufen». 424 An ähnliche Versuche einer 
Mutter, den Kontakt zu ihren Kindern nicht zu verlieren, kann sich auch eine 
ehemalige Mitschülerin erinnern:

«Als Strafe, wenn sie irgendwie, die wurden halt gleichwohl bestraft, wenn 
sie etwas ausgefressen hatten, an dem die Schwester keine Freude hatte, dann 
sagten sie: ‹Am Sonntag darfst du deine Mutter nicht sehen.› Und die Mutter ging 
jeweils zum Waisenhaus, aussenherum war dann noch so ein Eisenzaun. Und 
dann ging die Mutter dorthin am Sonntag und wollte die Kinder ein bisschen  
sehen, und dann durften sie nicht mal die Mutter sehen.» (C2 1281)

In dieser Aussage wird zudem angesprochen, dass die Schwestern ein Kontakt
verbot zuweilen als Sanktionsmittel nutzten. Die Einschränkung von Familien-
besuchen als Disziplinarmassnahme reiht sich ein in eine Praxis, die aus der 
historischen Aufarbeitung anderer Fürsorgeinstitutionen bekannt ist.425

Es gab jedoch auch Besuche von Kindern bei ihren Eltern. Diese seien unter 
der geistlichen Leitung streng reglementiert gewesen, wie ein Interviewter be-
richtet. Er habe einmal im Monat zur Mutter gedurft: «Im Monat einmal kam sie 
mich holen. Da durfte sie mich holen. Und dann, wenn du wieder retour kamst, 
da musstest du auch wieder pünktlich sein.» (A4 1263) Da sich kaum Aussagen 
zu Besuchen bei Angehörigen zur Zeit der Ingenbohler Schwestern finden lassen, 
kann vermutet werden, dass diese selten und nicht in jedem Fall möglich waren. 
Dies konnte vermutlich verschiedene Gründe haben wie schwierige Familien-
verhältnisse oder ein weit entfernter Wohnort der Angehörigen. Eine diesbezüg-
liche Veränderung scheint es unter dem Heimleiter gegeben zu haben, wo von 
regelmässigen Besuchen der Heimkinder bei ihren Herkunftsfamilien an den 
Wochenenden die Rede ist.

Ein Gefühl der Zugehörigkeit vermochten diese minimalen Familienkontakte 
den Kindern selbst im besten Fall vermutlich nur selten zu vermitteln. Wenn Ent-
täuschungen aufgrund von Desinteresse, Gleichgültigkeit oder schlicht Unver
mögen der Eltern, sich um sie zu kümmern, hinzukamen, verstärkte dies wohl 
den Eindruck der Beziehungslosigkeit. So beschreibt eine Interviewte (in Bezug 
auf die Zeit unter dem Heimleiter) die Inszenierung einer heilen Familienwelt 
durch ihre Mutter, die aber Beziehungslosigkeit und Desinteresse nicht verdecken 
konnte: «Meine Grossmutter und meine Mutter kamen, dann machten sie immer  

424	 Bossard-Kälin / Hinshaw-Fischli 2007, S. 165.
425	 Vgl etwa Heiniger 2019, S. 416 – 426.
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auf heile Welt. Dann zogen sie uns schön an, und Fotos unter dem Weihnachts-
baum und blablabla. Und dabei hatten wir innerlich gar keine Beziehung.» 
(A1 1364) Es ist anzunehmen, dass die prekären Lebensumstände einiger Eltern 
es diesen schlicht nicht ermöglichten, sich um ihre Kinder zu kümmern oder von 
der Heimleitung für sich einzufordern, die Beziehung zu ihren Kindern aufrecht 
erhalten zu können. Die Gründe für die spärlichen Kontakt zur Herkunftsfamilie 
mögen im Einzelfall vielfältig gewesen sein. Die Erkenntnisse aus der histori-
schen Aufarbeitung anderer Kinderheime lassen jedoch darauf schliessen, dass 
Kontakte von Eltern zu ihren Kindern generell durch strikte Besuchsregeln426 
erschwert, wenn nicht gar verhindert wurden. Bombach et al. weisen zudem 
darauf hin, dass die üblicherweise eng bemessenen Zeitfenster für Besuche die 
Eltern oft vor unüberwindliche organisatorische Herausforderungen stellten,  
sei dies aufgrund langer (eventuell kostenintensiver) Anfahrtswege oder prekärer 
respektive unregelmässiger Arbeitszeiten.427 Dennoch konnten verwandtschaft-
liche Kontakte, auch wenn sie kaum vorhanden waren, manchmal hilfreich für 
den eigenen Lebensweg sein. So beschreibt ein Interviewter, dass es ihm durch 
eine plötzlich auftauchende, zuvor unbekannte Cousine seines Vaters möglich 
gewesen sei, die Sekundarschule in einem anderen Kanton zu absolvieren. Diese 
glücklichen Fügungen scheinen jedoch selten gewesen zu sein.

e) Beziehungen zum Heimpersonal 
Die Lebenswelt der Heimkinder wurde massgeblich durch die Beziehungen zum 
Heimpersonal geprägt. Wie lassen sich die Beziehungen beschreiben? Welche 
Sicht haben ehemalige Heimkinder und Heimangestellte auf die Frage der Qua-
lität dieser Beziehungen?

Beziehungen unter der geistlichen Leitung
Die Beziehungen zwischen den Ingenbohler Schwestern und den Heimkindern 
machen deutlich, dass die Schwestern ihre Rolle als strenge und unnahbare 
Erzieherinnen lebten. Die Beziehung zwischen ihnen und den Kindern be-
schränkte sich darauf, diese mit dem Nötigsten zu versorgen und sie zu erziehen. 
Zu diesem Zweck wurde ein striktes Regel- und Bestrafungsregime eingesetzt.428 
Mehrere Interviewte betonten, dass strafende Massnahmen schlichtweg Teil der 
damaligen Erziehung und somit charakteristisch für die Erziehung im Kinder

426	 Heiniger verweist etwa darauf, dass in den von der UEK Administrative Versorgungen untersuchten Institutionen bis  
«um die Mitte des 20. Jahrhunderts […] in den meisten Fällen für Verwandtenbesuche ein Sonntag pro Monat vor
gesehen war.» Vgl. Heiniger 2019, S. 421. Für das Kinderheim Einsiedeln konnten keine genauen Angaben zu Besuchs-
regeln gefunden werden. Die Aussagen aus den Interviews lassen jedoch vermuten, dass Besuche hier ebenfalls  
stark limitiert gewesen sein dürften. 

427	 Bombach et al. 2017, S. 120ff.
428	 Vgl. Kap. 9c.
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heim gewesen seien und aus ihrer Sicht nichts Aussergewöhnliches darstellten.  
Weiter erklären sich ehemalige Heimkinder die Handlungsweisen der Schwes-
tern auch mit deren Überforderung sowie deren fehlender Erfahrung mit 
Kindern aufgrund der eigenen Kinderlosigkeit: «Wir haben auch das Gefühl,  
die Klosterfrauen waren überfordert. […] eine Mutter wäre vielleicht anders 
umgegangen. Aber Klosterfrauen, die haben doch keine Kinder, die haben auf 
Deutsch gesagt keine Ahnung.» (A8 878) Obschon manche Interviewten an eini-
gen Stellen die Handlungsweisen der Ordensschwestern relativieren und zu er-
klären versuchen, wird an anderen Stellen der missbräuchliche Charakter dieser 
Handlungen deutlich hervorgehoben. Dabei wird von Gewalt wie auch von se-
xuellen Übergriffen berichtet. Zum Beispiel erzählt eine ehemalige Angestellte, 
dass ein Heimjunge von einer Schwester «sexuell angegangen» wurde (B2 2714). 
Auch im Lebensbericht von Renate Kummer ist die Rede von «systematische[m] 
sexuellem Missbrauch» durch einige Schwestern.429 Weiter haben die Interview-
ten eine Oberin und mindestens eine der Schwestern als besonders brutal in 
Erinnerung; ein ehemaliges Heimkind qualifiziert dies wie folgt: «Das waren 
einfach wirklich Sadisten bis zum geht nicht mehr.» (A6 1062) Die Aussage ver-
deutlicht das Gefühl, von dem ehemalige Heimkinder berichten, die Beziehun-
gen seien nicht nur von Gewalt geprägt gewesen, sondern gewisse Schwestern 
hätten an den Strafhandlungen auch Gefallen gefunden. Besonders unmissver-
ständlich kommt an anderen Stellen zum Vorschein, dass die Beziehung von 
Angst geprägt war.430 Hass manifestiert sich als prägende Komponente, wenn 
eine Interviewte von der Behandlung jener Kinder erzählt, die das Bett nässten: 
«Sie [die Schwestern] hatten schon Kinder, die sie hassten. Eben vor allem die, 
die ins Bett machten. Das war einfach ganz schlimm. Ganz schlimm. Und eben, 
dann tobten und machten sie.» (A2 80)431 Umgekehrt kommt vereinzelt auch 
der Hass von den Heimkindern gegenüber einzelnen Schwestern zum Ausdruck. 
Das folgende Zitat aus Kummers Lebensgeschichte deutet auf eine von Ärger 
und Hass geprägte Beziehung hin, die sich in Racheakten zeigte:

«Die Tatsache, dass die Schwestern stets besseres Essen kriegten, ärgerte mich.  
Ich empfand dies als höchst ungerecht. Aus Frustration und Vergeltungslust 
spuckte ich ab und zu in die Pfanne. Selbstverständlich merkten die Schwestern 
das nicht. Meine Leidensgenossin Rosmarie und ich amüsierten uns dabei umso 
köstlicher. Ach, wie kann doch Rache süss sein!»432

Solche oder ähnliche Strategien im Umgang mit den Schwestern kamen in 
den geführten Interviews nicht zur Sprache. Allenfalls könnte der Zigarettenklau 

429	 Walter [2009], S. 28.
430	 Vgl. dazu detailliert Kap. 9c.
431	 Vgl. auch Kap. 9c.
432	 Walter [2009], S. 70.
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aus dem Zimmer einer Ordensschwester, von dem eine Interviewte berichtet, als 
eine Art Rache oder Rebellion gedeutet werden (A9 3440). Angesprochen werden 
eher Gefühle der Gleichgültigkeit oder Resignation, mit denen die Interview-
ten ihre Haltung den Schwestern gegenüber Ausdruck verliehen. So beschreibt 
eine Interviewte, dass sie den Strafen der Schwestern keine grosse Beachtung 
schenkte: «Ich nahm immer viele Strafen auf mich [in Kauf], weil die Hauptsache 
war, ich hatte das, was ich brauchte.» (A9 436)

Trotz der täglichen Betreuung durch die Schwestern und des Zusammen
lebens fehlte es den Kindern an positiven emotionalen Beziehungen. Einige ehe-
malige Heimkinder berichten zwar von vereinzelten positiven Gefühlen gegen-
über einzelnen Personen vom Heimpersonal (siehe unten), doch im Kern kommt 
vor allem eine tiefe Beziehungslosigkeit zum Ausdruck, wie dies im folgenden 
Zitat sehr eindringlich zu verstehen gegeben wird: 

«I: Hatte es denn auch andere Schwestern, zu denen du irgendwie eine bes-
sere Beziehung hattest? A6: Ich hatte gar keine Beziehung, zu niemandem. I: 
Gar keine. Zu niemandem? A6: Nein. Zu gar niemandem. I: Zu niemandem. A6: 
Nein. I: Köchin, oder irgendetwas, die dort? A6: Eine Köchin hatte es auch. Ich 
hatte nie, das war Schwester [Vorname], die Köchin. Ich hatte keinen Bezug zu 
niemandem. I: Zu niemandem. Ja. A6: Zu gar niemandem. I: Ja. A6: Weil, die 
waren alle irgendwie, defensiv, hielten sie sich aus allem raus.» (A6 1404)

Diese Beziehungslosigkeit erklärt sich eine Person mit dem Umstand, dass 
die Schwestern keine Beziehungen aufbauen «konnten» oder «durften».

«Ich hatte bei den Klosterfrauen das Gefühl, die bauten gar keine Beziehung 
auf. Weil, die durften das wie gar nicht oder konnten es nicht, obwohl ich die 
Schwester, die bei den Kleinen unten, sehr gerne hatte. Die hatte ich sehr gerne. 
[…] und ich hatte das Gefühl, sie mich auch. Aber nicht, wie muss ich sagen, 
dass man mal in den Arm genommen wurde oder so. Nichts. Nichts.» (A2 1250)

Dieser Verweis auf persönliche und institutionelle Gründe für die Verhal-
tensweisen der Ordensschwestern relativiert zumindest teilweise deren indivi-
duelle Verantwortung für die entstandene emotionale Distanz. Die Beziehungs-
losigkeit und Distanz resultierten mutmasslich nicht allein aus persönlicher 
Kälte oder mangelndem Interesse der Schwestern, sondern waren auch auf die 
Bedingungen zurückzuführen, unter denen die Ordensschwestern ihren Auf-
gaben nachkamen. Ausserdem orientierte sich das erzieherische Handeln der 
Schwestern an gesellschaftlich vorherrschenden Erziehungsvorstellungen, die 
nicht nur im Waisenhaus von religiösen Glaubensgrundsätzen wie Disziplin und 
Gehorsam geprägt waren. Dazu gehörte auch die körperliche Züchtigung, die 
als legitimes Erziehungsmittel galt.433 Das Zitat zeigt aber auch unmissverständ-

433	 Vgl. hier etwa: Dommann 1998; Ziegler 1998.



148

lich, dass die Kinder kaum Zuwendung erfahren konnten, weder emotional in 
Form von tröstenden Worten noch körperlich, indem sie in die Arme genommen 
wurden. Weiter fehlte es ihnen an einem Gefühl des Beschütztseins durch das 
Heimpersonal: «Keinen Schutz, keinen. Du warst einfach ausgeliefert, also ich 
fühlte mich einfach so ausgeliefert und verlassen.» (A6 1565) Dieses Gefühl der 
Schutzlosigkeit wird auch für die Zeit der weltlichen Heimleitung beschrieben, 
wie weiter unten noch gezeigt wird.

Laut einigen Heimkindern gab es auch «liebe» und «nette Schwestern» 
(C2 1238, ein Heimkind zitierend; A4 1193). Diese waren – so erzählten es die 
Interviewten – vor allem bei den «Springerli» zu finden, «während dann oben 
[bei den Schulkindern] schon mehr Hexen waren» (A4 59).434 Warum bestimmte 
Betreuungspersonen als «nett» oder «lieb» erlebt wurden, bleibt in den Inter-
views vielmals unerklärt. Eine Schwester bleibt einer interviewten Person als 
Mensch in Erinnerung, der sich für das Heimkind «aufopferte» (A1 94), indem 
sie den ins Heim eintretenden Säugling, ein knapp zwei Kilogramm wiegendes 
Frühgeborenes, aufgepäppelt hat. Eine andere Person erinnert sich an eine liebe 
Schwester, die aufgrund des Todes ihres Ehemanns und ihres Kindes ins Kloster 
eingetreten war und deshalb mit Babys «Erfahrung hatte» (A4 53). Auch die 
positiven Gefühle den Kindern gegenüber wurden von diesen wahrgenommen, 
was deutlich wird, wenn ein Interviewter sagt: «Das spürtest du, die hat Kinder 
gerne, und die hatte die Babys und ganz kleinen Kinder.» (A8 626) Von wie 
vielen unterschiedlichen Ordensschwestern die Rede ist, konnte aufgrund der 
Aussagen nicht eruiert werden. Indem solche positiven Merkmale und Hand-
lungsweisen der Schwester als etwas Besonderes dargestellt werden, weisen sie 
im Umkehrschluss aber auch darauf hin, dass zwischen den Schwestern und 
den ihnen anvertrauten Kindern tendenziell keine Beziehung entstand, die 
den Bedürfnissen der Kinder gerecht wurde. Vereinzelt wird von Beziehungen 
berichtet, in denen auch die Zuneigung der Kinder für die Betreuungsperson 
zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel wird aus der Zeit der Ordensschwestern 
von einer angestellten Person berichtet, die sich jeweils über die Mittagszeit 
um ein paar «Springerli» gekümmert habe. Eine Interviewte schildert, dass sie 
diese Frau «sehr gerne hatte» (A6 268). Mit ein Grund dafür mag sein, dass ihr 
diese – gemäss ihrer Erinnerung achtzigjährige Frau – immer wieder ein biss-
chen mehr zu essen gab oder auch mal ein paar «Haferkörner» zusteckte, wenn 
sie mit Essensentzug bestraft worden war. Dieser Zustupf der Angestellten für 
das «leibliche Wohl» der interviewten Person kann als ein Funke Zuwendung 
in einer von Kälte geprägten Lebenswelt gedeutet werden.

434	 Aber auch im Zusammenhang mit den «Springerli» erinnert sich eine Interviewte an Gewalterlebnisse, vgl. Kap. 9c.
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«Rettungsanker» unter der geistlichen und der weltlichen Leitung
Eine besonders positive Beziehung zu den Kindern scheint eine ehemalige  
Köchin gehabt zu haben, die sowohl unter der geistlichen als auch unter der 
weltlichen Heimleitung tätig war. Ihre eigenen Kinder durften am Mittag im 
Heim essen und nach der Schule dort Hausaufgaben machen. Es scheint, dass 
die Heimkinder sehr gern zu ihr in die Küche kamen, was sich daran zeigte, dass 
«die sich gestritten haben, dass sie in der Küche rüsten durften» (B3 80). Aber 
auch über ihre Tätigkeit im Heim hinaus hatten gewisse Heimkinder eine be-
sondere Beziehung zu ihr – war die Köchin mal nicht im Heim, sondern hatte 
frei, gingen die Kinder auf dem Schulweg bei ihr zu Hause vorbei. Unter dem 
späteren Heimleiter wurden diese Besuche auch nicht mehr verheimlicht – die 
Köchin thematisierte diese vor der Fürsorgekommission: Sie fragte anlässlich 
einer Sitzung sowohl beim Heimleiter als auch beim Präsidenten der Kommis-
sion, ob diese Besuche überhaupt erlaubt seien. Die beiden Herren schienen sich 
einig, dass Besuche eigentlich nicht erlaubt wären. Sie würdigten jedoch den 
herzlichen Umgang der Köchin mit den Kindern, liessen sie gewähren, wiesen 
aber darauf hin, sie dürfe diese «nicht allzu verwöhnen» (B3 113). Ein ehemaliges 
Heimkind hat bei ihr auch vielfach musiziert, was nicht nur geduldet, sondern 
positiv gewertet wurde. Die Köchin pflegte den Heimleiter darüber offen zu 
informieren: «Nachher habe ich [Name Heimleiter] immer gesagt: ‹Gestern ist 
die [Vorname Heimkind] bei mir gewesen, hat ein bisschen Musik gemacht.› 
‹Oh, super, ja gut.› [imitiert Heimleiter].» (B3 138) Einem anderen Interview 
ist zu entnehmen, dass es eine sehr herzliche Glätterin im Heim gab, die vom 
Dorf war. Sie soll – gemäss der Erzählung einer ehemaligen Heimangestellten –  
eine spezielle Rolle gespielt haben: «Ganz eine herzliche Frau. Und die Kinder  
hatten einen sehr guten Zugang zu ihr. Also, das war mal wie ein Stück Rettungs
anker.» (B2 404) Inwiefern die Glätterin für die Kinder als «Rettungsanker» 
fungierte, drückte sich beispielsweise darin aus, dass die Kinder das Bügel
zimmer aufsuchten, um «sich zu beklagen» (B2 411). Auch räumlich gesehen 
schien dies ein guter Rückzugsort gewesen zu sein – der Heimleiter ging nicht  
ins Bügelzimmer hinunter, weil er, wie eine interviewte Person sich erinnert, kleine 
Kinder, die auf demselben Stockwerk untergebracht waren, nicht gemocht  
habe. 

Beziehungen zur weltlichen Leitung 
Wiederkehrend werden im Zusammenhang mit der weltlichen Heimleitung die 
Begriffe von Familie und Grossfamilie genutzt435, welche das Klima und die neue 
Organisation des Heims bezeichnen sollen. Damit einher geht, dass die Kinder 

435	 Vgl. Kap. 11, S. 161.
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den Heimleiter «Vati» und seine spätere Ehefrau «Mami» nennen mussten.436 
Dies suggeriert ebenfalls eine familiäre Beziehung, die jedoch aus Perspektive 
der Heimkinder nicht bestand.437 Von mehreren Personen wird auf einen mar-
kanten Unterschied zwischen der Zeit vor und jener nach der Heirat verwiesen. 
Anfangs wurde der Heimleiter noch als «umgänglich» (A1 842) und «liebevoll»438 
(A2 463) empfunden. Er schien das Ziel zu verfolgen, eine familiäre Atmosphäre 
zu schaffen und auch eine emotionale Bindung zu den Kindern aufzubauen. 
Aufgrund der erlebten Beziehungslosigkeit und dem fehlenden Vertrauen der 
Heimkinder in ihre Betreuungspersonen war das aber gemäss einer ehemaligen  
Heimbewohnerin «extrem schwierig», denn «ich konnte auch emotional eigent-
lich keine Bindung zu ihm aufbauen. Ich musste einfach Vati sagen und dachte, 
ja, was ist das» (A1 851). Auch die Anwendung von Gewalt schien anfangs vom 
Heimleiter deutlich abgelehnt geworden zu sein. Eine ehemalige Angestellte 
sagt diesbezüglich: 

«Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als er dann einer Gruppenleiterin, also 
meiner direkten Chefin, mal sagte, sie dürfe die Kinder nicht so anschreien und  
sie dürfe sie nicht schlagen. […] Und dann sagte er: ‹Man schreit Kinder nicht 
an.› Und dann, was ich danach erlebte, war total das Konträre. Von ihm.» (B2 223)

Unter welchen genauen Bedingungen es zu der erlebten Veränderung 
des Klimas und der Beziehungen kam, kann nicht abschliessend beantwortet 
werden. Jedenfalls scheinen der Heimleiter und seine Ehefrau aus ihrer Sicht 
unter schwierigen Bedingungen gearbeitet zu haben, die zu dem beschriebenen 
Stimmungsumschwung beigetragen haben könnten.439 Gemäss dem Empfin-
den der ehemaligen befragten Heimkinder war auch der Zeitpunkt der Heirat 
bedeutsam: «Dann wurde er sehr jähzornig, ging auf die Kinder los, verprügelte 
sie. […] und dann fingen die sexuellen Übergriffe an.» (A1 959) Auch eine ehema-
lige Angestellte setzt die Veränderungen mit der Auflösung der ersten Verlobung 
des Heimleiters in Bezug, die bei dessen Stellenantritt bestanden hatte.440 Die 
obenstehende Aussage deutet darauf hin, dass auch die körperliche Gewalt des 
Heimleiters, wie jene der Schwestern damals441, das Mass der als gesellschaftlich 
‹normal› empfundenen erziehenden Strafen überstieg. Zudem werden von ver-
schiedenen ehemaligen Heimkindern und Angestellten explizit sexuelle Über-

436	 Vgl. zum Beispiel «Ich durfte einfach nicht mehr mit den Kindern sein. Die Kinder mussten sie Mami nennen,  
und durften nicht mehr zu mir.» (B2 1021)

437	 Vgl. auch Kap. 9d.
438	 Die interviewte Person präzisiert, dass «liebevoll» an dieser Stelle in einem positiven Sinn gemeint ist: «wie er eigent-

lich liebevoll war, aber anders, ... normal. Er wurde erst übergriffig, als er verheiratet war.» (A1 463)
439	 Die Frau des ehemaligen Heimleiters schildert im Interview, dass fehlende freie Tage oder Freizeit, die multifunktionale 

Nutzung des Heims sowie die von der Amtsvormundschaft angeordnete Unterbringung eines drogenkonsumierenden 
Jugendlichen die angemessene Führung des Heims erheblich erschwerten. Vgl. auch Kap. 10 sowie Fokustext 5.

440	 Der ehemalige Heimleiter war bei seiner Einstellung mit einer Frau verlobt. Kurz nach der Anstellung wurde die Ver-
lobung aufgelöst.

441	 Vgl. Kap. 9c.
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griffe thematisiert. Genannt werden sexuelle Handlungen des Heimleiters wie 
Berühren und Streicheln des Busens sowie «Betasten der Geschlechtsteile».442 
Dies geschah etwa beim Zubettgehen: «Er schlich herum, mit der Taschenlampe, 
als wir im Bett waren, dann kam er ‹Gute Nacht› sagen. Mit der Taschenlampe. 
Und je nach dem sass er bei einem Kind länger oder weniger lang. […] Er kam 
bei mir auch gerne mich anfassen.» (A2 685) Auch beim Erledigen der Haus
aufgaben443, beim Verrichten hauswirtschaftlicher Arbeiten444 sowie beim Baden 
soll der Heimleiter die Nähe zu den Kindern ausgenutzt haben. Ein ehemaliges 
Heimkind verweist in dem Zusammenhang auf Erzählungen der Opfer: 

«Zum Beispiel hatte er sie in die Wohnung eingeladen, seine Frau war im 
Spital, und dann nachher lud er sie in die Wohnung ein, dann begann er zu ‹fin-
gerlä›, oder die Mädchen badeten am Freitag und der geht in diese Badezimmer 
hinein, schaut, zeigt ihnen wie sie sich waschen müssen, obwohl sie bereits eine 
Sozialbetreuerin hatten.» (A8 2062) 

Weiter wird gesagt, dass der Heimleiter während dem Baden der Kinder 
jeweils einfach «inätrampt (eingetreten) isch», sie anfasste (A9 2049) oder – wie 
andernorts bereits beschrieben – mit «gierigen Augen anstarrte».445 Ein ehema-
liges Heimkind schildert ausserdem den Versuch des Heimleiters, die Betroffene 
anhand seines Hundes sexuell aufzuklären: «Oder nachher hatte er einen Hund, 
und dann machte er ihn jeweils so, dass das Ding, wie sagt man, ‹s’Pfiifli› heraus-
kam». (A9 2069) 

Es liegen Aussagen mehrere Interviewten dazu vor, dass solche Übergriffe 
sowohl an Mädchen wie Jungen stattgefunden hätten:446 

«Er war bei allen, wir fanden heraus, dass er bei den meisten, auch bei den 
Jungen, dann an den Bettrand sass, und gerne einfach anfasste. Und bei den 
Mädchen vor allem den Busen, und was er bei den Jungen machte, das kann ich 
nicht sagen.» (A2 685) 

Deutlich wurde, dass die Übergriffe in einem Klima stattfanden, in welchem 
noch immer Angst und Schutzlosigkeit herrschte. Was die Beziehung neben den 
Sanktionen und den Übergriffen charakterisierte und erschwerte, war ihre In-
stabilität durch die unvorhersehbaren Verhaltensweisen des Heimleiters. Eine 
Betroffene schilderte dies wie folgt: «Man wusste nie, woran man ist bei ihm. 
Also bei den Klosterfrauen wusste ich eher, woran ich bin. Aber bei ihm, das war 
so eine geschleimte Sache, mal so, mal so. Mache ich es jetzt richtig? Ist das gut? 
Mache ich es falsch?» (A2 2984) In ähnlicher Weise qualifizierte eine interviewte 

442	 Bericht SRF-Rundschau, 29.5.2019, Min. 12:30.
443	 Vgl. auch Hostettler 2019 sowie der Bericht SRF-Rundschau, 29.5.2019.
444	 Transkript A2 759: «Und als er am Morgen jeweils kam, als ich das Frühstück machte und mich auch betatschte.»
445	 Vgl. Hostettler 2019.
446	 Transkript A1 1827: «Ich meine der Hausvater machte ja auch sexuelle Übergriffe, oder. […] Bei den Jungen auch.  

Ein, zwei Jungen, die kamen auch dr-».
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Person die Beziehung zwischen dem Heimleiter und ihr als «eine Art Hassliebe. 
Ich weiss nicht, wie man dem sonst sagt, irgendwie hatte er mich gerne, und ich 
wurde sehr oft abgeschlagen.» (A9 1282) 

Im Zuge der Erzählungen zu Übergriffen weisen die Interviewten auch auf 
die deutlich empfundene Ungleichbehandlung der Kinder hin: «Und gewisse 
Kinder hatte er einfach ‹verbäbelet›. Aber das war auch nicht in Ordnung, wenn 
er ins Bad ging zu diesen Kindern. Und sie noch ein bisschen streichelte und noch 
ein bisschen, oder?» (A2 842) Die komplexe und zwiespältige Beziehung zwischen 
dem Heimleiter und mindestens einigen der Heimkinder wird in der folgenden 
Situation besonders deutlich: Die Kinder nahmen einander gegenseitig als die 
«Lieblinge» des Heimleiters wahr, die bevorzugt behandelt wurden, besondere 
Rechte oder Vorteile genossen. Doch dass dieselben Personen auch Opfer sexuel-
ler Übergriffe wurden, kam erst bei späteren Treffen der ehemaligen Heimkinder 
ans Licht. Dies kann teilweise damit erklärt werden, dass zumindest einigen  
der Betroffenen der übergriffige Charakter der Berührungen zum Zeitpunkt der 
Geschehnisse, als sie selbst noch im Kindesalter waren, nicht bewusst war:

«Nein, dann hatte ich das Gefühl, das sei normal. Nach den Klosterfrauen, 
als der kam, und als er uns umarmte, da hatte ich das Gefühl, es ist normal. Eine 
normale Umarmung wäre ja normal. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte 
ihn gerne, das erste Jahr, er war liebevoll, und danach änderte es.» (A2 2741)

Eine weitere Betroffene schildert aber auch, dass ihr der übergriffige Charak
ter bewusst war und sie aufgrund der Drohung des Heimleiters nicht darüber 
sprach: «Was soll ich sagen gehen, wenn ich nachher wieder eine Tracht Prügel 
bekomme?» (A9 2502) 

In Bezug auf die körperliche Gewalt, die zum Teil auch sichtbare Spuren 
hinterliess, sind sich einige ehemalige Heimkinder einig, dass sowohl die Be-
hörden wie die Lehrerschaft davon gewusst haben müssen. In der Regel haben 
die Kinder geschwiegen, als wären sie davon ausgegangen, dass sich dadurch 
bestenfalls nichts verändern würde, und schlimmstenfalls würden sie für die 
Handlungen verantwortlich gemacht oder bestraft. In anderen Lebenssituatio
nen wie beispielsweise der Schule haben die Kinder mehrfach genau diese Er-
fahrung gemacht, dass sie anstatt Schutz weiteren Strafen ausgesetzt waren. 
In der Erinnerung einer interviewten Person hätten aber einzelne betroffene 
Kinder von den Übergriffen gesprochen, beispielsweise mit anderen Heimkin-
dern oder Lehrpersonen. Retrospektiv denken ausserdem viele der Interviewten, 
dass auch Personen des Heimpersonals von den Übergriffen gewusst haben. Wie 
in der Zeit üblich, war dieses Thema in der Gesellschaft jedoch tabuisiert447, 
und mögliche Bezugspersonen wie Lehrer übernahmen gegenüber den Kindern  

447	 Vgl. auch Seglias et al. 2024, S. 78f. 
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keine Verantwortung. Bezeichnend ist diesbezüglich, dass auch im Rahmen der 
Heimschliessung über diesen Umstand geschwiegen wurde.448 

Als fehlend erachten interviewte Personen auch den Schutz, den man von 
Personen mit einem Betreuungsauftrag erwarten könnte. Mehrere Personen 
berichten in diesem Zusammenhang vom Missbrauch durch jugendliche Heim-
jungen, die bereits in der Lehre waren und auf dem Stockwerk des Heimleiters 
wohnten. Betroffen waren gemäss Aussagen mehr als ein Mädchen. Zwar habe 
die Heimleitung auf die Übergriffe reagiert, indem die involvierten Personen – 
gemäss den Erinnerungen der Interviewten – des Heims verwiesen wurden. Aber 
die Vorfälle wurden nicht weiter thematisiert, und niemand bot den Opfern 
der Übergriffe Unterstützung an, sodass sie die belastenden Erlebnisse still-
schweigend ertrugen. Vor dem Hintergrund der erwähnten Übergriffe durch 
den Heimleiter selbst erklärt eine interviewte Person, dass der Heimleiter die 
sexuelle Gewalt unter Kindern natürlich auch nicht thematisieren «konnte»: «Ja, 
und dann ist das eine Thema das, natürlich, also, wie will er das thematisieren, 
wenn er selbst …» (A1 1839). Die betroffenen Personen blieben deshalb mit ihren 
Erlebnissen und den daraus resultierenden Traumata allein. 

Zur Beziehung zwischen den Kindern und der Frau des Heimleiters kann 
aufgrund der Interviewaussagen nicht viel gesagt werden. Da sie häufig krank 
war, scheint ihre direkte Einflussnahme auf die Kinder eher gering gewesen 
zu sein. Erinnert wird, dass sie sich beispielsweise um die Ausgabe der Klei-
der kümmerte und die Putzarbeiten in ihrer Wohnung koordinierte. Sie selbst 
erwähnt, dass sie zum Beispiel für einen Lehrling kochte, der noch im Heim 
übernachtete, mit Kindern zum Arzt ging oder sonstige auswärtige Termine 
wahrnahm. Erzieherisch-pädagogische Aufgaben hatte sie keine, obschon eine 
ehemalige Praktikantin berichtet, dass sie selbst keine Aufgaben mehr im Kon-
takt mit den Kindern übernehmen durfte; eine Begründung dafür habe sie aber 
nicht erhalten. 

f) Beziehungen zu Erwachsenen ausserhalb des Heims
Über den Besuch der öffentlichen Schule kamen die Heimkinder mit Gleich-
altrigen ausserhalb des Heims in Kontakt. Hier waren die Grenzen der sonst 
tendenziell geschlossenen Welt des Kinderheims nach aussen hin durchlässig. 
Die Kinder erhielten im Schulalltag einen Einblick in die Welt «draussen», im 
Dorf Einsiedeln. Alle interviewten ehemaligen Heimkinder, auch wenn sie nicht 
durchwegs negative Erfahrungen machten, berichten vom besonderen Status 
der «Waisenhäusler» in der Schule und davon, wie sie als fremd, als anders 
wahrgenommen wurden und mit Stigmatisierung zu kämpfen hatten.

448	 Vgl. Kap. 10.
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Während Kontakte zu Kindern aus dem Dorf im Rahmen des Schulbesuchs 
alltäglich waren und teilweise bis heute in Jahrgangstreffen ehemaliger Schüle-
rinnen und Schüler eine Fortsetzung finden, sind die Beziehungen zu Erwach-
senen ausserhalb des Kinderheims weniger deutlich zu fassen. Wie haben die 
Kinder Erwachsene ausserhalb des Heims wahrgenommen? Zu wem gab es Kon-
takte und wie gestalteten sie sich? Wie wirkten sie sich auf das Leben der Kinder 
aus? Im Folgenden stehen die Kontakte zu jenen Erwachsenen im Vordergrund, 
die nicht Teil von Familie und Verwandtschaft waren. Es geht vielmehr um die 
Dorfgemeinschaft, um Behörden, um Ärzte oder Lehrerinnen und Lehrer, also 
um die nicht der Familie zugehörige Welt der Erwachsenen, welcher die Kinder 
begegneten, welche sie wahrnahmen und erlebten.

Dazu gehörte als Vertreter der Behörden auch der Amtsvormund.449 Die 
Kontakte zum Amtsvormund scheinen meist eher sporadisch stattgefunden zu 
haben. Die Interviewten erinnern sich, dass er vor allem oder ausschliesslich 
dann in Erscheinung trat, wenn es zu einer Veränderung kam, etwa zu einer Um-
platzierung oder beim bevorstehenden Antritt einer Lehre. So erinnert sich eine 
interviewte Person, dass der Vormund sich kaum je wirklich um sie kümmerte 
oder sich für sie einsetzte, obwohl er bis zu ihrem zwanzigsten Geburtstag die 
Vormundschaft innehatte und auch in finanzieller Hinsicht die Verantwortung 
für sie trug. Einschneidend war dies besonders, als es um die Finanzierung einer 
Ausbildung ging und der Vormund seinen Pflichten nicht nachkam: «Und dort 
eben unterstützte mich der Vormund nie, war nie auf meiner Seite oder schaute 
für mich. Man hätte auch Stipendien beantragen können, weisst du, es hätte 
ja verschiedene Varianten gegeben. […] Es kümmerte niemanden.» (A1 404) 
Ein anderer Interviewter meint zum Vormund: «Aufgetaucht ist er eigentlich 
nie. Wenn etwas war, dann mussten wir zu ihm.» (A4 1326) Einzelne konkrete  
Erfahrungen führten oft zu einem allgemeinen Eindruck der Gleichgültigkeit, 
mit der Erwachsene – hier der Vormund – den Kindern und Jugendlichen be-
gegneten.

Berichtet wird von den Interviewten auch, dass den Kindern bei unbotmäs-
sigem Verhalten mit dem Vormund gedroht wurde.450 Während der Vormund 
gemäss Aussagen von Interviewten einerseits von der Heimleitung teilweise für 
deren eigene Zwecke instrumentalisiert wurde, scheint er andererseits seinen 
Aufgaben und Pflichten nicht immer nachgekommen zu sein. Auch vom Vor-
mund fühlten sich Heimkinder im Stich gelassen. Allerdings erinnern sich die 
Interviewten an den letzten Vormund August Lienert als jemanden, gegen den 
man nichts Negatives sagen könne. Und selbst seinem Vorgänger wird konze-

449	 Der Amtsvormund war gleichzeitig Verwalter des Kinderheims. Im durch die Interviews erfassten Zeitraum 
bekleideten Severin Lienert und August Lienert dieses Amt, vgl. Anhang, S. 221 sowie Kap. 3.

450	 Vgl. auch Fässler [2016].
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diert, dass er wohl viel zu viele «Mündel» zu betreuen und daher nicht die Zeit  
hatte, sich wirklich um die einzelnen Kinder zu kümmern. Mehrfach wird be-
merkt, dass der Vormund wohl überfordert gewesen sei von der hohen Anzahl 
Kinder, die er zu betreuen hatte. Auch aus der Aussenperspektive wird das ähn-
lich eingeschätzt: «Der Amtsvormund [August Lienert] war ein lieber, guter 
Mann, aber der hatte natürlich eine Riesenfuhr. Der hatte alle diese Kinder-
heimler und dann natürlich auch sonst noch alles. […] Und er war schon relativ 
alt.» (C3 672)

Weitere Erwachsene, mit denen die Kinder ausserhalb des Heims in Kontakt 
kamen, waren Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise Menzinger Schwes-
tern, die an der Schule unterrichteten. In den Interviews sticht hier mehrfach 
ein Lehrer besonders hervor. Sein Umgang mit den Schülerinnen und Schülern  
wird als sehr streng und teilweise als rabiat beschrieben, wobei die Äusserun-
gen der Interviewten hier nicht einheitlich sind. Während die einen von einer 
Brutalität des Lehrers im Umgang vor allem mit den Heimkindern berichten, 
relativieren andere: 

«Also eben der [Name Lehrer] war ganz ein Strenger, und da merkte man 
schon, dass man aus dem Heim kommt. Aber beim Zeugnis, er wusste, dass bei  
diesen Nonnen alles, was oben dran ist, keine Rolle spielt. Unten dran, die drei 
Noten Sauberkeit und – die drei, dort musstest du einfach gut sein, und das 
machte er dann. Er machte immer bei allen bei Betragen und –, machte er eigent-
lich immer allen ein Gut. […] dann bekamst du meistens irgendetwas, etwas 
Süsses. Von den Schwestern Oberinnen.» (A4 1069)

Vom gleichen Lehrer wird jedoch auch berichtet, wie er Gewalt gegen die 
Kinder angewendet hat:

«Oder einer, das weiss ich noch gut, ich weiss nicht mehr, ob das der  
[Name Mitschüler] war oder –. Auf jeden Fall, der lief scheinbar vor der Kirche 
[…] hoch. Und dann musste er nach vorne, und wir, die ganze Klasse sass dann 
da in den Bänken, und wir zogen den Kopf ein, wenn wieder einer nach vorne 
musste, dann schautest du lieber nicht zu fest hin, und dann musste er so vor 
den [Name Lehrer] hinstehen. Und dann stand dieser ihm mit seinen riesigen 
Füssen auf beide Füsse drauf, und dann schlug er ihn ins Gesicht. Und wenn du 
keinen Ausfallschritt machen kannst, dann wirft es dich auf den Rücken. Und 
dann knallte es den irgendwie auf den Schulhausboden hin, und und ah! Ein-
fach, als Kind bist du, das ist ... hilflos! Völlig hilflos! Und du konntest nirgends 
irgendwie sagen gehen, der macht das. Ich meine, wir erzählten zu Hause schon, 
aber –.» (C1 602)

Es handelt sich hier, soweit dies aus den Interviews hervorgeht, um einen 
Extremfall. Positive Erfahrungen mit Lehrpersonen scheint es auch gegeben 
zu haben, jedoch war physische und psychische Gewalt in der Erziehung bis in 
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die 1960er-Jahre auch in den Schulen verbreitet und wurde kaum hinterfragt.451 
Allerdings ragt der oben erwähnte Lehrer durch die masslose Brutalität seiner 
Interventionen heraus. Da ist in den Interviews nicht nur von «Tatzenstecken» 
und Ohrfeigen die Rede, sondern auch von Lexika und Schlüsselbunden, die 
durchs Klassenzimmer in Richtung der Schüler flogen.

Andere interviewte ehemalige Heimkinder berichten von Lehrerinnen oder 
Lehrern, die für sie wichtig waren und denen sie bis zu einem gewissen Grad 
auch vertrauen konnten: «Und dann hatte ich einfach in der dritten Sek diesen 
Lehrer. […] Und der checkte es, wie es mir geht, und fragte mich, und für mich 
war das, glaube ich, ein Glück, so dass ich auch weiterhin die Kraft hatte durch-
zuhalten.» (A2 2026) Allerdings handelte es sich bei diesem Lehrer auch hier um 
eine Ausnahme: «Ich habe einfach nicht wahnsinnig gute Erinnerungen an die 
Schule. Dass die Lehrer mich jetzt mochten, oder. Ich machte einfach meine 
Sache. Ich wusste ja, was ich will. Ich erledigte einfach meine Sache.» (A2 2031)

Weitere Erwachsene, mit denen die Kinder gelegentlich in Kontakt kamen, 
waren beispielsweise Ärzte, Psychologen oder auch Berufsberater. Ein Interview-
ter erinnert sich an einen «Schulberater», der ins Kinderheim kam: «Der stellte 
mir Fragen, stellte Fragen, und ich schaute ihn nur an und an und an, und dann 
fanden sie, zu wenig reif für die Schule.» (A4 1592) Der Schuleintritt wurde in 
diesem Fall um ein Jahr verschoben. 

451	 Vgl. Bombach et al. 2017, S. 174.

Abb. 25: Mitten im Ort und doch allein: Das Kinderheim mit neuer Beschriftung und der  
Einfriedung von 1888, um 1950.
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Auch in Zusammenhang mit auszuführenden Aufgaben («Ämtli») begegneten 
Heimkinder Erwachsenen ausserhalb des Heims. Dies geschah zum Beispiel, wenn 
der Bäcker jemanden brauchte, um Brot auszutragen, oder der Gemüsehändler 
Unterstützung beim Einkauf benötigte und ihn ein Heimkind zum Gemüsemarkt 
am Zürcher Hauptbahnhof begleiten durfte, was einem Privileg gleichkam: «Ich 
musste einfach zu Schulzeiten wieder da sein. Also einmal, zweimal. Also, das muss 
ich schon sagen, das ist etwas, das nicht jeder durfte.» (A5 2158) Eine Interviewte 
berichtet davon, dass sie im Alter von elf oder zwölf Jahren sonntags auswärts in 
einem Café Geschirr abwaschen musste und in diesem Zusammenhang von einem 
sexuellen Übergriff betroffen war: «Ich erlebte, als ich in diesem Café arbeitete, 
dass ich von einem Mann an meinem Geschlechtsteil berührt wurde. Nicht nur 
berührt. Herumgefingert hat er. Weisst du, wie ich Angst hatte.» (A6 1550)

Obwohl es grundsätzlich nicht erlaubt war, Schulkolleginnen oder Schul-
kollegen zu Hause zu besuchen und so auch mit deren Eltern oder Geschwistern 
in Kontakt zu kommen, berichten einzelne Interviewte, dass sie dies dennoch 
taten: «Der Sohn war mit mir [in der Klasse], und bei denen war ich jeweils, aber 
ohne Wissen der Schwestern. Ich war oft bei denen. Ich verdrückte mich jeweils.» 
(A5 992) In einem anderen Fall ist dies mit Erlaubnis der Schwestern geschehen und  
scheint ein seltenes Privileg gewesen zu sein: «Als ich dann älter wurde, während 
der Schulzeit, war ich auch der Einzige, der an einem Mittwochnachmittag zu 
einem ‹Schulgspändli› nach Hause gehen konnte zum Spielen. […] Ich als Ein-
ziger. Ich weiss auch nicht wieso.» (A4 902)452

Eine interviewte Person berichtet, dass gelegentlich im Dorf Firmpatinnen 
gesucht wurden für Kinder, die entweder keine Familie oder keinen Kontakt 
zu dieser hatten. Auch auf diese Weise konnte eine Schnittstelle zur Welt der 
Erwachsenen ausserhalb des Kinderheims entstehen. Eine Interviewte erzählt, 
wie sie einmal in jenen Raum gerufen wurde, wo jeweils auswärtiger Besuch 
empfangen wurde. Dort wartete eine Frau auf sie, die sich als ihre Taufpatin 
ausgab. Als die Interviewte die Besucherin nicht erkannte, war diese überrascht 
und erklärte, dass sie und ihr Mann, der ebenfalls anwesend war, ein Restaurant 
hätten, und dass die Interviewte mit zu ihnen kommen könne. Sie war ein-
verstanden, das Leben dort erschien ihr auf jeden Fall eine bessere Option zu 
sein, als im Heim zu bleiben. So entstand ein Kontakt nach aussen, mit dem die 
Interviewte die Hoffnung auf ein anderes Leben verband. Es kam anders. Das 
Mädchen wurde von ihrer Patin, die nicht mit ihr verwandt war, und von deren 
Familie als zusätzliche Arbeitskraft im Restaurant gebraucht, sie wurde schlecht 
behandelt und ausgenutzt. Nach drei oder vier Monaten kehrte die Interviewte 
von sich aus ins Kinderheim zurück.

452	 Vgl. auch Kap. 9g.
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Eine andere Möglichkeit, die Welt ausserhalb des Heims kennenzulernen, 
war die Platzierung in einer Pflegefamilie. Eine Interviewte erzählt, wie sie in 
eine Familie wechselte, in der sie sich jedoch nicht wohl fühlte. Es war nicht 
möglich, ein Teil der Familie zu werden: «Und ich konnte keine Beziehung auf-
bauen mit denen. Die hatten sich auch nicht –, also sie gaben sich nicht Mühe […], 
wie eine Mutter das Kind, wirklich mich zu integrieren.» (A1 1206) Sie konnte 
ebenfalls wieder ins Kinderheim zurückkehren: «Es [das Kinderheim] war ja 
doch mein Zuhause, auch wenn es mistig war.» (A1 1249)

Abgesehen von gelegentlichen Besuchen von Familienangehörigen tauchten 
im Kinderheim Einsiedeln, soweit sich die Interviewten erinnern, kaum je aus-
wärtige Personen auf. Allerdings gab es offenbar Besuche von Personen, die in 
die Schlafsäle kamen, während die Kinder dort schliefen:

« […] dann gingen sie [die Besucher] jeweils durch, durch diese Betten, und 
ich weiss, sie nebendran, die hatte immer so schön, wir hatten ja auch keine Ku-
scheltierchen, nichts. Und sie hatte immer ihren Bettzipfel, nahm sie, als Kuschel
tierchen, und sie war einfach die Herzige. Und sie war einfach die Herzige. Und 
dann stand man an diesem Bettchen und ‹Schau mal, das herzige Meitäli.› Und 
so. […] Ich weiss auch nicht, wer das war. Ich weiss es auch nicht. Ich habe keine 
Ahnung.» (A6 157)

Um wen es sich bei diesen Besuchern handelte, liess sich nicht aufklären. 
Möglicherweise waren es interessierte Personen, die bei dieser Gelegenheit einen 
Einblick ins Kinderheim erhalten wollten. Vielleicht standen die Besuche aber 
auch in Zusammenhang mit Adoptionen oder mit der Vermittlung von Kindern 
in potenzielle Pflegefamilien.453 Aus der Zeit der weltlichen Heimleitung erinnert 
sich ein ehemaliges Heimkind, wie fremde Personen ins Heim kamen, um für 
sich ein Kind auszuwählen: «Und ich kann mich so gut erinnern – ich weiss nicht, 
ob das zwei-, dreimal war – dass wir in Reih und Glied antraben mussten. Und 
dann kamen Leute uns anschauen. Kamen quasi aussuchen.» (A1 1147)

Wie auch immer es sich im Einzelnen verhielt: Kontakte zu Erwachsenen, 
die nicht dem Heimkontext angehörten, konnten, wenn überhaupt, fast nur 
ausserhalb des Heims entstehen. Ausnahmen bildeten die wenigen ausländi-
schen weiblichen Gäste, die im Zusammenhang mit Pilgerreisen und der inter-
national vernetzten Missionsarbeit der Ingenbohlerinnen standen. Im Herbst 
1925 legten beispielsweise fünf «indische Fräulein, weltliche Lehrerinnen», im 
Rahmen einer Romreise einen Zwischenhalt bei der «Gnadenmutter» in Ein-
siedeln ein und fanden im Waisenhaus Unterkunft.454 Drei Jahre später waren 
es vier «Missionsschwestern», die in Einsiedeln «den Segen holten für ihr Wir-
ken im Heidenlande» und nochmals drei Jahre später kam die Generaloberin 

453	 Vgl. hierzu den Fokustext 1.
454	 Chronik, 25.10.1925, S. 108.
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Theresia Beck (1868  –  1946, amtierend 1921  –  1933) persönlich mit einem Gefolge  
von vier «Chinamissionarinnen» zu Besuch.455 «Möge Maria, der Meeresstern, 
sie [die mutigen Opferseelen] glücklich zum hohen Ziele führen», so die Ingen-
bohler Chronistin. Die letzten solchen Besucherinnen verzeichnet die Chronik 
im Sommer 1964, als drei «schwarze Studentinnen» zehn Ferientage im Kinder
heim verbrachten. Gemäss der Schilderung der Chronistin waren dunkelhäu-
tige Menschen in Einsiedeln damals noch ein ungewohnter Anblick, wenn die 
Kleinen «kaum das Händchen zu geben [getrauten], oder […] dasselbe nach dem 
Grüssen scheu an[schauten], ob es nun wohl auch schwarz sei!»456 Sie stellte 
weiter mit Interesse fest, dass «die Kleinen bei der Hitze mit ganz leichten, kurz-
ärmligen Röckli und die ‹Drei› mit ganz dicken Sportpullovern» bekleidet waren. 
Zu diesen Kurzaufenthalterinnen konnten die Kinder selbstredend keine tiefer
gehende Beziehung aufbauen, sie boten allenfalls eine willkommene Abwechs-
lung im ansonsten eher gleichförmigen Heimalltag. Diese Formen von Aussen-
kontakten scheinen insbesondere für jene Zeit zu gelten, als die Ingenbohler 
Schwestern das Heim leiteten. Mit dem Wechsel der Leitung im Jahr 1967 sind 
die Grenzen nach aussen dann etwas durchlässiger geworden. Im Unterschied 
zu seinen Vorgängerinnen ging der neue Heimleiter mit den Kindern nun öfter 
auch nach draussen, ins Dorf und in die Umgebung. Dies wurde auch von der 
Dorfbevölkerung registriert: «Man sah ihn [den neuen Heimleiter] ab und zu 
mal, ja. Und die Kinder sah man auch eher. Ja, es war dann nicht mehr nur noch 
eine geschlossene Sache. […] Sie durften sich auch bewegen.» (C2 1723)

Der neue Heimleiter förderte auch neue Freizeitbeschäftigungen, so etwa 
das Theaterspielen und die Musik. Es wurde an der Fasnacht musiziert. Auch 
studierte der Heimleiter mit den Kindern Stücke ein, die im Spital von Einsiedeln 
aufgeführt wurden. Bereits die Ingenbohler Schwestern gingen mit den Heim-
kindern in der Weihnachtszeit ins Spital und verteilten als Engel verkleidet den 
Patientinnen und Patienten Geschenke. Unter der neuen Leitung scheinen sich 
jedoch die Aussenaktivitäten intensiviert zu haben:

«Wir führten die Zeller Weihnacht auf. […] Man übte und machte und ging 
auswärts aufführen. Man ging ins Spital. Die Pro Senectute Kanton Schwyz 
wollte mal unser Orchesterli bei einem Ausflug auf dem Vierwaldstättersee.  
Da durften wir auf das Schiff spielen gehen. Oder Mitternachtsmessen in der 
Jugendkirche, mit einem Organisten des Klosters zusammen.» (B1 1418)

Die Einschätzungen dazu, ob sich mit der neuen Heimleitung ab 1967 die 
Aussenkontakte der Kinder sowie deren Sichtbarkeit im Dorf verstärkt hätten, 
gehen jedoch auseinander. Ein interviewter ehemaliger Dorfbewohner, der mit 

455	 Chronik, 16.8.1928 / 17.7.1931, S. 120, 131. 
456	 Chronik, Sommer 1964. Im August 1964 werden weitere neun Missionarinnen erwähnt, die auf dem Weg zur  

«Gnadenmutter» im Heim Halt machten, vgl. Chronik, 10.8.1964.
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Heimkindern zur Schule ging, verneint dies und meint, «die waren so versteckt, 
[…] ausser in der Schule tauchten die kaum irgendwo auf. Im Dorf waren die 
nie.» (C3 647)

Und wie waren die Beziehungen zum Kloster, diesem prominenten Akteur 
in Einsiedeln? Grundsätzlich scheint es für die Heimkinder zum Kloster nur 
wenige Bezüge gegeben zu haben. Einzelne Buben wurden jedoch als Ministran-
ten eingesetzt. Sie unterstützten externe Priester, welche in der Klosterkirche 
Messen lasen. So berichtet ein Interviewter:

«Ich lernte Ministrant. Und dann, während der Sommerferien waren wir, 
ja, sagen wir, morgens um sechs bei der Kirche oben zum Ministrieren. Privat
ministrant. […] Da hat es doch überall diese Altäre. Auf beiden Seiten. Und da 
kommen dann fremde Pfarrer, die müssen pro Tag eine heilige Messe lesen. Und 
dann waren wir in der freien Zeit oder noch kurz vor der Schule ministrieren. 
Und bekamen pro Ding einen Franken natürlich. Und das war sehr viel Geld.  
Und plötzlich fanden sie [im Kloster] dann, wir verdienen zu viel. Und dann 
bekamen wir nur noch fünfzig Rappen.» (A4 1920)

Die Heimkinder wurden auch in Primizen von neugeweihten Priestern ein-
gebunden und waren Teil der feierlichen Gestaltung dieser Messen. Umgekehrt 
wurde zur Zeit der Ingenbohler Schwestern der Samichlaus mit grosser Entou
rage jeweils vom Kloster beziehungsweise von den Klosterschülern gestellt:

«Samichlaus, da kamen die Studenten vom Kloster. Ein Samichlaus mit zwölf 
Schmutzli. […] Und das erste war, dass sie mal die Kinder verprügelten. […] Also 

Abb. 26: Der Samichlaus mit 
zwei Ministranten zu Besuch 
im Kinderheim, um 1970.
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vor allem die Buben. Die Buben. Oder sie packten einen in einen Sack, warfen 
einen die Treppe runter und solche Dinge. Das kam vor, das ist nicht erdichtet. 
[…] Und mir drohten sie auch schon. In der Nacht, der Schmutzli hole mich, 
nähme mich mit im Sack. Kannst du dir vorstellen, so kannst du doch nicht 
schlafen. Du musst wach sein und schauen, was passiert.» (A6 316)

Auch die Chronik der Ingenbohlerinnen berichtet regelmässig von den Besu-
chen von St. Nikolaus und einer wechselnden Zahl an «Gehilfen». Als besonders 
ruppig wird die Visite von 1931 geschildert, als «der scharfe Waldbruder wie ein 
gewaltiger Föhnsturm mit der Rute durch die Reihen» geblasen und dabei die 
Kinder verängstigt habe.457 Auch Lienert berichtet von schwarz geschminkten 
«Chläusen», die über die Kinder hergefallen seien und sie «verdroschen» hätten: 
«Wir glaubten, in ihnen verkleidete Studenten der Stiftsschule erkannt zu haben 
[…]. Jedenfalls taten uns die armen ‹Waisenhäusler› leid, die nur einen solchen 
Samichlaus zu Besuch hatten. Sie, die es ohnehin schon schwer genug hatten, 
sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden und ständig benachteiligt wurden, 
hätten auch einen ordentlichen und lieben Samichlaus verdient.»458 In manchen 
Jahren verlief dieser Anlass offenbar versöhnlicher, oftmals begleitet von musika-
lischen oder humorvollen Darbietungen durch die «Studenten aus dem Stift».459 
1965 besuchte der «Samichlaus» erstmals die Mädchen und Buben separat, was 
die Chronistin positiv hervorhob: «So wurden die kleinen und grösseren Fehler 
nur im eigenen Kreis bekannt.»460 Wahrscheinlich endete das Experiment des 
geschlechtergetrennten Nikolausbesuchs bereits wieder 1967 mit dem Wechsel 
zur weltlichen Heimleitung.

Es scheint, dass sich die Kontakte zum Kloster weitgehend auf ausseralltäg-
liche Ereignisse beziehungsweise auf Feierlichkeiten beschränkten. Während 
einige Interviewte äusserten, dass es keinen Bezug zum Kloster gab, berichteten 
andere von Vorfällen, bei denen es auch zu gewalttätigen Übergriffen, wie oben 
geschildert, kam.

Die Welt ausserhalb des Kinderheims, die Welt des Dorfes und seiner Be-
wohnerinnen und Bewohner erscheint in den Erinnerungen der interviewten 
ehemaligen Heimkinder weitgehend als eine verschlossene und wenig bekannte, 
etwas rätselhafte Welt, der man sich nicht zugehörig fühlte. Dass man dieser Welt 
ausgeliefert war, dass Erwachsene «draussen» Entscheidungen fällten, welche  
direkte Konsequenzen für das eigene Leben hatten, spürten die Kinder schon 
damals. Verstärkt beziehungsweise bestätigt wurde dies in jüngster Zeit mit dem 
Zugang zu den persönlichen Akten in Zusammenhang mit der Aufarbeitung  

457	 Chronik, 6.12.1931, S. 133.
458	 Lienert 2009, S. 87.
459	 Vgl. Chronik, 6.12.1934 / 6.12.1948 / 5.12.1951 / 7.12.1952 / 6.12.1957.
460	 Chronik, 6.12.1965.
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der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz. So erzählt eine inter-
viewte Person von der Einsichtnahme in ihre Akten:

«Ich bekam diese Unterlagen, zuerst von Einsiedeln. Und da drin stehen 
Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Es waren auch Protokolle der Gemeinderats
sitzung, in denen sie zum Beispiel sagen, mein Vater sei ein Säufer. Und einfach 
die ganze Art und Weise, du merktest sofort, wie die mit den Leuten umgingen, 
heute würde man so etwas niemals akzeptieren. […] Und dass ich auch verhan-
delt wurde im Gemeinderat. Ich sei ein mittelmässiger Schüler, hätte einmal  
sitzen bleiben müssen. Ich musste mein Leben lang nie sitzen bleiben. Das 
stimmt nicht.» (A5 1089)

Dem Dorf und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern brachten die Inter
viewten viel Misstrauen entgegen. Sie fühlten sich beobachtet. Sie erlebten 
Abwertung und Ausgrenzung, vor allem in der Schule. Zwar zeigten manche 
Dorfbewohner laut Aussagen der Interviewten auch Mitgefühl und gaben ihnen 
beispielsweise etwas Geld, wenn sie von Haus zu Haus gingen und für die Kirche  
die Broschüre «Das Glöcklein» verteilten: «Da waren manchmal Leute, die nah-
men das nur, weil sie Erbarmen hatten mit uns. Dann gab es dort manchmal 
auch einen kleinen Batzen.» (A5 792) Andere Einwohnerinnen oder Einwoh-
ner jedoch meldeten sogleich den Schwestern im Heim, wenn die Kinder etwa 
einen anderen Weg, als ihnen aufgetragen war, gingen: «Was ich eben merkte, 
ich wurde dadurch sehr, sehr misstrauisch, wenn man mal anders ging oder so, 
dann meldeten sie das unten. Das war einfach das Hinterste und Letzte, man war 
immer unter Aufsicht.» (A5 814) Für die Zeit unter den Ingenbohler Schwestern 
scheinen die Zustände im Kinderheim Einsiedeln nicht zuletzt aus religiösen 
Gründen Tabu im Dorf gewesen zu sein. Eine Interviewte, die das Kinderheim 
als Dorfbewohnerin von aussen wahrgenommen hat, meint:

«Die Klosterfrauen waren doch heilige Leute. Wer spricht schon schlecht 
über eine Klosterfrau? Wehe! Klosterfrauen sind doch ein bisschen von gehobe-
ner Stelle. Da kann man denen doch nichts Schlechtes nachweisen. Die machen 
doch alles gut. Also, auch wir zuhause mussten dann nicht über Klosterfrauen 
schimpfen. Die waren einfach halbheilige Leute. Die katholische Kirche war halt 
stark damals, die beherrschten das Volk, und die Leute glaubten alles.» (C2 833)

Ausflüge und Unterhaltung als Aussenkontakte
Die Erfahrungen mit Personen von ausserhalb waren aber nicht nur negativ. So 
fanden sich ab und zu auswärtige Gönnerinnen und Gönner, die den Kindern 
beispielsweise einen Ausflug spendierten. Im Frühjahr 1954 luden Mitglieder des 
Rotary-Klubs des Kantons Schwyz zu einer «Bluestfahrt» rund um die Rigi ein.461 

461	 Einsiedler Anzeiger, 14.5.1954; ausserdem: Chronik, 12.5.1954.
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In acht Privatautos fanden 41 Kinder und «einige Schwestern» Platz. Und im 
Mai 1963 ermöglichten «Verwandte zweier unserer Knaben» per Reisebus eine 
Ausfahrt in den Zürcher Zoo inklusive Abstecher zum Flughafen Kloten, wie 
die Ingenbohler Chronistin festhielt: «Trotz ohrenbetäubendem Lärm konnten 
sich die Kinder kaum satt sehen beim Kommen und Abfliegen der ungeheuren 
Luftvögel.»462 Als weitere Gönnerin erwähnt die Chronik eine auswärtige Frau: 
Die verwitwete Zürcher Schaustellergattin Helene Weiller-Strohhofer, genannt 
Marcelli (1893  –  1967)463, liess die Heimkinder in den 1960er-Jahren während der 
dreitägigen Einsiedler Chilbi offenbar wiederholt kostenlos ihre Fahrgeschäfte 
benutzen.464 Dieser Kontakt fand wahrscheinlich nicht direkt statt und wurde 
von den Kindern daher kaum als persönliche Wohltat wahrgenommen, die sich 
ihnen nachhaltig einprägte.

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verzeichnet die Chronik ver-
schiedentlich «grosse Spaziergänge» oder Wanderungen, die zumindest mit den 
grösseren Kindern – nach Möglichkeiten wohl einmal pro Jahr – unternommen 
wurden, so etwa nach Rapperswil (1912, 1935), Morschach (1923), Oberiberg (1933, 
1958), zu den Mythen (1938) oder ins Mutterhaus nach Ingenbohl (1945, 1962).465 
Diese Ausflüge fanden üblicherweise in den Sommer- oder Herbstferien statt, 
um den Kindern, die im Heim bleiben mussten, ein wenig Abwechslung zu 
bieten. Der Hin- oder Rückweg wurde oftmals mit der Eisenbahn oder einem 
Reisebus gemacht, gewisse Etappen zuweilen mit dem Schiff. Aus den Schilde-
rungen der Chronistinnen geht deutlich hervor, dass diese Unternehmungen  
einen engen Budgetrahmen hatten und an der Zieldestination zuweilen Einla-
dungen zu einer Zwischenverpflegung dankbar in Anspruch genommen wurden. 
Auch Pater Wilfrid Stillhard (1920–1985)466, der von 1947 bis 1952 als Vikar mit 
dem Einsiedler «Kinderpfarrer» zusammenarbeitete, engagierte sich im Kinder-
heim. So unternahm er mit den Schulkindern im September 1948 eine Wande-
rung zur Haggenegg und im Oktober 1950 – in Begleitung dreier Schwestern – 
einen Ausflug nach Morgarten, wobei der Pater die Rückfahrt per Auto bezahlt 
habe.467 Innerhalb des Heims soll der Vikar ebenfalls für Unterhaltung gesorgt 
haben: Ende 1951 heisst es in der Chronik, er habe «während des Jahres […] die 
Kinder etliche mal mit einem lustigen Film erfreut.»468 Auch die Teilnahme ei-

462	 Chronik, Mai 1963; ausserdem: Einsiedler Anzeiger, 31.5.1963.
463	 Todesanzeige, in: Neue Zürcher Zeitung, 28.1.1967.
464	 Chronik, Sept. 1965 / Sept. 1966.
465	 Chronik, Sommer 1912 / 16.7.1923 / 11.10.1933 / 19.9.1935 / 22.9.1938 / Juli 1945 / Herbst 1958 / 2.10.1962.
466	 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch, URL: https://professbuch.kloster-einsiedeln.ch/person/1083?sortField=id& 

sortAsc=1&index=1036&page=21 (Zugriff: 24.3.2025). Das Amt des «Kinderpfarrers» bekleidete in jenen Jahren P. Edgar 
(Martin Paul) Andermatt (1912 – 1999), der gemäss Renate Kummer ihr leiblicher Vater gewesen sei und ihr deshalb 
in besonderem Mass Aufmerksam geschenkt habe. Vgl. Walter [2009], S. 55, 76. Zu P. Edgar Andermatt vgl. Kloster-
archiv Einsiedeln, URL: https://archiv.kloster-einsiedeln.ch/actors/2044 (Zugriff: 24.3.2025).

467	 Chronik, Sept. 1948 / Okt. 1950.
468	 Chronik, Jahreswechsel 1951 / 52.
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niger Jungen am Sommerlager der Pfadfinder 1950 hatte der Pater in die Wege 
geleitet.469 Als er im September 1952 als Pfarrer ins vorarlbergische Blons wech-
selte, sahen die Ordensschwestern «den seeleneifrigen Hirten» und «grossen 
Kinderfreund» nur ungern scheiden.470 Sein Name wird in der Chronik während 
der Dauer seines fünfjährigen Wirkens in Einsiedeln auffallend häufig genannt, 
was tatsächlich als Hinweis auf ein überdurchschnittliches Engagement für  
die Heimkinder gedeutet werden kann. In den schriftlichen und mündlichen 
Erinnerungen der Betroffenen taucht sein Name allerdings nirgends auf.

g) Beziehung zwischen den Kindern 
Ein zentraler Aspekt des Lebens im Heim stellt die Frage nach den sozialen Be-
ziehungen zu anderen Kindern dar. Sind im Heim oder in der Schule Freund-
schaften zu anderen Kindern entstanden? War es für die Heimkinder möglich, 
enge, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und zu pflegen? Dabei geht es 
nicht primär um die Anzahl dieser zwischenmenschlichen Bezüge, sondern um 
die Frage nach der Qualität dieser Beziehungen und deren Bedeutung für die 
Kinder. Insbesondere für Kinder und Jugendliche, die von ihren Familien voll-
ständig getrennt sind, ist die Entstehung neuer, stabiler Beziehungen und der 
Aufbau von Freundschaften auch aus entwicklungspsychologischer und soziali
satorischer Sicht von Bedeutung.471

Beziehungen zu anderen Heimkindern
Insgesamt zeichnen die Schilderungen der ehemaligen Heimkinder von Ein-
siedeln eine Situation, wie sie im 20. Jahrhundert auch in anderen Heimen 
anzutreffen war.472 Die geführten Interviews verdeutlichen, dass während des 
Heimaufenthalts kaum soziale Beziehungen zu Kindern geknüpft werden konn-
ten, die als besonders positiv oder als Freundschaften empfunden wurden. Dies  
gilt selbst für Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, die den Aufent-
halt im Heim Einsiedeln nicht nur negativ erlebten. Als besonders schwierig 
wurde dies von jenen Heimkindern erlebt, die keine Geschwister oder andere 
Verwandte im selben Heim hatten, denn aus ihrer Sicht hätten diese ihnen ein 
Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit vermitteln können.473 Gefühle 
der Einsamkeit und Erfahrungen des Alleinseins bilden zentrale Aspekte des  
Erlebens der meisten Interviewten und prägen deren Erinnerung an ihr Leben 
im Heim. Obschon kaum Freundschaften innerhalb des Heims bestanden, wa-
ren die Kinder aufgrund des räumlichen Zusammenlebens zwangsläufig bis zu 

469	 Vgl. hierzu S. 28f.
470	 Chronik, 27.9.1952.
471	 Vgl. z. B. Krappmann 2010.
472	 Vgl. zum Beispiel Bombach et al. 2017.
473	 Zum Aspekt der Geschwisterbeziehungen vgl. auch Kap. 9d. 
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einem gewissen Grad miteinander in Beziehung. Die Erzählungen der Inter-
viewten lassen diese Beziehungen als belanglos oder banal erscheinen – die Kin-
der spielten miteinander, erlebten gemeinsame Anlässe zusammen, konnten 
sich aber auch, wie es bei Kindern üblich ist, gelegentlich mal streiten. Die Inter-
viewten bezeichneten die anderen Kinder mehrfach als «Gspändli», wobei eine 
befragte Person dieses Verhältnis auch explizit von einer Freundschaft abgrenzt: 
«Nein, das [Freunde] waren sie nicht. Aber du hattest dich einfach doch, du 
warst einfach Gspändli, du spieltest ja doch mit ihnen, wir waren zusammen, du 
verbrachtest ja doch den Alltag mit denen.» (A1 1272) Die Interviewten berichte-
ten nur sehr selten von engeren Beziehungen zu anderen Heimkindern, die sie 
als Freundschaften oder sonst etwas Besonderes bezeichneten. Ein ehemaliges 
Heimkind erzählt beispielsweise, dass er einen «Schatz» hatte.474 Eine andere 
interviewte Person berichtet von einer guten Freundin, welche sie auch regel-
mässig vor Strafen der Heimleitung beschützte: «Und ich nahm dann jeweils 
für [Vorname] die Schuld auf mich, da sie, ja sie war ‹gar e Nüüteli›. Ich war dort 
schon robuster im Nehmen.» (A9 1317) Sie selbst bewertet diese Beziehung aber 
als eine Ausnahme im Heimkontext. Ein paar Interviewte erwähnten ausserdem, 
dass man sich auch mal heimlich traf, zum Beispiel um einfach miteinander zu 
reden: «In der Nacht ab und zu, dass wir redeten mit dieser [Vorname Heim-
kind]. Das machte ich oft. Aber schlussendlich war jeder allein.» (A2 1509) Dieses 
Zitat zeigt auch, dass in den meisten Fällen und trotz solcher Beziehungen das 
Einsamkeitsgefühl bestehen blieb. Man kann vermuten, dass gewisse Bezie-
hungen oder auch «Zweckbündnisse» den Kindern das Leben im Kinderheim 
ein wenig erleichtern konnten; Aspekte einer tiefgehenden und andauernden 
Freundschaft wie Vertrauen, Zuneigung oder gegenseitige Unterstützung sind 
in den Berichten allerdings kaum erkennbar. 

Es kann gefragt werden, inwiefern das Heimpersonal sowie die Heimstruk-
turen und die Heimorganisation – beispielsweise die Geschlechtertrennung  
oder das strenge Strafregime – die Qualität der Beziehungen beeinflussten. Die 
ehemaligen Heimkinder erwähnen, dass die Schwestern die Gemeinschaft unter 
den Kindern nicht förderten und jedes Kind allein war. Wenn freundschaftliche 
Beziehungen ausnahmsweise entstanden, konnten sie kaum über die Aufent-
haltsdauer im Heim hinweg gepflegt werden: In den wenigen Beispielen von 
freundschaftlichen Beziehungen endeten diese in der Regel durch den Heim-
austritt. Das Heimpersonal unternahm nichts, damit die Kinder den Kontakt 
hätten aufrechterhalten können. Das Aufrechterhalten von Beziehungen über 
den Heimaufenthalt hinweg war für Fremdplatzierte eine Herausforderung, 
die auch in anderen Heimstudien erwähnt wird.475 Dass zudem nicht einmal 

474	 Vgl. Kap. 9c.
475	 Vgl. etwa Bombach et al. 2017.
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Geschwisterbeziehungen eine Bedeutung zugemessen wurde, wurde oben aus-
führlich besprochen.476 

Insgesamt verdeutlichen die Interviews, dass vertrauensvolle Beziehungen 
zwischen Kindern im Heimkontext Ausnahmen waren. Vielmehr kam es gemäss 
Aussagen unterschiedlicher Interviewter im Heim zur Bildung von Gruppen, 
die sich gegenseitig das Leben schwer machten. Vor allem für Einzelkinder, die 
keinen Rückhalt bei ebenfalls im Heim platzierten Geschwistern finden konnten, 
war diese Situation sehr schwierig und verstärkte die Gefühle von Einsamkeit: 
«I: Also, du hattest keine Person, Verbündete? A1: Nein. Gar nichts. Nein. Und 
ich hatte ja keine Familie. Eigentlich, in dieser grossen Kindermasse drin, war ich 
sehr, sehr einsam.» (A1 990) Nicht nur Einsamkeit wird in den Interviews mehr-
fach thematisiert, die Interviewten erinnern sich auch an Verrat zwischen den 
Kindern und an Anschwärzungen beim Heimpersonal.477 Die Atmosphäre war 
aus Sicht der ehemaligen Heimkinder von gegenseitigem Misstrauen geprägt, 
denn Unterweisung und Fremdbestimmung sowie ein eher willkürlich erlebtes 
Strafregime dominierten ihre Lebenswelt. In diesem Umfeld war das gegen-
seitige «Verrätschen» bei den Schwestern eine Strategie, um für einen Moment 
gut oder besser als andere dazustehen oder den negativen Konsequenzen, den 
Sanktionen der Schwestern, zu entkommen. Dies ging so weit, dass Kinder sich 
gegenseitig «erpressten»: Sie boten anderen Kindern beispielsweise einen Teil 
der eigenen Essensration an, um von ihnen nicht bei den Schwestern verraten 
zu werden. Eine ehemalige Schulkameradin erinnert sich: 

«Und dann hatten sie manchmal, wenn sie von einem anderen Kind etwas 
wollten, oder irgendwie sagten: ‹Du darfst nicht klagen, was ich gemacht habe. 
Sonst bekomme ich wieder eine Strafe. Du kannst dafür mein Stück Brot noch 
haben.› Oder, die hatten untereinander, hatten die Kinder dann scheinbar auch 
miteinander solche Dinge getauscht.» (C2 944)

Im Kontext des erlebten Hungers in Kriegszeiten, wie dies von derselben 
Person geschildert wird, konnten solche «Tauschgeschäfte» durchaus ein be-
deutsamer Zustupf zur Essensration sein.

Eine noch aktivere Rolle im Rahmen der schwierigen Beziehungen spielten 
gemäss Aussagen von Interviewten später der Heimleiter und seine Frau.478 Es 
wird berichtet, dass sie bestimmte Heimkinder gegeneinander aufstachelten, 
was deren Beziehung bis in die jüngere Vergangenheit negativ beeinflusst habe: 
«Wir wurden immer vom Heimleiterehepaar gegeneinander aufgestachelt. Wir 
hassten einander. Wir mochten einander wirklich nicht. Und das fanden wir 
auch erst vor ein paar Jahren heraus, heute verstehen wir uns sehr gut.» (A2 1080) 

476	 Vgl. Kap. 9d.
477	 Vgl. auch Kap. 9c.
478	 Vgl. auch Kap. 9e.



167

Der Wechsel zur weltlichen Leitung und zum System einer Grossfamilie mit 
einem familiäreren Rahmen scheint eine neue Dynamik geschaffen zu haben, 
welche die Rivalität, Missgunst und Eifersucht unter den Heimkindern verstärk-
te.479 Diesen Zusammenhang erklärt sich ein ehemaliges Heimkind auf folgende 
Weise: «Ich glaube eben mehr, das ist so, als ob es eine Ohnmacht war? Oder 
einfach eine Sehnsucht, dass auch, wenn jemand ein bisschen Zuwendung hat, 
weisst du, man will das ja auch, und das drückte sich eben in Eifersucht aus, und 
es dann deswegen wieder ‹chlöpfte›.» (A1 714) Dieses Ringen um Zuwendung 
bezog sich gemäss einer interviewten Person auf das gesamte Heimpersonal. 
Sobald man das Gefühl hatte, dass sich jemand zu viel mit einer Gruppe oder 
Person abgab, entstanden «Eifersüchteleien» (A1 891). Anstatt dem entgegenzu-
wirken, hat dies der Heimleiter in den Erinnerungen der betroffenen Personen 
eher noch gefördert. Weiter bleibt einer ehemaligen Angestellten in Erinnerung, 
dass der Heimleiter die Hänseleien oder das Mobbing unter den Kindern nicht 
unterband, sondern eher «in Gang setzte» (B2 2579), indem er den Kindern 
durch seine Beleidigungen (zum Beispiel «du Dickwanst» oder «Jetzt hör mal 
auf zu stottern! Kannst du denn nicht normal reden», B2 2589  /  2593) vormachte, 
wie man die Personen blossstellen und hänseln kann. Besonders einschneidend  
scheinen in der Erinnerung einiger Personen auch sexuelle Übergriffe von Jugend
lichen auf Heimmädchen, wobei nicht klar zu rekonstruieren ist, ob es sich um 
eine einzelne Vergewaltigung oder mehrere sexuelle Übergriffe durch unter-
schiedliche Personen handelte.480

Nebst Gefühlen der Einsamkeit und des Misstrauens herrschte eine Atmo-
sphäre des Schweigens und Erduldens. Diese zeichnete sich dadurch aus, dass die 
Kinder kaum untereinander und noch weniger mit externen Personen (Lehrern, 
Ärzten oder der Familie) über ihre Erfahrungen und Empfindungen sprachen. 
Wenn man selbst keine Gewalt erfuhr, war man zumindest Zeuge oder Zeugin 
davon. Sprechen oder etwas dagegen unternehmen konnte man aber nicht; viel-
fach sagen Interviewte, dass sie nicht gewusst hätten, was sie dagegen hätten 
machen können und dass sich schlussendlich jede und jeder selbst schützen 
musste. Hätte man auf irgendeine Weise eingegriffen, wäre man selbst sanktio-
niert worden: «Aber dann im Kinderheim selber, zum Beispiel der, der so ver-
prügelt wurde, ich weiss noch, er tat mir so leid! Aber ich konnte nichts machen! 
Dann hätten wir auch wieder [Schläge] bekommen.» (A2 1634) Dies führte dazu, 
dass jeder und jede für sich schaute, wie er oder sie irgendwie so heil wie möglich 
durch die Zeit kam. Eine Person formuliert dies so: «Es kämpfte einfach jeder 
ums Überleben. Jeder wollte das Beste daraus machen.» (A2 44) 

479	 Zur weltlichen Heimorganisation mit Hausvater und Hausmutter in Anlehnung an die traditionelle Familienstruktur 
vgl. etwa auch Akermann et al. 2012, S. 23.

480	 Vgl. auch Kap. 9e.
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Das Schweigen über die eigenen Erlebnisse setzte sich weit über den Heim-
aufenthalt hinaus fort – erst bei Zusammenkünften als Erwachsene haben ehe-
malige Heimkinder teilweise begonnen, von ihren Erlebnissen und erinnerten 
Gefühlen zu erzählen. Diese Auseinandersetzungen mit der eigenen Vergangen
heit vollzogen sich parallel zu dem seit wenigen Jahrzehnten andauernden  
Aufarbeitungsprozess von Fremdplatzierungen und fürsorgerischen Zwangs-
massnahmen in der Schweiz.481 

Beziehungen zu Kindern ausserhalb des Kinderheims
Kontakte zu Kindern ausserhalb des Heims wurden durch die Einschulung mög-
lich.482 Aus Erzählungen der ehemaligen Heimkinder wie auch der damaligen 
Schulkameradinnen und Schulkameraden lässt sich aber schliessen, dass kaum 
Gelegenheit war, um Beziehungen aufzubauen oder gar Freundschaften zu 
knüpfen. 

Die Heimkinder wurden von den Dorfkindern und deren Familien oft nur 
oberflächlich wahrgenommen. Sie waren schon allein durch ihr äusseres Er-
scheinen, insbesondere ihre Kleidung, als Gruppe erkennbar, und wurden von 
Dorfb ewohnerinnen und Dorfbewohnern als «die Waisenhäusler» betrachtet 
und betitelt. Durch diesen Begriff wurden die Kinder von der restlichen Dorf
gemeinschaft abgegrenzt. Die Sicht auf die Heimkinder als eine Gruppe, die 
nicht zur Dorfgemeinschaft gehörte, erschwerte den Aufbau individueller 
Freundschaften. Die wenigen Begegnungen, etwa in der Schule, reichten nicht 
aus, um ein tieferes Verständnis oder eine Beziehung zu entwickeln. Eine inter-
viewte Schulkameradin aus dem Dorf berichtet ausserdem, dass sie die Kinder 
vom Heim eigentlich als «normale Kinder» (C2 430) wahrnahm und erst durch 
die Drohungen ihres Vaters, sie ins Heim zu schicken, die Negativkonnotation 
reproduzierte: «Dann sagte er ab und zu: ‹Wenn du nicht recht tust, dann kannst 
du ins Waisenhaus.› Das war sein Spruch. […] Nein, klar war es im Moment 
einfach abschreckend, ins Waisenhaus, dadurch, dass sie drohten.» (C2 341) 
 Die Darstellung des Waisenhauses als ein Ort der Strafe war vermutlich für die 
Entstehung von Freundschaften von Dorf- zu Heimkindern nicht besonders 
förderlich.

Die Isolation wurde vor allem dadurch aufrechterhalten, dass das Leben  
der Waisenhauskinder stark von Regeln geprägt war, welche den Kontakt ver-
unmöglichten. Wenn die Heimkinder in der Öffentlichkeit gesehen wurden, war  
dies in einem institutionell organisierten Rahmen wie beispielsweise beim sonn-
täglichen Kirchgang oder später beim Mitwirken an der Fasnacht. Bei ausser
schulischen Aktivitäten wie der Pfadi, dem Blauring und dem Jugendverein  

481	 Vgl. auch Einleitung.
482	 Vgl. Kap. 9h.
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durften sie, laut Aussagen eines damaligen Dorfkindes, nicht mitmachen. Neben 
religiösen respektive konfessionellen Gründen könnten hier auch finanzielle 
Aspekte eine Rolle gespielt haben, da das Heim unter restriktiven finanziellen 
Bedingungen funktionieren musste. Es scheint jedoch, dass unter der weltlichen 
Leitung gewisse Kinder in solchen Vereinen mitwirken konnten.483 Auch der 
Schulweg bot nur begrenzt Möglichkeiten des Kontakts zu anderen Kindern, 
denn die Kinder konnten diesen sowohl unter der geistlichen als auch der welt
lichen Leitung – gemäss ihren Erinnerungen – nicht frei wählen.484 Ein ehemaliger 
Schulkollege aus dem Dorf relativiert dahingehend, dass der verordnete Weg 
schlicht der schnellste und direkteste war und auch von anderen Kindern, die 
in der Nähe des Waisenhauses lebten, genommen worden sei. Ein ehemaliger 
Schulkamerad erinnert sich vor allem daran, dass die Heimkinder jeweils so-
fort nach der Schule nach Hause mussten; sie konnten nicht «herumlungern» 
(C3 161) wie andere Kinder, sondern mussten ins Heim ihre Aufgaben und Ämtli 
erledigen. «Sie mussten einfach immer subito nach Hause, wir streunten doch 
jeweils noch irgendwie herum. Das und jenes mussten wir noch ein bisschen, 
anstellen gehen […]. Das war einfach, wenn die Schule aus war, waren die ver-
schwunden.» (C3 2150) Den ehemaligen Heimkindern bleibt der verordnete 
Schulweg vor allem als Stigma in Erinnerung, und sie bringen ihn damit in Ver-
bindung, dass man sie, die «Waisenhäusler», auf der zentralen Hauptstrasse 
nicht sehen durfte. 

Der Kontakt wurde auch dadurch stark eingeschränkt, dass die Heimkinder 
insbesondere unter den Ingenbohler Schwestern keine Dorfkinder zu Hause be-
suchen durften. Wenn vereinzelt Besuche stattfanden, dann weil sich die Kinder 
heimlich «verdrückten» (A5 995). Solche Regelüberschreitungen wurden mit 
Schlägen bestraft. Auch umgekehrt konnten die Dorfkinder in der Regel nicht ins 
Kinderheim zum Spielen kommen. Allerdings scheint es auch hier Ausnahmen  
gegeben zu haben. Die Interviewaussagen verweisen auf mehrere Dorfkinder, 
welche im Heim zu Besuch waren. Ein ehemaliger Schulkamerad aus dem Dorf 
schildert eindrücklich, wie ihm mehrere Besuche eines «Gspändlis» im Heim 
ermöglicht haben, die «Waisenhäusler» aus ihrer Anonymität zu lösen und sie 
als individuelle Personen zu sehen: 

«Nein, sie waren einfach ‹die Waisenhäusler›. Und eben dadurch, dass sie 
natürlich nicht mit uns zusammen sein durften in der Freizeit, war natürlich 
auch eine gewisse Anonymität. Wir erlebten einander wirklich nur in der Schule. 
Und für mich war das eben schon noch ein bisschen ein anderes Verhältnis, als 
ich dann bei denen spielte, dort unten. Dann hatten die für mich irgendwo so 
viel mehr ein bisschen ein Gesicht bekommen. Und eben einen Namen. Ja. Aber 

483	 Vgl. auch Bombach et al. 2017.
484	 Vgl. auch Kap. 9c.
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eben, da war ich, was ich weiss, also mindestens da zu jener Zeit war da kein 
anderer. […] Und hatte ich auf einmal auch ein anderes Bild von denen. Dann 
wusste ich, wie es dort drin aussieht, wo sie leben und so, oder. Aber natürlich, in 
die Zimmer durfte ich nicht gehen. Die [Schlafzimmer] durften sie nicht zeigen. 
Nein, nein.» (C3 2542)

Das Zitat verweist auch darauf, dass in der Schule nur ein minimaler Kon-
takt zwischen Dorf- und Waisenhauskindern bestand und dieser aus Sicht des 
Interviewten vor allem nicht ausreichend war, um eine Freundschaft entstehen 
zu lassen. Diese Distanz und Anonymität können auch dazu beigetragen haben, 
dass die Heimkinder von Ausgrenzung und Diskriminierung durch die anderen 
Kinder betroffen waren. Sie wurden als «Zigeuner» beschimpft und geschlagen 
und mussten in der Schule vielfach als Sündenbock hinhalten, wenn Unruhe 
herrschte. Die Lehrer scheinen nichts gegen solche Diskriminierungen und 
Stigmatisierungen getan zu haben, im Gegenteil. Auch diese Erfahrungen der 
Isolation in der Schule finden sich in Berichten von Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen in anderen Untersuchungen.485 Im folgenden Zitat gibt ein ehemaliger 
Heimjunge Einblick, wie mit ihm und wahrscheinlich auch mit anderen Heim-
kindern umgegangen wurde: 

485	 Vgl. etwa Hafner / Janett 2017.

Abb. 27: Fasnachtsumzug 1972. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Kinderheims mit selbst-
gebastelten Masken, die als Brautpaare den Wandel der Konservativ-Christlichsozialen Volks-
partei (KCVP) zur Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) der Jahre 1970  /   71 thematisierten.



171

«Also, wenn die [Schul-]Stunde vorbei war, dann – die hatten die Guetsli  
und alles, die hatte ich verteilt, oder? Dann waren alle lieb zu mir, und kaum 
war das vorbei, war es vorbei, ja. Und die durften uns abschlagen und so. […] Die 
durften uns Zigeuner und alles nachrufen und uns abschlagen, und wenn wir 
reklamiert hatten beim Lehrer, dann waren wir dann schuld.» (A5 878) 

Es gab jedoch auch Ausnahmen. So erzählt dieselbe Person von zwei Jungen 
aus dem Dorf, mit welchen er Kontakt, in seinem Empfinden eine Freundschaft, 
pflegte. Diesen engeren Kontakt pflegte er ohne die Zustimmung der Ordens-
schwestern, und er tätigte die Besuche ohne ihr Wissen. Eine der beiden Freund-
schaften entwickelte sich vermutlich dadurch, dass er regelmässig «Schaf
böcke»486 für die örtliche Bäckerei ausliefern durfte. Besonders bemerkenswert 
ist im Kontrast zu anderen Berichten, dass diese Freundschaft offenbar bis in 
die Gegenwart andauert.

Mit dem Thema der Freundschaften ist auch die Frage verbunden, ob und 
mit wem sich die Heimkinder über ihre schwierige Situation hätten austauschen 
können oder wer das Leid der Heimkinder sehen und allenfalls hätte öffentlich 
machen können. Obwohl das Waisenhaus auch Räume für die örtliche Schule 
zur Verfügung stellte, scheint die räumliche Nähe keinen wirklichen Einblick  
ins Heim erlaubt zu haben. So kam es, dass Dorfkinder die erste Klasse im 
Waisenhaus besuchten, ohne die anderen Heimkinder dabei bewusst wahrzu-
nehmen. Insgesamt blieb der Kontakt zwischen Dorf- und Waisenhauskindern 
während der Schulzeit sehr limitiert. In den Worten eines Dorfbewohners war 
das Heim für das Umfeld, die Dorfgemeinschaft – zumindest unter der religiösen 
Leitung – «ein bisschen wie eine Blackbox» (C3 1363). Damit wird zum Ausdruck 
gebracht, dass zwar Informationen über das Regime der Schwestern und die 
herrschenden Missstände zirkulierten, aber niemand wirklich einen konkre-
ten und transparenten Einblick in das Heim hatte. Im Zusammenhang mit der 
weltlichen Leitung scheint es auch Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner zu 
geben, die erst Jahre nach der Heimschliessung von den Erziehungsmethoden 
und Misshandlungen erfuhren, welche die Kinder im Heim erlebten: «Also von 
den Übergriffen haben wir erst viel später [erfahren]. Die Übergriffe sind erst 
viel später ein Thema gewesen. Vielleicht vor 15 Jahren. […] Und dann ist natür-
lich schon hochgekommen. Ja, wo haben wir dann hingeschaut?» (C4 598) Die 
Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen wurde von derselben Person aber nicht 
infrage gestellt: «Also es ist mir für mich klar gewesen, es ist passiert […]. Aber 
ich bin schockiert gewesen, wo ich das gehört habe.» (C4 607) 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Freundschaften in der Lebens-
welt der Heimkinder kaum eine Bedeutung hatten. Wie Bombach et al. schreiben,  

486	 Ein traditionelles Einsiedler Gebäck aus Honigteig. 
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braucht Freundschaft Raum und Zeit487, was den Kindern sowohl innerhalb 
des Heims sowie im Kontakt mit der Aussenwelt tendenziell nicht zugespro-
chen wurde. Die relative Abschottung der Heimkinder, die fehlenden gemein-
samen Aktivitäten und die oberflächliche gegenseitige Wahrnehmung führten 
zu einer Trennung, die eine nahe und vertrauensvolle Beziehung verhinderte. 
Einige positiv erlebte Beziehungen inner- und ausserhalb des Heims wurden 
zwar erwähnt, bildeten aber klar die Ausnahme. Das Fehlen von vertrauens-
vollen Beziehungen und Erfahrungen von Nähe während der Kindheit hat aus 
entwicklungstheoretischer Sicht direkte Auswirkungen sowohl auf die eigene 
Identität als auch auf die spätere Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen 
aufzubauen.488 Tatsächlich verknüpfen viele Betroffene ihre Erfahrungen von 
Einsamkeit, Misstrauen und Verrat mit dem weiteren Verlauf ihres Lebens, in-
dem sie als Folge des in Kindheit und Jugend Erlebten auch als Erwachsene nie 
oder kaum in der Lage waren, Vertrauen zu Mitmenschen aufzubauen.489

h) Schulische Laufbahn 
Im Folgenden wird dargelegt, wie die Schule und verschiedene Stationen der 
schulischen Laufbahn von ehemaligen Heimkindern selbst beschrieben wurden. 
Ihre Berichte machen deutlich, wie tiefgreifend die Erfahrungen ihr weiteres 
Leben beeinflussten und ihnen langfristig den Zugang zu gleichberechtigten 
Bildungschancen verwehrten. Im Untersuchungszeitraum von 1861 bis 1972 
war die Bildungslandschaft im Kanton Schwyz von diversen Entwicklungen ge-
prägt490, auf die wir punktuell Bezug nehmen. Eine systematische Verbindung 
der Interviewaussagen mit dem gültigen Bildungssystem ist nicht möglich, da 
die Erinnerungen oft nicht genau datiert werden können. 

Ein Minimum an Bildung: die obligatorischen Schuljahre 
Seit 1877  /  78 bestand die Volkschule im Kanton Schwyz aus sieben obligato-
rischen Schuljahren.491 Der Kindergartenbesuch war davon noch ausgeschlos-
sen492, und die im Waisenhaus platzierten Kinder besuchten diesen nicht. Dies 
ist ein erster Hinweis darauf, dass die Kinder nur ein Minimum an Bildung 
erhielten. Im Fokus stand die moralische Erziehung zu guten Christen und 
tüchtigen und folgsamen Kindern und späteren Bürgerinnen und Bürgern.493 
Für die Kinder aus den unteren Schichten war kein gesellschaftlicher Aufstieg 

487	 Bombach et al. 2017.
488	 Vgl. Krappmann 2010.
489	 Vgl. Kap. 9i.
490	 Vgl. Sutter 2012, S. 221 sowie Gebauer, o. D.
491	 Vgl. Sutter 2012, S. 227.
492	 Erst durch die Volksschulverordnung von 1973 musste die Gemeinde jedem Kind ein Jahr Kindergarten «garantieren», 

vgl. Sutter 2012, S. 236. 
493	 Vgl. Seglias 2013, S. 41.
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erwünscht494, weshalb kaum in fremdplatzierte Heimkinder investiert wurde. 
Die «geringe Durchlässigkeit zwischen den sozialen Schichten»495 wird im fol-
genden Zitat besonders deutlich: «Ja, es hiess: ‹Was? Der in die Sek? Also dass 
der plötzlich noch Doktor wird oder was?›» (A8 1201). Neben negativen Zuschrei-
bungen als «dumme» (B2 3130, A2 355) Kinder, können hier auch finanzielle 
Überlegungen eine Rolle gespielt haben, was auf eine Form der Diskriminierung 
schliessen lässt. Dabei ist aber zu bemerken, dass die Schulpflicht erst seit 1848 
galt und deren Durchsetzung sehr hindernisreich war, da die Kinder, und zwar 
auch jene ausserhalb des Heimkontexts, mit «Kinderarbeit in Haus und Hof»496 
einen wichtigen Beitrag zum Lebensunterhalt leisteten. Im Alter von sechs  
Jahren traten die Kinder des Kinderheims Einsiedeln dann in die Primarschule 
ein. Im Gegensatz zu jenen Kindern, die die heiminternen Schulen besuchten 
(zum Beispiel Rathausen, Mariazell im Kanton Luzern497), stellte der Schulein-
tritt die Möglichkeit dar, vermehrt mit der Aussenwelt in Kontakt zu treten.498 
Die Kinder aus der Dorfgemeinschaft wurden zu Klassenkameraden. Der Schul-
eintritt markierte für die Kinder des Waisenhauses auch eine Veränderung im 
Heimalltag, denn sie wechselten zum selben Zeitpunkt von der Abteilung der 
«Springerli» zur Abteilung der Schulkinder. Dies ging mit einem Wechsel zu einer  
strikten Geschlechtertrennung einher (zur Zeit der Ingenbohler Schwestern) 
und führte dazu, dass der Kontakt zu Geschwistern des anderen Geschlechts 
plötzlich wegbrach.499 

Im Schulalltag fanden die Kinder ähnliche Strukturen wie im Kinderheim. 
Der Unterricht und die Pausen waren geschlechterspezifisch strikt getrennt und 
die Schülerinnen und Schüler wurden bis in die 1960er-Jahre500 von sogenannten 
Lehrschwestern, den Menzinger Schwestern, unterrichtet. 

Besuch der Sekundarschule und Berufsausbildung
Seit 1900 konnten die Schülerinnen und Schüler im Kanton Schwyz nach 7 Jahren  
Primarschule im Alter von 13 Jahren in die Sekundarschule eintreten.501 Inter-
viewaussagen lassen aber darauf schliessen, dass der Übertritt in die Sekundar
schule bereits nach sechs Primarschuljahren stattfinden konnte.502 Das siebte 
obligatorische Schuljahr, die sogenannte Abschlussklasse, scheinen nur jene 

494	 Vgl. auch Akermann et al. 2013, S. 89.
495	 Hafner / Jannett 2017, S. 94.
496	 Sutter 2012, S. 217.
497	 Vgl. Akermann et al. 2012.
498	 Ab 1959 war eine Klasse, die sog. Abschlussklasse, aufgrund von Platzmangel der Schulhäuser im Kinderheim  

untergebracht, vgl. Hauschronik. 
499	 Vgl. Kap. 9b.
500	 Vgl. Sutter 2012, S. 221.
501	 Marcacci / Grunder 2012.
502	 Vgl. auch Gebauer et al. o. D.
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Schülerinnen und Schüler besucht zu haben, die nicht in die Sekundarschule 
übertraten. Auch auf eine zweijährige Werkschule wird verwiesen, die nach 
sechs Jahren Primarschule absolviert werden konnte503 und die Schülerinnen 
und Schüler auf eher handwerkliche Berufe vorbereitete. 

Eine interviewte Person berichtet, dass der typische Bildungsweg für die 
Dorfkinder der Besuch der Sekundarschule gewesen sei. Sie weist aber auch 
darauf hin, dass der Entscheid für oder wider die Sekundarschule stark von den 
Wertvorstellungen der Eltern abhing, die auch geschlechterspezifisch sein konn-
ten. Mindestens bis zu den gesellschaftlichen Veränderungen der 1970er-Jahre 
war verbreitet, dass die Zukunft der Mädchen vor allem auf die Heirat und den 
Erwerb hauswirtschaftlicher Kenntnisse und Fertigkeiten ausgerichtet war504 
und deshalb nach den obligatorischen Schuljahren weder in die Sekundarschule 
noch in eine Berufsbildung investiert wurde: «Eine Spitzenschülerin, aber dort 
haben die Eltern verweigert, dass die in die Sek geht. Sie heiratet sowieso, oder. 
Für was dann in die Schule?» (C4 875). Dies spiegelt sich auch in der Volkszäh-
lung von 2000 wider: Diese zeigt, dass bei Frauen, die zwischen 1935 und 1965 
geboren wurden, deutlich häufiger als bei Männern die Primarschule die höchste 
abgeschlossene Schulbildung war.505 

Wie sah dies spezifisch für die Kinder aus dem Waisenhaus aus? Obschon be-
reits seit den 1920er-Jahren auch eine überschaubare Anzahl Kinder des Waisen
hauses die Sekundarschule besuchten506, bleibt in den Erinnerungen vieler inter-
viewter Personen – sowohl Heimkindern wie ehemaligen Dorfbewohnerinnen 
und Dorfbewohnern – der Eindruck bestehen, der Sekundarschulbesuch sei ih-
nen nicht möglich oder gar explizit verwehrt gewesen: «Aber wir durften nie in 
die Sek.» (A8 1197) Die Ingenbohler Schwestern selbst erwähnen zum Zeitpunkt 
der Durchführung der Studie, dass die Gemeinde Einsiedeln bestimmte, dass die 
Heimkinder die Sekundarschule nicht besuchen durften und die Schwestern von 
solchen behördlichen Entscheiden abhängig waren.507 Die behördlichen Beweg-
gründe dieses Entscheids sind weder aus den Akten noch aus den Interviews zu 
erschliessen. Interviewte Personen selbst nennen unterschiedliche Gründe, die 
den Sekundarschulbesuch erschwerten oder verhinderten. Ehemalige Heim-
kinder berichten, dass die Schwestern erklärten, sie könnten den Kindern auf 
dem Sekundarschulniveau nicht mehr bei den Hausaufgaben und beim Lernen 
helfen. Eine weitere Person hingegen sagt, dass die Heimkinder aufgrund von 

503	 Diese war seit Ende der 1950er-Jahre implementiert, siehe Sutter 2012, S. 229; Gebauer et al. o. D., S. 24.
504	 Vgl. Sutter 2012, S. 232.
505	 Vgl. Sutter 2012, S. 235.
506	 Lienert gibt für die Jahrgänge 1923 bis 1936 für insgesamt zehn Kinder als Wohnort das Waisenhaus an,  

davon sieben Knaben und drei Mädchen. Für jüngere Jahrgänge fehlen entsprechende Hinweise.  
Vgl. Lienert 2018, S. 151, 168, 178, 208, 217, 219, 235, 248.

507	 Vgl. Uhr / Jungo 2024.
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sexuellen Annährungen zwischen Jungen und Mädchen («einfach ein bisschen 
‹töplä›, wie es Jugendliche so tun», A5 2267)508 die Sekundarschule nicht mehr 
besuchten. Aufgrund der Tabuisierung der Sexualität und der «Fokussierung 
auf die Keuschheit», wie sie in der katholischen Heimpädagogik verbreitet wa-
ren509, ist zu vermuten, dass es solche Vorfälle zu vermeiden galt. Sie deuten 
auf mögliche erzieherische Herausforderungen, die durch die in die Pubertät 
eintretenden Kinder auftauchen konnten. Die Schwestern hätten in der Folge 
auf diese «unmoralischen» Kontakte folgende geeignete Strategie gefunden:  
Sie hätten angeordnet, dass die Jungen die Sekundarschule schon besuchen dür-
fen, dass sie dann aber «doppelte Hausarbeiten» (A5 44) machen müssten. Die 
Abschreckung schien zu wirken und führte dazu, dass die Heimkinder ab diesem 
Zeitpunkt (der Interviewte nennt 1964) die Sekundarschule nicht mehr besuch-
ten. Dies ermöglichte, die in die Pubertät eintretenden Jungen und Mädchen an-
derswo, zum Beispiel bei «guten Bauernfamilien»510, zu platzieren. Sie wurden so 
voneinander getrennt und aus der Verantwortung der Ingenbohler Schwestern 
entlassen. Eine glückliche Wendung ergab sich für einen Interviewten, der die 
Sekundarschule dank einer Tante besuchen konnte, die ihm zum Heimaustritt 
verhalf und ihn bei sich aufnahm. Bedeutsam scheint in diesem Beispiel, dass 
die Frau den Jungen explizit mit der Absicht zu sich holte, ihm den gewünschten 
Besuch der Sekundarschule zu ermöglichen. Dieses Beispiel zeigt, welche grosse 
Rolle einzelne Kontakte und Beziehungen zu Personen ausserhalb des Heims für 
die weitere Biografie spielen konnten. Es steht ausserdem im Kontrast zu jenen 
Fällen, in denen Angehörige – analog zur Heimleitung – die schulische Laufbahn 
der Kinder aus finanziellen Gründen kaum unterstützten.

Die Interviews deuten darauf hin, dass die Bildungswege grundsätzlich weni
ger von einer Förderungslogik als vielmehr von ökonomischen Faktoren beein-
flusst waren511. Im Heim lebende Kinder sowie jene, die während oder nach der 
obligatorischen Schulzeit wieder zu Familie oder Angehörigen zurückkehren 
konnten, sollten so schnell wie möglich arbeiten und somit den Staat entlasten und  
gegebenenfalls Geld nach Hause bringen. Wie selbstverständlich dies in den Augen 
eines ehemaligen Heimkindes scheint, bringt das folgende Zitat zum Ausdruck: 

«Als wir aus der Schule kamen, wir waren ja, mit sieben Jahren gingen wir zur 
Schule, dann mussten wir nach Hause, dann war ich vierzehn, oder? […] Und zu 
Hause ging es weiter, oder. […] Da musste ich wieder nach Hause, die mussten 
ja bezahlen, die wollten uns ja, ich meine, wir können arbeiten gehen, bringen 
Geld nach Hause, oder.» (A3 378)

508	 Vgl. auch Kap. 9c.
509	 Akermann et al. 2012, S. 96f.; Hafner / Janett 2017, S. 93.
510	 Chronik, 1944 bis 1967.
511	 Vgl. etwa Akermann et al. 2012.
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Wie stark dieser Druck auf den Kindern lastete, illustriert auch das Beispiel 
einer interviewten Person, welcher die Wiederholung einer Klasse zur Auf-
holung von schulischen Defiziten von Verwandten, zu denen sie zurückgekehrt 
war, verboten wurde: «Ich hätte eigentlich […] tiefer einsteigen sollen, durfte 
dann aber nicht von der [Name Verwandte] aus, weil das hätte ein Jahr lang  
mehr gekostet für sie. Das war der Grund. Und habe durch das ein bisschen 
meinen Berufstraumwunsch versifft.» (A1 258) Sich schulisch zu verbessern und 
die Bildungschancen zu erhöhen bedeutete für die Familien einen finanziellen 
Verlust, den sie nicht tragen wollten. 

Wie sah der weitere Weg für die Kinder aus, welche die Sekundarschule nicht 
besuchten? Heimkinder kamen nach der obligatorischen Schulzeit teilweise zu-
rück in die (erweiterte) Herkunftsfamilie oder sie wurden in (Pflege-)Familien 
oder Erziehungsheimen platziert. Bei Pflegefamilien achteten die Schwestern 
darauf, «dass man möglichst in eine christliche Familie kam» (A5 58), womit 
vermutlich eine nach katholischen Wertvorstellungen lebende Familie gemeint 
ist. Dies deutet auf die hohe Bedeutung der religiös-moralischen Erziehung der 
Kinder hin. Andererseits kamen Kinder aber nach Möglichkeit auch zurück zu 
ihren Familien; in einem Fall blieben die Kinder auch dann bei der Familie, als 
man Kenntnisse von massiver Gewalt durch die Mutter hatte.512 Jungen wurden 
ausserdem auch auf Bauernhöfen platziert, wo sie arbeiteten. Wie ein interview-
ter Mann sagt, hätte er «fast als Verdingbub» (A4 183) gearbeitet, wobei er nicht 
ausführt, warum «fast». Ein ehemaliger Mitschüler erinnert sich kaum an Heim-
kinder, die eine Lehre absolvierten und einen Beruf lernen konnten: «Und ich 
wüsste nicht einen von denen, der einen Beruf gelernt hätte.» (C3 522) Eine an-
dere Person aus dem Dorf relativiert dahingehend, dass gewisse Heimkinder eine  
Lehre machen konnten. Gemäss ihrem Wortlaut waren es jene, «die dann wirk-
lich intelligent genug waren dafür» (C2 1167). Unberücksichtigt bleibt in dieser 
Aussage, dass die schulische Laufbahn der Heimkinder – als Voraussetzung für 
eine Lehre – geprägt war durch die beschriebenen Bedingungen und diskriminie-
renden Zuschreibungen und hier nicht von einer Chancengleichheit ausgegangen 
werden kann. In anderen Fällen konnte auch die Familie – aus Kostengründen 
zum Beispiel – eine Lehre verwerfen: «Ich hätte gern eine Lehre gemacht, ich 
wollte Coiffeuse lernen. Ich durfte nicht. Ich wollte Schneiderin lernen. Ich durfte 
auch nicht. ‹Du chasch go chrampfä id Schoggifabrik uf Meilä abä›.» (A3 1062)

So blieb vielen nichts anderes übrig, als nach der Grundschule direkt einer 
Arbeit nachzugehen. Es gibt aber durchaus auch ehemalige Heimkinder, die  
eine Lehre machen konnten. In der Hauschronik wird 1956 von vier «Zöglingen» 
berichtet, die eine Lehre abgeschlossen haben (zum Beispiel als Metzger und als 

512	 Dies kann den Akten von A7 entnommen werden, welche die Person für die Studie zur Verfügung gestellt hat. 
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Schmid);513 dass diese Information in der Hauschronik aufgenommen wurde, 
könnte darauf hindeuten, dass dies als etwas Besonderes und Bemerkenswertes  
angesehen wurde. Auch aus den Interviews geht hervor, dass es Personen gab, 
sowohl Mädchen wie Jungen, die eine Berufsausbildung abschlossen. Ein Inter-
viewter erwähnt in dem Zusammenhang, dass sich der Heimleiter darum be-
mühte, auch Heimkindern eine Lehre zu ermöglichen. Die interviewte Person 
kontrastiert die geistliche und die weltliche Heimleitung folgendermassen: 
«Und das war auch bei ihm [dem Heimleiter] so eine Revolution, er schaute für 
die Kinder, dass sie eine Lehre machen können. Bei den Klosterfrauen hiess es: 
‹Der Bauernhof, dort hat es Arbeit›.» (A8 1166) Ein ehemaliger Heimjunge er-
zählt, dass er während seiner Platzierung in einem Erziehungsheim – nach dem 
Heimaufenthalt in Einsiedeln – eine Lehre absolvieren konnte. Obschon die  
Auswahl möglicher Berufsausbildungen in einem solchen institutionellen Kon-
text üblicherweise stark eingeschränkt war, stellte sich dies für eine interviewte 
Person als eine sehr positiv erlebte Situation heraus, weil der Kontakt zum  
Lehrmeister und seiner Frau sehr gut war. Für Mädchen schien der Bildungsweg 
stärker vorgegeben gewesen zu sein als für die Jungen. Der typische Verlauf war, 
dass sie ein Haushaltslehrjahr machten (B2 spricht von einem Obligatorium 
durch den Schwyzer Lehrplan), bevor sie einer Arbeit nachgingen. Erwähnt 
wird ebenfalls, dass sich Mädchen nach der obligatorischen Schulzeit gleichsam 
zum «Abverdienen» zu zwei Jahren Arbeit im Waisenhaus verpflichten mussten 
(gegen Kost und Logis). Wie verbreitet diese Praxis war, erschliesst sich aus den 
mündlichen und schriftlichen Quellen nicht, eine Seltenheit war sie wohl nicht. 
Vor dem Hintergrund der sehr eingeschränkten Möglichkeiten für Mädchen 
wurde (und wird) die Tatsache, dass unter der weltlichen Leitung ein Heimmäd-
chen nach der Sekundarschule eine höhere Berufsausbildung machen konnte, 
von den Interviewten als etwas ganz Besonderes empfunden. 

Fremdbestimmung und Stigmatisierung 
Die oftmals unvollständigen Einblicke in die Bildungsbiografien der Interviewten  
vermitteln einen Eindruck davon, wie gering die Unterstützung von aussen für 
die Verwirklichung eigener Ziele war. Die Fremdbestimmung des persönlichen 
Bildungsweges mag zwar bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine 
gängige Realität von Kindern gewesen sein. Für die Kinder, die im Waisenhaus 
beziehungsweise im Kinderheim Einsiedeln aufwuchsen, war die Bildung nur ein 
Bereich von vielen, in welchem sie den Entscheidungen des Umfelds fast gänz-
lich ausgeliefert waren. In den meisten Fällen fehlte eine individuelle Förderung, 
denn die schulische Laufbahn der Heimkinder hatte keinen grossen Stellenwert, 

513	 Chronik, Okt. 1956.
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weder für die Schwestern noch für die Lehrer.514 Ein ehemaliger Schulkamerad 
aus dem Dorf erinnert sich, dass die «Waisenhäusler» die sogenannten «Schluss-
lichter» (C3 1721) der Klasse, also die «schwachen» Schülerinnen und Schüler 
waren und minimal unterstützt wurden beim Erledigen der Hausaufgaben.515 
Das untenstehende Zitat weist auf die Bedingungen hin, unter denen die Heim-
kinder die Schule besuchten. Zusätzlich zur fehlenden Unterstützung waren sie 
oft schwer belastet, sowohl durch Erlebnisse in der Herkunftsfamilie als auch 
durch den von Strafen und «Ämtli» geprägten Heimalltag:

«Und, aber jetzt die Kinder aus dem Kinderheim, das waren schwache  
Schüler. Ich denke, die hatten so eine Menge anderes zu buckeln mit ihrem 
Schicksal, die konnten sich nicht noch auf die Schule konzentrieren, und zum 
Beispiel bei den Aufgaben hatten sie auch kaum Hilfe, oder. Ich meine, weil die  
Klosterfrauen in dem Kinderheim, die waren ja hoffnungslos überfordert.» (C3 120)

Die Förderung durch Betreuungspersonen stand schon aufgrund von ne-
gativen Zuschreibungen nicht im Zentrum, denn niemand schien – wie oben 
gezeigt – in Bezug auf die schulischen Leistungen von «Waisenhäuslern» mehr 
zu erwarten. Diese negativen Zuschreibungen durch das Umfeld wirkten sich 
auch auf die eigene Wahrnehmung und Selbstbeurteilung aus. So berichtet ein 
Heimkind: «Und ich dachte immer, ich hätte so gern etwas gelernt. Ja, nein, 
du konntest in der Schule ja nichts, du warst ja ein ‹Tubel› (Trottel), und das 
hinderte mich dann immer wieder.» (A3 2315) Wichtiger schien gutes Benehmen, 
auch in der Schule. So belohnten die Oberinnen die Kinder auch mit «etwas 
Süssem», wenn sie eine gute Note im Betragen erhielten. Dies verdeutlicht noch-
mals die mindestens bis in die 1960er-Jahre vorherrschenden gesellschaftlichen 
Erziehungsziele für fremdplatzierte Kinder, die in «bürgerlichen Tugenden wie 
Ordnung und Fleiss» sowie «Gehorsam gegenüber Erwachsenen» bestand.516

Nebst negativen Zuschreibungen und ausbleibender Unterstützung erlebten 
Heimkinder auch offensichtliche Diskriminierung im Zugang zur Bildung. So 
konnten sich negative Zuschreibungen in konkreten Handlungen manifestieren, 
indem die Kinder in Klassen oder Stufen eingeteilt wurden, die möglicherweise 
ihrem Potential nicht entsprachen. Eine ehemalige Praktikantin berichtet zum 
Beispiel: «Er [der Heimleiter] sagte zu ihr [einem Heimmädchen]: ‹Du bist ein 
dummes Huhn. Aus dir wird nichts.› Und er gab sie auch nur in die Sonder-
schule. […] Heute macht sie das Büro, Abrechnungen im Geschäft ihres Mannes.» 
(B2 3141) Weitere diskriminierende Erfahrungen machten ehemalige Heimkinder, 
wenn ihnen aufgrund der Heimvergangenheit bestimmte Ausbildungen, zum 

514	 Vgl. auch Akermann et al. 2012, S. 87; Bombach et al. 2017, S. 84f.
515	 Interviews deuten darauf hin, dass die Kinder während der Hausaufgaben unter der Leitung des Heimleiters  

mehr Unterstützung erhielten als lediglich Beaufsichtigung. 
516	 Vgl. Kuhlmann 2008, S. 135.
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Beispiel im erzieherischen Bereich, verwehrt wurden,517 wie dies ein Heimkind  
erklärt: «Und sie sagte mir dann: ‹Das ist kein Beruf für dich. Du bist im Kinder-
heim aufgewachsen.› Punkt. Schluss. Da brach für mich eine Welt zusammen.» 
(A1 296) Als weiterer hinderlicher Faktor für die schulische Laufbahn wurde die  
fehlende Unterstützung durch den Vormund genannt, denn dieser hätte für wei-
terführende Schulen Stipendien beantragen können, aber in ihrer Erinnerung 
«unterstützte [er] mich nie, war nie auf meiner Seite oder schaute für mich.» 
(A2 114) In anderen Fällen wird derselbe Vormund518 aber auch als sehr unter-
stützend dargestellt – ein Interviewter berichtet davon, dass er dank dessen 
Unterstützung eine zweite Lehre machen konnte, denn «das Schichtarbeiten 
passte mir hinten und vorne nicht» (A8 1314). Er vermutet, dass dies auch dank 
der finanziellen Unterstützung der Invalidenversicherung möglich war. Diese 
Beispiele zeugen davon, dass sich die Vorgehensweisen des Vormunds durchaus 
an individuellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und nicht nur an 
behördlich-formalen Kriterien orientieren konnten. Auch die Ehefrau des ehe-
maligen Heimleiters hat sich gemäss ihren Notizen erfolgreich für die Lehre 
eines Heimkinds eingesetzt. Nicht zuletzt sind auch persönliche Faktoren wie die 
Willensstärke, die Widerstandsfähigkeit und die Zielstrebigkeit wichtig für posi-
tive Entwicklungen des Bildungswegs. In der Regel gelang es den in der Studie 
interviewten Personen, trotz schwieriger Ausgangslage und fehlender Unter
stützung Hindernisse zu überwinden und einen Weg in die Arbeitswelt zu finden.

517	 Das Beispiel ist aus dem Grund besonders erwähnenswert, weil auch der Heimleiter im Kinderheim aufgewachsen ist. 
Inwiefern die Heimvergangenheit seine pädagogische Haltung und seine Art, das Kinderheim zu führen, beeinflusst hat, 
ist fraglich.

518	 Vgl. auch Fokustext 5.

Abb. 28: Einsiedeln aus der Vogelperspektive, um 1930. Im linken Mittelfeld das stattliche 
Waisenhaus mit rückwärtigem Garten, unterteilt von Wäscheleinen. Am linken Bildrand der 
Bahnhof, oben rechts das Kloster, links daneben das Schulhaus.
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Fokustext 4 
«[…] er weilt lieber bei den Engelein» –  
Krankheiten und Todesfälle unter den Kindern

Die einzigen schriftlichen Quellen zum Gesundheitszustand der Bewohnerin-
nen und Bewohner des Waisenhauses stammen von Seiten der Ingenbohler 
Schwestern und geben daher keine objektive Sicht wieder. Jährliche Bericht
erstattungen eines Heimarztes an die Adresse der Verwaltungsbehörde, wie 
sie in manchen anderen staatlichen Einrichtungen üblich waren, waren bis-
lang nicht auffindbar. Zuständig für das Waisenhaus war der «Armenarzt», 
der gleichzeitig als Mitglied der Armenpflege respektive Fürsorgekommission 
fungierte.519 In schweren Erkrankungsfällen wurde wohl er zu Rate gezogen. 
Allerdings soll er gemäss einer ehemaligen Heimbewohnerin nicht sonderlich 
hilfsbereit gewesen sein und sie, nachdem er wegen chronischer Verstopfung 
und wegen Bettnässens konsultiert worden war, unbehandelt heimgeschickt 
haben mit den Worten, sie «müsse ihm nicht mehr unter die Augen kommen, 
[ihr] fehle nichts.» (A6 459)

Die Hauschronik nennt regelmässig saisonal auftretende Grippewellen, 
welche die Heimgemeinschaft erfassten und den Alltag in unterschiedlichem 
Grad beeinträchtigten.520 Zuweilen war die Kleinkinderabteilung am stärksten 
betroffen, manchmal wurden alle Abteilungen erfasst. Die Aufrechterhaltung 
des Heimbetriebs war in diesen Phasen für die Schwestern sicherlich zusätzlich 
belastend, zumal nur in Ausnahmefällen externe Aushilfen – beispielsweise aus 
dem Ingenbohler Mutterhaus – zur Verfügung standen. Als ausserordentlich 
wahrgenommen wurde etwa die Spanische Grippe, die im Sommer 1918 während 
einiger Wochen auch im Waisenhaus wütete. Am 23. August waren 93 Kinder 
erkrankt. Ein vierjähriger Knabe starb an diesem Tag, während das Heim unter 
einer fünftägigen Quarantäne stand. Am nächsten Tag war die Beerdigung: 
«Niemand aus dem Hause durfte mitgehen», notierte die Chronistin.521 Auch die  
Asiatische Grippe erfasste im Herbst 1957 «fast alle Schwestern und Kinder», 
diesmal aber ohne Todesfall.522 Weitere (Kinder-)Krankheiten, die genannt 
werden, sind Keuchhusten (1946, 1953, 1964), Scharlach (1953), Windpocken res-
pektive «Pocken» (1955, 1961, 1965), Masern (1946, 1964), Mumps («Mumpf», 1946, 
1959) und Gelbsucht (1952  /  53). Erwähnt sind ausserdem Impfungen der ganzen 
Kinderschar gegen Diphterie (1946) und Tuberkulose (1953), wobei sich bei letz-
terer die Frage stellt, ob sie nach Aufkommen von Antibiotika in der Schweiz  

519	 Staatskalender SZ (StASZ 18 P 95).
520	 Z. B. Chronik, Jan. 1946, Feb. 1951, Anfang 1953, Feb. 1955, Jan. 1959, Feb. 1964, Feb. 1965.
521	 Chronik, Juli / Aug. 1918, 24.8.1918.
522	 Chronik, Herbst 1957.



181

zu Beginn der 1950er-Jahre noch üblich und notwendig war.523 Eine Betroffene er-
zählt, sie sei in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre nach einer «Pockenimpfung» 
schwer erkrankt, sodass die Schwestern mit ihrem Tod gerechnet haben. «Es 
wäre gescheiter gewesen, du wärst gestorben», habe eine Ordensschwester  
nach ihrer Genesung gemeint.524

In Renate Kummers Lebenserinnerungen finden sich Hinweise auf die hy-
gienischen Zustände im Heim während der 1940er und frühen 1950er-Jahre.  
Sie, die «Waisenhäusler», seien «verwurmt und verlaust» gewesen.525 Drastisch 
veranschaulicht sie diese Aussage mit der Episode, als einem Mädchen aus dem 
Heim während der Schulstunde «mit dem Durchfall ein mehr als zweifinger-
langer Spulwurm und Bandwurmglieder aus der Unterhose» gefallen seien. Die  
Menzinger Schulschwestern hätten sich deswegen und wegen regelmässigen 
Lausbefalls der Heimkinder bei den Ingenbohlerinnen verschiedentlich be-
schwert, doch passiert sei nie etwas. «Die Schul- und die Heimschwestern ver-
trugen sich zu der Zeit schlecht, was auch wir Waisenkinder zu spüren bekamen», 
so Kummers resignierendes Fazit. In den Aufzeichnungen der Ordensschwestern  
finden sich bezeichnenderweise keine Anhaltspunkte für chronischen Parasiten
befall der Kinder. – Dies hätte punkto Hygiene ein allzu schlechtes Zeugnis 
abgegeben.

In Kummers Erinnerungen findet sich auch eine Episode aus den frühen 
1950er-Jahren, als «Scharlach und Gelbsucht» das Waisenhaus heimsuchten.526 
Kummer war damals nach dem Schulabschluss zusammen mit einer weiteren 
Jugendlichen aus dem Heim zum «Abverdienen» in der Küche beschäftigt und 
«durfte, trotz ärztlicher Verordnung, nicht ins Bett». Die Schwestern hätten in 
dieser Zeit die Küche nicht mehr betreten und den beiden Küchenhilfen von der 
Treppe aus zugerufen, was zu tun sei. Die Schwestern selbst seien vom Spital 
verpflegt worden, wo ebenfalls Ingenbohlerinnen beschäftigt waren, während 
die Küchengehilfinnen – selbst erkrankt – für die gesamte Kinderschar hätten 
kochen müssen.

Neben den üblichen Krankheitsepidemien kam es auch zu Todesfällen.  
Für die Zeit von Ende 1906 bis in die 1960er-Jahre, als die Einrichtung aus-
schliesslich als Waisenhaus respektive Kinderheim diente, lassen sich anhand der 
Hauschronik und des Ein- und Austrittsregisters insgesamt 36 Kinder527 eruieren, 

523	 Vgl. Corti 2012.
524	 Interview A6: 501 – 540, 616f.
525	 Hier und im Folgenden: Walter [2009], S. 59f.
526	 Hier und im Folgenden: Ebd., S. 73. Kummer nennt das Jahr 1951, wahrscheinlicher aber ist die in der Chronik erwähnte 

«Grippe» und anhaltende Gelbsucht von Ende 1952 / Anfang 1953, weil diese mit der bei Kummer erwähnten Quaran-
täne korrespondiert, vgl. Chronik, Anfang 1953. Wegen der Krankheiten konnte der Namenstag des Pfarrers nicht 
begangen werden und der Besuch der Studenten am schmutzigen Donnerstag musste ebenfalls ausfallen.

527	 Nicht mitgezählt sind sechs junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die im Waisenhaus aufgewachsen 
waren, weggingen, später krankheitshalber zurückkehrten und dort schliesslich starben.
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die während ihres Aufenthalts im Heim verstarben. Das Geschlechterverhältnis 
betrug 21 Knaben respektive männliche Jugendliche zu 15 Mädchen respektive 
weiblichen Jugendlichen. Der früheste Fall betrifft einen zehn Monate alten  
Jungen Ende Dezember 1906, der Tod eines achtjährigen Mädchens im Februar 
1960 ist der letzte, der sich in den Unterlagen findet. Auf der Zeitachse verteilen 
sich die Todesfälle einigermassen regelmässig mit sechs in den 1910er-Jahren, 
sieben in den 1920ern und zehn in den 1930ern. Danach nimmt die Sterbeziffer 
stark ab mit noch drei Fällen in den 1940ern und weiteren drei Fällen bis 1960. 
Eine auffällige Häufung zeigt sich in der Zeit von Ende 1906 bis März 1908, als 
sieben Kinder in kurzer Folge starben. Im Ein- und Austrittsregister – dem ein-
zigen Beleg hierfür – findet sich keine Erklärung für diese erhöhte Mortalitäts
rate.528 Ob sie mit der damaligen Umstellung der Einrichtung auf den Waisen-
hausbetrieb in Zusammenhang stand, sei dahingestellt. Es stellt sich ausserdem 
die Frage, ob der Suizid eines Kindes oder Jugendlichen unter dieser Bezeichnung 
 Eingang in die Chronik oder das Register gefunden hätte. Im Gegensatz zu den 
überlieferten Suizidfällen von Erwachsenen im späten 19. Jahrhundert529 hätten 
aktuelle Fälle Fragen zu den Lebensbedingungen und Erziehungsmethoden im 
Heim zum Zeitpunkt ihrer Dokumentation aufgeworfen.530

Von den eruierten Todesfällen waren mehr als die Hälfte 3 Jahre alt oder 
jünger, 8 Kinder waren im schulpflichtigen Alter und 5 männliche Jugendliche 
waren zwischen 13 und 15 Jahre alt. Bei Letzteren ist nicht immer klar, ob sie 
im Heim verstarben oder an einem Ort, wohin sie nach Schulabschluss fremd-
platziert worden waren. Zu mindestens 19 Kindern finden sich Aussagen zu den 
Todesumständen in der Chronik. Sie lassen erahnen, dass das Waisenhaus teil-
weise auch die Funktion eines Kinderspitals oder Pflegeheims erfüllte und dort 
chronisch kranke, zuweilen aber auch akut erkrankte Kinder gepflegt wurden.  
Ob die Behandlung dabei stets angemessen und nach zeitgemässem Standard 
erfolgte, kann aufgrund der vagen Beschreibung der Krankheitsverläufe nicht 
beurteilt werden. Genannt werden etwa eine mehrmonatige Herzbeutel
entzündung (1926  /  27), eine Nierenentzündung mit Wassersucht (1927), akute 
Gicht im Säuglingsalter (1931), tuberkulöse Hirnhautentzündung (1935) oder eine 
«Anlage zu einem Wasserkopf» (1950, 1953). Es werden Kinder erwähnt, die «fast 
immer kränkelten» (1938), als «geistig sehr schwach» (1929) bezeichnet wurden 
oder jahrelang «wie ein Wickelkind gepflegt werden mussten» (1960). In diesen 
Fällen wurde der Tod von der Chronistin jeweils als eine «Erlösung» bezeich-
net. Manche Beschreibungen klingen sehr akut und gleichzeitig lakonisch, etwa 

528	 Die Kinder waren unterschiedlichen Alters von zehn Monaten bis zwölfeinhalb Jahre, was nicht auf Mängel in einer 
spezifischen Abteilung schliessen lässt.

529	 Vgl. Kap. 7.
530	 Zum Zusammenhang von mangelhafter öffentlicher Aufsicht von Erziehungseinrichtungen und Todesfällen von 

Kindern und Jugendlichen im 20. Jahrhundert vgl. auch Krüger et al. 2024.
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wenn ein dreieinhalbjähriger Junge an Grippe erkrankte, «dann funktionierte 
das Hirn nicht mehr richtig. […] Die Erde hat ihm nicht behagt, er weilt lieber  
bei den Engelein.»531 Oder als im Sommer 1950 ein Einjähriger seit Wochen  
hohes Fieber hatte, konnte der Arzt «keine Diagnose stellen», und der Knabe 
starb «nach mehrstündigem Todeskampf».532 In gewissen Fällen fragt sich, 
ob nicht aus Kostengründen auf eine professionellere Behandlung verzichtet 
wurde. Im Mai 1927 glitt beispielsweise ein 13-Jähriger «im Bäuli aus und fiel 
von beträchtlicher Höhe auf den Erdboden nieder. Er erlitt eine starke Hirn-
erschütterung u[nd] klagte über Schmerzen im ganzen Leibe.»533 Der «sofort» 
herbeigerufene Arzt «fand die Sache gefährlich u[nd] [der Junge] wurde alsbald 
mit den heiligen Sterbsakramenten [sic] versehen.» Genügend Zeit für einen 
Krankentransport wäre offenbar gewesen, denn der Tod trat erst eine Woche 
später ein. Aus areligiöser Perspektive klingt es etwas zynisch und euphemistisch, 
wenn der Junge «geduldig» gelitten, «sich so schön aufs Sterben vor[bereitet]» 
habe und schliesslich vom «Todesengel von allem Erdenleiden» erlöst und «in 
des Himmels ewige Freuden» geführt worden sei.

Für die Kinder war der Umgang mit dem Tod im Waisenhaus nicht einfach.  
Edmund Kürzi erinnert sich daran, dass eine Schwester ihm den Tod eines  
Cousins534 mitteilte, der ebenfalls im Heim gewesen war, und ihn Abschied neh-
men lassen wollte.535 Der achtjährige «Mundi» verspürte angesichts des Toten 
jedoch nur Angst und «verstand nicht, dass ein Kind einfach tot sein konnte.» 
Der Weg vorbei am «Totenzimmer» sei von da an mit Schreckensvorstellungen 
verbunden gewesen.

Die Aufbahrung von Toten und Totenwachen sind in der katholischen 
Lebenswelt mancher Gegenden bis heute fester Bestandteil.536 So waren das 
Sterben und der Tod auch im Waisenhaus kein aussergewöhnliches Ereignis. 
Die Kinder mussten bei aufgebahrten Toten – Erwachsenen und Kindern – beten, 
was sie zum Teil ängstigte und verstörte. Diese Furcht dürfte genährt worden 
sein durch die gängige Angstmacherei im Zusammenhang mit den Armen Seelen 
und mit Höllenstrafen für sündhaftes Verhalten. Bis etwa zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs war der Tod eines Heimkindes keine ausserordentliche Seltenheit. 
Der Rückgang der Mortalität in den Folgejahren steht wohl in Zusammenhang 
mit medizinischem Fortschritt, ökonomischem Aufschwung und dadurch ver-
besserten Lebensbedingungen. Die Hauschronik der Ingenbohlerinnen gibt 
im Zusammenhang mit Tod und Sterben einen Einblick in die Denkweise der  

531	 Chronik, 11.2.1938.
532	 Chronik, 21.7.1950.
533	 Hier und im Folgenden: Chronik, 20.5.1927.
534	 Es handelt sich um den Knaben, dessen «Hirn nicht mehr richtig» funktionierte, vgl. oben, Chronik, 11.2.1938.
535	 Wigger [2009 / 2015], S. 14.
536	 Vgl. hierzu auch Matter / Rietmann 2024, S. 61f.
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Heimschwestern jener Jahre, die im Tod eine Erlösung und damit etwas durch-
weg Positives sehen wollten. Sie zeigt auch, in welchem Mass das Erziehungs
handeln und die Pflegepraxis durchdrungen war von einer religiösen Über
zeugung, die auch dem Leiden einen Sinn zusprach. Gleichwohl erwecken die 
teils schönfärberischen Schilderungen manchmal den Eindruck, sie wollten 
über mögliche Versäumnisse oder Mängel hinwegtäuschen, deren Ursachen 
vielleicht weniger in der Praxis der Ingenbohlerinnen zu suchen sind als in der 
infrastrukturellen und finanziellen Ausstattung ihres Wirkungsfeldes. Vielleicht 
hätten die Schwestern in manchen Fällen gern mehr unternommen, dies aber  
mangels finanzieller und personeller Ressourcen nicht gekonnt. Die Euphemis-
men aus der Feder der Chronistin wären dann womöglich eine Art Selbstschutz 
und -tröstung.
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i) Leben nach dem Heim
Dieser Abschnitt widmet sich der Frage, wie sich das Leben ehemaliger Heim-
kinder nach dem Heimaufenthalt weiterentwickelte. Zwar fokussiert die Studie 
auf den Heimaufenthalt, aber in diesem Zusammenhang thematisierten die 
interviewten Personen von sich aus die weiteren Lebensverläufe der ehemali-
gen Heimkinder. Es werden im Folgenden einige wichtige oder wiederkehrende 
Aspekte geschildert, die sich aus den Interviews zum weiteren Lebensweg der 
ehemaligen Heimkinder lesen lassen.537 Wie verlief ihre berufliche Laufbahn? 
Haben sie den Kontakt zur Herkunftsfamilie gesucht oder aufrechterhalten und 
haben sie selbst Familien gegründet? Wie hielten sie es weiter mit der Religion? 
Welche markanten Ereignisse behalten sie in Erinnerung? Die Darstellung der 
einzelnen Aspekte hat dabei nicht zum Ziel, kausale Zusammenhänge zwischen 
der Fremdplatzierung und den biografischen Erfahrungen herzustellen. Bom-
bach et al. warnen davor, «voreilig und zeitnah Wirkungen [zu] identifizier[en] 
und dadurch die komplexen langfristigen Wirkungszusammenhänge» zu redu-
zieren.538 Eine Kindheit im Heim determiniert nicht zwangsläufig die Biografie 
der betroffenen Personen.

Der Ort, wo die Kinder nach dem Heimaufenthalt einen neuen Lebensab-
schnitt begannen, stand in engem Zusammenhang mit der familiären Situation, 
aufgrund welcher sie fremdplatziert worden waren.539 Es zeigt sich zum Beispiel, 
dass für Vollwaisen und Kinder von Jenischen im Anschluss an den Aufenthalt 
im Kinderheim Einsiedeln jeweils eine weitere Platzierungsmöglichkeit gesucht 
wurde. Für einige ehemalige Heimkinder, die noch mindestens einen lebenden 
Elternteil oder andere Familienangehörige wie beispielsweise Tanten, Onkel 
oder ältere Geschwister hatten, bestand hingegen manchmal auch die Möglich-
keit, nach der obligatorischen Schulzeit in ihre Herkunftsfamilien zurückzu-
kehren. Auch bei der Heimschliessung war dies in einigen Fällen die von den 
Behörden gewählte Option. Der Austritt aus dem Heim – sei es aufgrund des 
Schulabschlusses oder der Heimschliessung – wird von einigen Interviewten 
als ein eher schwieriges, denn als freudiges Ereignis beschrieben. Die Verhält-
nisse der neuen Lebenssituation waren nicht unbedingt besser als im Kinder-
heim, und ausserdem bildete das Kinderheim trotz aller Beschwerlichkeit einen 
vertrauten Ort, den man jeweils plötzlich und unvorbereitet hinter sich lassen 

537	 Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen lag der Fokus der vorliegenden Studie nicht auf den Auswirkungen der 
Fremdplatzierung auf das spätere Leben. Für detailliertere Diskussionen vgl. z. B. Knüsel et al. 2024; Furrer / Praz 2023; 
Hauss et al. 2018. 

538	 Bombach et al. 2017, S. 253; auch Ammann / Schwendener 2019, S. 116ff. und Thoma et al. 2024, S. 43.
539	 Vgl. Kap. 9a.
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musste.540 Eine Person, die während ihres Aufenthalts versuchsweise in einer  
Familie platziert worden war und dann wieder ins Heim zurückkehrte, beschreibt, 
dass das Leben im Heim zwar beschwerlich und «mistig» (A1 1249) gewesen sei, 
aber gerade durch das Zusammenleben mit den anderen Kindern, die trotz lo-
ser Beziehung eine Art Geschwister waren, habe das Heim doch irgendwie ein 
«Zuhause» dargestellt. Eine Schwierigkeit bei der Rückplatzierung in die eigene 
Herkunftsfamilie stellten jedoch oft die fehlende Bindung und Vertrautheit dar. 
Durch die meist jahrelange Entfremdung waren die Beziehungen zur eigenen 
Familie meist kaum noch tragfähig, wenn sie dies überhaupt jemals gewesen 
waren.541 In einem Fall geht die Rückkehr ins Elternhaus mit einer besonders 
tragischen Wende in der Biografie einher, denn das Kind erlebte nach der Rück-
kehr schwere physische und sexuelle Gewalt. Als eine Lehrperson die Spuren  
der körperlichen Misshandlungen durch die Mutter entdeckte, kam es zwar gemäss  
Interviewaussagen der Betroffenen zu einer Anzeige und einem Verfahren; aus 
den Akten geht hervor, dass sich das Waisenamt mit einer Ermahnung der Eltern 
begnügte und von einer Fremdplatzierung absah. Nach einer Aussprache mit 
den Eltern wurde sogar die Aufhebung der Vormundschaft über die Kinder, die 
als Schutzmassnahme erstellt worden war, in Erwägung gezogen. Gemäss Akten 
nahmen im weiteren Verlauf die Gewaltexzesse der Mutter ab. Der Amtsvor-
mund vermutete, dass dies aufgrund der Ermahnungen und der behördlichen 
Abklärung geschah.542 Die Betroffene selbst schildert, dass der Vater sie vor der 
Mutter schützte, dafür war sie dann den sexuellen Übergriffen des Vaters ausge-
liefert. Diese über sich ergehen zu lassen empfand sie als Gegenleistung für den 
Schutz, «denn ich dachte, ich muss das abarbeiten» (A7 151). Da die vom Vater 
verübte sexuelle Gewalt im Gegensatz zu den Schlägen der Mutter keine sicht-
baren Spuren hinterliess, blieben diese Übergriffe unentdeckt. Die betroffene 
Person hat diese Erlebnisse im Verlauf ihrer Kindheit und Jugend niemandem 
gemeldet. 

Die Beziehung zur Herkunftsfamilie war vielfach auch nach dem Heim
aufenthalt schwierig oder nicht existent. Die Erzählungen machen deutlich,  
dass die ehemaligen Heimkinder vielfach nur einen fragmentarischen Einblick 
in ihre eigene Familiengeschichte hatten oder immer noch haben. Nicht wenige  
von ihnen erfuhren beispielsweise noch im Erwachsenenalter von eigenen 
(Halb-)Geschwistern oder von Tanten und Onkeln.543 In einem Fall wurde einer 
Person zwar ein anderes Kind aus dem Heim als verwandt vorgestellt, aber es stellte 

540	 Vgl. auch Fässler [2016], S. 9. Siehe dazu auch Ammann / Schwendener, die in ihrer Untersuchung ebenfalls schildern, 
dass die Entlassung aus der Fremdplatzierung meist unvorbereitet geschah und die betroffenen Personen oft von 
einem Moment auf den anderen auf sich allein gestellt waren. Ammann / Schwendener 2019, S. 124ff.

541	 Vgl. Kap. 9d.
542	 Vgl. Auszug Protokoll Waisenamt Einsiedeln, 6.7.1973 / 20.7.1973, Nr. 254 / 273.
543	 Siehe dazu auch Kap. 9d.
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sich dann heraus, dass dies ein Fehler in der Aktenführung war und die Personen 
nur denselben Familiennamen trugen. Fragen rund um die eigene Herkunft  
und die genauen Umstände der Fremdplatzierung sind für viele Betroffene bis 
zum heutigen Zeitpunkt nur teilweise geklärt. 

Für einige Kinder war das Kinderheim Einsiedeln nur der Anfang einer lan-
gen Biografie von Fremdplatzierungen, sei es bei Pflegefamilien, auf Bauern-
höfen oder auch in anderen institutionellen Einrichtungen, zu denen neben 
Heimen auch psychiatrische Kliniken und Erziehungsanstalten gehörten. Im 
Zusammenhang mit weiteren Platzierungen erwies sich der Vormund als eine 
zentrale Figur, die massgeblich die Weichen stellte. Er konnte sich beispielsweise 
für eine angemessene Platzierung der Betroffenen einsetzen.544 Erinnert wird 
aber vielfach auch, dass sich der Amtsvormund kaum um das Wohl der Kinder 
bemühte; wegweisend schien für ihn vor allem der staatliche Auftrag, dass die 
Kinder so wenig wie möglich kosten dürfen. Auch die vorherrschenden Ideale 
einer «guten» Platzierung waren handlungsleitend. Die Schilderungen einer 
interviewten Person, die in den 1960er-Jahren im Alter von 16 Jahren in einer 
Familie platziert wurde, zeigen, dass der Vormund offenbar eine Vorstellung 
davon hatte, wie eine angemessene Platzierung im Einzelfall aussehen könnte: 
«Der Vormund meinte, mir fehle noch die Familie, dann steckte er mich nach 
[Dorf] in eine Familie für das Haushaltlehrjahr.» (A6 41) Die vielfältigen trauma-
tisierenden Erfahrungen im Kinderheim verunmöglichten es der Jugendlichen 
jedoch, sich in der von ihr als durchaus nett geschilderten Familie einzuleben. 
In der Praxis erwies sich die Idealvorstellung einer Familienplatzierung denn 
auch als wenig hilfreich und für die Jugendliche musste nach vier Monaten eine  
neue Lösung gesucht werden, da es ihr physisch und psychisch zusehends 
schlechter ging:

«Das ging aber nicht lange, das ging ungefähr vier Monate, und ich war 
total traumatisiert. Ich hatte nur Alpträume, ich nachtwandelte in der Nacht, 
ich wollte immer aus dem Fenster raus. [...] Ich kannte ‹Familie› gar nicht und 
fühlte ich mich gar nicht wohl. Ich war ja von einem Tag auf den anderen irgend 
in einem ganz anderen Umfeld, ohne Vorbereitung, nichts. Ich war nie bei der 
Familie, ich war immer im Zimmer. Dann fand der Arzt eben, bei mir sei alles, 
alles am Vibrieren. Der ganze Körper.» (A6 43)

Andere ehemalige Heimkinder wurden bei Erreichen der Volljährigkeit aus 
der Vormundschaft in ein selbstständiges Leben entlassen. Ihren Weg in die 
Gesellschaft haben die interviewten ehemaligen Heimkinder vielfach insbe-
sondere durch die Integration in ein Arbeitsleben gefunden. Die Erzählungen 
zeigen, dass viele Personen während ihres Lebens ganz verschiedene, vor allem 

544	 Vgl. auch Fokustext 5.
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auch handwerkliche Berufe ausgeübt haben. Diese Vielfalt in der eigenen Ar-
beitsbiografie könnte als ein Zeichen besonderer Anpassungsfähigkeit gedeutet 
werden, da sie, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, immer wieder 
unterschiedliche Fähigkeiten entwickeln, nutzen und ausbauen mussten. Diese 
Anpassungsfähigkeit ist ein Merkmal resilienten Verhaltens, das den weiteren 
Lebensverlauf positiv beeinflusst haben kann.545 Umgekehrt gilt ein Arbeitsplatz 
als ein Schutzfaktor in Zusammenhang mit psychischen Krankheiten,546 der wie-
derum positiv auf das Leben der Betroffenen wirken konnte. Einige Interviewte 
thematisieren rückblickend ihre Berufswünsche, die sie teilweise schon im Kin-
derheim hatten. Tatsächlich konnten nur wenige von ihnen einen lang gehegten 
Berufswunsch realisieren, und manche bedauern noch heute, dass sie diesen 
nicht verwirklichen konnten.547 Sie berichten von fehlender Unterstützung und 
mangelndem Interesse aller involvierten Personen, die von ihnen geäusserten 
Berufsvorstellungen ernst zu nehmen. Bei einzelnen Personen waren aber die 
Motivation für einen spezifischen Beruf und die Zielstrebigkeit so ausgeprägt, 
dass ihnen diese Zukunftsvorstellungen Kraft und Durchhaltevermögen für das 
Erdulden des Heimalltags verliehen.

Aus der Forschung ist bekannt, dass die Auswirkungen der eigenen trauma-
tischen Erlebnisse auf die nächste Generation (Transmissionsprozesse)548 eine 
bedeutende Rolle im Kontext der Elternschaft von Personen mit Erfahrungen 
von Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen spielen. Einige interviewte 
Personen haben später selbst eine Familie gegründet, wobei sie in den Inter-
views kaum etwas zu den darin gelebten Beziehungen gesagt haben. Am Rande 
wurden allerdings zwei Aspekte thematisiert. Erstens haben die Betroffenen 
in ihren Familien ihre Heimvergangenheit nicht immer zum Thema gemacht, 
wobei sie sich nicht von anderen ehemaligen Heimkindern unterscheiden.549 
Zweitens schildert eine interviewte Person eindrücklich, wie sie sich im Um-
gang mit ihren Kindern aufgrund ihrer traumatischen Kindheitserlebnisse selbst 
therapeutisch-beraterische Unterstützung holte, um nicht die erlebten Muster 
zu reproduzieren. In diesem Beispiel zeigt sich eine erfolgreiche Strategie eines 
ehemaligen Heimkindes für den Umgang mit den eigenen Traumata. Die be-
troffene Person nahm professionelle Hilfe in Anspruch, um aktiv auf ihre Hand-
lungsweisen einwirken zu können. 

Die Rückschau der Interviewten macht deutlich, dass nicht nur ihr eigenes 
Leben, sondern auch dasjenige vieler anderer ehemaliger Heimkinder, die sich 

545	 Vgl. dazu auch die biografischen Fallrekonstruktionen in Freisler-Mühlemann 2011.
546	 Lang 2019, S. 16.
547	 Vgl. auch Kap. 9h.
548	 Zur Perspektive von Kindern, deren Eltern(-teile) von Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierung betroffen waren,  

vgl. etwa Abraham et al. 2024.
549	 Vgl. Abraham et al. 2024, S. 93.
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im Rahmen dieser Studie nicht mehr äussern können oder wollen, von Ver-
letzungen oder traumatischen Ereignissen geprägt war. In den Interviews wird 
von mehreren ehemaligen Heimkameradinnen und Heimkameraden berichtet,  
die den «Rank nicht gefunden» hätten und an ihren Wunden zerbrochen seien.550  
Genannt werden zum Beispiel Alkoholabhängigkeit, Suchtkrankheiten und 
Prostitution.551 Mehrfach wird auch von Personen gesprochen, die «ganz früh» 
(A2 215) gestorben seien. Als Ursache dafür werden Krankheit, Drogen aber 
auch Suizid genannt. Manchmal kennen die Interviewten den Grund für den 
frühen Tod ihrer ehemaligen Heimkameradinnen und Heimkameraden nicht. 
Aber auch Aussenstehende erinnern sich an Todesfälle. So glaubt ein ehemaliger  
Mitschüler sich zu erinnern, es seien «wahnsinnig viele gestorben, dann gab es, 
glaube ich, auch Selbsttötungen, oft.» Das Kinderheim habe viele «gebrochene 
Menschen produziert» (C1 224), urteilt er rückblickend.552 Wie viele der ehe
maligen Heimkinder früh verstorben sind, lässt sich nicht sagen. Dass jedoch  
in mehreren Interviews davon gesprochen wird, verweist auf die Relevanz 
der Thematik. Einige553 berichten von Auswirkungen auf ihre psychische und 
somatische Gesundheit. Die Auswirkungen von Zwangsmassnahmen und 
Fremdplatzierung auf die spätere Gesundheit von Betroffenen – und die grosse 
«interindividuelle Variabilität554 darin – ist weiter Gegenstand der Forschung.  
Die bestehende Literatur zur Aufarbeitung von Fremdplatzierungen verweist 
ebenfalls auf eine Vielzahl von Lebensgeschichten, die ihren Anfang in einem 
Heim nahmen und bis weit über die Fremdplatzierungen hinaus durch Trau-
mata, Leid und Schicksalsschläge gezeichnet waren.555  

Nebst dem Gesundheitszustand verknüpfen einige ehemalige Heimkinder 
auch einzelne ihrer Verhaltensweisen oder Persönlichkeitsmerkmale mit ihrem 
Aufwachsen im Heimkontext. Ein allgemeines Misstrauen in die Menschen wird 
diesbezüglich mehrfach erwähnt wie beispielsweise im folgenden Zitat: «Und 
das blieb ein bisschen an mir hängen. Ich bin sehr, ich bin heute noch skeptisch, 
und glaube nichts. Ich will es sehen.» (A3 2255) Eine andere Frau qualifiziert auch 
die fehlende Liebe während der Kindheit als einflussreich auf ihr Beziehungs-
leben: «Ja, das ist halt, die Kindheit war halt schon geprägt, ohne Liebe. […] 
Musstest eigentlich dich selber finden, ja, deshalb hatte ich auch immer so ein 
‹Gewatschel› mit meinen Männern.» (A9 2799)

550	 Vgl. Wigger [2009 / 2015].
551	 Vgl. Walter [2009], S. 113.
552	 Vgl. dazu auch Fokustext 5 sowie Schluss von Kap. 10.
553	 Interessant in dem Kontext sind auch die Berichte in der Rubrik «Gesundheitliche Folgen» auf der Website  

«Gesichter der Erinnerung», URL: https://gesichter-der-erinnerung.ch/gesundheitliche-folgen/ (Zugriff: 31.1.2025).
554	 Vgl. Thoma et al. 2024, S. 43.
555	 Vgl. z. B. die Studien in Knüsel et al. 2024.
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In den Interviews wird nur wenig von Freunden oder engen Bezugspersonen 
berichtet. In einigen Erzählungen wird jedoch deutlich, dass einzelne Personen 
eine wichtige und bedeutsame Rolle für positive Entwicklungen im Lebensweg 
der Betroffenen spielen konnten. Einerseits können Personen positive Erinne-
rungen wecken, weil sie dem ehemaligen Heimkind etwas «Aussergewöhnliches» 
ermöglicht haben oder einfach eine positive Aussenbeziehung darstellen: «Der 
‹Firmgötti› war für mich wie eine Rettungsinsel. […] bei dem war ich auch oft 
am Nachmittag, am Mittwochnachmittag oder Samstagnachmittag.» (A8 1756)556 
Andererseits vermochten einzelne Personen einen wichtigen Einfluss auf den 
Lebensweg der Betroffenen auszuüben. So wird von Personen berichtet, die sehr 
bedeutsam für das Leben der Interviewten waren, da diese ihnen Verständnis 
und Interesse entgegenbrachten und ihnen das Gefühl vermittelten, mit ihren 
Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. Teilweise waren es nur kleine Gesten 
wie ermutigende Worte, ein Nachfragen nach der Befindlichkeit oder ein selte-
nes Erlebnis wie ein schöner Ausflug. Es konnte aber auch Hilfe bei der Stellen-
suche sein oder auch das Wahrnehmen und Erkennen der Traumatisierungen. 
So berichtet eine Interviewte, dass sie zu einer Betreuerin in einem Erziehungs-
heim, in das sie nach mehreren Umwegen mit 18 Jahren eingewiesen worden war, 
langsam Vertrauen aufbauen konnte: «Sie [die Betreuerin] begann hinzuschauen. 
Ich redete ja auch wieder lange nichts. Ich weinte viel und redete nichts. Und 
ich erzählte ihr lange, lange, lange nichts, und das war die allererste Person in 
meinem Leben, bei der ich Vertrauen aufbauen konnte.» (A6 2535)

Eine bedeutsame Rolle im Leben einiger ehemaliger Heimkinder von Einsie-
deln spielen die späteren Kinderheimtreffen, an denen der ehemalige Heimleiter 
und seine Frau zeitweise noch teilnahmen, sowie in einem geringeren Mass die 
Klassentreffen. Erst an den Kinderheimtreffen kamen viele Erlebnisse von früher 
zur Sprache; ausserdem konnten so belastete Beziehungen aus den Heimjahren 
eine versöhnliche Wendung nehmen. 

556	 Der Firmgötti betreute als Tierarzt den Hund des Heimleiters, weshalb Letzterer bei diesen Besuchen oftmals  
anwesend war.
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Fokustext 5 
«Eines meiner grössten Sorgenkinder» –  
Suchtkrankheit und Suizid eines ehemaligen Heimkindes  
und die Rolle seines Vormunds

Zu Beginn der 1990er-Jahre nahm die Vorsteherin des stadtzürcherischen Sozial-
amts, Emilie Lieberherr, einen Augenschein in der offenen Drogenszene am Let-
ten.557 Dort traf sie auf den suchtkranken und sichtlich verelendenden Michael, 
der ihr vor laufender Kamera Auskunft gab. Er habe im Pestalozziheim Burghof  
in Dielsdorf eine Ausbildung als Siebdrucker absolviert, sei aber bald nach dem 
Heimaustritt mit Heroin in Berührung gekommen und «abgestürzt». Von sei-
nem Heimjahrgang sei nur ein einziger nicht in der Drogenszene gelandet. Nach 
den Gründen gefragt, antwortet der junge Mann: «Es war ein Schock, wenn 
man vier Jahre irgendwo drin war …» und deutet damit an, was viele ehemalige 
Heimkinder berichten – dass der Heimalltag mit seinen teils rigiden Strukturen 
in allzu vielen Fällen ungenügend auf ein Leben in «Freiheit» vorbereitete und 
keine Stabilität über den Heimaufenthalt hinaus zu vermitteln vermochte.

In diesem Sinn kann auch die biografische Skizze zu Hermann Zehnder558 
als exemplarisch gelten, wenn er den Weg in eine gesellschaftlich akzeptierte 
Existenz nach dem Heimaustritt nicht fand. Ein Dokumentarfilm des Schweizer 
Fernsehens, ausgestrahlt 1980559, versucht den Ursachen für die «Unmöglichkeit, 
ein Leben zu leben» anhand von Zehnders Biografie nachzugehen. Der Film 
lässt den Vormund, eine Ordensschwester, ehemalige Vorgesetzte, Betreuungs
personen, Mitbewohnerinnen, zwei Heimleiter und nicht zuletzt die leibliche 
Schwester zu Wort kommen, welche ihre Kindheit gemeinsam mit dem jüngeren 
Bruder im Kinderheim in Einsiedeln verbrachte. Ergänzen lässt sich die filmische  
mit schriftlichen Quellen, insbesondere dem Personendossier der Amtsvormund
schaft Einsiedeln.560 Dabei zeigt sich, dass zwischen dem Amtsvormund und 
gleichzeitigen Vorsteher des Kinderheims August Lienert und seinem Mündel 
eine besondere Beziehung bestand und er sich in besonderem Mass um den 
jungen Mann bemühte. In diesem Sinn handelt es sich hier teilweise auch um 
ein Porträt zu Lienert.

Hermann Zehnder gelangte zusammen mit seiner wenig älteren Schwester 
im September 1951 ins Kinderheim. Gemäss der Schwester befanden sich die 
in Zürich wohnhaften Eltern in einer Notlage und konnten nicht mehr für die 

557	 Emilie Lieberherr – Zürichs Mutter Courage?, Dokumentarfilm DRS, 1994, ab Min. 46:45.
558	 Pseudonym.
559	 Dokumentarfilm DRS: «Wenn es unmöglich erscheint, ein Leben zu leben», 1979 / 80, von Marion Bornschier,  

Urs Brombacher.
560	 Vormundschaftliche Massnahmen, Hermann Zehnder (BAE 31.17_267).
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Kinder sorgen.561 Diese waren unterernährt, vernachlässigt und schwer krank. 
Eine der ersten Amtshandlungen war die noch fehlende Taufe der beiden Ge-
schwister. Diese fand am 22. Oktober 1951 «in Anwesenheit aller Kinder in unse-
rer Hauskapelle» statt, wie die Hauschronik festhielt.562 Als die Eltern nach drei 
Monaten die Kinder zu sich zurückholen wollten, entzog ihnen das Einsiedler 
Waisenamt die elterliche Gewalt. Gemäss der Mutter, die im Dokumentarfilm 
anonymisiert zu Wort kommt, seien die Eltern gezwungen worden, keine An-
sprüche an die Kinder mehr zu stellen, ansonsten sie ins Einsiedler Bürgerheim 
eingewiesen würden.563

Schwester Maria Guido Mutter564 betreute während über 23 Jahren die Ab-
teilung der «Springerli», also der Kinder unter vier Jahren, und tritt im Film 
namentlich auf.565 Sie erinnert sich an Hermann als ein unproblematisches 
Kleinkind und weiss auch von keinen Klagen seitens ihrer Mitschwestern in 
späteren Jahren. Schwester Guido hatte den Eindruck, dass sich Hermann als 
kleiner Junge im Heim geborgen gefühlt habe und gern dort gewesen sei. Die 
Filmemacherin Marion Bornschier zitiert eine Briefpassage, die Hermann im 

561	 Dok 1979 / 80, ab Min. 5:00.
562	 Chronik, 22.10.1951.
563	 Dok 1979 / 80, Min. 14:30.
564	 Vgl. auch: Unabhängige Expertenkommission Ingenbohl 2013, S. 129.
565	 Dok 1979 / 80, ab Min. 09:35.

Abb. 29: Hermann Zehnder  
mit Schwester Guido Mutter 
im Garten des Kinderheims,  
um 1953  /  54.
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Sommer 1978 an seinen Vormund Lienert schrieb: «Ich möchte meine Kind-
heit und Jugend nicht für zehn Millionen zurückhaben. Ich weiss nicht, was ich  
verbrochen habe, dass ich so eine Kindheit haben musste.»566 Damit konfron-
tiert, vermutet die Ordensschwester, dass Hermann diese negativen Gefühle erst  
im retrospektiven Vergleich mit anderen familiären Konstellationen in seinem 
Umfeld entwickelt habe.

Einschneidend und prägend soll im Alter von zehn Jahren, also zu Beginn der 
1960er-Jahre, Hermanns unvermittelte Wegnahme aus dem Heim und Unter-
bringung bei einer Bauernfamilie gewesen sein. Dort sei er zur Schule gegangen  
und habe als Knecht im Bauernbetrieb mitanpacken müssen. Zu diesem Zeit-
punkt habe die ungute Entwicklung ihren Anfang genommen, erinnerte sich die 
Schwester 1979.567 Die plötzliche Trennung von ihr habe ihm stark zu schaffen  
gemacht. Schwester Guido und Amtsvormund Lienert wollen davon nichts  
gewusst haben.568 Erst nachdem der Junge zwei, drei Mal von der Pflegfamilie 
weggelaufen war, besuchte Lienert sein Mündel und holte es, drei Jahre nach der 
Platzierung, ins Kinderheim zurück. Man hätte Hermann nie von der Schwes-
ter trennen dürfen, gesteht Lienert im Dokumentarfilm ein, aber das sei noch 
zur Zeit seines Vorgängers geschehen, und es habe sich lange Zeit keine Not-
wendigkeit ergeben, das bestehende Pflegeverhältnis zu überprüfen. Hermanns 
Rücknahme ins Kinderheim sei jedoch zu spät erfolgt, was sich von nun an in 
permanenten «Erziehungsschwierigkeiten» äusserte.

Hermann beendete die Schule im katholischen Erziehungsheim Knutwil, 
das bis Anfang der 1970er-Jahre von Ordensbrüdern geleitet wurde. Mit der 
Diagnose «Berufswahlunreife» wurde er entlassen und als Aushilfe bei einem 
Bäcker, anschliessend bei einem Gärtner platziert, von wo er jeweils nach wenigen 
Wochen weglief. Nachdem er als «Strichjunge» aufgegriffen worden war, wies 
ihn die Amtsvormundschaft in ein Erziehungsheim ein und anschliessend zur 
Abklärung in die Psychiatrische Klinik Oberwil bei Zug.569 Dort wurden erstmals  
«Suicidgedanken» diagnostiziert, zugleich aber auch die Eignung als «Kranken-
pfleger». Bis zum Beginn der Berufswahlschule sollte er bei einem Bäcker in 
Oberwil aushelfen, was Hermann nach wenigen Tagen jedoch abbrach und auf 
eigene Faust in die Klinik zurückkehrte.

Als verschärfte Massnahme wies ihn Vormund Lienert nun Anfang 1969  
in die Erziehungsanstalt Tessenberg  /  Prêles ein, was von der Schwester und der 
Filmemacherin als «Wendepunkt» im Leben des nunmehr 18-Jährigen bezeich-

566	 Im Original: «Ich kann Ihnen versichern, dass ich meine Kindheit und Jungenzeit nicht für zehn Millionen zurück haben 
möchte. […] Ich frage mich warum ich das alles erleben und durchstehen muss, was habe ich denn Böses getan in 
meiner Jugend und Kindheit.» Vgl. Brief Hermann Zehnder an Vormund Lienert, undatiert [wohl Juni 1978] (Privatarchiv).

567	 Dok 1979/80, ab Min. 17:00.
568	 Ebd., ab Min. 18:30.
569	 Ebd., ab Min. 21:15.
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net wird.570 Wie immer verhielt sich Hermann «vorbildlich» in der Erziehungs-
einrichtung. Er wusste sich in dieser reglementierten und normativen Umge-
bung stets anzupassen, um so bald wie möglich wieder entlassen zu werden. 
Den Osterurlaub 1969 konnte Hermann bei seinen Eltern verbringen, was ihm 
gemäss Brief an die Schwester sehr gefallen hat – am liebsten wäre er dortge-
blieben, wie er schrieb.571 Deshalb wurde vom Tessenberg aus eine Platzierung  
bei den Eltern versucht. Allerdings habe man versäumt, die Eltern über die 
mittlerweile entwickelte Tabletten- und Heroinsucht des Sohnes aufzuklären, 
wie die Mutter zu Protokoll gab.572 Nach drei Wochen, im Herbst 1969, habe 
man Hermann bewusstlos in der Stadt aufgefunden und «notfallmässig in die 
psychiatrische Universitätsklinik Basel eingeliefert».573 Gemeinsam mit den zu-
ständigen Ärzten beschloss der Vormund die Rückversetzung nach Tessenberg, 
«weil man Hermann dort gut kennt und dadurch seinen Schwierigkeiten eher 
Rechnung tragen kann.»

Nach rund einem halben Jahr, Anfang September 1970, wurde Hermann 
wieder entlassen, weil ihm die Anstaltsleitung und der Vormund vor Erreichen 
der Volljährigkeit (Februar 1971) eine «Bewährungschance» geben wollten.574 
Gleichzeitig mit zwei anderen Lehrlingen, die ihre Kindheit ebenfalls im Kin-
derheim verbracht hatten, erhielt Hermann Kost und Logis in der nunmehr von 
einem Ehepaar geführten Erziehungseinrichtung. «Hier entstanden aber bald 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Hausordnung, die seine Übersiedlung in ein 
Zimmer notwendig machten», hielt Lienert im jährlichen Vormundschaftsbe-
richt in amtlich distanzierter Form fest.575 Etwas emotionaler und unmittelbarer 
schilderte die Ehefrau des ehemaligen Heimleiters diese Situation im rückbli-
ckenden Interview: «Wir bekamen ja einen ehemaligen Drögeler zugewiesen 
von der Amtsvormundschaft: ‹Ihr müsst den nehmen. Der ist nun nicht mehr in 
Zürich […], der ist jetzt clean.›»576 Untergebracht war Hermann in einem Zimmer 
im dritten Stock. «… und der arbeitete dann, bis er den ersten Zahltag hatte, und 
dann wurde es so ein wenig lustig, mal bei einem Nachtessen merkte man, der 
ist ja voller Drogen. Unter all diesen Kindern.» Bald darauf habe ein Fahnder 
das Heim besucht, um Hermanns Zimmer zu inspizieren: «… Spritzen, Husten-
sirup, meterweise leere Flaschen, Perücken, Kleider, …». Damit schloss sich für 
Hermann auch diese Tür endgültig. Es fragt sich, warum Amtsvormund Lienert 
überhaupt auf die Idee kam, einen suchtkranken Jugendlichen in einem Heim 

570	 Ebd., ab Min. 24:45.
571	 Ebd., ab Min. 30:15.
572	 Ebd., ab Min. 34:15.
573	 Vormund Lienert an Waisenamt Einsiedeln, 22.1.1970 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
574	 Hier und im Folgenden: Protokoll Waisenamt, 13.11.1970 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
575	 Vormundschaftsbericht, 25.2.1970 bis 5.2.1971 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
576	 Hier und im Folgenden: B1 625 – 707.



195

für schulpflichtige Kinder zu platzieren. Lienert, der ein besonderes Verhältnis 
zu Hermann hatte, hoffte vielleicht, dass sich der Jugendliche dort stabilisieren 
könnte, wo er sich bereits als Kind einigermassen aufgehoben gefühlt hatte.  
Die geografische Nähe zwischen Vormund und Mündel dürfte als weiterer Vorteil  
angesehen worden sein. Vielleicht ging Lienert auch davon aus, dass im Verbund 
mit den beiden anderen Lehrlingen ein geeignetes soziales Umfeld entstehen 
würde. Jedenfalls scheiterte das Experiment nach kurzer Zeit, denn im Kinder-
heim verfügte man nicht über die fachlichen und personellen Ressourcen, um 
auf Hermanns komplexe Problemlage adäquat reagieren zu können.

Am 9. November 1970 erschien Hermann «in völlig desorientiertem Zu-
stand» und «unter Einfluss von Rauschgift oder rauschgiftähnlichen Mitteln» 
auf dem Einsiedler Polizeiposten, sodass er unverzüglich ins Sanatorium Kilch-
berg eingewiesen wurde.577 Bis Anfang 1971 war er wieder so weit hergestellt, dass 
er von der Klinik aus einer auswärtigen Arbeit nachgehen konnte. Mit Erreichen 
der Volljährigkeit im Februar beantragte Lienert die Aufhebung der Vormund-
schaft «trotz der noch etwas fragwürdigen Situation». Jedoch habe Hermann 
«den Wunsch, mindestens vorläufig weiter von mir betreut zu werden und den 
Kontakt mit mir nicht zu verlieren», wie Lienert weiter schrieb. Im Einverständ-
nis mit Hermann übernahm er die Beistandschaft – «insbesondere wegen der 
finanziellen Angelegenheiten, die noch geregelt werden müssen».

Bereits im Juni 1971 wurde die Vormundschaft erneut über Hermann er-
richtet, nachdem er von der Polizei auf der «Klagemauer» am Basler Barfüsser-
platz mit «Amphetamin-Pulver» und einer Spritze aufgegriffen worden war.578 
Die folgenden Jahre waren geprägt von immer neuen Versuchen seitens des 
Amtsvormunds, Hermann einen Halt zu geben. Klinikaufenthalte (Oktober 1971) 
wechselten sich ab mit ambulanter Betreuung in den Drogenberatungsstellen 
des Drop-In und einem kurzzeitigen Arbeitsversuch als Hilfspfleger in einem 
Krankenheim in Uetikon am See (April 1972). Eine Beruhigung, so erscheint es in 
den Akten und auch im Dokumentarfilm, trat offenbar im geschützten Rahmen 
von Anstalten mit ihren klaren Strukturen und Regeln ein, so etwa in der An-
stalt Schachen in Deitingen, wo Hermann sich gemäss Lienert für ein Jahr (1973) 
«freiwillig» einweisen liess.579 Da diesem Aufenthalt ein Gerichtsurteil wegen 
Gewalt, Drohung und fortgesetzter Zuwiderhandlung gegen das Betäubungs-
mittelgesetz vorangegangen war, dürfte die Freiwilligkeit zu relativieren sein.580 
Es würde den Rahmen des Porträts sprengen, alle Arbeitsversuche, therapeu-
tischen Massnahmen und Aufenthalte sowie die anschliessenden Phasen des 

577	 Hier und im Folgenden: Amtsvormund Lienert an Fürsorgekommission Einsiedeln, 10.11.1970;  
Vormundschaftsbericht, 25.2.1970 bis 5.2.1971 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).

578	 Polizeikorps Basel-Stadt, Rapport vom 17.6.1971 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
579	 Waisenamt, Protokoll vom 5.1.1973, Nr. 11 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
580	 Vgl. Vormundschaftsbericht vom 17.5.1972 bis 30.1.1976, S. 1 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
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Scheiterns zu schildern. Ein Charakteristikum, wie es die Quellen suggerieren, 
ist, dass Hermann nicht von sich selbst aus die Kraft fand, ohne Suchtmittel  
und in einem einigermassen geregelten und stabilen Rahmen zu leben. Im Ver-
bund mit der ohnehin kriminalisierten Suchtkrankheit liess sich Hermann ver-
schiedentlich Delikte zuschulden kommen, die gerichtliche Verurteilungen nach 
sich zogen (November 1973, April 1975). Die «Kette von Misserfolgen» führte 
gemäss seiner Schwester zu einer Depression, die Hermann zusätzlich belaste-
te.581 So liess er sich beispielsweise im Juli 1976 freiwillig in die Arbeitskolonie  
Murimoos einweisen, weil er angeblich Angst vor sich selbst hatte und ein ge-
schütztes Umfeld suchte.582 In den Anstalten verhielt er sich stets tadellos, er-
kannte offenbar seine Problemlagen, zeigte sich kooperativ und intelligent im 
Umgang, so der damalige Anstaltsdirektor von Murimoos. Auch in der therapeu
tischen Wohngemeinschaft in Knonau (ZH), geleitet von einem Psychologen 
und seiner Ehefrau, war Hermanns Verhalten im Verlauf des Jahres 1977 zu-
nächst unproblematisch. Gemäss einer ehemaligen Mitbewohnerin war er  
«gewinnend» und «sehr charmant», bei näherem Kennenlernen jedoch zutiefst 
geprägt von einer Angst des Nichtgelingens von zwischenmenschlichen Bezie-
hungen.583 Die «Katastrophe», wie es im Dokumentarfilm heisst, ereignete sich 
im Anschluss an eine private Feier, zu welcher die ganze Wohngemeinschaft  
eingeladen war.584 Hermann hatte viel Wein getrunken und den interessierten 
Gästen von seiner Vergangenheit erzählt. Frühmorgens zuhause in Knonau 
wurde er dann gegenüber zwei Mitbewohnerinnen sexuell übergriffig; nachdem 
diese hatten fliehen können, richtete er in der Wohnung beträchtlichen Sach-
schaden an. Der WG-Leiter meinte rückblickend, dass sich die Gemeinschaft 
offenbar eine Überwachungs- und Betreuungsaufgabe aufgebürdet hatte, die sie 
in ihrer wenig verbindlichen Konstellation zu leisten nicht imstande war. Hier 
trafen mit der therapeutischen Wohngruppe und dem suchtkranken jungen 
Mann ein noch neues experimentelles Setting und eine ebenfalls relativ neue 
Problemlage aufeinander, ohne dass Erfahrungswerte vorhanden waren.

Für Hermann war diese Entwicklung insofern fatal, als er nun wieder in die  
Psychiatrische Klinik nach Oberwil (ZG) kam und als nicht wiedereingliede-
rungsfähig galt.585 Anschliessend wohnte der 27-Jährige in Baar und ging dort 
eine Beziehung zu einer jungen Frau ein, die ihm aber keine Exklusivität zuge-
stand. Am 28. Mai 1978 sass Hermann unter Heroin- und Alkoholeinfluss im 
Restaurant Draisine in Baar, als seine «Freundin» mit einem anderen Mann  
erschien und ihm eröffnete, sich gerade verlobt zu haben. Hermann verlor offen-

581	 Dok 1979 / 80, ab Min. 42:20.
582	 Hier und im Folgenden: Ebd., ab Min. 46:00.
583	 Ebd., ab Min. 52:00.
584	 Ebd., ab Min. 54:00.
585	 Hier und im Folgenden: Ebd., ab Min. 58:00.
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bar gänzlich die Kontrolle über sein Handeln und legte in seiner Wut Feuer beim 
Haus der Frau. Daraus entwickelte sich ein Grossbrand, der drei Liegenschaften 
in der Zuger Vorstadt einäscherte.586 In der Untersuchungshaft beging Hermann 
einen ersten Suizidversuch, woraufhin er wieder in die Klinik nach Oberwil 
kam. In einem dreiseitigen Brief587 an Vormund Lienert beteuerte Hermann, 
wie sehr er sich «verabscheue» für seine Tat und dass er nicht verstehen könne, 
wie er überhaupt zu einer solchen Tat imstande gewesen sei. Weiter schrieb er 
von «Eifersucht, Wut, Enttäuschung und elender Ohnmacht und vollgepumpt 
mit Heroin und Alkohol», womit er aber nichts entschuldigen wolle. In diesem 
Brief hegte er aber auch die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch eine Chance 
bekäme und eine Lehre als Krankenpfleger absolvieren könnte, «damit ich end-
lich mal vorwärts komme in meinem verschissenen Leben.»

Warum ihn diese Hoffnung ein paar Wochen später verliess, bleibt unklar. 
Hermann liess sich freiwillig von der Psychiatrie in die Strafanstalt Zug zurück-
verlegen, womöglich, um in den Werkstätten arbeiten zu können. Beim letzten 
Besuch des Vormunds am 24. Juli 1978 war er gemäss Lienert in «ausserordentlich 
guter Stimmung», war fröhlich und sah gut aus. Die Perspektive, nach dem Ge-
fängnisaufenthalt ins «Aebi-Hus» in Brüttelen (BE), ein Rehabilitationszentrum 
für Suchtkranke, eintreten zu können, schien ihn positiv zu stimmen. Dennoch 
entschied sich Hermann zwei Wochen später, freiwillig aus dem Leben zu schei-
den. Er sehe «einfach auf dieser Welt keine Zukunft mehr» für sich, wie er im  

586	 Vaterland, Nr. 183, 8.8.1978.
587	 Brief Hermann Zehnder an Vormund Lienert, undatiert [wohl Juni 1978] (Privatarchiv); Dok 1979 / 80, ab Min. 60:00.

Abb. 30: Amtsvormund  
August Lienert im Besuchs
zimmer der Strafanstalt  
Zug, wo er Hermann Zehnder 
zuletzt sah. Standbild aus  
dem Dokumentarfilm «Wenn 
es unmöglich erscheint, ein 
Leben zu leben» von 1979  /  80.
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Abschiedsbrief an seine Schwester schrieb.588 Und Lienert liess er wissen, er sei 
«ein guter Vormund, ja wie ein Vater» gewesen.589 Am 10. August 1978, dem Tag 
der Beisetzung in Einsiedeln, verfasste Lienert den abschliessenden Vormund-
schaftsbericht.590 Darin bat er das Waisenamt zu verzeihen, «wenn ich auf den 
letzten Lebensabschnitt meines Schützlings nicht mehr eingehen möchte. Sein 
tragisches Ende ist mir persönlich sehr nahe gegangen. Dies weil wir gegenseitig 
ein selten gutes Verhältnis hatten. Trotzdem er eines meiner grössten Sorgen-
kinder war, oder vielleicht gerade deswegen, war er mir irgendwie ans Herz 
gewachsen. Er hat mir sein Vertrauen in hohem Masse geschenkt und ich bin 
betrübt, dass es mir nicht gelang, ihn auf einen guten Lebensweg zu bringen, 
den er sich so sehr ersehnt hatte.» August Lienert starb Jahrzehnte später, als 
Hermanns Begräbnisstätte bereits wieder aufgehoben war, und fand seine letzte 
Ruhe – zufälligerweise? – im gleichen Grab wie sein ehemaliger «Schützling».591

Hermann Zehnders Biografie steht zunächst exemplarisch für diejenigen 
(ehemaligen) Heimkinder, die «den Rank» nicht fanden und angesichts ver-
meintlicher Perspektivenlosigkeit freiwillig aus dem Leben schieden. Die Gründe, 
die sie bis zu diesem endgültigen Schritt brachten, sind so individuell wie die 
Menschen selbst. Eine quantitative Aussage darüber, wie viele (ehemalige) Heim-
kinder diesen Weg wählten, kann hier nicht gemacht werden. Dass platzierte 
Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer prekären Lebenssituation und Schutz-
losigkeit gegenüber der Mehrheitsbevölkerung ein erhöhtes Suizidrisiko hatten, 
ist thesenartig Gegenstand aktueller Forschung.592 Auch das Thema der Resilienz 
ehemaliger Heimkinder und ihrer persönlichen Ressourcen, um über die teils 
belastenden Erlebnisse hinweg zu kommen, spiegelt sich in diesem Fallbeispiel.593 
Es ist hinlänglich bekannt, dass fremdplatzierte Kinder und Jugendliche lange 
Zeit – vielleicht bis heute? – nicht mit den gleichen Chancen in ein Leben in der 
«freien» Leistungsgesellschaft starteten und allzu oft Mühe hatten, ihren Weg 
zu finden, weil es schlicht an Rüstzeug, Anleitung und Begleitung fehlte. Auch 
dafür steht Hermanns Schicksal beispielhaft.

Die besondere Beziehung, die er zu seinem Vormund hatte, ist in dieser Hin-
sicht bezeichnend. Die Konstanz von Beziehungen und die damit verbundene 
Geborgenheit, die Hermann im Heim vermisste – denken wir an die traumatische  
Verdingung im Alter von zehn Jahren –, suchte er sein Leben lang vergebens. 
Wer konstant da war, war sein Vormund, den er wie einen Vater «sehr gerne 

588	 Abschiedsbrief Hermann Zehnder an Schwester, 7.8.1978 (Privatarchiv).
589	 Abschiedsbrief Hermann Zehnder an Vormund Lienert, 7.8.1978 (Privatarchiv).
590	 Vormundschaftsbericht, 31.1.1976 bis 10.8.1978 (BAE Vormundsch. Massnahmen 31.17_267).
591	 Gemäss späterer Auskunft der Schwester.
592	 Vgl. das NFP-76-Projekt «Fatale Fürsorge», URL: https://blog.hslu.ch/fatalefuersorge/das-projekt/ (Zugriff: 20.9.2024).
593	 Vgl. hierzu etwa: Resilienz, in: Gesichter der Erinnerung, URL: https://gesichter-der-erinnerung.ch/resilienz/  

(Zugriff: 20.9.2024); Freisler-Mühlemann 2011.
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gehabt» hat.594 Amtsvormund Lienert gab den jungen Mann über all die Jahre 
nie auf und probierte stets aufs Neue für die damalige Zeit innovative Settings 
aus. Die Wahrscheinlichkeit zu scheitern und unglückliche Platzierungen zu 
veranlassen wie diejenige im Kinderheim, war beträchtlich. Die grassierende 
Suchtproblematik mit harten Drogen war ein Phänomen, das die schweizerische 
Fürsorge der 1970er-Jahre unvorbereitet traf. Der Umgang mit Suchtkranken 
war ein weites Experimentierfeld, gleichsam ein Fischen im Trüben, das durch  
Kriminalisierung und fehlende Substitutionsprogramme gekennzeichnet war. 
Erst Ende 1993, auf Initiative der eingangs erwähnten Stadträtin Emilie Lieber-
herr, führte Zürich als Schweizer Premiere die ärztlich kontrollierte Opiod-
Abgabe ein.595 Hermanns biografische Achterbahnfahrt steht in diesem Sinn 
auch beispielhaft für jene Jahre der Ratlosigkeit der Behörden sowie der Sozial-  
und Therapieeinrichtungen gegenüber einer rasch anwachsenden Gruppe von 
Klientinnen und Klienten mit komplexen Mehrfachproblematiken. Der sucht-
kranke Michael liess die Stadträtin vor laufender Kamera wissen, dass die Ent-
lassung aus dem geschützten Heimkontext ein «Schock» war und bis auf einen 
alle Kollegen seines Jahrgangs «abgestürzt» seien.596 Hermann Zehnder ist mit 
seiner Biografie in gewisser Weise ein frühes Opfer jener gesellschaftlichen  
Entwicklung, die ihren tragischen und sichtbarsten Höhepunkt in Zürichs offe-
ner Drogenszene der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre fand.

594	 Abschiedsbrief Hermann Zehnder an Vormund Lienert, 7.8.1978 (Privatarchiv).
595	 Vgl. Swissinfo: Seit 30 Jahren gibt es in der Schweiz Drogen auf ärztliches Rezept, URL: https://www.swissinfo.ch/

ger/seit-30-jahren-gibt-es-in-der-schweiz-drogen-auf-aerztliches-rezept/49018766 (Zugriff: 20.9.2024).
596	 Ähnliches berichtet Philipp Gurt (geb. 1968), der in den frühen 1980er Jahren ins Landheim Albisbrunn eingewiesen 

wurde, in seiner Autobiografie. Vgl. Gurt 2016, S. 406f.
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�Letzte Betriebsperiode  
und Schliessung

Rückzug der Ingenbohlerinnen
Die letzte Phase des Einsiedler Kinderheims wurde im Grunde mit der Ankün
digung der Ingenbohler Kongregation eingeläutet, sich per Ende Oktober 1966 
nach über 100 Jahren aus dem Heimbetrieb zurückzuziehen.597 Aufgrund von 
«Schwesternmangel» sei der Orden nicht mehr in der Lage, «weder für das  
bestehende noch für ein neues Kinderheim die Schwestern zu stellen.»598 
Vordergründig wurde also Mangel an Nachwuchs als Ursache für den Rück-
zug angegeben. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Ordensschwestern 
waren noch immer wenig attraktiv und entbehrungsreich, was sicherlich mit ein 
Grund war für das Desinteresse jüngerer Frauen. Im Zusammenhang mit dem 
Rückzug der Ingenbohlerinnen aus Einsiedeln versprach der Schwyzer Land-
ammann Josef Ulrich (1916–2007) der Ingenbohler Provinzoberin Heliodora 
Meister (gestorben 1982), sich bei den Gemeinden und anderen Anstaltsträgern 
dafür einzusetzen, «dass sie den Schwestern insbesondere die notwendige und 
zeitgemässe Freizeit einräumen, ihnen gewisse Finanzkompetenzen übertragen 
und es ihnen auch ermöglichen, sich in die Gemeinschaft einzugliedern.»599 Die 
Versprechungen des Landammanns angesichts des Rückzugs verweisen darauf, 
dass die hier angesprochenen Punkte eben noch nicht gewährleistet waren 
und die Ordensfrauen unter grosser Arbeitsbelastung und wenig Gestaltungs-
möglichkeiten ihren Dienst versahen. In diesem Zusammenhang ist auch ein 
Schreiben aufschlussreich, das die Oberin des Kinderheims der Provinzoberin 
zukommen liess. Die Ingenbohlerinnen hatten sich zunächst dafür eingesetzt, 
dass die Franziskanerinnen in Tübach (SG) den Heimbetrieb übernahmen. Die 
Oberin Heliana Huber zeigte sich gegenüber der Provinzoberin skeptisch: «[…] 
das Vielerlei in unserm Hause, was nicht zu einem Kinderheim gehört[,] bleibt 

597	 Protokoll Fürsorgekommission, 10.5.1966, Nr. 147 (BAE K I 36.47).
598	 Sr. Heliodora, Prokuratorin, an Verwalter Lienert, 11.6.1966 (PAII-PCH A 7.12.007).
599	 Landammann Ulrich an Provinzoberin Ingenbohl, 5.8.1966, Nr. 2300 (PAII-PCH A 7.12.007).
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halt bestehen und bietet diesen Schwestern wie uns Ungelegenheiten.»600 Mit 
gutem Gewissen konnte sie die Übernahme des Heims nicht weiterempfehlen, 
zumal eine kurz vorher zu Besuch weilende Franziskanerin selbst Folgendes 
bemerkt habe:

«Es sei ja kaum möglich, dass sie diese vielfältige Aufgabe bewältigen könnten. 
Lehrerin sein sei dann noch etwas anderes, als sich Tag und Nacht für die Kinder 
opfern. Es kommt eben nicht nur die Erziehung als solche in Frage, sondern 
auch das leibliche Wohl mit all seinen verschiedenen Arbeiten. Waschen, flicken, 
putzen, Garten, kochen etc.»

Selbst die Franziskanerinnen scheuten also vor der Aufgabe zurück, welche 
die Ingenbohlerinnen während mehr als einem Jahrhundert ausgeübt hatten, 
und nahmen sich kurze Zeit später aus der Diskussion um eine Nachfolge her-
aus.601 Die Sr. Oberin liess im selben Schreiben die Provinzoberin wissen, dass 
sogar Amtsvormund Lienert ihr gegenüber geäussert habe, «er hätte von Ingen-
bohl aus einen Stoss erwartet, dass in dieser Hinsicht endlich etwas unternom-
men würde. Aber er hätte sich die Sache eher in Form eines Ultimatums gedacht, 
entweder etwas Zweckmässiges zu schaffen oder den Rückzug der Schwestern 
hinzunehmen.» Er, Amtsvormund Lienert, und «einige Herren wären schon 
lange für ein neues Kinderheim» gewesen. Die Kündigung der Schwestern kam 
für den Bezirk Einsiedeln in diesem Sinn überraschend und versetzte ihn der 
knappen Frist wegen in Aufregung. In diesem Licht erscheint sie aber zugleich 
als ein emanzipatorischer Akt der Ordensschwestern gegenüber dem Bezirk als 
Heimträger, der es versäumt hatte, die Arbeits- und Lebensbedingungen dem 
gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Auf Bitten des Bezirks hin verlängerte 
das Mutterhaus die Frist des Rückzugs gestaffelt per Ende Januar respektive per 
Mitte April 1967.

Keine überregionalen oder kantonalen Kooperationen
Durch die Kündigung befeuert wurde die Diskussion um ein kantonales Kinder-
heim. Schon seit «etlichen Jahren» befasste sich der Schwyzer Regierungsrat 
mit diesem Thema, um die Heime in Ibach, Immensee und Einsiedeln zu kon-
zentrieren. «Inzwischen sind aber an mehreren Orten kleinere Heime privaten  
Charakters entstanden, und Ibach sowie Immensee konnten ihre Schützlinge 
anderweitig plazieren [sic]», resümierte die Ingenbohler Prokuratorin im Juni 
1966.602 Zur gleichen Zeit trafen sich im Einsiedler Rathaus sieben Herren 
der Kantons- und Bezirksbehörden, darunter Regierungsrat Josef Diethelm, 
Nationalrat und Säckelmeister des Bezirks Hans Fuchs sowie Verwalter Lienert, 

600	 Sr. Oberin Heliana Huber an Provinzoberin Ingenbohl, Juni 1966 (PAII-PCH A 7.12.007).
601	 Landschreiber Birchler, Bezirk Einsiedeln, an Provinzoberin Ingenbohl, 12.7.1966 (PAII-PCH A 7.12.007).
602	 Sr. Heliodora, Prokuratorin, an Verwalter Lienert, 11.6.1966 (PAII-PCH A 7.12.007).
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um die Frage eines kantonalen Kinderheims erneut zu besprechen.603 Einsiedeln 
als Standort wurde deshalb als naheliegend bezeichnet, weil hier mit beinahe  
vierzig Kindern kantonal gesehen am meisten heimplatziert waren. Dass andern
orts bereits ein Praxiswandel im Gang war hin zu Familienplatzierungen und 
die Zahl in Einsiedeln aufgrund des behördlichen Festhaltens am Modell der 
Heimerziehung noch immer vergleichsweise hoch war, blieb bei diesem Treffen  
im Sommer 1966 unerwähnt. Verwalter Lienert sprach sich jedoch ziemlich 
deutlich für einen Neubau aus, der die Anwendung des «Familiensystems» er-
möglichte, «das sich in andern Heimen mit sehr guten Erfolgen ausgewiesen» 
habe: «Denn was nützt uns ein grosses Heim, wo die Kinder nicht eine gründ-
liche Erziehung und eine wohnliche Atmosphäre – Familie – geniessen», so 
Lienerts rhetorische Frage. Dreieinhalb Jahre später stellte er dezidiert fest, dass 
das «heutige Gebäude […] aus pädagogischen und wirtschaftlichen Gründen» 
als Kinderheim ungeeignet sei.604

Der Kanton nahm sich als Träger des zu gründenden Kinderheims aus der 
Diskussion. Er könne, basierend auf dem «neuen Fürsorgegesetz», allerdings 
«massive Eingriffe in die bestehenden Armenfonds bewilligen» und so die Finan
zierung unterstützen.605 Vorgeschlagen wurde die Gründung eines «Zweck
verbands», in dem die interessierten Gemeinden kooperierten. Jedoch stiessen  
zwei in diesen Jahren durchgeführte Umfragen in den Schwyzer Gemeinden 
offenbar auf wenig Interesse an einer überregionalen Erziehungseinrichtung, 
sodass dieses Projekt nie richtig Fahrt aufnahm.606

603	 Hier und im Folgenden: Protokoll Fürsorgekommission, 1.7.1966, Nr. 172a – e (BAE K I 36.47).
604	 Protokoll Fürsorgekommission, 4.3.1970, Nr. 39, S. 65 (BAE K I 36.51).
605	 Protokoll Fürsorgekommission, 1.7.1966, Nr. 172b (BAE K I 36.47).
606	 Departement des Innern, Kanton Schwyz, Schaffung eines zentralen Kinderheims, 10.7.1967, 2 S. (BAE G II 47); 

Protokoll Bezirksrat Einsiedeln, 20.7.1967, Nr. 825; Protokoll Fürsorgekommission, 28.4.1971, Nr. 42 (BAE K I 36.52); 
Protokoll Fürsorgekommission, 24.5.1972, Nr. 91 (BAE K I 36.53).
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Fokustext 6
Man rief Arbeitskräfte, und es kamen Kinder:  
Arbeitsmigration und das Kinderheim607

Die zunehmende Arbeitsmigration der Nachkriegsjahrzehnte – zunächst ins-
besondere aus Italien – machte sich auch in Einsiedeln und im Kinderheim 
bemerkbar. Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten gelangten nach Kriegs-
ende wieder vermehrt in die Schweiz und auch in den Wallfahrtsort.608 Erste 
Hinweise finden sich in der Ingenbohler Chronik im Sommer 1953, als die Rede 
ist von drei «Italienerkindern», welche die «Kinderschar» ergänzten.609 Ein 
Jahrzehnt später wurden das Thema der «ausländischen Arbeitskräfte» und  
die Wünschbarkeit ihrer «Assimilierung» respektive Integration rege diskutiert, 
auf nationaler wie auf kommunaler Ebene.610 Dabei standen unterschiedliche 
Interessen und Überlegungen im Widerstreit: Einerseits anerkannten die Behör-
den die Notwendigkeit einer teilweisen Integration der ausländischen Arbeits-
kräfte, andererseits sollte diese nur so weit gehen, dass eine absehbare Rückkehr 
in die Herkunftsländer möglich blieb. Der Aufenthalt der Arbeitskräfte sollte nur 
temporärer Natur sein und nur für die Dauer der Beschäftigung. Für Väter und 
Mütter bedeutete dies, dass sie einer Arbeit nachgehen mussten, ansonsten sie 
die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verlieren konnten.611 Für die Kinder
betreuung blieb allenfalls abends und an den Wochenenden Zeit. Aufgrund der 
behördlich vorgesehenen Rückkehr ins Herkunftsland fiel die Idee, die Kinder 
von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten «in besonderen Schulen und 
Klassen in ihrer Muttersprache und womöglich nach Lehrplänen des Heimat-
staates zu unterrichten», nicht nur in Einsiedeln auf fruchtbaren Boden.612 1963 
beispielsweise eröffnete die Missione cattolica im ehemaligen Hotel Du Parc in 
Thun unter dem Namen «Asilo du Parc» ein Kinderheim, das schon bald hundert 
Kinder beherbergte und nach diesem Prinzip betrieben wurde.613 Einsiedeln folgte  
diesem Beispiel, das mit dem Betreuungsangebot zwar einen unterstützenden, 
zugleich aber einen aus der ansässigen Bevölkerung ausschliessenden Charak-
ter hatte, ein Jahr später. Auf Initiative Pater Michael Jungos (1917  –  1994), des 
vom Kloster ernannten «Seelsorgers der Italiener», wurde ein zentral gelegenes  

607	 Max Frisch (1965): «Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.»
608	 Für einen Überblick zur Arbeitsmigration in der Schweiz jener Jahre vgl. etwa: Hörler 2024, S. 3 – 7;  

Senn 2017, S. 31 – 39; Vuilleumier 2015; Mahnig / Piguet 2003.
609	 Chronik, 13.6.1953.
610	 Exemplarisch: Assimilierung der ausländischen Arbeitskräfte als Daueraufgabe, in: Einsiedler Anzeiger, 14.8.1964; 

Seelisch-geistige Betreuung ausländischer Arbeitnehmer, in: SZG (101/1962), S. 56–58; Seelisch-geistige Betreuung 
ausländischer Arbeitskräfte, in: SZG (102/1963), S. 235–274.

611	 Zu den detaillierten Bestimmungen im Zusammenhang mit Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen, dem Saison-
nier-Statut und zum damaligen politischen Prozess vgl. Mahnig / Piguet 2003, S. 68 – 78; Ricciardi et al. 2024, S. 166f.

612	 EA, 14.8.1964. 
613	 Geissbühler, Hans: Koordination der Betreuungsbestrebungen auf dem Boden der Gemeinde, in: SZG (102 / 1963), S. 251.
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Gebäude («Flora») an der Benzigerstrasse erworben, mit der Stiftung Pro asilo 
als Trägerin.614 Das Bedürfnis nach Betreuungsplätzen zumindest werktags  
war offenbar gross: Im Oktober 1963 befanden sich in Einsiedeln etwa 540 Ita-
lienerinnen und Italiener, 230 davon verheiratet. Diese meldeten im ersten Be-
triebshalbjahr des «Asilo» bereits vierzig Kinder an.615 Betreut wurden diese durch 
Schwestern der Kongregation der heiligen Dorotea aus dem norditalienischen  
Vicenza, womit die Bewahrung ihrer «Italianität» gewährleistet werden soll-
te.616 Das «Asilo» bestand bis 1988 und fusionierte dann mit einem Betreuungs
angebot der Stiftung Phoenix in Schwyz.617 Heute befindet sich in der Liegen-
schaft das Wohnheim Flora. Ein Hinweis auf das «Asilo» findet sich in der 
Heimchronik im Februar 1965. Damals wurde im Theatersaal in Einsiedeln eine 
«Je-Ka-Mi»-Darbietung (jeder kann mitmachen) zugunsten des «italienischen 
Kinderheims ‹Flora› [Asilo]» veranstaltet, an welcher sich die Einsiedler Heim-
kinder mit Liedern, Reigen, Gedichten und einem Lustspiel beteiligten.618

Eine Zunahme von Kindern mit italienisch klingenden Namen um 1960 
lässt sich im Kinderheim anhand des Eintrittsregisters durchaus feststellen. Da 
diese Liste Anfang 1962 abbricht, ist die Datenlage jedoch zu dünn, um daraus 
eine Entwicklung ableiten zu können. Aber auch die Ingenbohler Chronistin 
erwähnt Mitte der 1960 mehrmals die Kinder von Arbeitsmigrantinnen und 
Arbeitsmigranten. Offenbar übernahm das Kinderheim auch nach der Eröffnung 
des «Asilo» die Betreuung ausländischer Kinder, weil dieses vielleicht nicht über 
genügend Plätze verfügte.619 Im Januar 1965 brachte beispielsweise angeblich ein 
Kind italienischer Herkunft die «wilden Pocken ins Haus»620, und ein Jahr später 
wurden zwei «kleine Italienerli» aus gesundheitlichen Gründen ins Kinderspital 
Liebfrauenhof in Zug verlegt.621 

Die Solidarität mit Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten seitens der 
Bezirksverwaltung Einsiedeln erodierte in dem Moment, als der Betrieb des Kin-
derheims infrage gestellt war. Als sich im Sommer 1966 abzeichnete, dass die  
Ingenbohlerinnen ihr Engagement im Heim beenden würden und keine Nach-
folge in Sicht war, wurde als eine der ersten Massnahmen den Kindern der zu-
gewanderten Arbeitskräfte der Aufenthalt im Heim per Ende Jahr gekündigt.622 
Von den 51 Kindern, die sich zu diesem Zeitpunkt dort befanden, betraf dies 

614	 Ein Werk im Dienste des Bruders, in: Einsiedler Anzeiger, 17.11.1964.
615	 Zur familienergänzenden Betreuung vgl. ausserdem Kap. 9d.
616	 Geissbühler 1963, S. 251.
617	 KAE, A.46 / 135: Gastarbeiter-Seelsorge (Dossier).
618	 Chronik, 14.2.1965.
619	 Ob es sich lediglich um Tagesbetreuungen handelte oder ob die Kinder im Heim übernachteten, bleibt unklar.
620	 Chronik, Jan. 1965.
621	 Chronik, 31.1.1966.
622	 Protokoll Fürsorgekommission, 26.9.1966, Nr. 246.
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immerhin 12.623 Es lag nun an den Eltern, einen neuen Betreuungsplatz zu su-
chen, was bestimmt nicht einfach war. Das Angebot an Tagesstrukturen und 
Krippenplätzen dürfte im ländlichen Einsiedeln wie auch andernorts in der 
Schweiz in den 1960er-Jahren rar gewesen sein.624

Auch die Chronistin wies auf die Kündigung der «Italiener-Kinder» hin 
und dass dies insbesondere für Schwester Guido «grosses Herzeleid [bedeutete],  
da es ja um ihre lieben Kleinen ging.»625 Offenbar waren im Heim vor allem 
italienische Kinder im Vorschulalter betreut worden. Anfang 1967 verliess das 
«letzte Italienerkind» das Heim, drei Wochen später gingen die ersten beiden 
Schwestern, eine davon war Schwester Guido.626 Die Kündigung der Kinder von 
Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten ging nicht friktionslos vonstatten. 
Gemäss Verwalter Lienert traten im Dezember 1966 wegen dieser Kündigungen 
zwei Heimangestellte «in den Ausstand», legten also offenbar aus Protest ihre 
Arbeit nieder, was für das verbleibende Personal eine Mehrbelastung dargestellt 
habe.627 Unumstritten scheint diese behördliche Massnahme nicht gewesen zu 
sein.

623	 Protokoll Fürsorgekommission, 1.7.1966, Nr. 172b.
624	 Vgl. hierzu etwa: Sutter 2005, S. 131 – 136.
625	 Chronik, Anfang Nov. 1966.
626	 Chronik, 10.1.1967 / 2.2.1967.
627	 Protokoll Fürsorgekommission, 14.12.1966, Nr. 324.
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Weltliche Leitung
Der Handlungsdruck nahm für den Bezirk in dem Moment ab, als Ende 1966 – 
quasi in letzter Minute – mit einem «Heimangestellten und ausgebildeten Er-
zieher» eine weltliche Heimleitung gefunden wurde.628 Die Bewerbung scheint 
ohne ernsthafte Konkurrenz gewesen zu sein. 1968 hiess es dann seitens der 
Bezirksverwaltung, «die Schaffung eines neuen Kinderheims in Einsiedeln oder 
des kantonalen Kinderheims [müsse] in Rücksichtnahme wichtiger und dring-
licherer Vorhaben zurückgestellt werden».629 Mit anderen Worten: Der Ersatz 
für das unzweckmässige Heimgebäude wurde erneut auf die sprichwörtlich 
lange Bank geschoben. Anfang 1972, nach beinahe fünf Dienstjahren, ging der 
Heimleiter in die Offensive und thematisierte in einer Art Jahresbericht die 
«baulichen Probleme des Kinderheimes»630. Bei seiner Anstellung habe ihm die 
Bezirksverwaltung zu verstehen gegeben, dass das Kinderheim «nur kurze Zeit 
in diesem teilw[eise] baufälligen, teilw[eise] renovierten Hause geführt werde.» 
Man habe sich deshalb mit der sich aufgrund von «Raumnot» intensivierenden 
Parallelnutzung wohl oder übel arrangiert. Anfang 1972 hatten die «Apotheker-
Helferinnen-Schule der Zentralschweiz», die Einsiedler Mütterberatung, das 
Schwangerschaftsturnen und das Materiallager des Zivilschutzes ihren festen 
Standort an der Hauptstrasse 20, die Einmietung der Perimeterkommission 
und die Unterbringung der Primarklassen der 5. Stufe waren in Aussicht gestellt.  
Der Heimleiter gab zu bedenken, dass sich die Kinder bei einem solchen Be-
trieb kaum «daheim fühlen können» und ausserdem «Grossgefahren in Bezug 
auf Brand und Unfall ausgesetzt» seien. Aufgrund dieser Situation seien er und 
seine Frau nicht bereit, das Heim in dieser Form weiterzuführen. Sollte keine 
«befriedigende Lösung getroffen werden», sähen sie sich gezwungen, «eine 
andere Stelle als Heimeltern anzunehmen, wo bauliche Probleme nicht zum 
Hauptproblem werden.» Als Option schlug der Heimleiter vor, «dass der Kanton  
und Bezirk uns auf den Frühling 1972 ein anderes, zweckmässigeres Provisorium 
am Dorfrande von Einsiedeln zur Verfügung stellen würde [sic], bis ein entspre-
chender Zweckverband oder eine Stiftung zur Führung eines Kinderheims mit 
einer Beobachtungsstation im Kt. Schwyz gegründet wäre.» Auch die mietweise 
provisorische Nutzung von drei bis vier Wohnungen in einem «Familienblock» 
brachte er als Übergangslösung in die Diskussion ein. Eine direkte Stellung-
nahme der Fürsorgekommission und des Bezirksrats zu den Vorschlägen findet 
sich nicht. Jedoch wurden im Frühjahr 1972 die Pensionstaxen im Kinderheim 
erhöht und der Heimleiter verfasste zuhanden der Fürsorgekommission ein 

628	 Protokoll Fürsorgekommission, 28.12.1966, Nr. 327 (BAE K I 36.47).
629	 Protokoll Fürsorgekommission, 1.2.1968, Nr. 37 (BAE K I 36.49).
630	 Hier und im Folgenden: Kinderheim 8840 Einsiedeln, 3.2.1972, S. 6f. (BAE Abt. II c, 30.29).
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Pflichtenheft für die «Heimeltern» und die Angestellten des Kinderheims.631 
Diese Aktivitäten lassen darauf schliessen, dass im April 1972 mit der Fortfüh-
rung des Heimbetriebs gerechnet wurde.

Ein Ereignis scheint im Sommer 1972 das Ende des Kinderheims beschleunigt  
zu haben. Am 17. Juli fand eine Besprechung der Fürsorgekommission mit dem 
«Heimvater» statt, ausgelöst durch «verschiedene Vorkommnisse im Heim und 
durch einen Brief eines Kindes an seinen Onkel».632 Moniert wurde an dieser 
Sitzung etwa, «dass sich die Heimeltern im Umgang mit Aussenstehenden oder 
Eltern sowie Behördenmitgliedern in einem Ton zeigten, der kaum tragbar» 
erscheine. Auch käme es zwischen den «Heimeltern» zuweilen zu «lautstarken 
Differenzen» auch vor den Kindern, was vermieden werden sollte, zugleich aber – 
aus Sicht des Bezirksammanns Meinrad Fuchs – als Zeichen der «mangelnden, 
regelmässigen Rekuperation im Rahmen der Freizeit» interpretiert werden 
könnte.633 Dass sich das Kinderheim in einer prekären Situation befand, zeigt 
sich vielleicht auch daran, dass anlässlich dieser Sitzung Amtsvormund Lienert 
das «Mandat als Aufsichtsinstanz für das Kinderheim» der Fürsorgekommis-
sion rückübertrug. Damit signalisierte er, dass er nicht mehr bereit war, die 
Verantwortung für die Erziehungseinrichtung zu tragen. Die jahrzehntelange 
Verquickung von Amtsvormundschaft und Verwaltung von Kinder- und Bürger-
heim hatte damit ein Ende.

Lienerts Demission dürfte zu tun gehabt haben mit den internen Problemen 
des Heims, die im Zusammenhang mit dem Brief einer Jugendlichen an ihren 
Onkel publik geworden waren. Der Amtsvormund und die Fürsorgekommission  
erhielten Fotokopien des Schreibens, worin sich die Jugendliche über das «un-
erträgliche» Verhältnis zum Heimvater beklagte.634 Die Fürsorgekommission 
beauftragte im Folgenden Lisa Schädler, die Ehefrau eines örtlichen Lehrers, mit 
der Abklärung der Umstände. Die Ergebnisse präsentierte diese den Kommis
sionsmitgliedern einen Monat später, Mitte August.635 Nach insgesamt drei Besu-
chen gelangte Schädler zu folgender Erkenntnis: Die sechzehnjährige Jugendliche, 
die ihrem Onkel geschrieben hatte, erschien ihr als «selbstsichere junge Dame». 
Das wurde ihr im Zusammenhang mit der Ehefrau des «Heimvaters» offenbar 
zum Verhängnis, wie Schädler meinte, «kommt man doch von dem Eindruck 
nicht los, dass eine tiefliegende Eifersucht vorliegt. Sie wird nach bestimmten 
Vorkommnissen von den Heimeltern ignoriert, was ihr sehr zu schaffen macht.» 
Um das angespannte Verhältnis zwischen Heimleitung und der jungen Frau zu 

631	 Besprechung über Belange des Kinder- & des Altersheimes, 24.3.1972 (BAE Abt. II c, 30.29).
632	 Hier und im Folgenden: Protokoll Fürsorgekommission, 17.7.1972, Nr. 116 (BAE K I 36.53).
633	 Auf mangelnde Freizeit und Erholung vom Heimalltag in jenen Jahren wies auch die Ehefrau des ehemaligen  

Heimleiters im Interview hin.
634	 Protokoll Fürsorgekommission, 17.7.1972, Nr. 116 (BAE K I 36.53).
635	 Hier und im Folgenden: Protokoll Fürsorgekommission, 16.8.1972, Nr. 117 (BAE K I 36.53).
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entschärfen, empfahl Schädler für die Jugendliche eine «Ortsveränderung», die 
«mit dem Eintritt in ein Kindergartenpraktikum in Wettingen vollzogen werden 
könnte.» Ausserdem kam die Idee einer separaten Wohnung für die Heimeltern 
ausserhalb des Heims zur Sprache, um mehr Rückzugsmöglichkeiten zu gewähr-
leisten. Abschliessend hielt Schädler nochmals fest, dass der Weiterbetrieb des 
Kinderheims im damaligen Gebäude «je länger desto eher eine Unmöglichkeit» 
darstelle.

Nach «eingehender Beratung» kam die Fürsorgekommission zum Schluss, 
dass «die Führung des Heims in der bisherigen Form nicht verantwortet werden 
kann», gleichzeitig erachtete sie aber «die Umsiedlung in ein Haus mit 3 bis 
4 Wohnungen» als unmöglich. Damit waren die Lösungsoptionen bereits er-
schöpft, was im Grunde einem Beschluss zur Schliessung gleichkam, auch wenn 
dies so nicht explizit formuliert wurde. Als Verbindungsperson und damit Ersatz 
für den demissionierten Verwalter Lienert wurde Schädler ernannt. Den Heim-
leiter ersuchte die Kommission reichlich verklausuliert «um eine schriftliche 
Stellungnahme über die Situation des Heims und seiner selbst», was durchaus 
als Aufforderung zur Kündigung gelesen werden könnte. Diese erfolgte denn 
auch eine Woche später mit der Begründung, sich per Anfang 1973 «beruflich 
verbessern» zu wollen.636 Die Quellenlage lässt den Schluss zu, dass im Juli  /  Au-
gust 1972 eine Situation zwischen Heimleitung und Bezirksverwaltung entstand, 
die auf Behördenseite den Willen zur weiteren Zusammenarbeit pulverisierte. 
Neben Misstönen, Versäumnissen und Uneinigkeiten auf beiden Seiten scheint 
das Schreiben einer Jugendlichen, das die Bezirksverwaltung als Alarmsignal 
las, den Impuls für diese Entwicklung gegeben zu haben.637 Die Idee eines (über
regionalen) Heims in neuem Gewand wurde endgültig beerdigt und die Weiter-
platzierung der verbliebenen Kinder nun definitiv in die Wege geleitet.

Fragezeichen bleiben: Ein ehemaliger Heimbewohner schreibt in seinen 
Lebenserinnerungen, seine jüngeren Brüder, die im Gegensatz zu ihm noch im 
Kinderheim wohnten, hätten ihm von sexuellen Übergriffen – «betatscheln und 
sanftes Streicheln» – durch den Heimleiter erzählt.638 Weil er damals in Zürich 
gearbeitet habe, sei er dort zur Polizei gegangen, die ihn allerdings vertröstet 
habe. Ob hier ein Zusammenhang besteht zu einer angeblichen Untersuchung, 
die gemäss Angabe der Ehefrau des ehemaligen Heimleiters um 1970 durch-
geführt worden sei, lässt sich nicht eruieren. Diese Untersuchung soll mangels 
Beweisen eingestellt worden sein. Die Suche nach allfälligen Untersuchungs
akten bei der Staatsanwaltschaft und im Staatsarchiv des Kantons Schwyz verlief 
ebenso ergebnislos wie bei den Bezirksgerichten und -archiven von Einsiedeln 

636	 Kündigung J. A., 24.8.1972 (BAE Abt. II c, 30.29).
637	 Vgl. hierzu auch: Iten 2023, S. 86, 90.
638	 Fässler [2016], S. 16.
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und Höfe.639 Es stehen die Aussagen der Betroffenen gegen diejenige des ehe-
maligen Heimleiters und seiner Gattin. Offen bleibt damit auch die Frage, ob die 
«Erziehungsmethoden» der weltlichen Heimleitung bereits vor dem Sommer 
1972 hätten Thema sein können an den zuständigen Stellen der Bezirksverwal-
tung und Entscheidungen bezüglich der Weiterentwicklung der Einrichtung 
beeinflussten.

Im April 1967, als der Wechsel der Heimleitung vonstattenging, befanden 
sich noch 25 Kinder im Heim.640 Diese Zahl sank nach 1970, sodass Anfang 
1972 noch 18 Kinder und Jugendliche gezählt wurden. Nach der Demission des  
Heimleiters war noch die Rede von 14 Kindern und einem Lehrling – davon 10 
in Einsiedeln beheimatet, für welche eine alternative Betreuungsform gefunden 
werden musste.641 Zu diesem Zweck schaltete Amtsvormund Lienert Anfang  
Oktober im Einsiedler Anzeiger einen Aufruf, in dem er die Situation erklärte 
und gleichzeitig nach Pflegeplätzen bei Einsiedler Familien suchte.642 Insbeson-
dere drei Mädchen, die noch das laufende Schuljahr zu beenden hatten, sollten 
aus Sicht des Amtsvormunds im Ort bleiben können. Einer Betroffenen er-
scheint dieser öffentliche Aufruf rückblickend «wie Kühe verkaufen».643 Vorge-
worfen wird dem Amtsvormund, der Fürsorgekommission und dem Waisenamt 
im Nachhinein, bei der Platzierung der Kinder und Jugendlichen die Eignung  
der Pflegeplätze in manchen Fällen nicht sorgfältig genug abgeklärt zu haben. 
Zwar heisst es im Protokoll der Fürsorgekommission, es könne «mit Sicherheit 
angenommen werden, dass keine dieser Familien ein Pflegekind aus materiellen  
Beweggründen annehmen» wolle.644 Doch gerade Profitgier wird etwa jener allein
stehenden Frau angelastet, die drei Jugendliche bei sich aufnahm, ausser Kost 
und Logis jedoch nichts geboten habe.645 Auch der Fall von vier Geschwistern 
wird erwähnt, die zur wiederverheirateten und mit der Situation überforderten 
Mutter platziert wurden, wo ausserdem drei jüngere Halbgeschwister lebten.646 
Auch wurden im Zuge der Weiterplatzierung jugendliche Geschwister vonein-
ander getrennt untergebracht: Ein Lehrling konnte beispielsweise zu seinem 
älteren Bruder in der Nähe von Einsiedeln umziehen, während der ein Jahr jün-
gere Bruder zu einer Pflegefamilie im Kanton Luzern kam.647 Auch zwei jugend-
liche Schwestern wurden voneinander getrennt untergebracht, nachdem sie 

639	 Vgl. Mailverkehr von Ende Januar bis April 2024.
640	 Bericht Heimleiter: Kinder in unserem Heim, 3.2.1972, S. 6 (BAE Abt. II c, 30.29).
641	 Protokoll Bezirksrat, 28.9.1972, Nr. 835 (BAE B I 2.113 c).
642	 August Lienert, Amtsvormund: Auflösung unseres Kinderheims, in: Einsiedler Anzeiger, 6.10.1972.
643	 Hier und im Folgenden: Iten 2023, S. 88 – 91.
644	 Protokoll Fürsorgekommission, 8.11.1972, Nr. 175 (BAE K I 36.53).
645	 Iten 2023, S. 91.
646	 Iten 2023, S. 97; Protokoll Fürsorgekommission, 8.11.1972, Nr. 175 (BAE K I 36.53).
647	 Fässler [2016], S. 16.
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sich gegen eine gemeinsame unliebsame Platzierung zur Wehr gesetzt hatten.648 
Es ist durchaus möglich, dass der ohnehin stark beanspruchte Amtsvormund 
bei der Suche nach Pflegeplätzen eher pragmatisch als sorgfältig vorging, um 
innerhalb der kurzen Frist bis zur endgültigen Schliessung des Heims für jede 
Pflegebefohlene und jeden Pflegebefohlenen eine Bleibe zu finden. Ende Januar 
1973 stellte die Fürsorgekommission jedenfalls fest, dass die vom Amtsvormund 
durchgeführten Platzierungen «zum überwiegenden Teil geglückt» seien.649  
Einzig eine heilpädagogische Abklärung sei noch pendent, wofür Gutsprache 
gemacht wurde. Am 15. Dezember 1972 stellte das Kinderheim Einsiedeln offiziell 
seinen Betrieb ein, und einen Tag später sollen gemäss der Neuen Einsiedler 
Zeitung der Heimleiter und seine Frau das Hochtal verlassen haben, «um im 
Kanton Solothurn eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.»650 
Vieldeutig kommentierte das Blatt den Weggang: «So sehr wir diesen Abschied 

648	 Iten 2023, S. 89 – 91.
649	 Protokoll Fürsorgekommission, 31.1.1973, Nr. 24, S. 28 (BAE K I 36.54); Protokoll Waisenamt, 19.1.1973,  

Nr. 29 (BAE Abt. II c, 30.29).
650	 Hier und im Folgenden: Neue Einsiedler Zeitung, 22.12.1972.

Abb. 31: Eine Einsiedler Fasnachtsgesellschaft karikierte 1974 die anhaltende Mehrfachnutzung 
des Gebäudes, das bis vor kurzem als Kinderheim gedient hatte. Die Überschrift «Das  
missbrauchte Waisenhaus(-Kind)» dürfte bereits damals eine zynische Färbung gehabt haben.
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bedauern, müssen wir ihn anderseits verstehen. Die eigentlichen Gründe sind 
den ‹Eingeweihten› bekannt.» – eine Anspielung auf den Konflikt vom Sommer 
1972? Als Nichteingeweihte können wir nur spekulieren.

Wenige Tage nach der Schliessung des Heims ereignete sich in Einsiedeln 
ein tragischer Vorfall. Ein junger Mann, aufgewachsen im Kinderheim, legte 
sich kurz vor Heiligabend 1972 vor einen Zug und setzte seinem Leben so ein 
Ende. Noch im April 1971 war er als Volljähriger von Lienert aus der Vormund-
schaft entlassen worden, und am Pfingstsonntag Ende Mai 1971 hatte er beim 
Zürcher Bahnhof Enge einen Suizidversuch unternommen.651 Er fühle sich «so 
richtig einsam und verlassen in dieser Welt», gab er damals dem herbeigerufenen 
Notfallpsychiater zu verstehen.652 Später soll der frisch ausgebildete und wohl-
gelittene Konditor bei jener alleinstehenden Frau in Einsiedeln untergebracht 
worden sein, wo auch andere Jugendliche aus dem Heim lebten. Die Qualität der 
psychologischen Nachsorge scheint jedoch fragwürdig – der Freitod des jungen 
Mannes und ehemaligen Heimkindes bildet ein tragisches Ausrufezeichen zum 
Zeitpunkt der Heimschliessung und einen traurigen Epilog.653

651	 Personendossier (BAE 31.17_23).
652	 Stadtpolizei Zürich, Rapport Nr. 8982, 30.5.1971, S. 3 (BAE 31.17_23).
653	 Todesanzeige und Danksagung, in: Neue Einsiedler Zeitung, 29.12.1972 / 12.1.1973.  

Zum Thema Nachsorge resp. Care Leaver vgl. auch: Krüger et al. 2023.
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11
�Schluss

Gegenstand des vorliegenden Forschungsauftrags war das Waisenhaus und 
spätere Kinderheim in Einsiedeln. Im Rahmen einer solchen Untersuchung 
gerät selbstredend ein breiterer Kontext in den Blick, der über die Einrichtung 
hinausreicht und die individuellen Lebenswelten, die Verwaltungslogik sowie 
die gesellschaftlichen und kulturellen Dynamiken miteinbezieht, die einem 
(katholischen) Gemeinwesen eigen sind. Im Folgenden werden unsere zentralen 
Erkenntnisse anhand von fünf Punkten nochmals hervorgehoben.

1) Zunächst fällt die Persistenz des gebauten Raums654 und der ihm zuge­
wiesenen Funktion auf als Ort der fürsorgerischen Unterbringung von Kindern 
und Jugendlichen: Das Waisenhaus existierte faktisch erst seit 1907, zuvor war 
es Teil eines Fürsorgedispositivs, das sich im multifunktionalen Heilig-Geist-
Spital sammelte. Dieses Gebäude war um 1860 denn auch eine Art Prestigeobjekt, 
dessen Errichtung massgeblich über private Stiftungen finanziert worden war 
und nur zu einem kleinen Teil über öffentliche Gelder. Was damals als modern, 
hell und hygienisch galt, entsprach jedoch Jahrzehnte später nicht mehr den  
Ansprüchen an eine multifunktionale Anstalt, die Krankenhaus, Armen-, Alters- 
und Waisenheim in einem sein sollte. Ein neues Spital entstand 1904, ein Bürger
heim 1907. Wer im weitläufigen Haus am zentralen Dorfplatz blieb, waren die 
«Waisen». Was ihnen dieser funktionale Bau nicht zu vermitteln vermochte, 
waren Wärme und Geborgenheit. Zu hoch waren die Treppen und Stockwerke, 
zu lang und breit die Gänge und Schlafsäle.

Es fragt sich, warum der Bezirk für die anderen Kategorien von Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern neue Häuser baute, während die Kinder im zu Erziehungs-
zwecken ungeeigneten Gebäude untergebracht blieben. Warum baute man 
nicht – analog zum Bürgerheim – andernorts ein Gebäude, das ausschliesslich 
von Kindern genutzt wurde und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet war? 655 Ohne 

654	 Zum Verhältnis von gebautem Raum und Erziehungseinrichtungen resp. -konzepten vgl. auch Hauss et al. Hauss et al. 
2025.

655	 Der Diskurs zur Reform- oder Sozialpädagogik war um 1900 in voller Blüte, dürfte im katholischen Einsiedeln jedoch 
kaum wahrgenommen worden sein, vgl. etwa Keim et al. 2013; Niemeyer 1998.
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das abschliessend beantworten zu können, dürften bei diesen Entscheidungen 
ökonomische und pragmatische Überlegungen im Vordergrund gestanden  
haben. Die Kinder wehrten sich wohl kaum gegen unzulängliche Wohn- und 
Lebenssituationen. Ihnen meinte die Bezirksverwaltung vielleicht mehr zumu-
ten zu können als den kranken und mittellosen Erwachsenen. Für die Kinder 
konnten oder wollten sich nur selten Verwandte einsetzen. Die Kinder hatten 
keine «Lobby» und selten Unterstützung von ausserhalb des Heims. Trotz dieser 
infrastrukturellen Unzulänglichkeiten behielt der Bau seine Funktion bis zuletzt,  
als das Kinderheim ersatzlos aufgehoben wurde. Es scheint, als habe das Fest-
halten an dem Gebäude eine konzeptuelle Transformation des Kinderheims 
während Jahrzehnten be- wenn nicht verhindert.

2) Die hundertjährige Kooperation zwischen der Bezirksverwaltung und 
der Ingenbohler Kongregation als sich im Grunde selbst beaufsichtigende und  
kontrollierende Körperschaften stellt sich rückblickend aus mehreren Grün-
den als ein gravierender Nachteil für die Heimkinder heraus: Eine Kontrolle des 
Wohlergehens der Kinder fand, wie gezeigt wurde, nicht über eine unabhängige 
Instanz statt. Unangekündigte Heimbesuche fanden lediglich durch Vertrete-
rinnen des Ingenbohler Mutterhauses statt und auch das nur in beschränktem 
Mass. Die Einsiedler Verwaltungsbehörde kontrollierte sich selbst, indem der 
Vorsteher des Waisenhauses zugleich Mitglied der Aufsichtsbehörde war und 
dieser Bericht erstattete. So lange im Waisenhaus die finanziellen Ausgaben im 
Rahmen blieben und nach aussen der Eindruck von Ordnung und Sittlichkeit 
gewahrt war, gab es keinen Anlass für behördliche Interventionen, so scheint es. 
Der Heimverwalter war in Personalunion zugleich Amtsvormund und vertrat 
in vielen Fällen die Interessen der Heimkinder. Auch diese Ämterkumulation 
verhinderte, dass ein auswärtiges Auge einen Blick in die Erziehungseinrichtung 
und auf das Befinden der Mündel richten konnte. Die personellen Belange im 
Heim überliess der Bezirk Einsiedeln dem Ingenbohler Mutterhaus, gegebenen
falls in Absprache mit dem Heimverwalter. Die Ingenbohler Kongregation kon-
trollierte sich im Rahmen regelmässig stattfindender Visitationen im Prinzip  
ebenfalls selbst. Diese Kontrolle war mit einem Intervall von vielleicht zwei Jahren 
alles andere als eng. Mit Berufungen und Versetzungen von Ordensschwestern  
betrieb die Kongregation eine Personalpolitik, die für Aussenstehende nicht 
nachvollziehbar ist.

3) Mit den Ingenbohler Schwestern war eine für den Bezirk Einsiedeln äus-
serst kostengünstige personelle Ressource mit hohem moralischem Kapital 
gefunden worden, die sich aus ökonomischer Sicht über ein Jahrhundert lang 
bewährte. Die Ordensschwestern mit ihrer anspruchslosen und gottgefälligen  
Lebensweise galten zudem als unangreifbar und unfehlbar bezüglich ihres 
Erziehungsregimes. Öffentliche oder behördliche Kritik wurde beinahe nie laut,  
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die Bezirksverwaltung schätzte sich glücklich, wenn die Verträge mit dem Ingen
bohler Mutterhaus regelmässig erneuert und die Frauen, die sich als selbstlose 
Dienerinnen Gottes verstanden, weiterverpflichtet werden konnten. Die fromme 
Heimführung wurde nicht hinterfragt, schliesslich ging es um die «Errettung» 
von Kindern, die aufgrund ihrer Herkunft der Sünde anheimgefallen waren. 
Diese angebliche «Rettung» rechtfertigte «Erziehungsmittel», die in keinem 
Lehrbuch nachzulesen sind und die nicht erst seit Carl Albert Looslis (1877  –  1959) 
Anstaltskritik der 1920er- und 1930er-Jahre eine scharfe öffentliche Gegnerschaft 
fanden.656 Stark beanspruchende Zusatzarbeiten, Kostschmälerung oder Mahl-
zeitenentzug, Ohrfeigen, «Tatzen» und Einsperrstrafen, aber auch Demütigun-
gen, Abwertungen und Blossstellungen gehörten zum gängigen Repertoire an 
Sanktionen. Diese kamen teilweise bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
auch in Familien zur Anwendung und waren Teil eines verbreiteten Erziehungs-
verständnisses. Diese Tatsache soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
physische Gewalt gegenüber Kindern schon im frühen 20. Jahrhundert als ein 
nutzloses und fragwürdiges «Erziehungsmittel» kritisiert wurde.657 Darüber 
hinaus finden sich auch Hinweise auf Prügelexzesse im Heim im Rahmen von 
«Teufelsaustreibungen» oder wiederholtes Untertauchen bettnässender Kinder 
im kalten Wasser unter Zufügung von Todesängsten. Diese Übergriffe sprengen 
den Rahmen zeitgenössisch akzeptierter Massregelung und lassen sadistische 
Vorlieben gewisser Ordensleute und Erzieherinnen vermuten. Das Argument 
der permanenten oder zeitweisen Überforderung des Erziehungspersonals greift  
bei diesem Grad von Gewaltanwendung zu kurz, da es sich weniger um impulsive 
und kurzfristige Ereignisse handelte. Vielmehr scheinen sie teilweise beinahe 
schon rituellen Charakter gehabt zu haben. Mehrere Frauen beteiligten sich 
daran. Gleichwohl ist festzuhalten, dass sich längst nicht alle Ordensschwestern 
gegenüber ihren Pflegebefohlenen auf diese Weise verhielten. Einige erhalten 
rückblickend ein gutes Zeugnis von ehemaligen Heimkindern, andere werden 
zwar als streng, aber gerecht bezeichnet. Wärme und Geborgenheit vermochten 
aber nur wenige Ordensfrauen zu vermitteln wie etwa eine langjährige Klein-
kinderschwester.

4) Die Kinder im Heim litten gemäss ihren Aussagen an Einsamkeit und 
emotionaler Isolation, die sich auch in den (fehlenden) räumlichen und lebens-
weltlichen Bezügen nach draussen manifestierten und zum Teil bis ins Erwachse
nenalter folgenreich waren. Obwohl das Kinderheim am zentralen Platz im Unter
dorf stand, war den Bewohnerinnen und Bewohnern wenig Teilhabe am Leben 

656	 Loosli 2006; Loosli 2007.
657	 Gedacht werden kann hier – neben anderen – an den polnisch-jüdischen Kinderarzt Janus Korczak (1878 / 79 – 1942), 

der ab 1912 das jüdische Waisenhaus in Warschau leitete und als Wegbreiter der Kinderechte gilt. Er beschreibt in 
seiner bereits 1928 erschienenen Schrift «Das Recht des Kindes auf Achtung» Achtung als pädagogische Kategorie. 
Vgl. Korczak 2015.
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im Ort möglich. Die Schwestern versuchten einen abgeschotteten Heimalltag 
aufrechtzuerhalten, der mit seinem religiös geprägten Regelwerk durchaus  
Anleihen an klösterliche Abläufe aufwies. Die von den Klosterschwestern mehr 
oder weniger konsequente Missachtung familiärer Beziehungen und die daraus 
resultierende Entfremdung der Kinder von ihren Herkunftsfamilien dürften 
unter anderem die Fürsorgepolitik bis in die Zeit um 1970 widergespiegelt haben. 
Die Überzeugung, dass Kinder durch die Trennung von ihren Familien zu sitt
samen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden könnten, erfuhr ihre vielleicht 
ausgeprägteste Manifestation im «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der 
Pro Juventute (1926  –  1973). Durch die strenge Beschränkung und Kontrolle der 
familiären Kontakte ausser- und innerhalb des Kinderheims gelang es den Kin-
dern kaum, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Dass selbst Geschwister-
beziehungen im Kinderheim nicht gelebt werden konnten, beschnitt sie in den 
meisten Fällen jeder noch so kleinen Möglichkeit, Schutz und Geborgenheit zu 
erleben. Diese Kontaktarmut der Heimkinder und das Fehlen von Vertrauensper-
sonen scheinen charakteristisch für diese Kindheiten gewesen zu sein. Sie stehen 
in Kontrast zum Aufwachsen in Familien und dürften oftmals den Nährboden 
für spätere biografische Verwerfungen gebildet haben. Zugleich machte diese 
Lebenssituation – ohne Rückhalt und ohne «Lobby» – in besonderem Mass vul-
nerabel gegenüber Übergriffen jeglicher Art. Zur kindlichen Ohnmacht und zum  
Gefühl der Isolation beigetragen haben dürfte auch der Umstand, dass die Kinder 
kaum je in sie betreffende Entscheidungen einbezogen oder zumindest vorab 
darüber informiert wurden. Alles deutet darauf hin, dass das grundlegende Be-
dürfnis von Kindern und Jugendlichen nach Einbindung in Entscheidungen, die 
das eigene Leben unmittelbar betreffen, von den Verantwortlichen im Kinder
heim Einsiedeln immer wieder missachtet wurde. Besonders einschneidend 
scheint dies dann gewesen zu sein, wenn sich das Lebensumfeld der Betroffenen 
bei einer Umplatzierung gravierend veränderte. Wer warum und zu welchem 
Zeitpunkt Entscheide über ihr Leben traf, blieb für die Heimkinder in der Re-
gel undurchschaubar. Gefühle der Isolation und des Ausgeliefertseins wurden 
dadurch weiter verstärkt.

Als ein die Einsamkeit verstärkendes Element kann die von Ängsten geprägte 
Heimatmosphäre gedeutet werden. Gemäss den Aussagen und biografischen 
Aufzeichnungen der Betroffenen herrschte im Heim stets eine gewisse Anspan-
nung, die durch die Furcht genährt wurde, gegen eine der zahlreichen Vorschriften  
zu verstossen oder sich während einer der vielen (religiösen) Verrichtungen 
nicht konform zu verhalten. Die Religion spielte hier eine wichtige Rolle, indem  
den Kindern die Angst vor sündhaftem Verhalten und die Pflicht zur Busse und 
Beichte offenbar gleichsam eingeimpft wurden. Die Angstmacherei mit den 
umherirrenden Armen Seelen, die als spezifisch katholisch angesehen werden 
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kann, steht in diesem Kontext exemplarisch für die Instrumentalisierung der 
kindlichen Imaginationskraft.

Die Isolation der Heimkinder wurde offenbar zusätzlich gefördert durch ein 
kollektives Wegschauen oder zumindest Schweigen der Ortsbevölkerung. Die 
Leute waren froh, dass die Ordensschwestern ihre Arbeit machten und fragten 
nicht danach, wie es den «Waisenhäuslern» konkret erging, die sie mit solchen 
Bezeichnungen zum Teil selbst stigmatisierten. Wahrscheinlich hütete man 
sich auch davor, die Ordensschwestern als vermeintlich gottgefällig lebende 
Autoritäten zu kritisieren. Die Gleichgültigkeit gegenüber den Heimkindern 
dürfte auch in Zusammenhang stehen mit der landläufigen Moralisierung von 
Fürsorgeabhängigkeit als einem Makel, wie dies bis weit in die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts verbreitet war. Mittellosigkeit wurde oftmals als selbst-
verschuldet gedeutet und auf «Liederlichkeit» und «Arbeitsscheu» zurückge-
führt. Diese Zuschreibungen fanden nicht selten generationenübergreifend 
statt, und so galt es aus Sicht der Behörden und Heimleitungen, die Kinder 
solchermassen beleumdeter Eltern in ein anderes «Fahrwasser» zu bringen. In 
Einsiedeln akzentuierte sich dieser Exklusionsprozess nicht zuletzt aufgrund 
eines überproportional hohen Anteils an in der Einrichtung untergebrachten 
jenischen respektive «neubürgerlichen» Familienangehörigen und damit ver-
bundener negativer Zuschreibungen. Das Kinderheim hatte bis in die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts den Ruf, ein Sammelbecken für «Vagantenkinder» 
oder «Zigeuner» zu sein. Entsprechend stigmatisierend war es für alle Kinder, 
egal welcher Herkunft, wenn sie als «Waisenhäusler» galten.

Aus gewissen Bevölkerungskreisen, aus dem Kloster und aus dem Umfeld 
des Wallfahrtstourismus gab es zwar immer wieder Besuche und auch Zuwen-
dungen ans Heim; für die Kinder war das eher aufreibend, weil sie dann dem 
Repräsentationsbedürfnis der Schwestern, dem schönen äusseren Schein ge-
nügen mussten und unbotmässiges Verhalten Anlass für weitere Strafen sein 
konnte. Auch der Umstand, dass das grosse Gebäude an zentraler Lage stets auch 
noch anderen Funktionen diente und nicht ausschliesslich die «Waisenkinder»  
beherbergte, vermochte diese isolierte Lebenswelt offenbar nicht aufzubrechen. 
Im Gegenteil scheint der Verkehr, der durch öffentliche Schulzimmer, Vereins- 
und Beratungslokale, Pilger- und Lehrlingszimmer und Arrestzellen verursacht 
wurde, eine Unruhe in das Gebäude getragen zu haben, welche das Heimleben 
empfindlich störte, bei manchen Kindern wahrscheinlich einen innerlichen 
Rückzug in die Isolation zusätzlich begünstigte und nicht zuletzt auch mit 
dem teils unberechenbaren Verhalten einzelner «Gäste» eine Gefahrenquelle 
für sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner darstellte. In der heimfremden 
Betriebsamkeit erfährt so auch die Isolation der Heimkinder gleichsam ihre 
äusserste Zuspitzung.
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5) Der Wechsel in der Leitung der Kinderheims 1967 führte zwar zu einigen 
wesentlichen konzeptionellen Transformationen, in vielen Aspekten zeigte 
sich aber weiterhin eine Kontinuität wie zum Beispiel bei den knappen Finanz­
mitteln. Noch zur Zeit der Ingenbohler Schwestern wurden Investitionen –  
etwa für eine neue Heizung – erst getätigt, wenn es unumgänglich wurde, und 
für eine Erhöhung der Personallöhne musste die Heimleitung stets kämpfen. Die 
permanente multifunktionale Nutzung des Gebäudes kann ebenfalls als Ausdruck 
einer auf Kostensenkung bedachten Fürsorge- und Finanzpolitik gelesen werden.  
Dieser Umstand scheint mit zunehmendem Wohlstand der Gesamtbevölkerung – 
insbesondere in den Nachkriegsjahrzehnten – immer augenfälliger und mit 
den wachsenden pädagogischen Ansprüchen unvereinbarer geworden zu sein.  
Die letzte Betriebsphase unter weltlicher Leitung zeigt dieses Auseinander
klaffen von moderneren pädagogischen Ansätzen, veralteter Infrastruktur und 
mangelnder Investitionsfreudigkeit des Bezirks exemplarisch, wenn das Heim-
leiterehepaar und ortsansässige Familienmitglieder mit privaten Anschaffungen 
in der «Mehrzweck-Villa» aushalfen. Diese Mehrfachnutzung stand um 1970 
denn auch in scharfem Kontrast zum pädagogischen Anspruch einer «fami-
liären» Atmosphäre.658 Der Wechsel von der geistlichen zur weltlichen Heim-
leitung brachte für die Kinder spürbare und auch von aussen wahrnehmbare 
Veränderungen mit sich. Lockerungen strikter Regeln bezüglich der religiösen 
Lebensführung und die Aufhebung der Geschlechtertrennung gingen einher mit 

658	 Vgl. Interview B1.

Abb. 32: Bewohnerinnen und Bewohner des Heilig-Geist-Spitals, Gartenseite, um 1880.
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einem professionalisierten Verständnis der Heimerziehung, nach welchem zu-
mindest bei gewissen Kindern stärker auf ihre Bedürfnisse eingegangen wurde, 
indem die Heimleitung musische und kreative Anlagen zu fördern versuchte 
oder etwa Besuche bei auswärtigen Freundinnen und Freunden erlaubte. Auch 
das Konzept des Heims als Grossfamilie fand zumindest anfangs Eingang ins 
Heimleben, konnte aber aufgrund der Rahmenbedingungen nicht dauerhaft und 
vollständig umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz hielten gemäss den Aussagen 
von Betroffenen in den Interviews auch unter der weltlichen Leitung körperliche 
Gewalt, Strafen, Drohungen und Demütigungen gegenüber gewissen Kindern 
nach kurzer Zeit wieder Einzug in den Heimalltag. Das Beispiel des Einsiedler 
Kinderheims zeigt exemplarisch, dass sich in Folge eines Leitungswechsels die 
Lebenssituation der Kinder nicht zwangsläufig klar verbessern musste. Mangel-
hafte behördliche Aufsicht und vormundschaftliche Betreuung, ein Gefühl von 
Ausgeliefertsein, Stigmatisierung und Kontaktarmut konnten bestehen bleiben, 
die Beziehungen zwischen der Heimleitung, dem Personal und den Kindern 
blieben fragil und konnten sich zu Ungunsten der Kinder entwickeln. Insgesamt 
blieben die Heimkinder in Einsiedeln bis zum Ende des Untersuchungszeit-
raums in höchstem Mass vulnerabel und ohne Fürsprecher.

Das Waisenhaus respektive Kinderheim war – wie mehrfach erwähnt – Teil 
eines Fürsorgedispositivs, das der Bezirk im Verbund mit dem Spital und dem 
Bürgerheim betrieb. Die zahlreichen familiären Bezüge zwischen den Einrich-
tungen konnten im Rahmen dieser Untersuchung nicht quantifiziert, immer-
hin aber punktuell beleuchtet werden. Sie waren vorhanden, mutmasslich in 

Abb. 33: Im Zeitloch? – vier Jugendliche und eine Betreuerin (rechts) am selben Ort, um 1970.
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nicht geringer Zahl. Um sie aber in ihrer Gesamtheit fassbar zu machen und 
um aufzeigen zu können, wie hoch der Anteil von Eltern(teilen), weiteren 
Familienmitgliedern und ehemaligen Heimkindern im Armenhaus respektive 
Bürgerheim war und wie hoch damit im Untersuchungszeitraum das Risiko 
intergenerationeller Fürsorgeabhängigkeit für den Bezirk Einsiedeln zu beziffern 
ist, wäre weitere Forschung notwendig. Archivmaterial zum Bürgerheim, das hier 
unberücksichtigt blieb, könnte weiteren Aufschluss geben über die Fürsorge
mechanismen, die zu Platzierungen in den Einrichtungen des Bezirks führten. 
In diesem Zusammenhang wäre auch eingehender nach diskriminierenden  
Praktiken im Kontext religiöser und kultureller Zugehörigkeiten in den öffent-
lichen Einrichtungen des Bezirks zu fragen. Gewisse Aussagen von Betroffenen 
ebenso wie Quellenbefunde lassen diesbezüglich aufhorchen. Als besonders 
wichtig hat sich der Zugriff auf unterschiedliche Archivbestände und Quellenar-
ten erwiesen. Aufgrund der wenig ausgeprägten Schriftlichkeit im katholischen 
Heimwesen und des dadurch bedingten Fehlens von Verwaltungsakten wie etwa 
Personendossiers zeigten sich Überlieferungslücken. Sowohl Interviews mit Be-
troffenen und Zeitzeuginnen als auch schriftlich abgefasste autobiografische 
Berichte sind als Quellengattung in dieser Hinsicht von grösstem Wert und 
lassen idealiter im Verbund mit Verwaltungsschriftgut multiperspektivische 
Aussagen zu. Vor allem der Einbezug der Gespräche mit jenen Personen, die  
ihre Kindheit in der Einsiedler Einrichtung verbrachten, ermöglichte es ein  
Aufwachsen unter teils widrigsten Bedingungen zu rekonstruieren und für 
die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Undurchsichtig bleiben die Ereignisse 
rund um die Heimschliessung und das Scheitern einer institutionellen Neu
konzeption 1972. Was das kritisierte Verhalten des Heimleiters betrifft, wird 
in den Betroffeneninterviews eine eindeutige Sprache gesprochen. Hingegen 
scheinen die Dokumentation des Bezirks und die Archive der Staatsanwaltschaft 
sowie der Bezirksgerichte lückenhaft zu sein und vermögen in dieser Hinsicht 
kaum Licht ins Dunkel zu bringen.



221

12
�Anhang

Direktoren  /  Verwalter des Spitals  /  Armenhauses  /  Bürgerheims  
und Waisenhauses  /  Kinderheims
1861 bis September 1862	 Benedikt Oechslin, Bezirkssäckelmeister
September 1862 bis April 1864	 Konrad Kälin
Mai 1864 bis Juli 1865	 Karl Hensler
Juli 1865 bis Februar 1872	 Konrad Lienert, Landschreiber
März 1872 bis Juni 1874	 Adelrich Gyr-Wickart, Ratsherr
Juni 1874 bis Oktober 1874	 Meinrad Petrig, Ratsherr
November 1874 bis April 1882	 Adelrich Eberle, Fürsprech (Luegeten)
Mai 1882 bis April 1887	 Joseph Birchler, Kantonsrat
Mai 1887 bis 1894	 Konrad Lienert
1894 bis November 1928	 Konrad Oechslin-Wyss (1852  –  1929)
August 1928 bis Dezember 1962	 Severin Lienert (1886–1964)
Januar 1963 bis 1972/91	 August Lienert (1926–2012)

Oberinnen Spital  /  Waisenhaus  /  Kinderheim
Februar 1855 bis April 1856	 Perpetua von Euw
April 1856 bis Februar 1863	 Anna Müller
Februar 1863 bis 1877	 Regina Brenner
1877 bis 1880	 Gabriela Rebholz
1880 bis 1882	 Marzellina Moll
1882 bis 1902	 Serapia Gähwiler
1902 bis 1908	 Renata Steiner
1908 bis 1912	 Evarista Rüegg
1912 bis Mai 1918	 Blanda Streicher
Mai 1918 bis April 1924	 Celiana  /  Seliana (gest. 1935)
April 1924 bis April 1930	 Judika
April 1930 bis April 1936	 Ania
Mai 1936 bis Mai 1943	 Gottwalda Baumberger
Mai 1943 bis Mai 1949	 Blankharda Berther
Mai 1949 bis April 1955	 Alexiana
Mai 1955 bis April 1961	 Livia
April 1961 bis April 1967	 M. Heliana Huber
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